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Die
Schweizerische Offiziersgesellschaft

1833 — 1933

im Auftrage der Schweizerischen Offiziersgesellschaft verfasst
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ZUM GELEIT!

Der Zentralvorstand der Schiceizerischen Offiziersgesellschaft
erachtete es als seine Ehrenpflicht, zur Jahrhundertfeier ihres Be-
stechens cine Geschichte ihrer Griindung, threr Entwicklung und
ihrer Organisation verfassen zu lassen.  Dabei wollte er in erster
Linic jener Offiziere ehrend gedenken, die vor hundert Jahren in
sturmbeiwcegten Zeiten die engen Grenzen der Kantone iibericanden
und auf schiceizerischem Boden zusammentraten, um die damals so
notwendige Einheitlichkeit im Wehrwwesen auf cidgendossischem
Boden anzustreben. Sodann sollte diese Erinnerungsschrift die Ge-
schichte des Offizierskorps eines Milizheeres werden, dieser militi-
rischen Wehrorganisation, die heute in allen Fachkreisen diskutiert
wird. Endlich sollte sic zeigen, welche Opfer das schiwceizerische
Offizierskorps fiir scine ausserdienstliche Aufgabe gebracht und mit
welcher Hingabe es hundert Jahre lang an der Fortentwicklung der
Armee gearbeitet hat.

Herrn Major Zschokke. der in diesem Sinne die thm iibertragene
grosse Aufgabe in vorziiglicher Wetse gelost hat, sei hiemit der Danl:
des Zentralvorstandes ausgesprochen.

Die Schweizer Offiziere mogen aus dieser Schrift Kraft und
Vertrauen schopfen fiir die ihnen in der Gegenwart harrenden Auf-
gaben und fiir die Forderungen, die ithnen im zweiten Jahrhundert
des Bestehens der Schweizerischen Offiziersgesellschaft  gestellt

werden.



Moge die aus diesen Blattern sprechende Opferbereitsehaft dem
schiwceizerischen Offizierskorps. diesem stiarksten Fundamente unseres
Milizicesens. erhalten bleiben zu Nutz und Frommen unseres sehinen

freien Vaterlandes,
Aarau. im November 1033,

Fiir den Zentralvorstand der
SCHUHWEIZERISCHEN OFIFIZIERSGESELLSCITAFT
der Priasident:

Oberst Fugen Bircher. Kdt. J. Br. 12.

Iv



VORWORT

Die vorliegende Schrift ist im Auftrage des Zentralvorstandes
der Schiwceizerischen Offiziersgesellschaft (Prdsident Oberst Eugen
Bircher. Kdt. I. Br. 12) verfasst worden. Sie soll der Offiziers-
gesellschaft anldsslich ihres hundertjihrigen Bestehens von ihrer
Griindung, von ihrem Wachsen und Wirken Nachricht geben.

Ihre Hauptquelle bildeten die Protokolle der Gesellschaft (mit
Ausnahme des VIII. Bandes, 1921—1925, der verschollen 1car und
dann zu spdt in die Hand des Verfassers kam), die von der Griin-
dung an bis heute erhalten sind. Diese Protokolle sind fast
durchwegs sehr ausfithrlich gehalten, gewdhren FEinblicke in die
Verhandlungen und lassen oft auch die obwaltenden Stimmungen
crkennen. In der Form sind sie schr sorgfdltig abgefasst, einige
sogar kalligraphisch geschricben. Von 1862 bis 1911 ist ihnen
beim Wechsel des Vorortes oder beim Beginne ecines neuen
Bandes ein Fkiinstlerisch ausgefiihrtes Titelbild vorgesetzt worden.
Wer mit diesen Protokollen sich zu beschdftigen hat, wird ihren
Verfassern gerne seine dankbare Anerkennung zollen. Leider hat
man 1928 begonnen, diinnes Schreibmaschinenpapier zu verwcenden,
dem kaum eine langere Lebensdauer beschieden sein wird.

Ausserdem standen dem Verfasser die schweizerischen militdiri-
schen Zeitschriften zur Verfiigung, von denen er besonders dic All-
gemeine Schiwceizerische Militdrzeitung (und ihre Vorginger) zu
Rate zog.

Als zuverldssigen Fiihrer durch die Entwicklung unseres Militdr-
wesens nennt cr gerne die Arbeit von Major Paul E. Martin: Diec
cidgenossische Armee von 1815—1914 (Heft 12 der Schiwceizer Kriegs-
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geschichte). Die ausserdem beniitzten Quellen werden an Ort und
Stelle genannt.  Die Jubildumsschriften von Bern und Ziirich (1933)
waren beim Abschlusse dieser Arbeit noch nicht erschienen.

Es ist hier der Versuch gemacht, aus der Fiille des Stoffes das
Wesentliche herauszuheben; Vollstindigkeit, besonders der }er-
handlungsgegenstinde, war villig ausgeschlossen, schon mit Riick-
sicht auf den Umfang, sodann aber auch, weil der Verfasser den
Charakter ciner Chronik tunlichst vermeiden wollte, So sind die
Verhandlungen der Waffengattungen nur ausnahmsweise herange-
zogen worden. Auswahl des Wesentlichen ist aber immer eine sub-
jektive Sache, und so miisste der Verfasser froh sein, wenn er nur
im Grossen und Ganzen das Richtige getroffen hat.

Auch fiir die Bilderbeigaben war eine Auswahl geboten, doch
war sie mehrfach durch die Schwierigheit eingeschrankt, die ge-
wiinschten Vorlagen zu beschaffen. Dass das Bild des Zentralprisi-
denten des Jubildaumsjahres hier seine Stelle finden miisse, war dem
Verfasser selbstverstindlich.

Den Herren Kameraden, die den Verfasser mit Auskiinften be-
reitwilligst unterstiitzt haben, dankt er verbindlich, insbesonders
Herrn Oberstdivisiondr Hans Frey; und ebenso haben ihn ver-
schiedene eidgenossische Amtsstellen durch ihre wertvollen Mit-

teilungen zu grossem Danke verpflichtet.

Dr. Ernst Zschokke.
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VERZEICHNIS DER BILDER

. Generallt. Franz Ludwig Pfyffer, Herr z. Wyer, Luzern. 1716—1802. Nach dem

Stich von J. E. Haid 1775.

. Winterthur vor 1830. Kolorierte Zeichnung von J. J. Bidermann.

. Eidg. Oberst Francois Jules Louis Rilliet-de Constant. Genf 1791—1856.

Lithogr. nach Zeichnung von J. C. Bolleter. 1848.

Oberstlt, Johann Sulzberger. Frauenfeld 1800—1879. Lithogr. nach Zeichnung
von J. Bachmann.

General G. H. Dufour. Genf 1787—1875. Lithogr. nach Zeichnung von (. I'.
Irmiger.

Lugano 9. Sept. 1861. General Dufour iibergiebt die Fahne an den Lidg.
Obersten Fogliardi.

. Generalversammlung in Zofingen 6. Juni 1836.

. Eidg. Oberst Joh. Konrad Egloff. Tigerwilen 1808—1886. Lithogr. nach Zcich-

nung von Halder.

. Eidg. Oberst Friedrich Frey-Herosé. Aarau 1801—1873. Nach einem Ocl-

gemilde im Besitze der Familie.

Eidg. Oberst Dominik Gmiir. Schiinnis 1800—1867. Lithogr. nach Zeichnung
von H. Bolleter.

Kommandant Georg Rauschenbach. Schaffhausen 1816—1879. Lithogr.
Oberst Jules Philippin. Locle 1818—1882. Lithogr.
General Hans Herzog, Aarau 1819—1894. Photogr.

Oberstkorpskdt. Joachim Feiss, Alt-St. Johann 1831—1895. Photogr.

. Oberstkorpskdt. Paul Ceresole. Lausanne 1832—1905. Photogr.
. Oberstdiv. Edouard Secretan. Lausanne 1848--1917. Photogr.

. General Ulrich Wille. La Sagne, Ziirich, Meilen 1848—1925. Photogr.
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. Oberst Eugen Bircher. Aarau. * 1882, Photogr.

19, Eidg. Oberst Christoph Albert Kurz. Bern 1806—1861. Lithogr.

20, Eide. Oberst Hans Wieland. Bas<el 182518061, Lithogr. nach dem Stiche von
Weher,

21. Oberstdiv. Ferdinand Lecomte. Lausanne 18260 1899, Photoer.

39

22, Oberst Michael Franz Joseph Letter. Zugz 1800 18800 Nach Photogr,

Die Vorlagen zu den Nummern 1.3, 4 50 10, 110 12, 20, 22 stammen aus
der Zentralbibliothek in Ziirich: dicjenige zu Nr. 19 aus der M\arg. Kantons-
bibliothek in Aarau.

Klischees wurden zur Verfigung gestellt: zu Nr. 6 von der Offiziersgesell-
schaft Luzano: zu Nr. 7 von der ffiziersgesellschaft Zofingen: zu Nr. 8, 9, 17
vom Verlag H. R, Sauerlinder & Co. in Aarau.

Fir freundliche Ueberlassung von Photographien dankt der Verfasser den
Familien Bally-Herzog, Schonenwerd (Nr. 13): Stinderat Keller-Feiss, Aarau
(Nr. 14); Ceresole, Lausanne (Nr. 13) : Bircher. Aarau (Nr. 18) : dem Waadtlander
Historiographizschen Museum Lausanne (Nr. 16, 21). Die Ansicht von Winterthur
(Nr. 2) ist dem Album JAlt-Winterthur™ entnommnmen.
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DIE
SCHWEIZERISCHE OFFIZIERSGESELLSCHAFT

1833—1933

VORLAUFER

Die alte dreizehnortige Eidgenossenschaft beruhte als Staats-
wesen auf den Bundesbriefen und den sie erginzenden Abmachungen
des Pfaffenbriefes (7. X. 1370), des Sempacherbriefes (10. VIIL. 1393),
des Stanser Verkommnisses (22. XII. 1481), der vier Landfrieden
(26. VI. 1529, 16. XI. 1531, 7. III. 1656, 11. VIIIL. 1712), wozu das
zu verschiedenen Malen von der Tagsatzung erdrterte und auch be-
schlossene Defensionale (7. I. 1647, 18. IIL. 1668, 11./21. IX. 1678,
VII. 1701) zu zdhlen ist. Eine Verstirkung iiber diese staatsrecht-
lichen Abmachungen hinaus gewihrte aber dem Bunde zweifellos
die Tradition aus einer ereignis- und ruhmreichen, gemeinsam durch-
erlebten und durchgekdmpften politischen und kriegerischen Ver-
gangenheit.

Einer engern, durchgreifenden Bindung aber standen als un-
verriickbare Hindernisse im Wege die Entschlossenheit der Orte,
ihre Selbstbestimmung, das eigenstaatliche Leben zu wahren, und
sodann die Glaubensspaltung, die ihre schirfste Betonung im vierten
Landfrieden (Aarau 11. VIIL. 1712) und in dem darauf folgenden
Biindnis der katholischen Orte mit Frankreich (Solothurn 9. V.
1715) fand.

Wer sich iiber die Stirke dieser entgegenwirkenden Krifte klar
ist, wird nicht erwarten, dass in diesen Zeiten ausser auf dem
religiosen, dem politischen, dem militirpolitischen Gebiete irgendwie
dauvernde ,interkantonale” gemeinsame Bestrebungen moglich ge-
wesen wiiren. Zudem beschrinkte sich alle innere Entwicklung auf
die stidtischen Mittelpunkte, und wenn man also irgend welchen
privaten Zusammenschlisssen nachgehen will, so wird man sie nur
auf stddtischem Boden, in lokaler Beschrinkung finden.

So sind denn auch die ersten Vereinigungen von Offizieren zu
ausserdienstlicher Weiterbildung in den Stidten zu suchen.



Die ilteste Offiziersgesellschaft war (so weit wir erkennen) das
Feuerwerker-Artillerie-Collegium in Ziirich'.

Schon 1682 waren einige junge, eifrige Artilleristen zusammen-
gekommen, um sich vornehmlich in der Anfertigung von Feuerwerk
zu iiben. Doch erst der Zeugherr Heinrich Werdmiiller {1651--1735)
gab dieser Gesellschaft am 29. Mirz und 17. April 1686 eine Organi-
sation durch ..Gesetze”. Vorerst war jedoch der Plan M. Gn. Herren
mit der Bitte um Ratifikation vorzulegen, welche sie dann auch auf
Zuschen hin und mit dem Vorbehalte, sie kiinftig ,.zu mehren und
zu mindern”, erteilten. Da der Zudrang zu diesem Collegium, dem
anzugehoren eine Ehre war, sehr bald sich verstirkte, sah man
sich genotigt, die Aufnahme von Bedingungen, z. B. von einem
sechs Wochen dauernden Besuche des Laboratoriums, abhingig zu
machen.

Wer dann aufgenommen wurde, hatte sich mit den Anforde-
rungen einer ersten Klasse bekannt zu machen, nimlich einmal mit
den ,Lustsachen” (Herstellung von Lustfeuerwerk aller Art) und
sodann mit den ,,Ernstsachen” (Behandlung des Geschiitzes und der
Munition). Diese Dinge musste der Collegiant durchaus kennen.
Durch die Aneignung der Erfordernisse der zweiten Klasse wurde
man ein vollkommener Feuerwerker: Auffithren des Geschiitzes
auch in schwierige Stellung; Beurteilung der Ladung; Abschiitzen
der Distanz; Einstellen des Geschiitzes fiir Schuss oder Wurf. Zur
Erlernung aller dieser Kenntnisse und Fertigkeiten diente ein von
Rats-, Bau- und Zeugherrn Hans Heinrich Holzhalb (1639—1697)
in Fragen und Antworten bearbeitetes Compendium der Artillerie-
wissenschaft. Neben der theoretischen Aushildung ging die prak-
tische Anwendung einher.

Das Lustfeuerwerk diente zur Erhohung stddtischer Festlich-
keiten: das erste wurde zur Feier der Einweihung des neuen Rat-
hauses am 22. Juni 1698 abends von 9—12 Uhr auf der Bauschanze
abgebrannt.

Auf der Wollishofer Allmend schoss man mit Kanonen und
Moérsern nach dem Ziele. Auch ein von hinten zu ladendes Geschiitz,
dem die Ladung in einer eisernen, durch einen Keil festgehaltenen
Kammer zugefiihrt wurde, ist damals ausprobiert worden.

Auf der Allmend wurden Befestigungen angelegt, Forts und
Hornwerke, deren Belagerung und Verteidigung durch wohlangelegte
Mandver veranschaulicht wurden.

! Geschichte der ziircherischen Artillerie. Herausgegeben tvon der Feuer-
werker-Gesellschaft in Ziirich. Heft 1, 1850 — Heft 20, 1869.
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So pflegte das Collegium seine vornehmste Aufgabe: der Vater-
stadt tiichtige Artilleristen heranzubilden.

Nach dem Einbruche der Franzosen beschloss die Gesellschaft,
ithr Vermogen zu liquidieren und unter die Mitglieder zu verteilen,
um es so vor jeder Beutegier zu retten. Als aber wieder ruhigere
Verhiltnisse zuriickkehrten, erstand das Collegium am 15. Dezember
1804 zu neuem Leben, und seine jihrlichen Collegiantenschiessen
begannen mit dem Sommer 1806 wieder. Mit der Uebernahme der
Instruktion der Artillerie durch den Bund ,,war die Gesellschaft der
Aufgabe enthoben, welche sie sich ehedem in erster Linie gestellt
hatte. Dafiir erachtet sie die Pflege der vaterlindischen Kriegs-
geschichte als mit zu ihrem Wirkungskreise gehdrend und veréffent-
licht zu diesem Zwecke in dem alljahrlich am Berchtoldstage aus.
gegebenen Neujahrsblatte jeweilen ein Stiick Zeitgeschichte, sei es
durch Vorfithrung des Lebenshildes einer militdrisch verdienten
Personlichkeit oder durch die quellenmissige Behandlung einzelner
Episoden vaterlindischen Kriegswesens®.”

Noch zweier glinzender Tage des Artillerie-Collegiums sei hier
gedacht: der beiden Jubilden vom 19. Juni 1786 und vom 1. Juli
1886. Der Verfasser, damals junger Ziircher Student, hatte das
Vergniigen, der zweiten Veranstaltung als Zuschauer beiwohnen zu
kénnen. Der Festzug der Collegianten in den Uniformen des
18. Jahrhunderts, das mit vornehmen Zelten aus dem Zeughaus
errichtete Lager, das Feuer aus alten Kanonen und Mérsern, das
alles bot ein militdrisch-bewegtes, farbenprichtiges Bild, das dem
Gedachtnis nicht mehr entschwinden konnte.

Das Portner-Collegium, das sich im Jahre 1713 von den Feuer-
werkern abzweigte, ist wohl eher eine Instruktionsschule als eine
Offiziersgesellschaft gewesen. Es umfasste vor allem die Grenadiere,
dann auch die tibrige Infanterie. Der Name riithrt vom Versammlungs-
orte bei der Kronenporte her (etwa wo heute die Universitit steht).

Suchte das Artillerie-Collegium mehr die praktische Ausbildung
der Mitglieder zu fordern, so war der Zweck einer jliingern Ver-
einigung die Pflege ,,der Kriegskunst und der dorten anhangenden
oder dazu gehorenden Wissenschaften”. Das war die am 11. Mirz
1765 von zehn Ziircher Offizieren gegriindete Mathematisch-Militiri-
sche Gesellschaft. ,,Die Gebiete, in denen hauptsidchlich gearbeitet
wurde, waren Mathematik, Taktik, Fortifikationslehre, wobei der
Befestigung von Ziirich das Hauptinteresse zugewandt wurde, Topo-

2 83. Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft auf das Jahr 1885, S. 22.
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graphie und Geographie, Kriegsgeschichte und Kriegsfiihrung. So-
dann veranstaltete die Gesellschaft Rekognoszierungen in der Um-
gebung von Ziirich und Grenzbereisungen.” Die Zahl der Mitglieder
war nie gross, doch gehorten dazu stets von den hervorragendsten
Offizieren von Ziirich. Mit der Revolution stellte die Gesellschaft
ihre Arbeit ein und nahm sie erst 1816 wieder auf. Ende 18335 noch-
mals cingegangen, belebte sie sich 1844 aufs neue und besteht
heute noch®.

Auch Basel hatte schon im 18. Jahrhundert seinen Offiziers-
vereint. Vier Offiziere waren es, die thn am 20. November 1760
griindeten und am 2. Dezember darauf ihre erste Sitzung hielten:
Major Niklaus Miville (1718—1791), Major Jakob Christoph Oser
(1735—1809), Hauptmann J. Wilhelm Haas (1741-—1800) und
Hauptmann Franz Meyer. Der Zweck dieser ..freiwilligen Militir-
gesellschaft” war: ,,Aus Liebe zu dem Vaterland und demselben
in erheischenden Umstinden niitzliche Dienste zu leisten, haben
im Jahre 1760, am 20. Wintermonat, vier vertraute Freunde
und Mitglieder 16bl. Freykompagnie mit einander abgeredt cine
Kriegsschule unter sich aufzurichten und in ordentlichen Zusammen-
kiinften die Kriegswissenschaften griindlich abzuhandeln, auch alle in
unsere vaterlindische Verfassung einschlagende Kriegseinrichtungen
deutlich zu untersuchen und sich richtige Begriffe davon zu machen.”

Anfangs wurde in wochentlichen Zusammenkiinften tiichtig
gearbeitet, allein schon 1762 erlahmte der Eifer und Ende 1765
horte die Titigkeit der Gesellschaft auf. Erst 1781 begannen die
Arbeiten wieder und hielten bis 1797 an. Davon sei einiges Be-
merkenswerte mitgeteilt.

Am 6. Januar 1761 las Major Miville eine Abhandlung vor:
»Wie man vermittelst einer Anzahl Gufen auf einer Landkarte aller-
hand Arrangements deren Truppen konne darstellen und erlernen.”
Die Erfindung leuchtete den Kameraden ein, und so wurde auch
spiiter wieder ,,auf der Landkarte mit Gufen gezogen”, oder ,.zogen
Hr. Major (Miville) mit Hr. Oser auf einer neue Karte mit denen
Gufen”. Die Vortrige waren recht vielseitig und befassten sich auch
mit Bekleidung, Verpflegung und Spitalwesen. Die Uebungen in
Feldbefestigungen leitete Hauptmann Haas. Am 17. Mirz 1761
»wurden auf einem mit Sand angefiillten Brett allerhand Vestungs-

3 Die Mathematisch - Militirische Gesellschaft in Zirich 1765 — 1930.
Ziirich 1930.

A Hs. W. (Hans Wieland), Einiges iiber die Geschichte der freiwilligen
Militirgesellschaft von Basel Schweizerische Militir-Zeitschrift 1854, S. 300.
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werke aufgerichtet umb eine Idee von der Architektura Militari zu
geben”. Spiter ,,wird mit denen im Sand angelegten Werken fortgefah-
ren, etliche Minen darunter gelegt und gesprengt,welches einen artigen
Effekt machte”. (Die spiitern Protokolle melden nicht mehr genau.)

Inzwischen war nun doch der Versuch gemacht worden, iiber dic
Schranken, welche die Kantone umgaben, hinwegzuschreiten. Den
Bann gebrochen zu haben, macht die eigentliche und hoch anzu-
schlagende Bedeutung der Helvetischen Gesellschaft® aus, die, in
den Jahren 1760—1762 von einsichtigen, patriotisch denkenden
Minnern aus Basel, Ziirich, Luzern und Bern in Schinznach ge-
eritndet, durch Reden, Vortrige und Gespriche an ihren jihrlichen
Versammlungen, durch Veroffentlichungen verschiedenster Art den
schweizerischen Gemeinsinn zu wecken suchte. Diesen Zweck zu
erreichen stellte sich die Gesellschaft die Aufgabe der genauern
Erforschung der vaterlindischen Geschichte. Da jede politische
und konfessionelle Einseitigkeit, wenigstens in der ersten Zeit, ver-
mieden wurde, fanden sich im Schosse der Gesellschaft bald Manner
aus den meisten Kantonen, aus allen Stinden, aus beiden Konfes-
slonen zusammen,.

Bald aber wandte sich der Gedankenaustausch der Gegenwart
zu: man besprach die allgemeinen Zustinde des Landes, fand iiberall
Unbefriedigendes, Unzulingliches, und der Kritik folgte die Fiille
der Anregungen fiir Verbesserung auf allen Gebieten des offent-
lichen Lebens. Dass auch die militdrischen Dinge in den Kreis der
Betrachtungen einbezogen wurden, ist um so verstindlicher, als
gerade hier das Ungeniigen offen zutage lag. So haben sich denn
auch manche der Praesidialreden mit dem Militirwesen befasst,
indem sie eine Kriftigung des militdrischen Geistes in der Nation,
eine Hebung der Wehrhaftigkeit, eine Verbesserung der Wehrver-
fassung verlangten. Da der Helvetischen Gesellschaft auch Offiziere
angehirten, so lag der Gedanke nicht fern, die schweizerischen Offi-
ziere in ahnlicher Weise miteinander zu verbinden und so eine
Gelegenheit zu schaffen, sich kennen zu lernen, Freundschaften zu
schliessen, Erfahrungen auszutauschen.

Zwar wird uns berichtet, dass schon im Frithjahr 1773 zwei
Ziircher Artillerieoffiziere, Jakob Pfister und Heinrich Hottinger,
mit Empfehlungen versehen, nach Bern reisten, um den dort
wihrend zwei Wochen abgehaltenen Artillerie-Camp zu besichtigen,
dass sie, nach einem Aufenthalt von 26 Tagen zuriickgekehrt, ein-
lisslichen Bericht iiber ihre Wahrnehmungen erstatteten. Wenn

5 Karl Morell, Die Helvetische Gesellschaft. Winterthur 1863.



aber diese Reise als ein Zeugnis eines schon vorausgegangenen
Verkehrs zwischen den ..Militirfreunden” verschiedener Kantone
zedeutet wird, so fehlt doch einstweilen hiefiir die Bestdtigung”.

So verabredeten im Mai 1779 einige Mitglieder der Militiirisch-
Mathematischen Gesellschaft Ziirich mit einigen Offizieren der
Basler freiwilligen Militirgesellschaft’, ihren Aufenthalt in Schinz-
nach iiber die Dauer der Zusammenkunft der Helvetischen Gesell-
schaft hinaus zu verlingern und dann zu gemeinsamen Bespre-
chungen zusammenzutreten. Infolge eines Missverstindnisses aber
fanden die 15 Ziircher Offiziere nur je einen Kameraden aus Basel
und Solothurn vor, weshalb man beschloss, die Zusammenkunft auf
den Herbst zu verschieben und inzwischen die Absicht unter Be-
freundeten bekannt zu geben. Auch wollte man sich weder in
Schinznach noch in einer Hauptstadt treffen, sondern in einem
»andern gefilligen und bequemen Ort, wo moglich in der Nachbar-
schaft der kleinen Cantonen”.

An dem verabredeten Tage, 19. September 1779, erschienen in
Olten freilich nur vier Ziircher, ein Solothurner und drei Basler.
Doch gab man den Mut nicht auf, sondern beschloss: ,,dass die
Fortfithrung dieser Zusammenkunft, deren Haupt Grund die Be-
kanntschaft und Freundschaft aller eydsgendssischen Militidrischen
Liebhaber seyn solle, fiir alle Militiren niizlich und angenehm seyn,
und fiir das Ganze der l6blichen Eydsgenossenschaft einen er-
wiinschten Vortheil bringen kénne, indem einer den andern durch
seine Militirischen Kenntnisse belehren kan, wodurch folglich
solche fiur das theure Vaterland gemeinniitzig werden.” Schon
daraus versprach man sich einen Gewinn, dass es nun moglich wurde,
sich gegenseitig mit den militdrischen Einrichtungen der einzelnen
Orte bekannt zu machen; denn eine solche Kenntnis bestand eben
durchaus nicht, man stand sich fremd gegeniiber.

1780, am 17. April, fanden sich demgemiiss in Olten 24 Offiziere
ein, diesmal auch einige von Luzern, Bern und Schaffhausen.

Zum erstenmale sahen sich die Offiziere 1781 (9. Juli) in
Uniform, diesmal in Sursee, wieder in ungefihr gleicher Zahl. Hier
wihlte sich die Vereinigung einen Vorsitzenden, den Generalleutnant

Franz Ludwig Pfyffer, Herrn zum Wyer, von Luzern (1716—1802),
und gab sich einen Sekretir. Und jetzt erscheint auch der Name

8 Neujahrsblatt der Ziircher Feuerwerker fiir 1858, S. 343.

7 Dem Verfasser des Aufsatzes iiber die freiwillige Militirgesellschaft Basel
(Schweiz. Militir-Zeitschrift 1854) ist hieriiber nichts bekannt.
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der Verbindung: Helvetisch-Militarische Gesellschaft®, in Anleh-
nung an den Namen der Helvetischen Gesellschaft,

Der 9. Juli 1782 vereinigte schon annihernd die doppelte An-
zahl von Offizieren in Sursee. Hier scheinen sich die Gespriiche
zum erstenmale zu einer eigentlichen Verhandlung verdichtet zu
haben. Zugrunde gelegt wurde — was doch gewiss jedem Teil-
nchmer im allgemeinen bekannt war — die Ungleichheit des Militiir-
wesens von Kanton zu Kanton. Der Gedanke, ,,wie wiinschhar es
seye, wenn wenigstens in Hinsicht auf die durch das Eydsgenossische
Defensionale bestimmte Mannschafts-Contingente irgend eine Gleich-
formigkeit erhiltlich seyn konnte”. So wurden denn Berichterstatter
bestimmt, welche der nidchsten Versammlung die militdrischen Ein-
richtungen ihres Kantons, besonders hinsichtlich der Formation der
Truppen und der Besoldung darlegen sollten, damit man ..einen
so wichtigen Gegenstand unsers gemeinniitzigen Eydsgenossischen
Militirwesens zwar einzig als Privat-Leute zu unserer eigenen Be-
lehrung, etwas ndaher kennen lernen kénne”. Zwar lagen am 7. Juli
1783 erst einige Berichte vor, doch zeigte sich schon schiichtern der
Gedanke, es méchte in dieser Sache nicht bei ,.frommen Wiinschen”
bleiben, es sollte die Aufmerksamkeit der Hohen Stinde (der Tag-
satzung) darauf gelenkt und womdoglich erzielt werden, dass die
Gesellschaft ,,ab Seiten der Hoheiten zur Berathung und Unter-
suchung dieses Gegenstandes einen mehrern Wink oder Ruf” erhalte.
Auch am 13. Juli 1784 waren die Berichte noch nicht vollstindig
eingegangen, ebensowenig am 13. Juli 1785, oder am 11. Juli 1786.
Wenn man sieht, mit welch besonders grossem Beifalle die Angaben
des Standes Freiburg aufgenommen wurden, so kann man sich des
Eindruckes nicht erwehren, dass in andern Kantonen wohl von oben
herab der Wink gegeben worden ist, der Nachfrage iiberhaupt keine
Folge zu leisten. Am letztgenannten Tage iibertrug die Gesellschaft
einer Kommission die Aufgabe, ein Gutachten abzufassen, ,in wie
weit ein solches Desiderium (gleicher Besoldungsfuss fiir alle Kon-
tingentstruppen) der auf kiinftiges Jahr bevorstehenden hohen
Syndicatsversammlung (Tagsatzung), mittelst eines von der Gesell-
schaft abzufassenden, ehrerbietigen und angemessenen Memorials,
zu reifer Erdauerung und hoher Verfiigung angelegentlichst

8 Quelle sind die Verhandlungen der Helvetisch-Militirischen Gesellschaft
von 1779—1797. Basel 1788 u. ff. — Die Schweiz. Militir-Zeitschrift enthilt
(1846, S. 136) einen Vortrag von Oberst Christoph Albert Kurz iiber die Helvetisch-
Militirische Gesellschaft. Doch konnten thm die Eidg. Abschiede noch nicht
bekannt sein.
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empfohlen werden konnte”. Gleichzeitig sollte auch auf die Not-
wendigkeit eines gleichformigen Kalibers bei den . Feldstiicken™
hingewiesen werden.

An der nimlichen Tagung wurde fiir den zuriicktretenden
Generalleutnant Pfyffer als Vorsitzender der bernische General-
leutnant Robert Scipio von Lentulus (1714—1786) gewihlt, der aber
schon um Weihnachten desselben Jahres starb.

Unter dem neuen ,Ehren-Haupt” Zunftmeister und General-
Inspektor Hans Kaspar Fries von Ziirich (1739—1805), der am
10. Juli 1787 in Sursee einhellig gewiihlt wurde, einigte man sich
auf eine Kommission, welche aus dem vorliegenden Material cinen
mittlern Besoldungsfuss zu errechnen hatte, iiber den die einzelnen
Mitglieder die Meinung ihrer heimischen Behirden einzuholen
hatten. Ueber das Ergebnis war an der nidchstjahrigen Versammlung
zu berichten. Sie sollte nach Aarau einberufen werden, und bei
dieser Stadt verblieb man dann bis 1797, d. h, bis zum Schlusse.

In seiner Begriissungsrede in Aarau (8. Juli 1788) wies der
General-Inspektor Fries auf die mannigfachen Schwierigkeiten hin,
welche der Ausfithrung des Gedankens: fiir die Kontingente der
Stinde” zu einem eidgenossischen Heere eine Einheit in Besoldung,
Fuss, Formation, Kaliber von Geschiitzen und Gewehren, Hand-
eriffen, Diensteinrichtungen zu schaffen, im Wege stiinden. Er fand
deren vier: 1. den irrigen Wahn, es handle sich um wichtige Ab-
idnderungen der ganzen Militireinrichtung der Stinde; 2. den fest-
stehenden Grundsatz, dass niemand das Recht habe, Antrige auf
Abiinderung des eidgenissischen Defensionale zu stellen, als das
Praesidium des Hohen Syndicats in Frauenfeld, worauf die An-
regung von den Gesandten der Kantone ad referendum nach Hause
mitgenommen werden miisse; erst nach allseitiger Zustimmung der
Stinde konnte die Militidrische Gesellschaft beauftragt werden, einen
Vorschlag zu machen; 3. den Widerstand der demokratischen Kan-
tone, in denen es der Landsgemeinde zustehe, Besoldung, Fuss,
Formation der Zuziiger von Fall zu Fall festzustellen; 4. die Ab-
neigung einzelner Stidnde, ihr kiirzlich neu organisiertes Wehrwesen
wieder abzuindern. Immerhin konnte er feststellen, dass die Ehren-
gesandten von Ziirich es ithernommen hiitten, sich wenigstens ver-
traulich mit den iibrigen Gesandten in Frauenfeld zu besprechen.

Von Interesse sind noch einige der an dieser Tagung gefassten
Beschliisse: es soll ein Eintrittsgeld von 6 Livres erhoben werden;

® D. h. die Truppenteile der Kantone, die nuch dem eidg. Defensionale das
eidgendissische Heer zu bilden hatten.
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die bisherigen und die kiinftigen Verhandlungen sollen gedruckt
werden; in Zukunft sollen aus jedem ,,anwesenden Canton zwei
Mitglieder erwihlt werden, welche einem jeweiligen Herrn Praesi-
denten eine Visite de Corps abstatten sollen, die aber der Herr
Praesident durchaus nicht zuriickerwidern soll. Eine zwote Visite
von vier vom Herrn Praesidenten dazu ernamsten Mitgliedern solle
dem Chef eines jeden Orts, wo die Militdrische Versammlung ge-
halten wird, abgestattet werden. Aussert diesen zwo Visiten aber
sollen alle fernern Ceremonien, Visiten und Revisiten untersagt und
abgeschaft bleiben.”

Fiir die Versammlung von 1789 (9. Juni), die von gegen hundert
Offizieren aus neun Kantonen besucht war, ist das folgende be-
merkenswert: die Feststellung, dass die Ehrengesandten an der Tag-
satzung den Bestrebungen der Gesellschaft wohlwollende Aufmerk-
samkeit zu schenken scheinen; die Bereinigung der Skala fiir die
Zuziiger, die samt einem Memorial dem Ziircher Biirgermeister Ott,
dem derzeitigen Prisidenten der Tagsatzung, durch den Vorsitzenden
der Gesellschaft iibergeben werden sollen; die Anregung, es méchten
an den Versammlungen Vortrige iiber militdrische Angelegenheiten
gehalten werden; und endlich die Annahme eines ,,Gesetzes”, wo-
nach der Zutritt zu den Sitzungen keinem Fremden, von was fiir
Rang, Stand oder Wiirde er sei, unter keinem Vorwand gestattet
werden solle. Damit sollte der Versuch einer Einmischung von
franzosischer Seite von Anfang an zuriickgewiesen werden.

Der Versammlung von 1790 (1. Juni), an der iiber 100 Offiziere
erschienen, bot es eine Ueberraschung, als das im Jahre vorher
gegriindete Aarauer Kadettenkorps zur Begriissung der Giste auf-
marschierte. Die Gesellschaft ernannte aus Anerkennung den
leitenden Instruktor, Oberleutnant Benedikt Hissig, zum Ehren-
mitglied, lud ihn und die Kadettenoffiziere zur Tafel ein und
beschloss, dem Korps eine Fahne zu stiften’®. Nachmittags hielt
‘der Obrist Joh. Conrad Escher einen Vortrag iiber das von ihm
‘geleitete Ziircher Kadettenkorps, das schon seit 1788 bestand und
zweifellos den Aarauern als Muster gedient hatte. Von hier nahm
das schweizerische Kadettenwesen seinen Ausgang,.

Wichtig war der Beschluss, die Griindung ,.freiwilliger” kanto-
naler Militir-Gesellschaften nach dem Vorbild und unter der Leitung
der Helvetischen Gesellschaft zu veranlassen. Es wurden auch im
folgenden Jahre (20. und 21. September 1791) mehrere kantonale

10 G, Schmidt, Beitrige zur Geschichte des Kadettenkorps von Aarau. 1889. —
Schweizer Kriegsgeschichte Heft 11, S. 61 f. Bern 1917.
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oder lokale Gesellschaften gemeldet; sicher sind jedoch (ausserZiirich
und Basel) nur bezeugt Bern, Luzern, Nidwalden und Biel. Ebenso
erfuhr man von der Griindung des Schaffhauser Kadettenkorps.

Nachdem schon am 15. Juni 1792 eine vorberatende Kommission
in Aarau zusammengetreten war, versammelten sich auf den 18. und
19. Juni wieder ither 60 Offiziere aus zehn Kantonen; auch zwei
Bieler waren diesmal erschienen. Der Vorsitzende, General-Inspektor
Fries, legte sein Amt nieder und wurde durch Jost Remigius Traxler,
den alt Landammann und Pannerherrn von Nidwalden (1737—1805)
ersetzt. Hauptgegenstand der Verhandlungen war der Inhalt eines
neuen der Tagsatzung einzureichenden Memorials iiber die Soll-
stirke der zum Bundesheere bestimmten Einheiten der verschiedenen
Waffen. Die Vorschlige fiir das Kaliber von Geschiitzen und
»Munitionsgewehren”, fiir Munition und Fuhrwesen waren noch
nicht spruchreif, und hinsichtlich der Gleichheit der Besoldung
wurde bloss auf die Wichtigkeit der Sache hingewiesen. Ueber die
noch offenen Fragen sollten sich die Gesellschaften in den Kantonen
wiahrend des Jahres beraten und ihre Ansichten schriftlich aus-
tauschen.

Doch bis 1793 waren noch nicht alle Fragen abgeklart. Des-
wegen, sodann ,,weil noch nicht alle hohen Kriegsrite der L&bl.
Stande ihre Untersuchungen iiber das vorjihrige Memorial geendigt
haben, und weil die grossen und wichtigen Geschifte der hohen
Tagsatzung nicht gestatten, derselben mit allzu ausgedehnten Ent-
wiirfen beschwerlich zu fallen”, beschrinkte sich das diesjidhrige
auf die einheitlichen Kaliber, die Ladungen und die Dotierung mit
Munition. Der Priasident der Gesellschaft, der seinen Stand Nid-
walden an der kommenden Tagsatzung zu vertreten hatte, wurde
gebeten, ,,mit kraftvoller Beredsamkeit die ehrerbietigen Vortrige
der Gesellschaft miindlich zu unterstiitzen™.

Welche Stellung nahm nun die Tagsatzung gegeniiber der Hel-
vetisch-Militarischen Gesellschaft und ihren Vorschligen ein''?

Die Unterredung, welche der Vorsitzende der Gesellschaft,
General-Inspektor Fries, im Jahre 1789 mit dem Ziircher Ehren-
gesandten, Biirgermeister Ott, gehalten, hatte den Erfolg gehabt,
dass dieser die Aufmerksamkeit der Tagsatzung auf ,die vor
mehreren Jahren entstandene Gesellschaft” zu lenken vermochte,

11 Fiir das folgende: Eidgendssische Abschiede Band VIII aus dem Zeitraume
von 1778—1798. Bearbeitet von Gerold Meyer von Knonau. Ziirich 1856. S. 140 g
und S. 687 g; S. 148 f; S. 177 k und S. 689 k; S. 196 1; S. 206 h; S. 216 h;
S.227 nund 8. 229 w; 8. 261 i,
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»die sich aufl nitzliche und rithmliche Weise mit militiirischen
Arbeiten und ganz unmassgeblichen Entwiirfen beschiiftige und
witnsche, fiir ihre gemeinniitzigen Bemiihungen den Beifall und die
Aufmunterung der Hoheiten zu erlangen. Nach reifer Berath-
schlagung iiber die Vortheile gleichférmiger und den Zeitumstinden
angepasster Einrichtungen mit Riicksicht auf die Verteidigung des
cemeinsamen Vaterlandes und auf die bundesmissigen Ausziige,
und in Erwiigung, dass diese Helvetisch-Militairische Gesellschaft ein-
sichtsvolle Offiziere in ihrer Mitte habe, wird von den Gesandt-
schaften kein Bedenken getragen, ihren Committenten den besagten
Wunsch im Abschiede (Protokoll) zu hinterbringen, in der Ueber-
zeugung dieselben werden belieben, auf die nichste Tagzatzung zu
instruleren.”

Nur mit grosser Mithe war es gelungen, diesen Sitzen einen
Platz im Abschiede zu erringen; der Antrag mehrerer Mitglieder
der Tagsatzung, den Gesandten gleich auch das (erste) Memorial
der Offiziere zur Instruktion nach Hause mitzugeben, war nicht
durchgedrungen. Der Schwyzer Gesandte erklirte, dass, wer in
Schwyz ,iiber das Defensionale etwas in Anzug bringe, fiir vogelfrei
erklirt sei”, und der Gesandte von Appenzell I.-Rh. versicherte,
»dass man die dortigen Landrédthe bei einer Gelegenheit, wo von
militirischen Verdnderungen die Rede gewesen sei, mit Stricken
bedroht habe”.

Immerhin ging aus den auf die Tagsatzung des folgenden Jahres
(Juli 1790) mitgebrachten Instruktionen hervor, ,,dass simmtliche
Hoheiten von der Nothwendigkeit, die zu Beschiitzung des gemein-
samen VYaterlandes erforderlichen Anstalten zu vervollkommnen,
durchdrungen, wie auch iiberzeugt sind, dass hiezu eine gewisse
Gleichférmigkeit, besonders in Ansehung der Truppenformation und
des Geschiitzcalibers nithig sei, wesshalb dem Eifer besagter Gesell-
schaft ginzlicher Beifall gezollt und dieselbe aufgemuntert werden
miisse, die angefangenen Arbeiten fortzusetzen und ihre heilsamen
Projecte auszuarbeiten, um sie hernach auf die ihrem Bediinken
schicklichste Weise an die Hoheiten gelangen zu lassen. Hievon
verspricht man sich, obgleich in Absicht auf die bundesmaissigen
Ausziige eine Gleichférmigkeit in allen Stiicken beinahe unerhiltlich
scheint, einen desto bessern Erfolg, als es fiir jedermann ein-
leuchtend ist, dass das gemeinsame Vaterland durch eben den
kriegerischen Muth und die Vorliebe fiir Waffeniibungen, welche
ihm seine theure Freiheit erworben haben, auch in Zukunft gegen
dussere Gefahren beschiitzt werden muss, und dass iiberdiess jene
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Tapferkeit ohne gehorige tactische Kenntniss und mannigfaltige
militairische Einrichtungen unzureichend wiire.”

»Mit hesonderem Vergniigen” nahm die Tagsatzung des Jahres
1792 das Memorial der Militirischen Gesellschaft im Auszuge in
den Abschied auf: eine Infanteriecompagnie moge aus hundert
Mann bestehen, fiinf Compagnien ein Bataillon, zwei Bataillone ein
Regiment und zweil Regimenter eine Brigade bilden. Jedem Bataillon
wiiren zwel Bataillons- und ein Batteriestiick zuzutheilen, so dass
auf einc Brigade acht Bataillons- und vier Batteriestiicke kimen,
welche von einer hunderteinundvierzig Mann starken Artillerie-
kompagnie bedient werden miissten. Eine Cavalleriecompagnie mige
vierundfiinfzig und eine Jidger-(Scharfschiitzen)compagnie hundert
Mann stark sein. Fiir Bataillonsstiicke wiren Vierpfiinder, fir
Batteriestiicke Achtpfiinder oder in deren Ermangelung Zwolf-
pfinder und sechszollige Haubitzen, endlich Flinten von zwei Loth
Markgewicht zu nehmen.

Die Kriegsriite der Orte sollten dieses Memorial priifen, ihre
Bemerkungen dem Stand Zirich einsenden, der sie ,,unter Bezeugung
obrigkeitlichen Wohlgefallens” dem Prisidenten der Gesellschaft
iibermachen wiirde, wodurch diese ,,zu zweckmiissiger Fortsetzung
ihrer vaterlindischen Arbeiten aufgemuntert werde”.

Der Tagsatzung von 1793 lagen erst wenige Antworten der
Kriegsrite vor, dagegen das zweite, einldssliche Memorial, das mit
allem Nachdrucke und mit dem Hinweise auf die bei der Grenz-
besetzung von 1792 im Bistum Basel gemachten Erfahrungen die
Gleichformigkeit von Kaliber und Munition verlangte und sich in
der Tat der lebhaften Befiirwortung des Gesandten von Nidwalden,
des Pannerherrn Traxler zu erfreuen hatte. Bern und Freiburg
fiigten den Wunsch nach gleichmissiger Besoldung hinzu, und alle
Gesandten vereinigten sich wieder im Danke ,fiir die sorgfiltigen
und patriotischen Bemiithungen des Vereines”.

Bei diesen Aeusserungen des Wohlgefallens bleibt es aber nun
in den noch folgenden Abschieden (1794, 1795, 1796, 1797); bloss
im Abschied von 1796 wird auf eine Anfrage von Solothurn nach -
dem Stande der Hochwachten beschlossen, ,,das Ergebnis einer
Untersuchung durch die Helvetisch-Militirische Gesellschaft zu ge-
wirtigen”. Und derjenige von 1797 bekundet, dass man auch in
Bern von der Notwendigkeit iiberzeugt war, einige Einheit in die
Kaliber der Geschiitze zu bringen, weshalb Berns Wunsch, ent-
sprechend einem frithern Vorschlage der Offiziere, in den Abschied
aufgenommen wurde: ,,dass, falls der eine oder andere L(&bliche)
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Stand sich neue Artillerie anschaffen wolle, derselbe sich nach einem
von den bereits angenommenen Kalibern richten méchte.”

Es war ja gewiss fiir die Gesellschaft erfreulich, die Anerkennung
der Tagsatzung zu vernehmen und die Aufmunterung, in ihrem
Streben zu verharren; erfreulich war auch zu erkennen, dass es an
der Tagsatzung wohl an der Einsicht fiir das Notwendige nicht fehle.
Nicht hier lag das nicht zu iiberwindende Hindernis, oder trat hier
doch nicht offen zutage, sondern es lag bei jenen Orten zu Hause,
die jede Einmischung in ihre Angelegenheiten schroff ablehnten,
deren Misstrauen sie die grosse Gefahr nicht erkennen liess, welche
hinter ihrer Zuriickhaltung schlummerte. So blieb die nieder-
driickende Gewissheit, dass alle Bemiithungen wohl auf lange hinaus
zum Scheitern bestimmt sein miissten. Da muss es doch als ein
Zeugnis ernsten patriotischen Sinnes und hohen Pflichtgefiihls ge-
wertet werden, wenn diese Offiziere den Mut nicht sinken liessen,
sondern ihr Ziel weiterhin mit Eifer verfolgten.

Dass es so war, bekunden die Verhandlungen des Jahres 1794
ganz eindringlich. In aller Demut (mochte man beinahe sagen)
beschieden sich die Teilnehmer dahin, ,,das Hohe Syndicat und die
Lobl. Stinde miissen durch iiberwiegende Griinde abgehalten worden
seyn, denen uns in den frauenfeldischen Abschieden von 1792 und
1793 gemachten Hoffnungen nicht zu entsprechen”, und aus dieser
wireylich fiir uns sehr schmerzhaften Erkenntnis” heraus beschlossen
sie, kein neues Memorial vorzulegen, sondern bloss den Mitgliedern
zu empfehlen, in der Heimat die Untersuchungen der Kriegsrite zu
beschleunigen und giinstige Instruktionen fiir die Ehrengesandten
zu erwirken.

»uUngeachtet dieses durch die Umstinde néthig gewordenen
Entschlusses blieb die Gesellschaft von dem Nutzen der Fortsetzung
ihrer militdrischen Arbeiten gleich iiberzeugt.” Der im Norden
und im Siiden gegen die franzisische Republik gefiihrte Krieg mag
doch in manchen der Offiziere schwere Bedenken erregt haben,
wenn sie an den ungeniigenden Stand der Verteidigung ihres Landes
dachten, wiewohl kein Anzeichen darauf hindeutet, dass dariiber
gesprochen wurde. Diesmal unterblieb die Fortsetzung der be-
gonnenen Beratungen, da, wie es heisst, neben den iibrigen Ge-
schiften keine Zeit dazu iibrig war. Man glaubt hinter dieser Er-
klirung eine sehr wohl verstindliche Verstimmung zu verspiiren.

Hauptgegenstand der Verhandlungen war die notwendig ge-
wordene, schon frither verlangte Zusammenfassung der bisher ver-
einzelt aufgestellten ,,Gesetze” zu einem einheitlichen wohlgeord-
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neten Ganzen; es wurde daraus ein Statut von zehn Abschnitten
mit 65 §3.

Zur Versammlung von 1795 (2. Juni) erschienen nur 55 Offi-
ziere. Entsprechend dem dreijdhrigen Turnus war der Vorsitzende
zu ersetzen. kEs wurde der Obrist der Basler Landmiliz Jakob
Christoph Oser (1735—1809) gewihlt. Verhandelt wurde iiber ,.die
Bediirfnisse einer Compagnie Scharfschiitzen”.

1796 (24. Mai) war die Gesellschaft nur wenig zahlreicher.
Ueber ,.Provision, Munition und Equipage eines gemein-eidgenossi-
schen Truppen-Corps” wurde zuhanden eines dereinst der Tag-
satzung einzureichenden Memorials endgiiltig Beschluss gefasst; eine
Statistik iiber Mass und Gewicht der Zelte wurde in Aussicht ge-
nommen; man besprach einen Vorschlag, ein reitendes Artillerie-
korps zu errichten, iiberzeugte sich von der Wichtigkeit einer vollig
geniigenden Verbindung unter den Hochwachten und iibergab diesen
Gegenstand dem schriftlichen Meinungsaustausche unter den Ge-
sellschaften. =

Die Versammlung von 1797 (12. Juni) vermochte nur 40 Offi-
ziere, darunter dreizehn neue Mitglieder, nach Aarau zu fithren;
von Ziirich war nur ein Offizier da, der, als Sekretir der Gesellschaft,
nicht wohl fehlen konnte. Wenn Bern mit achtzehn Mann die
stiirkste Vertretung stellte, so stammte doch ihre griosste Zahl aus
dem untern Kantonsteile, aus Zofingen, Lenzburg, Schoftland, Aarau.
Auffallend ist, dass die hohern Grade, wie iibrigens schon in den
vorausgegangenen Jahren, spirlich vertreten waren. Die Versamm-
lung horte ein Referat des Sekretirs an, welches die bisher gefassten
Beschliisse iiber die Organisation eines aus den kantonalen Kon-
tingenten gebildeten Truppenkorps zusammenstelltz. Auch diese
Arbeit wurde bis zu einem schicklichen Zeitpunkte ad acta gelegt.

Der Sturm, der im Friihling 1798 iiber unser Land hinbrauste,
riss auch die Helvetisch-Militiarische Gesellschaft dahin; die auf den
3. Juni angesetzte Versammlung kam natiirlich nicht mehr zustande,
und so fand die erste schweizerische Offiziersgesellschaft ein un-
erwartetes jihes Ende; sie ist nicht wieder erstanden.

Die Gesellschaft hat in der Folge verschiedene Beurteilung ge-
funden. Der Geschichtsschreiber der Helvetischen Gesellschaft, Karl
Morell, rithmt der Tochtergesellschaft redliche Bemiithung nach, das
eidgenossische Kriegswesen sorgfiltig zu priifen und Verbesserungen
anzuregen und vorzuschlagen. Aber er wirft ihr einen aristokrati-
schen Geist vor, durch dessen ,eigentlich brutale Kundgebungen”
jiingere Offiziere sich abgestossen fiihlten.
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In einer von schweizerischen und deutschen Offizieren 1804 in
Ziirich ins Leben gerufenen (mit dem Jahrgang 1806 wieder er-
loschenen) Militdrzeitschrift'® spricht sich ein  Mitarbeiter (Th.
V. C.7) fir die Wiederbelebung der Gesellschaft aus. Auch er
lisst ihrem Eifer alle Gerechtigkeit widerfahren; allein er hilt
dafiir, sie hiitte sich nicht mit Projekten befassen sollen, die, wie
ja klar zu erkennen war, unter den obwaltenden Verhiltnissen nie
hitten ausgefilhrt werden konnen, so wiinschenswert, ja notwendig
ihre Verwirklichung gewesen wire. Man hitte zur Bearbeitung
andere Gegenstinde wiihlen kénnen, woraus dem Vaterlande auch
ein Nutzen erwachsen wire, ohne dass sich so grosse Schwierigkeiten
entgegengestellt hiitten, da sie von der Staatsverfassung unabhingiger
und weniger Kostspielig gewesen wiiren. liin solcher Gegenstand
wiire z. B. die Kenntnis und Benutzung des Terrains. Nach diesem
Vorschlage hitten die Offiziere, nach bestimmtem Plan und in fest-
gesetztem Masstabe, von einzelnen Gebieten des Landes, besonders
den Grenzen entlang, Pline aufzunehmen; die besten Arbeiten
wiirden mit Preisen belohnt, und es entstinde so die schinste topo-
graphische Karte unseres Landes. Diese Pline dienten dann als
Grundlage zur Losung taktischer Aufgaben aller Art, und daraus
ergibe sich wieder die Fihigkeit, sich nach dem Bilde des Planes
die Wirklichkeit vorzustellen.

Niemand wird bestreiten, ddss solchem Tun einiger Nutzen hitte
entspringen konnen. Allein wiren fachminnisch nicht geschulte
Offiziere damals befdhigt gewesen, brauchbare Arbeiten zu liefern,
in einer Zeit, da die Kartographie noch nicht sehr entwickelt war?

Wenn die Militdrs der alten Eidgenossenschaft immer wieder
auf ihre noch recht bescheidenen Forderungen eines gewissen Aus-
gleichs der grossen Verschiedenheiten im Wehrwesen der Stinde
zuriickkamen, so war es doch offenbar deswegen, weil sie erkannten,
dass hier der wundeste Punkt unserer Militdreinrichtungen sei, und
vielleicht hofften, durch stets wiederholte Mahnungen doch die Ge-
wissen aufriitteln zu konnen,

o %

Der Ruf nach Wiederbelebung der Helvetisch-Militdrischen Ge-
sellschaft wurde nicht gehort. Mit der Mediationsakte sank wie
das politische so alles 6ffentliche Leben wieder in die Kantone oder

12 Neues Militir-Archiv, bearbeitet von einer Gesellschaft Deutscher und
Schweizer Offiziere, Jahrg. 1804, V. Stiick S. 349—460.
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in die Stidte zuriick, und nur an wenigen Orten unternahm man
es, die Offiziere ausserdienstlich zu vereinigen.

Wenn in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts das Artil-
lerickollegium in Ziirich seine Titigkeit wieder aufnahm, so mag
dics auch auf die militdrischen Kreise der Nachbarstadt Winterthur
eingewirkt haben.

Denn hier traten am 31. Mai 1806 neunzehn Offiziere der
1. Infanterie-Reserve des Militarbezirks Winterthur zur Griindung
der ,Militirgesellschaft des Quartiers Winterthur” zusammen®.
Der Zweck der Vereinigung war, in wiochentlichen Zusammenkiinften
»sich nothige, griindliche theoretische mit Practic verbundene Mili-
tairische Kenntnisse zu Erwerben; auch um ein gutes und freund-
schaftliches Benehmen unter sich zu unterhalten™.

Die Gesellschaft hat sich mit kurzen Unterbrechungen (1836 bis
1845, 1843—1852) bis heute erhalten, seit 1890 unter dem Namen
.-Offiziersgesellschaft von Winterthur und Umgebung”. Ihre Titig-
keit war bei grosser Mannigfaltigkeit sehr erspriesslich; aus ihrem
Schosse gingen wertvolle Anregungen an die kantonale und die
schweizerische Vereinigung zur Weiterleitung an die Behorden
hervor.

Ein Jahr nach den Winterthurern, aber ohne ersichtlichen Zu-
sammenhang mit deren Vorgehen, griindeten die Schaffhauser Offi-
zicre einen kantonalen Offiziersverein (28. November 1807)%,
Zunichst stand der Zutritt allerdings nur Infanterieoffizieren offen,
erst von 1826 an auch den Kameraden der andern Waffen, zwar
unter etwas erschwerenden Bedingungen, die dann 1832 wegfielen.

Die Grindung hatte aber nicht einen eigentlich militdrischen
Zweck. Es galt vornehmlich ,.einen Fonds zum Besten der Gesell-
schaft” zu errichten, von dem ,.ein Teil zum Scherflein unserer Mit-
briider, die unserer Hilfe wiirdig sind” bestimmt sein sollte. Des-
halb dienten auch die ersten Statuten der Sorge, wie dieser Fonds zu
vermehren sei. Da gab es Griindungs- und Eintrittsgelder, viertel-
jahrliche Beitriige, Bussen fur Versiumnisse. Zu ausserordentlichen
Leistungen sollte verpflichtet sein: wer eine Erbschaft macht, wer
sich verheiratet, wer ein Amt oder eine eintrigliche Zivilstellung
erhilt, wer in den Magistrat gewidhlt wird oder zum Hauptmann

13 R. Wiesmann, Offisiersgesellschaft Winterthur und Umgebung 1806—1906.
Winterthur 1906.
1+ H. Bollinger, Geschichte des Kantonalen Offiziersvereins Schaffhausen, im

15. Neujahrsblatt des Historisch-antiquarischen Vereins und des Kunstvereins
Schaffhausen. 1908, S. 33—57.



avanciert. Kein Mitglied durfte aus irgend einem Grunde den Fonds
beanspruchen, der auch nur dann aufgeteilt werden durfte, ,,wenn
unser Staat einen Regenten bekommen sollte, der unsere Gesell-
schaft nicht sanktionieren wiirde”.

Wenn der Fonds angewachsen wire, sollte auch eine Militiir-
bibliothek errichtet werden, die spiiter auch andere Werke aufzu-
nchmen hitte, ,,die im biirgerlichen Leben und Gewerbstriebe von
grossem Nutzen sein konnen”. Und endlich soll die Musik bei ..jedes-
maliger jihrlicher Revue” aus dem Fonds bezahlt werden.

Die Protokolle der ersten Dezennien lassen nur im allgemeinen
erkennen, dass man sich mit dem kantonalen Wehrwesen beschiftigte
und Verbesserungen anregte.

sz
g

Sonst aber war die Zeit vor 1815 solchen Griindungen nicht
giinstig; dafiir setzte nach Beendigung der Napoleonischen Kriege
ein denkwiirdiger Aufschwung ein.

Die militdarischen Aufgebote, welche wihrend des Jahrzehnts
von 1805—1815 zum Schutze unserer Grenzen notwendig geworden
waren, hatten den vollig ungeniigenden Stand unserer Wehrverhilt-
nisse dargetan; inshesonders hatte der Bericht des Generals Bach-
mann, des Oberbefehlshabers der schweizerischen Armee 1815, diese
Unzulidnglichkeit schonungslos aufgedeckt und die unerldsslichen
Forderungen fiir das Allernotwendigste aufgestellt. Es ist das hoch
zu wertende Verdienst der Tagsatzungen von 1815 und der folgenden
Jahre, diese Forderungen aufgenommen und zu einem guten Teile
verwirklicht zu haben. Es folgten: Erhohung der Mannschafts- und
der Geldkontingente der Kantone, Schaffung einer eidgenossischen
militdrischen Oberaufsichtsbehorde, eines Kriegsfonds, vor allem des
Allgemeinen Militdrreglements fiir die Schweizerische Eidgenossen-
schaft (vom 20, August 1817) mit der Einrichtung der taktischen
Uebungen der Truppenkorper verschiedener Waffen (,,eidgendssische
Lager”), der Zentralschule fiir Offiziere und Unteroffiziere in Thun,
und der Inspektion der kantonalen Truppen durch eidgendssische
Offiziere.

Wenn die leitenden Kreise mit solch hohem Ernste und starkem
Willen daran gingen, das schweizerische Heerwesen wesentlich zu
verbessern, so antwortete aus der Armee heraus eine erfreuliche Be-
geisterung. Sie -trat iiberall, namentlich bei den Offizieren zutage,
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und aus dem Gefithle unzulinglicher Vorbereitung fiir die mili-
tirische Aufgabe heraus erwuchs der dringende Wunsch, auch durch
ausserdienstliche Titigkeit irgend welcher Art die militirische Aus-
bildung zu fordern.

Bilden die Tagsatzungsbeschliisse der Jahre 1815--1818 die
Grundlage. auf welcher sich, freilich in langsamem Gange und in
zither Arbeit, unsere Armee zu einem immer bessern Stande erhob.
so nicht minder fiir den andern Bau. als den sich die Schweizerische
Offiziersgesellschaft darstellt. Doch wenn sich auch jetzt schon An-
sitze zum Zusammenschlusse iiber die Kantonsgrenzen hinweg zu
erkennen gaben, so ist doch die wesentliche Titigkeit immer noch
in den Kantonen zu suchen.

Als einer der ersten darf der Aargau genannt werden™. Iine
Versammlung der Schiitzenoffiziere im Frithling 1818, welche vom
Kantonalen Kriegsrate zur Begutachtung der ihr vorgelegten Beklei-
dungs-  und Ausrustungsgegenstiinde aufgefordert worden war,
scheint sich mit der Erledigung dieses Auftrages begniigt zu haben.
Anders die Offiziere der Artillerie und des Trains, die zu gleicher
Zeit in Schinznach versammelt waren. Sie verpflichteten sich, ..alles
mogliche zu ihrer Bildung beizutragen und die vorgeschriebenen
Hilfsmittel (?) selbst anzuschaffen™. Sie stellten Antrige betreffend
die Ernennung der Unteroffiziere, Mitwirkung bei der Aushebung
ihrer Mannschaften, auch iiber Bekleidungsfragen. Die Vereinigung
des folgenden Jahres (1819) beschloss einen freiwilligen Instruktions-
Kurs von einigen Wochen, was nicht nur die Billigung des Kriegs-
rates fand, sondern auch vom kleinen Rate durch einen Beitrag von
400 L. unterstutzt wurde. 1820 iibernahm die Militarkommission den
Druck der Protokolle dieser Vereinigung auf ihre Kosten: jetzt traten
ihr auch die Pionier- und die Pontonieroffiziere bei. Doch brachen
diese Zusammenkiinfte mit 1828 ab.

Auch die Infanterieoffiziere verlangte es nach Titigkeit. 1820
cab es eine Militirschule eines Offiziersvereins in Rheinfelden, der,
nach den jihrlichen Berichten des Bezirkskommandanten, erfolg-
reich wirkte. 1823 bestand eine Vereinigung in Bremgarten, und im
eleichen Jahre reichte ein Offiziersverein in Brugg Statuten und
I.ehrplan bei der Militirkommission ein. Diese forderte am 23. No-
vember 1825 die Bezirkskommandanten der iibrigen Bezirke aul.
auch bei ihnen die Griindung von Offizierslehrvereinen zu veran-
lassen. Doch s=ollten sie sich nicht als Prisidenten wiithlen lassen.

15 Aargauisches Staatsarchiv: Akten des Kriegsrates, seit Mai 1820 der
Militirkommission.
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sondern nur Aufsicht iiben, Statuten und Berichte iiber die Titigkeit,
auch Rapporte iiber den Besuch der abendlichen Versammlungen
und der vier vorgesehenen Uebungen einsenden.

Es lisst sich nur ungefihr erkennen, was betrieben wurde, So
wurde dem Offiziersverein Baden (1830) gestattet, fiir seine Uebun-
gen in Plotons- und Bataillonsschule Unteroffiziere, die sich melden.
einzuberufen und ihnen dafiir zwei Exerziertage im Sommer nach-
zulassen.

Dagegen erhielt der Offiziersverein Aarau, der sich auf eigene
Kosten ein Banner in roter und weisser Farbe zur Mitfithrung bei
praktischen Uebungen machen lassen wollte, die Antwort: .Die
Militirkommission kann es nicht iiber sich nehmen, die Bewilligung
zur Fiihrung eines rot-weissen Panners zu erteilen, welche Farbe
wohl nicht einem rein kantonalen Institut geziemen wiirde”; wenn
er eine Fahne mit der Kantonalfarbe wiinschte, so stiinde eine Be-
zirksfahne zur Verfiigung (1828)1°,

Der Eifer fiir solche Uebungen war freilich nicht iiberall gleich
gross. Es mussten Bussen verhidngt werden, iiber die sich manch
unerquicklicher Streit erhob.

1828 schlossen sich die Bezirkssektionen zu einem ,,Central-
offiziersverein” zusammen, der 1829 in Brugg, 1830 in Baden, 1833
in Lenzburg tagte,

In Basel erstand unter dem alten Namen ,Freiwillige Militir-
gesellschaft” 1820 wieder ein Offiziersverein. Eine besondere Auf-
gabe stellte er sich mit der Anlage und dem Ausbau einer militiri-
schen Bibliothek, welche Aufgabe auch weiter verfolgt wurde, als er
1836 seine Versammlungen aufhéren liess.

w *

[
o

Das eindrucksvollste Erlebnis der zwanziger Jahre war das
grosse Offiziersfest in Langenthal, am 18, Juli 1822,

Einem wohl schon seit einiger Zeit erwogenen Gedanken Folge
gebend, luden einige Berner Offiziere im Juni 1822 durch Ver-

16 Wenig mehr als vier Jahre spiter, am 28. Mirz 1833, erliess der Kanton
Aargau ein Militirgesetz, dessen § 107 lautet: ,.Die aargauischen Truppen fithren
die eidgendossische Fahne, rot mit einem weissen Kreuze; fiir den Kantonaldienst
nimmt dieselbe die schwarz und blaue Schleife an.’

17 Ueber das Fest vgl.: Schweizerbote 1822, 25. Juli, Nr. 30; 15. Aug., Nr. 33.
— I. A. Balthasar, Helvetia 1, Ziirich 1823. — Fischer E. F. v.. Erinnerungen an
R. von Wattenwyl; Fischer. R. L. von. Lebensnachrichten iiber E. F. von Fischer.
Bern 1874. — Allg. Schweizerische Militirzeitung, 1857, S. 353. und 1922, 8. 211. —
Oechsli, Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, 11. Band, S. 453. Leipzig 1913.
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mittlung der kantonalen Militirbehorden simtliche schweizerischen
Offiziere zu einer festlichen Zusammenkunft nach Langenthal ein,
Das war der am weitesten gegen die Mitte der Schweiz vorgeschobene
Ort des Kantons, zugleich als altangesehener und vielbesuchter
Marktort fiir die Aufnahme zahlreicher Giste wohl geeignet. Das
Einladungsschreiben war unterzeichnet: Im Namen der Berner
Offiziere aller Waffenarten: von Luternau, Oberst der Artillerie
(1769—1849) ; sein Inhalt gelangte auf dem Dienstwege an die Offi-
ziere und wurde in weiten Kreisen mit Beifall aufgenommen,

Langenthal schmiickte sich festlich. Bern hatte Infanterie- und
Kavallerie-Abteilungen sowie eine Batterie von vier Sechspfiindern
aufgeboten, ebenso die Musik des sechsten Eliten-Infanteriebataillons.
Die Giiste, im ganzen 570 Offiziere, trafen teils am Abend des 17. Juli
oder in der Frithe des 18. ein und wurden dem Leiter des Festes,
Oberst Rudolf Effinger von Wildegg in Kiesen (1771—1847) —
Oberst von Luternau war verhindert teilzunehmen — vorgestellt.
Auf dem Schiessplatze begriisste sie Oberst Gottliebh Mai von Biiren.
Dann setzte man sich zum Mahle, in bunter Reihe nach Rang und
Kantonen. Die Weine — nur Schweizerweine, wie alle Berichte be-
tonen — waren von verschiedenen Seiten gespendet worden. Auch
vom Dessert erfahren wir, dass er dem Feste angepasst war: Tempel
der Eintracht, Trophien, Schweizerlandschaften, von Berner und
Langenthaler Zuckerbidckern kunstvoll zubereitet. Vaterlidndische
Lieder wechselten mit Toasten. Wihrend des Mahles erschien ein
Zug von 23 Maidchen in Schirpen mit den eidgendssischen und
kantonalen Farben. Sie verteilten Blumen als Gabe der Langenthaler
Bevolkerung. Dem Mahle folgte ein lindlicher Ball auf dem Rasen
des Schiessplatzes. Abends war der Flecken aufs schénste beleuchtet.
Den Schluss des Festes bildete ein Feuerwerk, dessen Glanzpunkt
ein sich in die Hohe hebendes grosses leuchtendes Kreuz war.

Es braucht kaum gesagt zu werden, dass das Volk aus weiter
Umgebung zu Tausenden herbeigestromt war, um das seltene Er-
eignis dieses Festes mitanzusehen und mitzuerleben, dem zudem
das schonste Wetter beschieden war. |

Wenn man sich erinnert, dass Oberst von Luternau der erste
Leiter der Thuner Zentralschule war, die er am 1. August 1819
eroffnet hatte; dass Oberst Rudolf von Effinger einer der Brigade-
kommandanten im Lager bei Wohlen (1820) gewesen war, so scheint
sich der Zusammenhang mit dem Langenthaler Fest zu ergeben: es
war dem Wunsche entsprungen, die in den Militirdiensten ge-
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wonnene Kameradschaft unter den Offizieren der verschiedenen
Kantone auch ausserdienstlich weiter zu pflegen.

Die zeitgenossischen Schilderungen sind voller Begeisterung und
des Lobes voll iiber die geschickte Anordnung, die treffliche Durch-
fiithrung des Festes, iiber die riickhaltlose Gastfreundschaft der
Langenthaler. Auch uns Heutigen wird es moglich, diese auf-
rauschende Begeisterung zu verstehen, wenn wir uns in diese Offi-
ziere hineindenken, die da den Beginn einer neuen Epoche unseres
Heerwesens miterlebten. Man denke ferner daran, dass Bern 1814
und 1815 im schirfsten Gegensatze zu Aargau und Waadt gestanden
hatte, so dass wenig zum Ausbruche des Biirgerkrieges fehlte, und
vergegenwirtige sich den Eindruck, wenn man erkannte, dass mehr
als zwei Dritteile der ganzen Versammlung gerade aus diesen drei
Kantonen stammten, wenn man Zeuge war, wie der Fiihrer der
Waadtlinder Offiziere, Oberst Charles Guiguer de Prangins (1780
bis 1840) in seinem Toaste den Dank der Giste aussprach und die
Berner Offiziere hoch leben liess.

Von den iibrigen Kantonen fehlten einige, wohl der grossen
Entfernung wegen; doch waren von Genf sechzehn Offiziere er-
schienen. Dass von Ziirich nicht ein Mann da war, wird den Ver-
anstaltern des Festes nicht erfreulich gewesen sein. Die Angabe,
dass die Ziircher Offiziere durch gleichzeitige militirische Uebungen
fern gehalten worden seien, kann doch nur zum Teil als Entschul-
digung gelten. War das Fest sonst ohne jeden Misston voriiber ge-
gangen, so gab es dafiir nachher allerlei wenig zu der kamerad-
schaftlichen Gesinnung passende Erfahrungen. So wurde den
Bernern in anonymen Briefen ihr freundschaftlicher Verkehr mit
den Aargauern und den Waadtlindern vorgeworfen. Uebelwollende
Kritik war es auch, wenn es ..freilich auffallen musste, dass Oberst
Schmiel sich bei diesem Feste zu zeigen wagte”. Damit war auf die
Vorfille bei seiner Brigade im Juli 1815 angespielt: wie man weiss,
hat damals ein Teil seiner Truppen seinem Befehle, die Grenze zu
iiberschreiten, den Gehorsam verweigert. Dass man ihn aber schon
jetzt und spiter zu den hochsten militarischen Ehrenstellen in der
Eidgenossenschaft berief, erweist doch seine Rehabilitierung. Unan-
genehmes erfuhr auch der Luzerner Oberst Ludwig von Sonnen-
berg (1782—1850), der wenige Wochen nach dem Feste das zweite
cidgenodssische Lager in Bicre, bestehend aus Truppen der fran-
zosischen Schweiz, zu befehligen hatte. ,,Er beschwerte sich bitter-
lich iiber die feindselige Stimmung, die ihm dort entgegentrat.”



Das Langenthaler Fest war ein einmal gelungener Versuch; er
wurde nicht wiederholt, zum mindesten nicht in diesem Umfange.

In den Kantonen aber fiihrte der Wunsch nach Zusammenschluss
zu weitern kantonalen Griindungen.

Am 19. April 1824 bildete sich unter der Fithrung von Oberst-
leutnant Schlipfer, dem ,,Alt-Landfdhndrich”, der Appenzellische
Militdrverein'® ,,vor der Sitter”. Sein Zweck sollte se'n: ..Erstens:
Sich militirische Bildung zu verschaffen. Zweytens: Aecht vater-
lindischen Sinn zu erwerben und zu bheleben”. Die Satzungen ge-
boten, dass keine Versammlung (deren sechs im Jahre vorgesehen
waren) ohne militirischen Gewinn verlaufe. Und in der Tat ent-
faltete der Verein eine lebhafte Titigkeit durch Veranstaltung von
theoretischen Vortrigen und praktischen Uebungen, durch Griindung
einer Militirbibliothek. Mit Aufmerksamkeit wurden die Zustinde
im kantonalen und im eidgendssischen Wehrwesen betrachtet, und
es fehlte auch nicht an Eingaben an die Behorden: Hinweis auf die
Bedeutung eines tiichtigen Unteroffizierskorps; Anregung, die In-
spektionen iiber Waffen und Ausriistung durchs ganze Land am
nimlichen Tage abhalten zu lassen, ,,damit Montur und Armatur
nicht ausgetauscht und ausgeliehen werden kénne” (beides war ja
noch vom Manne zu beschaffen).

Die Verbindung mit den Offizieren ,hinter der Sitter”, die
schon wiederholt, wiewohl vergeblich gesucht worden war, gelang
dann nach dem gemeinschaftlichen Auszuge zur Besetzung von
Schwyz im Sommer 1833, bei welcher Gelegenheit ,sich die Kame-
raden vor und hinter der Sitter in gemeinsamer Arbeit kennen,
achten und lieben gelernt hatten”. So entstand dann am 9. Mirz
1834 der Appenzellische Offiziersverein, der sich in der Folge wieder
aufloste (1846) und erst zehn Jahre spiter zu dauerndem Leben
wiedererstand.

Ebenfalls im Jahre 1824 fanden sich Offiziere der franzosischen
Schweiz zusammen, wo man die Notwendigkeit und Niitzlichkeit
solcher Vereinigungen lebhaft empfand.

Anlisslich der Barbarafeier 1824 (4. Dezember), an der ausser
waadtlindischen Artillerie- und Genieoffizieren auch einige Genfer
Offiziere teilnahmen, wurde der Vorschlag gemacht und sofort auf-
gegriffen, in den beiden Kantonen Offiziersvereine zu griinden, die
sich jahrlich zu gemeinsamer Tagung finden sollten. Derjenige von

18 1856—1931. 75 Jahre Appenzellische Offiziersgesellschaft. 1883—1933.

50 Jahre Appenzell A.-Rh. Winkelriedstiftung. Verfasst vom Vorstand der Appen-
zellischen Offiziersgesellschaft 1933. (Herisau.)
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Genf, Société militaire du canton de Geneve', stand unter der Lei-
tung des Oberstleutnants Guillaume Henri Dufour (1787 1875).
welcher an der ersten Vereinigung, 4. Dezember 1826, an der auch
Berner, Freiburger und Neuenburger teilnahmen, den Gedanken
einer Griindung eines eidgendssischen Offiziersvereins aussprach, fiir
den er auch schon in der Thuner Zentralschule eingetreten war.
Doch bestand in Bern noch keine kantonale Vereinigung; Zirich

o

zeigte sich durchaus ablehnend. So blieh die Westschweiz an den
Tagungen von Yverdon 1326, Neuenburg 1827, Freiburg 1828 fiir sich.

1827 gab es im Thurgau einen Kantonalverein, dessen erfolg-
reiches Wirken durch die Stiirme der beginnenden Dreissiger Jahre
gestort wurde.

Ende 1329 oder anfangs 1830 war nun auch im Kanton Bern
ein Cantonal-Offiziersverein ,,unter Zustimmung der Regierung” ent-
standen, der die Offiziere der Artillerie, der Sappeurs und des eid-
genossischen Generalstabs umfasste. Er lud sogleich, natiirlich auf
dem Wege tiber die Behorden, zu der ,,dieses Jahr in Bern statt-
findenden Vereinigung der Offiziere der westlichen Schweiz ein, und
wendete sich in der Hoffnung auf den Beitritt der Offiziere der
ostlichen Kantone” auch an diese®”. Der Einladung waren geziemen-
der Weise die Statuten beigelegt. Wie weit die Einladung ausgedehnt
war, ist nicht ersichtlich, jedenfalls war die aargauische Gesellschaft
der Artillerie-, Train-, Pionier- und Pontonier-Offiziere eingeladen
und nahm, aufgemuntert durch die Militirbehorde und den Kleinen
Rat, an. Die Versammlung fand in Thun statt, doch gelang auch hier
der Versuch, den Kreis der beteiligten Kantone zu erweitern, nicht.

Man sieht: die Bedingungen fiir die Entstehung einer schwei-
zerischen Offiziersgesellschaft waren eigentlich nicht unginstig.
Freilich, die wichtigste fehlte noch: die Erneuerung und Stirkung
des gemeineidgendssischen Geistes iiber die weitesten Kreise hin, die
Befreiung der im Volke ruhenden Krifte. Denn auf dem Boden, auf
dem noch die kantonale Hoheit unbeschrinkt waltete, wo die Ab-
hingigkeit von den Regierenden noch so unbedingt galt, wo selb-
stindige Gedanken es noch so schwer hatten sich emporzuringen,
da wiire es ihr kaum moglich gewesen, tiefe Wurzeln zu schlagen.

Aber die Erneuerung kam.

20 Aarg. Staatsarchiv, Akten der Militirkommission.
19 Henri Friderich, Notice historique sur la société militaire du Canton de
Genéve, publiée @ Uoccasion du centenaire de sa fondation, 1825—1925. Genéve.
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GRUNDUNG UND ENTWICKLUNG

Die Fidgenossische Militirgesellschaft
1833 — 1876

Wenn wir von dem kurzen Zwischenspiel der Helvetik absehen,
so lasst sich in der Schweizergeschichte kaum eine zweite Verinde-
rung von der grossen Bedeutung finden, wie sie der Anfang der
Dreissiger Jahre gebracht hat. Die Regeneration riumt in zwei
Dritteilen der Kantone mit allem aristokratischen Wesen auf und
ersetzt es durch die Demokratie. So werden neue Krifte frei und
konnen sich entfalten; auf allen Gebieten staatlichen Lebens setzen
sie ein, formen Altes um oder begriinden Neues.

Nachdem nun die Kantone sich neu eingerichtet haben, sollte
auch der lingst als ungeniigend erkannte Bundesvertrag von 1815
einer wirklichen Bundesverfassung Platz machen. Thurgau nimmt
den in die Oeffentlichkeit geworfenen Gedanken des Luzerners
Kasimir Pfyffer, es sei der Bundesvertrag zu revidieren, auf, bringt
ihn im Sommer 1831 vor die Tagsatzung, und diese stimmt ein Jahr
spiiter grundsiitzlich zu. Allein der kiihne Entwurf, der Ende 1832
vorliegt, wird gestutzt und verwissert, befriedigt niemand, erleidet
im Sommer 1833 eine schwere Niederlage und wird in der Folge
heiseite gelegt.

Dieser Ausgang bereitete vielen Schweizern eine grosse Ent-
tduschung und eine schwere Besorgnis, inshesonders denen, welchen
das eidgenossische Heerwesen am Herzen lag. Die Fortschritte, die
seit 1815 und 1817 gemacht worden waren, hoben sich deutlich ab
und waren erfreulich. Aber wie vieles fehlte noch! Wie vieles lag
noch bei den Kantonen, die oft, auch wo die Einsicht und der gute
Wille vorhanden waren, die Mittel nicht aufbrachten! Und doch
stellten gerade die Sturmjahre nicht unbetrichtliche Anforderungen
an unsere Heereskrifte., Gleich der Anfang des Jahres 1831 rief die
gesamte Wehrkraft unter die Waffen, da ein europiischer Krieg als
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Folge der Revolutionen drohte. Der Friede blieb erhalten. Erst
recht kamen jetzt von allen Seiten die Verbesserungsvorschlige.
Gerade fiir die Hebung des Militirwesens bedeutete jener erste Ent-
wurf einer Bundesverfassung einen gewaltigen Schritt. Die gesamte
Leitung sollte an den Bund iibergehen, ihm sollte auch ein gewich-
tiger Teil des Unterrichts und der Ausbildung zufallen. Das #ussere
Zeichen der entschiedenen Neuerung wire die eidgenissische Fahne
gewesen, unter der die Truppen gedient, die eidgenéssische Kokarde,
dic sie alle getragen hitten. Die einheitliche Uniform wire nach-
gefolgt.

In die Zeit der Beratungen des Entwurfes fielen die Basler
Unruhen mit den wiederholten Besetzungen des Kantons, der Ver-
such Neuenburgs, sich von der Schweiz zu trennen; die Verwerfung
des Entwurfes hatte den Auszug der Stadtbasler in die Landschalft,
der Schwyzer nach Aussenschwyz zur Folge. Alle diese Wirren
wurden dank der Entschlossenheit der Tagsatzung und dem raschen
und bestimmten Auftreten der eidgendssischen Truppen gelést. Aber
gerade diese Aufgebote hatten die Notwendigkeit einer brauchbaren
Armee aufs deutlichste dargetan, und die zur gleichen Zeit ein-
setzenden Einschiichterungs- und Bedrohungsversuche des Auslandes
wirkten keineswegs beruhigend.

Am 15. Oktober 1833 beschloss die Tagsatzung im Grundsatze
die Revision des eidgenissischen Militdrreglementes und beauftragte
ihre Mitglieder, Instruktionen einzuholen.

In diesen Zeitpunkt fallt die Griindung der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft.

Wenn auch der Anlass dazu rein dusserlicher Art war, so lassen
doch die Zeitumstinde auf eine vollige Bereitschaft der Geister, ja
sozusagen auf die ,,Natur’notwendigkeit dieser Griindung schliessen.

Ueber den Anlass berichten die Anfangssitze des ersten Proto-
kolls vom 3. November 1833 folgendes:

»Unterm 15. Jan. h. a. als Herrn Oberst (Johannes) Sulzberger
von Frauenfeld (1800—1879), dem ehrenvollen und seiner wiirdigen
Ruf, als Oberinstruktor nach Ziirich folgend, seine treu ihm an-
hinglichen Waffenbriider des Thurgaus, nach Winterthur geleiteten
und daselbst mit einer grossen Anzahl ihrer Briider des Ziirich-
Gaues zusammentrafen, wurde, durchdrungen von dem warmen Ge-
filhle und einigem Bediirfniss ein engeres festeres unzertrennliches
Freundschaft-Band, um die fiirs Wohl des Vaterlandes glithenden
Seelen aller schweizerischen Wehrménner zu schlingen, einstimmig
von allen Anwesenden beschlossen: sich die Freundes Hand zu
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reichen und den Grundstein zu einer fiir das gesamte Wehrwesen
und daher auch fiir das Wohl des Vaterlandes erspriesslichen Ver-
einigung zu legen.”

Eine Kommission von je vier Ziircher und Thurgauer Offizieren
sollte die Bildung eines solchen ,.Bundes™ vorbereiten und nament-
lich die nétigen Statuten entwerfen. Es waren dies: Oberstleutnant
Sulzer, Winterthur; Oberstleutn, Sulzberger. Ziirich; Oberstleutn.
Schieg, Steckborn; Stabshauptmann Fehr, Frauenfeld (in der Folge
ersetzt durch Quartiermeister Giezendaner, Frauenfeld); Hauptm.
Hug, Zirich (ersetzt durch Kommandant Emmst, Winterthur);
Hauptm, Freyenmuth, Bollsteg (Thurgau); Hauptm. Rogg, Mir-
stetten; Aide-Major Reinhardt, Winterthur (ersetzt durch Major
Ernst, Winterthur).

Die politischen Ereignisse und, in ihrem Gefolge, die militiiri-
schen Aufgebote des Jahres 1833 verzogerten ihre Zusammenkunft
bis in den Spitherbst; sie fand am 3. November, vermutlich in Win-
terthur, statt und wurde von Oberstleutn. Joh. Rudolf Sulzer (1789
bis 1850) geleitet. Doch kam es hier nur zu einer allgemeinen Aus-
sprache, durch welche die leitenden Grundsitze festgelegt wurden.
Die Redaktion der Statuten bhesorgten dann Oberstleutn. Sulzer und
Hauptm. Rogg und legten ihre Arbeit am 23. Nov. der Gesamt-
kommission vor.

Auf den 24. November war die Griindungsgemeinde nach
Winterthur eingeladen.

Es fanden sich 130—140 Offiziere ein: etwa 100 Ziircher, 25
Thurgauer, einige St, Galler und Schaffhauser, diese ad audiendum
ct referendum. Die Leitung iibernahm wieder Oberstleutn. Sulzer.
Nachdem die Eintretensfrage als durch den Beschluss vom 15, Januar
erledigt erklirt war, nachdem man sich fiir die Bezeichnung ,.Ge-
sellschaft” an Stelle des Ausdruckes ,,Verein” entschieden hatte, trat
die Versammlung auf die Beratung des Statuten-Entwurfes ein.

Der Austausch der Meinungen, der sich bei den drei Beratungen
(3., 23., 24. November) auftat, erlaubt einen genauen Einblick in
die Gedankenrichtungen der Zeit. Doch soll hier nur die Erorterung
wichtiger Grundfragen aufgezeigt werden.

Erste Frage: soll eine Vereinigung der Offiziere der Kantone
Ziirich und Thurgau mit Zulassung anderer schweizerischer Offi-
ziere, oder soll eine schweizerische Militirgesellschaft gegriindet
werden?

Fiir die erste Ansicht stiitzte man sich auf die Tatsache, dass
der Anstoss zur Griindung der Gesellschaft am 15. Januar von Offi-
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zieren der beiden Kantone ausgegangen sei; zudem werde der Erfolg
bei bescheidenem Anfange mit allmiliger Erweiterung der sicherere
sein.

Dem wurde entgegen gehalten, dass der Standpunkt des
15. Januars nach den wichtigen Vorgiingen des Jahres nicht mehr
festgehalten werden konne, dass gerade dieser Ereignisse wegen die
neue Gesellschaft von Anfang an eine eidgenossische werden miisse.
Diese Meinung drang durch.

Zweite Frage: soll die Gesellschaft ausdriicklich erkliren, dass
ihr jede andere Tendenz als die militirische, vor allem die politische,
unter allen Umstianden fremd hleiben miisse, oder ist die Einschrin-
kung eng und unvorteilhaft?

Man ist nicht erstaunt, wenn in einem Zeitpunkt heftiger poli-
tischer Kimpfe eine solche einschrinkende Bestimmung die leb-
hafteste Gegnerschaft findet: ,.Die Politik dem schweizerischen
Wehrmanne verbieten zu wollen — so wurde erkliart — wiire gleich-
sam ihm dadurch auch ein Teil seines Lebens abgeschnitten. Die
Idee einer gesunden Politik miisse im Gegenteil durch die ganzen
Statuten wehen, und ein solches Verbot miisste einen Teil der An-
wesenden, nidmlich die Liberalen, gegen die namentlich die Bestim-
mung, schroff wie sie gegeben, gerichtet zu sein scheine, vor den
Kopf stossen, was denn doch wohl zu verhiiten sei; abgesehen davon,
dass eine solche Bestimmung von Schwiche zeuge und die Achtung
einer andern Parthey herabsetze. Uecberdies kinnte es um so viel
eher geliisten, von der verbotenen Frucht zu essen, wenn sie geradezu
in den Statuten benennt sei, als wenn man nichts davon sage. Man
werde sich gewiss innert den Schranken des Gesetzes und der Ord-
nung bewegen, und sollte je einmal ein Missgriff gegen das Sub-
ordinations-Verhiltnis geschehen, so stehe es dann jedem Mitgliede
frei, aus dem Verein zu treten. Frei miisse der Verein in seinem
Kreise wirken konnen, jedes Verbot der Art sei hemmend und daher
nicht am Orte.”

Diese Argumentation fand folgende Entgegnung: .Eine jede
Gesellschaft, die gedeihen wolle, miisse sich ein bestimmtes Ziel
ihres Strebens aufstecken, ihren Zweck genau begrenzen und
schon in der Zweckbestimmung den in die Gesellschaft tretenden
Mitgliedern sowohl als dem Staate die vollste Garantie geben, dass
nichts fremdartiges, nichts gefihrdendes unterschoben werden kénne.
Der Zweck des Vereins aber sei rein militirisch, und consequent sei
desnahen, von Politik nichts wissen zu wollen und dies auch be-
stimmt in den Statuten auszusprechen; denn Politik ist in dem Masse
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wie sie in biirgerlichen und staatsrechtlichen Verhiltnissen Leben
ist, im Militir-Wesen Tod. — Der Entscheid der Frage, ob wir die
Politik mit bestimmten Ausdriicken vom Vereine fremd wissen
wollen oder nicht, ist eine Lebensfrage fiir denselben, und dies wird
die Folge haben, dass nicht nur einzelne der tiichtigsten unserer
schweizerischen Offiziere, sondern sogar ganze Offiziers-Corps von
Kantonen demselben beitreten oder nicht; dass die Eidgenossenschaft
mit Zuversicht auf ihn als auf eine ihrer Stiitzen in Tagen der Gefahr
herabblicken und daher heben wird, oder ihm als gemeingefithrlich
des Gesetzes und der Ordnung wegen entgegen treten muss, So
wenig als die Freiheit durch Gesetze in Bande geschmiedet wird,
so wenig wird der Verein durch eine genaue und abgemessene Zweck-
bestimmung in seinem freien Wirken gehemmt, seine Handlungs.
weise wird schon zum voraus charakterisiert und gewéhrt volle Be-
ruhigung fiir jedermann. Niemals aber kann und darf die Rede
davon sein, durch vage Bestimmung zu Misgriffen zu verleiten,
derentwegen sich die Griinder schwere Verantwortlichkeit gegen das
Vaterland, ihre Waffengenossen und sich selbst aufladen wiirden,
weil das geschehene Uebel nicht mehr ungeschehen gemacht werden
kann — statt den edlen Zweck, den sie dem Vereine unterlegt wissen
wollen, zum Frommen des Vaterlandes erfiillt zu sehen. Durch be-
stimmte Ausschliessung aller politischen Tendenzen kénne man sich
aber so wenig gegen Liberale als Aristokraten verstossen; wenn in
diesem Verein iiberhaupt von einer politischen Farbe geredet werden
kénne, indem beiden Parteien die Politik eigen sei und gegen die
eine wie gegen die andere die Bestimmung des § gehe.”

Gewihlt wurde die mittlere Formel: ,JThre Bestimmung ist rein
militdrisch . . . Jede andere Tendenz aber soll der Gesellschaft fern
bleiben.” :

Dritte Frage: sollen bei der Bestellung des Vorstandes die Kan-
tone beriicksichtigt werden?

Der Vorschlag, die Mitglieder des Vorstandes mdoglichst aus
Angehorigen verschiedener Kantone zu nehmen, wurde abgelehnt,
»indem durch diese Bestimmung der mit Recht verhasste Kantonli-
Geist geradezu ins Leben gerufen statt verbannt werde”. Mit der
gleichen Begriindung wurde auch der Vorschlag einstimmig ver-
worfen: ,,Der Praesident darf nicht zwei Jahre nach einander aus
dem gleichen Kantone sein.”

Vierte Frage: Tenue? Gegeniiber dem Antrage, man habe in
biirgerlicher Kleidung zu den Versammlungen zu erscheinen, wurde
auf ,,Grosse Uniform” entschieden.
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Die aus der Beratung hervorgegangenen ersten Statuten sollen
hier als historisches Dokument beigegeben werden.

Statuten: Winterthur, 24. Nov. 1833.

1. Organisation.

§ 1.

Die heute in Winterthur versammelten, unten benannten Offiziere be-
schliessen: ,,Es solle eine eidgenossische Militirgesellschaft gebildet werden.”

§ 2.

Ihre Bestimmung ist rein militirisch, namentlich gute Waffenbriiderschaft
und Gemeinsinn fiir das eidgenossische Wehrwesen zu beférdern, sowie den zur
Hebung desselben von den Militirbehérden anzuordnenden Mitteln durch thitiges
Mitwirken Vorschub zu leisten. Jede andere Tendenz aber soll der Gesellschaft
fremd bleiben.

$ 3.
Als Mitglieder konnen in die Gesellschaft tretten:

a. Alle schweizerischen Offiziere.

b. Die von den Kantonal Militir-Behorden anerkannten Kadetten. (,,Offi.
ziers-Aspiranten™.)

¢. Wirkliche (amtende) Mitglieder von Militir-Behorden.

d. Mitglieder bestehender Kantonal Offiziers-Vereine. Diese miissen jedoch
als Offiziere Militdr-Dienste geleistet haben oder wirkliche Mitglieder
einer Militir-Behorde seyn.

§ 4.
Dic Aufnahme in die Gesellschaft geschieht durch einfache Anmeldung, bey
einem Mitglied der Vorsteherschaft oder einer Kantonal Comission. — Das auf

die Anzeige der Vorsteherschaft u. Comissions Mitglieder, von dem Aktuariat
zusammengestellte Verzeichnis der Neuangemeldeten wird der Versammlung, so-
gleich nach der Verlesung des Protocolls, zur Genehmigung vorgelegt, worauf die
als Mitglieder angenommenen in die Gesellschaft tretten.

§ 5.

Jeder, der mit Ehren seine militirische Laufbahn verldsst, bleibt Mitglied
der Gesellschaft, so lange er nicht selbst den Austritt begehrt.

§ 6.

Dagegen soll derjenige aus dem Verzeichniss der Mitglieder der Gesellschaft

gestrichen werden

a. Welcher auf unehrenhafte Weise aufhort, Offizier zu seyn.

b. Der in folge Beschlusses der Gesellschaft, wegen unehrenhaftem Be.
tragen in der Versammlung selbst oder wegen ehrloser Handlungs-Weise
aussert derselben von dieser ausgeschlossen wird. — Ein solcher Be-
schluss muss jedoch, gestiitzt auf vorgingige Untersuchung des Sach-
verhiltnisses und eines diessfilligen Antrages von Seite der Gesellschaft
motiviert seyn. :

c. Jeder, der aus irgend einer Ursache von bestehenden Kantonal-Militar-
Yereinen ausgestossen wird oder es schon ist.

33



§ 7.

Die Leitung der Gesellschaft ist einer Vorsteherschaft bestehend aus:
einem Praesidenten
- vice Praesidenten
s Actuar
ithertragen, Die Wahl deselben geschieht alljihrlich durch offenes absolutes
Stimmenmehr, und die Abtrettenden sind fir die nichste Amts-Dauer nicht
wieder wihlbar.

Ferner werden in denen Kantonen, in welchen die Gesellschaft wenigstens
zwolf Mtglieder zihlt, Cantonal Comissionen von wenigstens drey Mitgliedern
bestellt, welche sich mit der Vorsteherschaft der Gesellschaft in Verbhindung
sctzen, die Auftrige derselben vollzichen und dem Actuariat in Bezug die Gesell-
schaft-Tractanden an die Hand gehen.

§ 8.

Diec unausweichlichen Ausgaben fir die Gesellschaft werden aus einem Bey-
trag aller Gesellschaftsmitglieder bestritten, welcher alljahrlich, auf den Antrag
der Vorsteherschaft, von der Versammlung bestimmt und jedesmahl zum voraus
bezogen wird, wofiir der Actuar der Vorsteherschaft Rechnung abzulegen hat.
Diese Rechnung unterliegt der Ratification der Gesellschaft.

§09.
I1. Versammlung der Gesellschaft.

Die Gesellschaft versammelt sich ordentlicher Weise des Jahres einmahl und
zwar wo immer méglich in den Friihlings-Monaten, ausserordentlich aber so oft,
als es die Vorsteherschaft, aus Griinden die das gesamte Militir-Wesen oder das
Wohl der Gesellschaft beschlagen, fiir notwendig erachtet und auf bestimmtes
Verlangen von wenigstens fiinfzig Mitgliedern der Gesellschaft. Zur Vorherathung
der zu behandelnden Gegenstinde hat die Vorsteherschaft die Cantonal - Comis.
sionen zur Beschickung von Beysitzern einzuladen und ein Geschifts-Verzeichniss
denselben beyzufiigen.

§ 10.

In der Versammlung erscheinen die noch wehrpflichtigen Mitglieder in
Grosser Uniform.

§ 1L

Den Versammlungs Ort der nichsten ordentlichen Zusamenkunft, bestimmt
jedesmahl die Gesellschaft, fiir die ausserordentliche die Vorsteherschaft. In
beyden Fillen liegt dieser ob, fur ein geeignetes Locale und fiir das iibrige
Noéthige besorgt zu seyn.

§ 12,

Den Tag der Versammlung bestimmt, mit Beriicksichtigung allfilliger be-
sonderer Hindernisse fiir eine grossere Zahl der Mitglieder, die Vorsteherschaft.

§ 13.
Die in der Versammlung anwesenden Mitglieder fassen, ohne Riicksicht aufl
die Zahl statutengemiisse giiltige Beschliisse.

IIl. 4llgemeine Bestimmungen.

§ 14.

Jedes Mitglied macht sich zur Pflicht, zu méglichster Erweiterung der Ge-
sellschaft nach Kriften beyzutragen.
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§ 1o.

Um den Zweck der Gesellschaft zu heben und erreichen zu helfen, hat die
Vorsteherschaft dafiir zu sorgen, dass jeweilen einige Mitglieder, durch Arbeiten
von allgemeinem militdrischem Interesse die Versammlung belehrend unterhalten.

Diese Arbeiten sollen wenigstens 4 Wochen vor der Versammlung der Ge-
sellschaft dem Praesidium iibergeben werden, welches dieselben mit Zustimmung
der Directions Comission auf die Tages-Ordnung bringt.

§ 16.

Die Statuten sollen in noéthiger Anzahl gedruckt und unter die Gesellschafts-
Glieder verteilt werden.

§ 17.

Die Revision der Statuten und die daherigen Vorschlige und Abiinderungen
derselben werden in den ordentlichen Versammlungen mit zwey Drittheil Stimmen
der Anwesenden beschlossen.

(Unterschriften: 103 Ziircher, 26 Thurgauer, 5 St. Galler.)

ate
r
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Die Bereitschaft der Tagsatzung, das Militirwesen in neue Wege
zu leiten, die Aussicht auf ein verbessertes Militdrreglement, der Vor-
gang der Griindung der Eidgenossischen Militiargesellschaft, das alles
wirkte weithin belebend und befruchtend.

Schon am 3. Médrz 1834 fanden sich in Kreuzstrass (bei Aarburg)
24 Kavallerieoffiziere aus acht Kantonen unter dem Vorsitz des
Obersten Blum aus Winterthur zur Besprechung des Standes ihrer
Waffe zusammen. Und wirklich, dieser Stand war nichts rithmliches.
Unsere Reiterei bestand aus zwei Regimentern, die aus den ganzen
und halben Kompagnien der zwdlf stellungspflichtigen Kantone mit
verschiedenen Uniformen, verschiedener Ausbildung und héchst
ungleichwertigem Pferdematerial zusammengesetzt waren. Die Ge-
samtzahl der Pferde betrug 736 (heute rund 6000). Verwendet
wurden die Reiter bloss zu Melderitten, wofiir sie auch im besten
Falle fahig waren. Die Verbesserungsvorschlige, welche die Ver-
sammlung der eidgendssischen Militdr-Aufsichtshehorde einreichte,
waren massvoll und beschrinkten sich auf das einstweilen Erreich-
bare. Immerhin verlangten sie Verdoppelung des Bestandes, gemein-
same Ausbildung und eidgendssische Leitung.

Am 9. Mirz bildete sich der Appenzellische Offiziersverein aus
den Offizieren ,,vor und hinter der Sitter” und trat der Eidgendissi-
schen Militdrgesellschaft bei. Zwei Monate spiter (4. Mai) gab sich
der Aargauische Centraloffiziersverein in Granichen neue Statuten.
unverkennbar nach denjenigen der eidgenédssischen Gesellschaft, und
um dieselbe Zeit (18. Mai) traten in Chur Biindner Offiziere zur

35



Griindung eines Kantonalvereins zusammen. Die Thuner Versamm-
lung (5. Juli) des schon vor Jahresfrist gegriindeten Berner Kantonal-
vereins fasste gleich entscheidende Beschliisse: ,,Der Bernische Offi-
ziersverein tritt als solcher der Eidgendissischen Militargesellschaft
bei. Der Bern’sche Offiziersverein soll an den Versammlungen der
Eidgenossischen Militirgesellschaft seiner Wiirde gemiss vertreten
sein; die Exekution dieses Beschlusses wird dem Ausschuss iiber-
tragen.” Am 27. Juli belebte sich auf seiner Zusammenkunft in
Lenzburg der Aargauische Artillerie-, Train-, Pontonier- und Sappeur-
Offiziersverein nach sechsjihriger Untitigkeit aufs neue. Auch in
Ziirich war eine kantonale Gesellschaft entstanden (1833). 1835, am
13. Februar, bildete sich in Sursee ein Kantonalverein der Luzerner,
und im gleichen Jahre folgten die Solothurner. 1836 gab es einen
Glarner Offiziersverein; am 11. Oktober dieses Jahres fanden sich
auch die Thurgauer, deren Verein sich seit 1829 nicht mehr betitigt
hatte, wieder zusammen.

Indem alle diese Gesellschaften den Anschluss an die eidgends-
sische suchten, besass diese von 1837 an einen festen Stamm. Der
Versuch des Vorortes Bern in diesem Jahre, weitere Kantone zu ge-
winnen, hatte nur den Erfolg, dass zwei Waadtlinder Offiziere dem
Rufe folgten. Die Vereinigungen der welschen Kantone fehlten. Und
doch hatte z. B. die Genfer Offiziersgesellschaft eine selten unter-
brochene Titigkeit entfaltet., Seit 1832 lud sie auch die Offiziere der
Infanterie und der Kavallerie zur Teilnahme ein. 1836 fand ein
grosseres Fest in Genf statt, zu dem sich auch Kameraden aus Bern,
Freiburg, Neuenburg, Waadt, Solothurn und Aargau einfanden. Es
waren im ganzen 160 Mann. Immerhin standen die Genfer in Ver-
bindung mit der eidgenossischen Gesellschaft, indem sie ihr ihre
Protokolle einschickten. An der Spitze stand neben Oberst Dufour
der Oberstlieutenant Frédéric Jacques Louis Rilliet-de Constant
(1794—1856), der den regsten Anteil an der Entwicklung des schwei-
zerischen Wehrwesens nahm und ihn durch eine Reihe militdrwissen-
schaftlicher Arbeiten bekundete. Wenn die Offiziere aus der West-
schweiz zunichst sich zuriickhielten, so ist doch an die Entfernung
zu denken, zumal die Versammlungen wihrend des ersten Dezen-
niums alle in die deutsche Schweiz und mit Ausnahme von Bern in
die Mittel- und Ostschweiz fielen.

In den Statuten der Gesellschaft hatte sich von Jahr zu Jahr ein
Mangel fiithlbarer gemacht: nach § 8 hatte der Aktuar die jedesmal
von der Versammlung beschlossenen Beitrige einzuziehen und iiber
den Kassenverkehr Rechnung abzulegen. Da aber diese Beitrige oft
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recht saumselig entrichtet wurden, der Aktuar aber mit dem Vor-
stande jdhrlich zu wechseln hatte, ergaben sich Missstinde, die am
22. Juli 1841 in Aarau durch eine Erginzung der Statuten behoben
wurden: es wurde dem Vorstande ein Kassier mit dreijidhriger Amts-
dauer und Wiederwiihlbarkeit beigegeben; er erhielt eine Ent-
schddigung.

"
%

Das Jahr 1841 brachte endlich, nach mehreren vergeblichen Ver-
suchen, die Verbesserung des Militirreglementes von 1817; ausser-
dem beschloss die Tagsatzung die Einfithrung des Perkussions-
gewehres. Den Neuerungen hatten sich die kantonalen Militir-
gesetze anzupassen, was wieder auf die ausserdienstliche Titigkeit
belebend einwirkte. Das neue aargauische Militidrgesetz (12. Novem-
her 1842) z. B. ging soweit, in seinem § 92 zu verlangen: ,,Zu eigener
Fortbildung und gegenseitiger Mitteilung kommen die Offiziere be-
zirksweise zu theoretischen Uebungen zusammen. Ein eigenes vom
Kleinen Rate zu erlassendes Reglement (es erschien am 23. No-
vember 1843) ordnet das Nahere an. Ein Blick auf dieses Reglement
mag nicht ohne Interesse sein: simtliche Offiziere (mit Ausnahme
des Kantonsstabes, der Landwehr, der Aerzte) sind zu acht drei-
stilndigen oder zwolf zweistiindigen ausserdienstlichen Uebungen ver-
pflichtet. Sie finden in Bezirksvereinigungen statt und haben haupt-
sichlich die Kenntnis der Reglemente und der Waffen und Waffen-
wirkungen zu befestigen. Willkommen waren ausserdem Vortriige
aus allen kriegswissenschaftlichen Gebieten. Protokolle und Prisenz-
listen waren genau zu fithren und den militirischen Behorden vor-
zulegen. Unentschuldigte Absenzen wurden mit 1-—4 Fr. a. W. ge-
busst (4 Fr. a. W, —= 5.70 Fr. n. W., heute ein Wert von iiber 20 Fr.).

Auch im Waadtland regte sich die Offiziersgesellschaft, die seit
einigen Jahren eingegangen war, 1843 aufs neue.

Und wenn das eidgendssische Militdrreglement von 1841 die
kantonale Bataillonsfahne endlich durch die eidgendssische ersetzte,
so war es gewiss eine sinnvolle Ausdeutung dieser Neuerung, wenn
die Eidgendossische Militargesellschaft an ihrer Versammlung von
1843 in Glarus eine ebensolche Gesellschaftsfahne erhielt, gestiftet
von den Glarner Frauen. Fortan bildete sie das dussere Zeichen der
Gesellschaft, und ihre feierliche Uebergabe und Uebernahme durch
den abtretenden und den neuen Prisidenten gab in der Folge Anlass
zu einem besonders eindrucksvollen Akte an ihren Versammlungen.
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In diesem Zusammenhange mag vorweg genommen werden, dass
1857 (in Ziurich) auf den Antrag des Generals Dufour beschlossen
wurde: die Teilnehmer der Generalversammlung tragen die eidge-
nossische Armbinde. General Dufour, der 1847 die drohende Gefahr
des Zerfall: der Eidgenossenschaft beschworen hatte, stand 1850 bis
1857 an der Spitze der gesamten schweizerischen Wehrmacht, die
jetzt kraftvoll den Willen zur Einheit bekundete, und es mag ihm
als ein Bediirfnis erschienen sein, die gliickliche Ueberwindung der
Spaltung auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen.

Die Armbinde verschwand nach 1874 {iberhaupt aus der Armee.
und auch die Gesellschaftsfahne musste im neuen Jahrhundert vor
andern Anschauungen weichen.

Als ein Zeichen guten Eifers mag es auch gewertet werden, wenn
1844 iiber einen Antrag, die Gesellschaft mége sich nur alle zwei
Jahre versammeln, ohne weiteres zur Tagesordnung iibergegangen
wurde. Tatsichlich folgte die niichste Versammlung erst 1846; allein
der Grund hiefiir lag im Biirgerkriege von 1845 (zweiter Frei-
scharenzug).

Dem Bediirfnisse nach besserm Zusammenschluss entsprach die
Anordnung von 1848 (dem Jahre der Bundesverfassung!): die kan-
tonalen Offiziersgesellschaften sollten sich ausdriicklich als Sektionen
der Eidgenossischen Militdrgesellschaft erkldren. Der Aufforderung
wurde nur zigernd nachgelebt, aber unter den ersten sich meldenden
Kantonen war Neuenburg, das sich am 1. Médrz 1848 von Preussen
unabhiingig gemacht hatte. Diese Anmeldung wurde mit um so
grosserer Freude begriisst, als von dort her noch 1846 auf die Ein-
ladung zur Generalversammlung eine schroffe Ablehnung erfolgt
war. Unter den iibricen Namen von Kantonen finden sich auch
solche, deren Gesellschaft sich schon frither der Eidgeniossischen
Militirgesellschaft unterstellt hatten, dann eingegangen waren, nun
aber wieder neu erstanden. Das ist eine Erfahrung, der im Laufe
der Zeit kaum ein Kanton entging. Doch gab es auch Urgriindungen
wie in Schwyz und Zug (1856).

Den allmihlig geinderten Verhiltnissen gentigten nun die alten
Statuten nicht mehr; am 15. Juni 1857 wurde in Ziirich die Revision
vorgenommen. Folgendes sind die wesentlichen Neuerungen:

Neben dem Zentralausschuss besteht ein ..Zentralkomitee™, ge-
bildet aus den Delegierten der kantonalen Sektionen; sie treten am
Nachmittage vor der ersten Hauptversammlung (Samstag) zusam-
men. Alle Delegierten haben das Recht zur Mitberatung, doch hat
jede Sektion nur eine Stimme. Dieses Zentralkomitee setzt unter der
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Leitung des Zentralprisidenten die Traktanden fur die Hauptver-
sammlung fest und nimmt Antrige der Sektionen entgegen.

Am Sonntag beraten die verschiedenen Waffen gesondert, am
Montag folgt die Generalversammlung. Es soll dafiir gesorgt werden.
dass hier wenigstens eine Arbeit von allgemeinem Interesse und
einicem Umfange vorgelesen wird. Ebenso muss hier ein zusam-
menfassender Bericht iiber das vorliegen. was die Sektionen iiber den
Gang der militirischen Angelegenheiten ihres Kantons zu mel-
den haben.

Die Sektionen werden verpflichtet, ihre Statuten oder Abinde-
rungen dem Priisidenten einzuschicken, der sie der Generalversamm-
lung zur Genehmigung unterbreitet.

Der Artikel tiber die Versammlung der Delegierten (Zentral-
komitee) ist die genauere Ausfithrung eines Satzes der ersten Sta-
tuten. Tatsichlich ergibt sich aus Andeutungen der Protokolle, dass
solche Vorversammlungen zur Feststellung der Traktanden der
Hauptversammlung stattfanden; seit 1351 (Basel) werden auch die
Namen der Delegierten genannt. Und von nun an erhilt man auch
ein Resumé der Verhandlungen.

Dagegen scheint die Aufnahme des Artikels iiber die Versamm-
lungen der einzelnen Waffen erst eigentlich diese Einrichtung be-
grimdet zu haben. Zwar war schon imn Mai 1852 eine Vereinigung
der Sanititsoffiziere entstanden, mit Oberst Karl Wilhelm Fliigel
(1788-—18657) an der Spitze, die dann in Schwyz (1856) mit 22 Teil-
nehmern ihre erste Versammlung abhielt. 1858 folgten die Artillerie-
offiziere, denen sich im folgenden Jahre die des Genie beiordneten;
1859 die Offiziere der Kavallerie, die der Infanterie und Schiitzen,
zu denen 1862 die Generalstabsoffiziere traten:; in diesem Jahre
fanden sich die Offiziere des Kommissariats (Verwaltung) und die
der Justiz zusammen; 1886 die Veterinire und 1910 die Train-
offiziere.

Seit 1860 werden die Vorsitzenden dieser Waffenversammlungen
und seit 1866 auch ihre Verhandlungen gemeldet.

In der niichsten Zeit kiindigten sich wieder einige neu- oder
wiedergegriindete Sektionen an: Genf (1857); Wallis, Freiburg,
Appenzell 1.-Rh., Tessin (1859) ; Graubiinden (1860).

An der Generalversammlung von Bern (1802) sind zum ersten
Male simtliche Kantone vertreten.

Schon nach kurzer Zeit, am 22. August 1864 in Freiburg, beliebte
wieder eine Statutenrevision.
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Die wichtigste Aenderung ist die Einfithrung des zweijihrigen
Turnus der Generalversammlungen an Stelle der jihrlichen Zu-
sammenkiinfte. Mitglieder der Militdrgesellschaft sind nur noch die
Mitglieder der Kantonalvereine (Einzelmitglieder gibt es also nicht
mehr).

Der ,,Vorstand” wird um ein Mitglied, den Referenten, erweitert,
dessen Aufgabe 1st, der Generalversammlung einen summarischen
Bericht iiber den Stand und die Entwicklung des schweizerischen
Wehrwesens zu erstatten.

An der Delegiertenversammlung (Ausschuss) hat jede Ab-
ordnung der Sektionen auch fiir die Beratung nur eine Stimme.

Die allmihlich betridchtlich angewachsene Zahl der Mitglieder.
die Vermehrung der Geschifte, deren im Hinblick auf die bevor-
stehenden Aenderungen im schweizerischen Wehrwesen zu erwar-
tende bedeutende Zunahme liessen es als wiinschbar erscheinen, der
Gesellschaft eine noch beweglichere Organisation zu geben.

Der Aarauer Zentralvorstand regte 1873 die Revision an und
wurde von der Generalversammlung beauftragt, eine Kommission zu
bestellen. Diejenige von Frauenfeld trat auf den ihr vorgelegten
Entwurf nicht ein, sondern beschloss, die Revision einer ausser-
ordentlichen Delegiertenversammlung zu iibertragen, welche die all-
gemeine Instruktion erhielt, ,,dass in derselben die oberste Leitung
der Geschifte einer Abgeordneten-Versammlung mit proportionaler
Vertretung der Sektionen iibertragen werden soll, immerhin unter
Beibehaltung periodischer allgemeiner Zusammenkiinfte der Vereins-
mitglieder, die jedoch den Charakter militirischer Einfachheit
tragen sollen.”

Damit war der Artikel 16 der geltenden Statuten (Revision der
Statuten durch die Generalversammlung, welche Bestimmung von
Anfang an gegolten hatte} aufgehoben.

Die ausserordentliche Delegiertenversammlung fand am 20.
August 1876 in Herzogenbuchsee statt; von diesem Tage sind die
neuen Statuten datiert; einige Wochen spiter erhielten sie die Ge-
nehmigung des Vorstehers des Eidgendssischen Militirdepartements,
Bundesrat Joh. Jak. Scherer, der darum ersucht worden war.

Die eingreifendste Aenderung — sie war in jener allgemeinen
Instruktion vorgeschrieben — war der Uebergang der Vollmachten
in den geschiftlichen Dingen an die Delegiertenversammlung, dar-
unter ausdriicklich die Wahl des Zentralkomitees (so hiess jetzt wie-
der der Vorstand), die Bestimmung des jihrlichen Beitrages, die Ver-
wendung des Vereinsvermogens. Jede Sektion wihlt einen Delegier-
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ten auf 50 Mitglieder oder einen Bruchteil von 50 Mitgliedern; jeder
anwesende Delegierte hat nur eine Stimme. Die Reisekosten dieser
Offiziere vergiitet die Zentralkasse.

Mitelied der Gesellschaft Konnen nun auch Divisions-Offiziers-
vereine werden, ebenso lokale Verecine in Kantonen. in denen keine
Kantonalsektion besteht.

Vier Sektionen Konnen die Einberufung einer General- oder
Delegiertenversammlung verlangen.

Die Hauptversammlung nimmt die Mitteilung der Beschliisse der
Delegierten entgegen und hirt wenigstens ecine grissere, allgemeines
Interesse bietende Arbeit an; ihr wird auch ein Bericht uiber die
Titigkeit der Sektionen vorgelegt.

Tenue ist nicht mehr ..Grosse Uniform™ oder ..Voller Dienst-

.

anzug’, sondern einfach ..,.Uniform™.

Der Turnus der Generalversammlungen wird auf drei Jahre
angesetzt; dem entspricht die Amtsdauer des Zentralkomitees.

Mit der einschneidenden Umgestaltung, welche die bisherige
~reine Demokratie” in eine Repriisentativ-Demokratie umwandelt,
wird nun auch eine Namensinderung verbunden.

Die Vereinigung heisst nun nicht mehr Eidgenossische Militér-

gesellschaft, sondern Schiceizerische Offiziersgesellschaft.
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Die Schweizerische Offiziersgesellschaft

1876 —1933

Wihrend der folgenden 25 Jahre entwickelte sich unter der
neuen Ordnung die Gesellschaft in gliicklicher Weise. Die Mitglieder-
zahl stieg von 3000 auf 6000, Ansehen und Geltung verstirkten sich.
Wenn um die Jahrhundertwende das Zentralkomitee (Lausanne)
die Frage der Revision der Statuten erwog, so waren zunichst rein
dussere Momente die Veranlassung: die Erschiopfung des Vorrates
mit deutschem Texte und die Stellung zum Handelsregister. Dazu
trat der Wunsch, einige Bestimmungen der geltenden Statuten nach
dem Inhalt oder nach der Form abzudndern. Der durch eine Kom-
mission von drei Juristen vorbereitete, vom Zentralkomitee durch-
beratene Entwurf wurde den Sektionen unterhreitet, die sich alle fiir
die Revision aussprachen, welche eines der Geschiifte der Dele-
giertenversammlung vom 20. Juli 1901 in Lausanne war. Dabei kam
eine Anzahl von Fragen grundsitzlicher Bedeutung zur Diskussion.
Doch hatten die Antrige auf wesentliche Neuerungen keinen Erfolg.
So hielt man gegeniiber dem Vorschlage der aargauischen Delegation,
den Sitz der Gesellschaft irgendwo, z. B. in Bern dauernd festzu-
legen, an der bisherigen Kehrordnung fest. Ein anderer Angriff der
Aargauer, die hier von den Luzernern und Baslern lebhaft unter-
stiitzt wurden, galt der Generalversammlung. Es ldsst sich durch die
ganze Geschichte der Offiziersgesellschaft der immer wiederkehrende
Wunsch verfolgen, die Generalversammlung moge einen einfachen
Charakter bewahren, sie solle nicht ein Fest, sondern eine Ver-
einigung zur Arbeit sein. Die Einfithrung des zwei-, dann des drei-
jihrigen Turnus war aus diesem Wunsche hervorgegangen. Und nun
verlangte Aargau die ginzliche Abschaffung der Generalversamm-
lung, doch natiirlich unter Beibehaltung der Delegiertenversamm-
lung. Vor der starken Opposition, namentlich der Offiziere aus der
Waadt, zog sich dann Aargau so weit zuriick, dass es bloss die regel-
missige Generalversammlung verwarf, dagegen die gelegentliche
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ausserordentliche gelten lassen wollte. In der Abstimmung hielt die
grosse Mehrheit am status quo fest.

Auch dem Vorschlage der Waadtlinder Delegation, an den Ver-
sammlungen der Offiziersgesellschaft statt der Uniform das Zivilkleid
zu tragen (wofiir sie auch schon bei frithern Gelegenheiten einge-
treten war) wurde die Zustimmung versagt.

An Neuerungen sind zu nennen:

Als Mitglied kénnen auch Offiziersvereinigungen einer oder
mehrerer Waffen- oder Truppengattungen aufgenommen werden.
Sache der Delegiertenversammlung ist die Wahl der Vorortssektion,
die das neue Zentralkomitee zu bestellen hat, und die Entscheidung
iiber die Auflésung der Gesellschaft, die nur erfolgen kann, wenn
zwei Dritteile der Sektionen und zwei Dritteile der Delegierten ihr
zustimmen. Dann fillt das Gesellschaftsvermogen an die Winkelried-
stiftung.

Von der Generalversammlung geht das Recht, den Versamm-
lungsort zu bestimmen, an das Komitee iiber dem eine Kompetenz-
summe (1000 Fr.) eingerdumt wird.

Die Gesellschaft wird ins Handelsregister eingetragen.

Gestrichen wurde ohne jedes Gerdusch jene einst so hart um-
kdmpfte Bestimmung, ,,dass jeder andere, nicht militirischen Cha-
rakter in sich tragende Zweck ausser den Bereich des Vereines falle”;
eine iiber Jahrzehnte andauernde Praxis hatte sie zur selbstverstind-
lichen Voraussetzung gemacht.

Zur Vereinfachung der Generalversammlungen kam es nun aber
doch. Antrige des Zentralkomitees Aarau, das sich Anregungen von
Solothurn zu eigen gemacht hatte, wurden von den Delegierten
(Aarau 18. November 1906) einhellig angenommen. Die Dauer der
Versammlungen wurde auf zwei Tage beschrinkt; am ersten Tage
sollen neben der Sitzung der Delegierten auch diejenigen der ein-
zelnen Waffen stattfinden. Die bisher iiblichen Festziige wurden
abgeschafft, und da jetzt das Mitfithren einer Fahne keinen Zweck
mehr hatte, wurde beschlossen, die Vereinsfahne im Landesmuseum
zu deponieren. Es war aber nicht mehr die urspriingliche. Die erste,
1843 von Glarner Frauen gestiftete Fahne war schon einmal (1859)
reparaturbediirftig geworden. Offenbar war sie 1883 nicht mehr in
gutem Zustande, denn sie war gleich bei ihrer Ankunft in Ziirich
dem neuen Zentralkomitee iibergeben worden. Jetzt anerboten sich
Frauen von Ziirich und Winterthur, eine neue Fahne zu stiften. Beim
Vorortwechsel (1886) nahm man auch die alte nach Luzern mit und
verbrachte sie auf das Luzerner Rathaus.
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General Dufour iibergibt die Fahne dem Obersten Fogliardi
Lugano 1861



Die Uebergabe der Vereinsfaline an das Landesmuseum fand am
25. Mirz 1907 statt; es war eine kleine, wiirdige ,,Abschieds™feier.
Anwesend waren vier Mitglieder des frithern Zentralkomitees von
Zug und diejenigen des amtenden von Aarau. Herr Oberstlieutenant
Hans Lehmann (* 1861, Kommandant des damaligen J. R. 19), Direk-
tor des Landesmuseums, iibernahm die Fahne im Uniformensaale.
Nach einem Rundgange durch das Museum folgte ein Nachtessen im
Hotel Gotthard. Hier ergriff Major Franz Uttinger von Zug (* 1864)
das Wort, um, nach einem Riickblick auf die Stiftung der Fahne, sie
der Fiirsorge des Landesmuseums zu empfehlen. Die Entwicklung
unseres Wehrwesens, sagte er, habe die Offiziere aller Landesteile
einander viel niher gebracht, als zur Zeit der kantonalen Kontin-
gente moglich gewesen wiire, und so sei ein Symbol der Zusammen-
gehorigkeit keine Notwendigkeit mehr. Oberst Gottliebh Wassmer
(1852—1929), Zentralprisident, dankte den Zugern fiir die der
Fahne gewiihrte Obhut, und Oberstlieutenant Lehmann versprach
sichere Aufbewahrung. (Der Depositionsschein ist dem Protokoll-

band VI beigeheftet.)

als
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Am 19. Februar 1914 ging der Vorort von Freiburg an Solothurn
ither. Im Sommer erfolgte die Mobilmachung der Armee mit den
Ablésungsdiensten. Wenn auch das Zentralkomitee versuchte, die
Geschifte im Gange zu erhalten, so erwiesen sich die Verhiltnisse
als michtiger. In den Sektionen stockte die Titigkeit, die Sektions-
berichte gingen spirlich ein, ebenso die Jahresbeitrige. Auf die
Abhaltung einer Generalversammlung, auch auf die Stellung von
Preisfragen vor Kriegsende musste verzichtet werden. Selbst die Ein-
berufung der Delegierten scheiterte an der ablehnenden oder pas-
siven Haltung der Sektionen. Im Zentralkomitee gab es, veran-
lasst durch Héufung der beruflichen Arbeit, Riicktritte, auch des
Prisidenten; dazu kam im Sommer und Spitherbst 1918 die Grippe.

Mit Unterstiitzung des solothurnischen Militdrdirektors organi-
sierte sich das Zentralkomitee anfangs 1919 neu. Es war von der
Notwendigkeit durchdrungen, ,.dass jetzt, nachdem der europiische
Krieg zu wiiten aufgehort hat, die Arbeit der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft mit aller Energie wieder an die Hand genommen
werde”, Zu gleicher Zeit hatte er sich einer kriftigen Unterstiitzung
zu erfreuen.
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Denn auch an andern Orten hatte man erkannt, dass da und
dort in den Sektionen ,eine gewisse Dienstmiidigkeit, um nicht zu
sagen Verdrossenheit sich bemerkbar machte; dass es galt, die Kame-
raden wieder zu gewinnen und ihre Kleingliubigkeit, wo sic vorhan-
den war, zu iiberwinden”. In diesem Sinne, und um zugleich dic
niichsten wichtigen Ziele aufzustellen, erliess auf die Anregung von
Oberst Hans Frey (*1873) am 11. Januar der Offiziersverein
der Stadt Bern eine Zuschrift an den Zentralvorstand und an alle
schweizerischen Offiziersgesellschaften.

»Abriistung, Volkerbund, allgemeine Wehrpflicht oder nicht,
Demokratisierung der Armee, Anpassung der Militdrorganisation
und der Truppenordnung an die wirtschaftliche Kraft des Landes
und an seine militdrpolitische Bedeutung, Priifung alter hewihrter
und neuer Ausbildungsverfahren, Verwertung der Erfahrungen, die
wir in unsern aktiven Diensten selbst gemacht haben, oder die uns
aus den kriegfithrenden Lindern bekannt geworden sind: all das
sind Fragen und Forderungen unserer Zeit, die in der niichsten Zu-
kunft beantwortet und erfiillt werden wollen.”

»Auch die schweizerischen Offiziere haben zu den Fragen jetzt
schon Stellung zu nehmen. Und nur solche Lésungen der Fragen
sind uns ertriglich, die die Selbstindigkeit unseres Staates erhalten.
Hieriiber ist kein Zweifel gestattet.”

Damit diese Fragen und Aufgaben unter Zusammenfassung der
Offiziere aus dem ganzen Lande in zielbewusst geleiteter, griindlicher
und andauernder Arbeit gelost werden kénnen, wird der Antrag
gestellt: ,,.Die Gesellschaft schweizerischer Offiziere bestellt einen
Arbeitsausschuss, dessen Mitglieder die kantonalen Offiziersgesell-
schaften ernennen. Er berit iiber die einzelnen Fragen und stellt
fiir die Losungen Grundsitze auf, iiber welche die Sektionen ver-
handeln. Die Ergebnisse sammelt der Arbeitsausschuss und sorgt fiir
ihre Veriffentlichung und Verbreitung.” Das Zentralkomitee wird
ersucht, die Verwirklichung der Anregung innert Monatsfrist in die
Wege zu leiten.

Dieses berief auf den 22. Marz die Delegierten nach Solothurn
ein, aber zugleich auf den Tag vorher einen provisorischen Arbeits-
ausschuss, zu dem jede kantonale Sektion einen Vertreter zu schicken
hatte, um die Geschifte der Delegiertenversammlung vorzubereiten.

Diesem Arbeitsausschusse legte Oberst Hans Frey in ausfiihr-
lichem Vortrage die Aufgaben dar, welche dieser neuen vorbereiten-
den Instanz zufallen miissten, und zeigte die Wege, welche am ge-
eignetsten wiren zum Ziele zu fithren.
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Man stellte folgende vorliufigen Beschliisse auf:

Die Offiziersgesellschaft ernennt einen Arbeitsausschuss gemiss
Art. 14 der Statuten.

Jeder Kanton bestellt einen Vertreter.

Der Arbeitsausschuss ernennt einen Prisidenten, der von amtes-
wegen sechstes Mitglied des Zentralkomitees ist.

Der Arbeitsausschuss ist dem Zentralkomitee unterstellt. Er
bildet Unterkommissionen zur Durchfiithrung der Aufgaben, die ihm
dieses stellt, und zur Vorbereitung der Fragen, die in den Sektionen
zu behandeln sind.

Als Prisident wurde Oberst Hans Frey vorgeschlagen.

Nach einem weitern Beschlusse sollte 1919 keine Generalver-
sammlung stattfinden.

Ein Antrag, es sei ein stindiges Sekretariat zu errichten, wurde
zu genauerem Studium bei Seite gelegt.

Die tags darauf folgende Delegiertenversammlung horte einen
Vortrag von Oberstdivisiondr Emil Sonderegger (* 1868) iiber die
Anpassung der Armee an die heutigen Verhiltnisse an; sodann
sanktionierte sie die Beschliisse des provisorischen Arbeitsausschusses,
und endlich wiihlte sie als neuen Vorort Basel.

Das neue Zentralkomitee schuf sofort die Stelle eines Zentral-
sekretdrs und bestimmte vorlidufig seinen Pflichtenkreis.

Der Arbeitssausschuss warf in seiner zweiten Sitzung (23./24. August
in Bern) nochmals die Frage nach seiner Daseinsberechtigung auf
und bejahte sie entschieden. Die als zweckmaissiger befundene
Unterstellung des Arbeitsausschusses unter die Leitung des Zentral-
prisidenten ermoglichte Oberst Hans Frey, indem er seinen Riicktritt
als Président anbot. Fiir seine bisherigen erfolgreichen Bemiihungen
wurde ihm der wohlverdiente Dank ausgesprochen.

Die Aenderungen machten nun doch eine Statutenrevision notig.
Der vom Zentralsekretiir verfasste Entwurf lag dem Zentralkomitee,
den Sektionen und dem Arbeitsausschusse, nochmals den Sektionen
vor und erhielt am 5. Juni 1921 von der ausserordentlichen Dele-
giertenversammlung in Olten die giiltige Fassung.

Ausser dem Arbeitsausschusse und dem Sekretariat brachten die
neuen Statuten noch andere Neuerungen.

Die Generalversammlung tritt binnen drei Monaten nach Ablauf
der Geschiftsperiode zusammen; Ort und Zeit bestimmt der ab-
tretende Zentralvorstand (nicht mehr ,,Komitee”), der bis dahin
im Amte steht.

Der dreijihrige Turnus wird beibehalten.
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Zur Delegiertenversammlung ernennen die Sektionen auf je 50
Mitglieder oder einen Bruchteil, fiir welche der Beitrag an die
Zentralkasse entrichtet werden muss, einen Delegierten. Sie wird vom
Zentralprisidenten geleitet, der bei gleicher Stimmenzahl den Stich-
entscheid hat. Sonst entscheidet die absolute Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen.

Der Zentralvorstand besteht aus dem Prisidenten und vier bis
sechs weitern Mitgliedern, die sich selbst konstituieren.

Er schligt den Sektionen ein halbes Jahr vor Ablauf seiner
Amtsdauer den neuen Vorort vor; wird ein Einspruch erhoben, so
entscheidet die binnen zwei Monaten einzuberufende Delegierten-
versammlung, und der neue Vorort wiihlt den neuen Zentralvorstand
vor Ablauf der Amtsdauer des abtretenden.

Er stellt die Preisfragen fest.

Seine Verfiigungssumme ist auf zweitausend Franken erhoht.

Fiir den Arbeitsausschuss erlidsst die Delegiertenversammlung ein
Reglement, das also ohne Statutenrevision den Verhiltnissen ange-
passt werden kann.

Auf den Antrag des Zentralvorstandes kann die Delegiertenver-
sammlung, wenn es der Umfang der Geschifte erfordert, ein be-
soldetes Sekretariat errichten, fiir dessen Wiederaufhebung der
Zentralvorstand zustindig ist. Es wird organisiert und geleitet
vom Zentralsekretir, bereitet Geschifte vor und fiihrt die Beschliisse
nach den Weisungen des Zentralvorstandes durch. Der Zentral-
sekretir ist auch Protokollfithrer der Delegiertenversammlung mit
beratender Stimme.

Das ,,Referendum” ist einheitlich geordnet: von je einer oder
mehreren Sektionen, die zusammen zur Abordnung von mindestens
zwanzig Delegierten berechtigt sind, kann verlangt werden: die Ein-
berufung einer ausserordentlichen Delegierten- oder einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung; kann Einspruch gegen die Wahl
des Vorortes erhoben werden; kann der Entscheid iiber Bestdtigung
oder Aufhebung des Sekretariats vor die Delegierten gezogen werden;
kann eine Revision der Statuten anbegehrt werden.

Als ein Mittel zur Erreichung des Gesellschaftszweckes nennen
die neuen Statuten ,,die Herausgabe militdrischer Zeitschriften oder
die Zuwendung von Subventionen an solche, um ihre Herausgabe
sicher zu stellen”. Die Herausgabe von Zeitschriften und die Be-
sorgung der damit verbundenen Geschifte liegt dem Zentralvorstande
ob. Das Verlagsrecht und die dafiir bereitgestellten Mittel gehdren
zum Gesellschaftsvermégen.

49



Das Reglement fiir den Arbeitsausschuss stellte gleich die nim-
liche ausserordentliche Versammlung der Delegierten in Olten auf.
Es enthilt im Ganzen die frither vorgesehenen Bestimmungen. Je
ein Vertreter auf den Kanton, auch der Divisionsoffiziersgesell-
schaften und der Vereine der Spezialwaffen, sofern sie sich iiber
mehrere Kantone erstrecken: das sind die Mitglieder. Andere
Offiziere konnen sich mit beratender Stimme beteiligen. Die Leitung
hat ein Mitglied des Zentralvorstandes, das Protokoll fithrt der
Zentralsekretir; jener stimmt mit, dieser hat beratende Stimme.
Beschliisse werden mit Zweidrittelmehrheit gefasst; so wird ein
Zufallsmehr vermieden. Gegen Beschliisse kénnen eine Minderheit,
der Zentralvorstand und die Sektionen an die Delegierten appellieren
(soweit sie nicht ohnehin diesen vorzulegen sind).

Der Arbeitsausschuss bereitet die militdrischen Fragen vor und
beschliesst auf Grund der Berichte der Sektionen, welchen er diese
Fragen zur Behandlung zugewiesen hat.

Arbeitsausschuss und stindiger Zentralsekretir haben sich be-
wihrt. Dieser ist, da er in allen Instanzen mitberidt und die Ver-
handlungen aufzuzeichnen hat, wohl in der Regel diejenige Per-
sonlichkeit im Gesamtorganismus, welche alle Fragen beherrscht,
ihren Gang und Stand kennt und daher jederzeit aufkliren, raten
und disponieren kann.

Die Errichtung des Arbeitsausschusses war einem gliicklichen
Gedanken entsprungen. Indem er neben Zentralvorstand und Dele-
giertenversammlung trat, machte er keine der beiden Institutionen
iiberfliissig, wohl aber erleichterte er beiden ihre Aufgabe. Die
Delegiertenversammlung war mit ihren zahlreichen Mitgliedern ein
fiir die vollstindige Durchberatung der vorliegenden Fragen wohl
schwerfillliger Apparat, den man kaum in kiirzern Zwischenrdumen
in Bewegung setzen konnte, und dessen Bestand aus begreiflichen
Griinden stets einem Wechsel ausgesetzt war; der Arbeitsausschuss
war viel beweglicher, leichter zusammenzurufen, die Abgeordneten
waren hier als méglichst stindige Mitglieder fiir ldngere Zeit gedacht
und stellten daher auch einen bessern Zusammenhang zwischen Vor-
stand und Sektionen her:; unter ihnen liessen sich ferner die Auf-
gaben verteilen. Der Delegiertenversammlung konnten wohlvor-
bereitete Voten und Antrige vorgelegt werden, und da ihr das Recht
der Beratung und Entscheidung gewahrt blieb, so wurde sie auch
an ihrer Bedeutung nicht geschmailert.

Der Name bezeichnete das Wesen der neuen Institution zu-
treffend. Der Zentralvorstand von St. Gallen (1928—1931) baute
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daneben auch seine eigene Organisation aus: er bezeichnete seine
Mitglieder als stindige Referenten fiir bestimmte, ihnen zugeteilie
Gebicte, wie allgemeine militidrische Iragen, allgemeine politische
Fragen, Infanterie usw. Von ihnen konnten auch aussenstehende
Offiziere beigezogen werden, so wenn besondere FFachkenntnisse
erwiinscht waren. Ausserdem wurde ein eigenes Pressckomitee cin-
gesetzt. In seinen 18 Sitzungen hat er denn auch gute Arbeit zu tage

cefordert.

o
'

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft bietet nach ihrer Ent-
stchung und Entwicklung ein Abbild der Eidgenossenschaft.

Wie diese so ist auch jene einem Drange der Zeit entsprungen.
Entstand die Eidgenossenschaft in dem kleinen Gebiete am Vier-
waldstiittersee, wo mit einander politische und geographische Ver-
hiltnisse ihrer Bildung zugrunde lagen, so stammt die Offiziers-
gesellschaft aus dem nicht viel grossern Gebiete des Rheinbogens, wo
die politische Bewegung von 1830 erwacht war (man denke an die
Tage von Weinfelden, 22. Oktober und 18. November, und von
Uster, 22. November!). Allmihlich weiteten sich Beide, indem sie
zuniichst die Nachbarn an sich zogen, bis sie auch die Gebiete am
[Leman und jenseits der Alpen erreichten; schliesslich deckten sich
beide Bereiche vollstandig.

Besteht der Bund aus dem allmiihlich enger werdenden Zu-
sammenschluss der Kantone, so ist die Offiziersgesellschaft eine
Vereinigung von kantonalen Sektionen (und dhnlich gebildeten inter-
kantonalen Verbindungen). Dort ist der auf Wiederwahl gestellte
Bundesrat der sichtbare Ausdruck der Einheit, hier der auf ein,
dann auf zwei, seit uber 50 Jahren auf drei Jahre gewiihlte Vorstand.
Zwischen Haupt und Gliedern stehen als Legislative dort die Bundes-
versammlung und hier die Delegierten.

Wichtig ist in beiden Verbinden das Verhiltnis, die Stellung
der Glieder zum Ganzen. Grundsitzlich ist die Art der Bindung
cekennzeichnet dort durch Art. 6 der beiden Bundesverfassungen,
wonach die Kantone die Genehmigung ihrer Verfassungen durch
den Bund nachzusuchen haben: hier durch die seit 1857, d. h, unter
dem necuen Bunde eingefiihrte und seither festgehaltene Bestim-
mung, dass die Sektionen ihre Statuten dem Gesamtvorstande zur

Priiffung unterbreiten miissen.
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Aber wihrend der Bund seine Einnahmen aus dem Zoll u. a.
bezieht, ist der Zentralvorstand nicht so gliicklich, eigene Einnahme-
quellen zu besitzen; er ist auf die Beitrige der Mitglieder ange-
wiesen ,.fiir die unausweichlichen Ausgaben, welche der Direktions-
Commission fiir den Verein zu bestreiten hat” (wie es in den Griin-
dungsstatuten heisst). Man verteilte anfinglich nach Ablauf eines
Jahres die Auslagen auf die Mitglieder, ging aber bald zum voraus-
bestimmten Jahresbeitrage iiber, dessen Hohe die Generalversamm-
lung, seit 1876 die Delegierten festsetzen. Da viele, ja die meisten
Mitglieder schon in den lokalen und kantonalen Vereinen besteuert
waren, gab es stets Widerspruch, wenn der Beitrag erhéht werden
sollte.

In den Beziehungen der Glieder zur Gesellschaft spielen auch
die Berichte der Sektionen eine Rolle.

Schon 1839 (in Rapperswil) wurde auf Antrag der Sektion
Thurgau beschlossen, ,,dass alljihrlich von den einzelnen Gesell-
schaften iiber den jeweiligen Zustand und Fortgang des Wehrwesens
in den Kantonen an das Zentralkomitee und von diesem hinwieder
in umfassender Zusammenstellung der kantonalen und getreue Dar-
stellung der gemeineidgenossischen Militdrzustinde, Vor- oder Riick-
schritte, an die Gesellschaft genauer Bericht erstattet werde”. Zu-
nichst leisteten nur die Thurgauer dem Beschlusse folge, doch
brachten 1843 schon zehn Sektionen ihre Berichte nach Glarus mit,
und Oberst Friedrich Frey-Herosé von Aarau (1801—1873) unterzog
sich der Aufgabe, sie in der kurzen Zeit von einem Abend zu einem
Gesamtberichte fiir die Generalversammlung zu verarbeiten. Fiir die
Zukunft wurde aber von vorn herein ein Gesamtberichterstatter
bezeichnet, doch lagen diesem in den nichsten Jahren immer nur
wenige Berichte vor, so dass man, um die Sektionen aufzumuntern,
1848 (Solothurn) den Ausweg fand, einen Turnus unter ihnen ein-
zurichten. Der Uebergang des Militirwesens an den Bund (1874)
machte eine solche Berichterstattung gegenstandslos; an ihre Stelle
trat diejenige iiber die Tétigkeit in den Sektionen, zuniichst die drei
Jahre zusammenfassend, seit 1904 alljihrlich.

Aber auch jetzt gab es lissige Sektionen, und in den Rapporten
der Zentralvorstinde kehrt die Bemerkung immer wieder, dass
einzelne Sektionen mit der Einsendung der Berichte oder der Ab-
lieferung der Beitrige im Riickstande seien oder unterlassen haben,
ihre Statuten vorzulegen. Auch wenn Kantonalverbinde aufgehort
hatten zu bestehen (was immer etwa vorkam), ging es gewohnlich
geraume Zeit, bis der Zentralvorstand davon Kenntnis erhielt, wor-
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auf dieser dann allerdings sogleich versuchte, in Verbindung mit
geeigneten Minnern jener Kantone, die Sektion ins Leben zuriick-
zurufen.

Diese Ungenauigkeit wirkt sich dann auch in den mitgeteilten
Mitgliederzahlen aus; wo die Akten dariiber Meldung machen, ge-
schicht es meist mit der Einschriankung, dass diese oder jene Sektion
fehle’.

Das sind Miingel und Schwichen, die offenbar kaum je ganz
verschwinden werden, auf die aber doch hier hingewiesen werden
musste. Sie sind gliicklicherweise nur die Schattenseite einer Ein-
richtung, deren kraftvolles Licht sie bei weitem uberstrahlt: die
Schweizerische Offiziersgesellschaft beruht nicht auf einer gesetz-
lichen Vorschrift, nicht auf einer Anordnung von oben, sondern sie
griindet sich auf den vollig freien Willen ihrer Mitglieder, welche
zusammenstehen, keine Opfer an Zeit, Arbeitskraft und auch Geld
scheuend, weil die Erkenntnis der Notwendigkeit sie zusammen-
gefiithrt hat. Darum stehen ihr, und das ist gut, auch keine Zwangs-
mittel zur Verfiigung, und darum ist auch der einmal auftauchende
Gedanke, beim Bunde um einen Beitrag an die Gesellschaft nachzu-
suchen, ohne weiteres abgelehnt worden.

Auf der Notwendigkeit ihres Daseins und auf der Freiwilligkeit
beruht ihre Kraft und ihr Gedeihen. So, wie sie ist, ist sic wohl
auch nur in der Miliz einer Demokratie denkbar und findet daher
kaum anderswo etwas, das ihr gleicht.

1 In der nachfolgenden Uebersicht, welche auch zahlenmadssig, wenn auch nur
in knappster Form, die Entwicklung der Offiziersgesellschaft darstellen will, sind
die Zahlen, die sich vorfinden, meist zu niedrig, und es ist daher kein Fehler, wenn
sie leicht nach oben abgerundet sind. Die Kurve des Mitgliederbestandes ergibt
sich aus folgenden Daten: 1833: 134 Griinder: 1835: 607 Mitglieder; 1836: 1185;
1838: 1260; 1861: 1690; 1875: 2870: 1886: 3800: 1891: 4580; 1895: 5200; 1901:
5920: 1917: 6590 1920: 8750; 1929: 8700; 1932 (Ende): 10.299. Der Etat von 1933
weist 20,303 Offiziere auf.

53



AUS DEN VERHANDLUNGEN

1833 1850

Die Geschichte der Schweizerischen Offiziersgesellschaft ist die
Geschichte der Entwicklung des eidgenossischen Wehrwesens in den
vergangenen hundert Jahren.

So gewiss dieser Satz allgemeine Giiltigkeit hat, so bedarf er
doch noch einer genauern Ausfithrung.

Es gibt wohl wenige Neuerungen oder Fortschritte unseres
Wehrwesens seit hundert Jahren, die nicht als Forderungen aus den
Verhandlungen der Offiziersgesellschaft hervorgegangen wiren, oder
dic nicht wenigstens in ihrem Schosse eine eingehende Erérterung
erfahren hitten.

Freilich ldsst sich nicht immer die Einfithrung von Neuerungen
als direkte Wirkung solcher Anregungen oder Forderungen nach-
weisen.

Anderseits ist auch manches von dem, was die Offiziersgesell-
schaft als notwendig anstrebte, nicht immer irgendwie oder in vollem
Umfange verwirklicht worden, wenn Widerstinde politischer oder
finanzieller Art bei den entscheidenden Instanzen sich als allzu
michtig erwiesen. Doch ist es gar nicht so selten geschehen, dass
solche von der Offiziersgesellschaft als zweckmissig oder notwendig
erkannten Forderungen sich dann schliesslich doch durchsetzten,
wenn sie wieder aufgenommen und mit Nachdruck verfochten wur-
den, wenn, wie man sagt, ihre Zeit endlich gekommen war.

Noch eine andere Beobachtung allgemeiner Art moge hier ihre
Stelle finden.

Die Griindung der Offiziersgesellschaft war eine Tat der jiingern
Elemente des Offizierskorps, die, wie natiirlich, von der Flut der
politischen Erneuerung stirker mitgerissen worden sind.

Unter den 134 Griindern des Jahres 1833 finden sich iiber
100 Hauptleute, Lieutenants und Kadetten (Offiziersaspiranten);
daneben stehen drei Obersten und sieben Oberstlieutenants.
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liine zweite Mitgliederliste, die aus der zweiten Hilfte der
Dreissiger Jahre stammt, weist unter insgesamt 562 Namen 460
Hauptleute, Lieutenants und Kadetten auf; die Zahl der Obersten ist
auf sichben, die der Oberstlieutenants immerhin auf 34 gestiegen.

Als die Offiziersgesellschaft sich behauptete und sich allmiihlich
zur Geltung brachte, gaben die Spitzen der Armee ihre Zuriick-
haltung auf, ganz besonders nach der Errichtung der Bundesverfas-
sung und der Schaffung der cidgendossischen Armee. So zihlte man
an der Generalversammlung in Bern 1862 26 eidgenossische Obersten.
Es ist dabei nicht zu iibersehen, dass nun auch im eidgendssischen
Parlamente die Zahl der héhern Offiziere nicht gering war, die also
die militirische Fithrung mit der politischen vereinigten (wie es in
der alten Zeit die Regel war). Die obersten Fiihrer erkannten die
Bedeutung der Offiziersgesellschaft, schlossen sich ihr an und
wurden ihre geisticen Fiithrer, meist auch ihre Leiter. Die Generiile
Dufour, Herzog, Wille bekundeten wie die Divisionskommandanten,
spiter die Armeekorpskommandanten, die Waffenchefs, die Stabs-
chefs usw. das lebhafteste Interesse fiir die Titigkeit der Gesellschaft,
und nur das vorgeriickte Alter veranlasste sie, sich zuriickzuziehen.

Am Anfange der Verhandlungen steht die Erirterung iiber eine
wichtige grundsitzliche Frage; sie betraf die Stellung der Gesell-
schaft zu den militdrischen und politischen Behorden.

Als am 3. November 1833 jene Kommission den Statutenentwurf
aufgestellt hatte, wurde die Ansicht vertreten, es diirfe dabei nicht
sein Bewenden haben, sondern es sollten der nichsten Versamm-
lung ,,Memorialien an die oberste Bundeshehorde, beschlagend die
Mittel, die zu einer Centralisation des eidgenossischen Wehrwesens
fithren konnten”, zur Beratung und Unterzeichnung vorgelegt
werden.

Iis ist bezeichnend, dass gleich hier jenes Ziel ins Auge gefasst
wurde, das fiir unser Wehrwesen co iusserst wichtig ist, dem in der
Folge unablissig zugestrebt wurde, ohne dass es bis heute villig
erreicht werden konnte.

Aber es war weniger dieses Ziel, welches einzelne der An-
wesenden erschreckte: schon der vorgeschlagene Weg erschien ihnen
als allzu kiithn, und so wurden Einwinde erhoben: ,,Unzeitige Ueber-
eilung durch Abfassung von Memorialien usw. kénnte — zudem,
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dass dieselben nur oberflichlich, ohne auf reifliche Ueberlegung
gestiitzt zu seyn, die Gebrechen unseres eidgendssischen Wehrwesens
berithren, unbeachtet und erfolglos bleiben miissten -— zu uner-
laubten Schritten gegen Gesetz und gesetzliche Behorden fithren.”

Die Kommission fand denn schliesslich den mittlern Weg: es
sei ein Memorial abzufassen und der kommenden Versammlung vor-
zulegen (das weitere Vorgehen also ihr zu iiberlassen).

Ihre Antriige lauteten:

1. Reiflich die Mittel und Wege zu erwigen, welche geeignet
seyen, mit moglichster Beférderung die fiir unser eidgendssisches
Militirwesen unbedingt noitige Centralisation herbei zu fiihren.

2. Behufs der Revision der eidgendssischen Militdr-Organisation
diejenigen Mingel und Gebrechen aus derselben hervorzuheben,
welche einem kriftigen Gedeihen des Militirwesens iiberhaupt ent-
gegenstehen.

3. Die speziell gewihlte Kommission soll ihre diesfilligen
Arbeiten noch im Laufe des Jahres beginnen und nach Vollendung
derselben unverziiglich der Direktion zu handen des Vereins davon
Kenntnis geben.

Dazu kam noch der Vorschlag: ,Es solle der zu bestellenden
Kommission ferner in Auftrag erteilt werden, auch die Mittel und
Wege zu beraten, wie dem von der Militdr-Aufsichtsbehdrde vor-
geschlagenen Zusammenzug der Cadres auf moglichst vorteilhafte
und erfolgreiche Weise statt zu geben seie.”

Die konstituierende Versammlung nahm diese Antrige an und
bestellte die Kommission, deren Mitglieder hier genannt werden
sollen: Oberstlt. Sulzberger, Ziirich; Reg.-Rat Hirzel, Stammheim;
Oberst Fierz, Ziirich; Oberstlt. Schieg, Steckborn; Hauptmann
Scheitlin, St. Gallen; Stabshauptmann Biedermann, Winterthur;
Stabshauptmann Fehr, Frauenfeld.

Die nichste Versammlung (Frauenfeld 1834) billigte das Gut-
achten dieser Kommission und beschloss, es mit folgenden Zusitzen
drucken zu lassen: ,,Dass alle militirischen Verbrecher von einem
eigens dazu bestellten Militdrgericht beurtheilt werden” und ,,dass
auf eine solidere und kriftigere Bewaffnung der Offiziere bedacht
genommen werden machte”.

Die gedruckte Schrift solle jedem Mitgliede der eidgendssischen
Militidr-Aufgichtsbehorde zu ,,gutfindender Beachtung” durch die
Vorsteherschaft zugestellt werden.

Damit war der Weg zu den Beh6rden, wenn auch in recht vor-
sichtiger Weise, betreten worden.
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Nun erschienen aber in Ziirich (1835) die Thurgauer Offiziere
mit bestimmten, eingreifenden Antriigen, die, wenn sie angenommen
wurden, ein entschiedenes Vorgehen erheischten. Sie verlangten
cine griindliche Bildung von Instruktoren und schlugen zu diesem
7Zwecke eine eidgendssische, fiir alle Stande (Kantone) obligatorische
Instruktoren-Schule vor; ferner verlangten sie gute Ausbildung und
sorgfiltige Wahl der Stabsoffiziere.

Die lebhafte und ,,weitliufige” Diskussion beschiaftigte sich zu-
niichst gar nicht mit dem Inhalte der beiden Thesen, vielmehr mit
der Frage, welcher Weg in der Sache zu bheschreiten sei. Die Ant-
worten gingen ziemlich auseinander, und die darin sich offenbarende
Unsicherheit, ja Verlegenheit ermutigte zu der grundsitzlichen
Gegenfrage: ,,Ob es in der Stellung der Offiziers-Gesellschaft seyn
konne, sich mit Memorialien iither Gegenstinde der Militir-Gesetze
und diessfilliger Verordnungen an die Obersten Behirden des Landes
zu wenden.”

Dieser Frage lag die Ansicht zugrunde, ,,dass durch einen solchen
Schritt (Eingabe von Vorstellungen und Wiinschen bei den Behor-
den) das Subordinationsverhiltnis zwischen den obersten Behorden
und den die Bittschrift einreichenden Offizieren gefihrdet werde;
denn jenen miisse ausschliesslich das Befehlen zustehen, und diese
haben, ohne zu untersuchen, zu priifen oder zu wiirdigen, einfach
die Befehle zu vollziehen. Daraus nun, dass die Behorden den
Wiinschen und Ansichten der Bittsteller nicht beypflichten, miisse
in moralischer Beziehung sehr nachteilig auf die Gemiiter der Bitt-
steller eingewirkt werden, was leicht zu Renitenzen und selbst
weiterm fithren konnte.”

Dem wurde nun entgegengehalten: ,,Mit Bitten, Wiinschen und
Vorstellungen an seine oberste Landesbehiorde zu gelangen, sei fiir
den Biirger als solchen, namentlich fiir den Biirger im Wehrkleid
ein angestammtes Recht und koénne sogar zur Pflicht werden. Zu
unterscheiden sei einmal zwischen Kollektiv-Bittschriften und einer
Adresse, vorberathen in o&ffentlicher Versammlung und in deren
Namen durch das Praesidium der betreffenden Behorde abgegeben;
sodann zwischen Bittschriften gegen die Vollziehung schon bestehen-
der Militir-Reglemente und einer Adresse, in welcher gesprochen
wird von den Grundsitzen, die erst einem werdenden Gesetze unter-
legt werden mochten und sollten”.

»Auffallen miisse es, dieses Recht der schriftlichen Verwendung
in vaterlindischen, ausschliesslich in sein Fach einschlagenden
Dingen dem schweizerischen Wehrmanne, der im Nothfalle so
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schwere Pflichten gegen sein Vaterland, seine Untergebenen und
Kameraden, gegen den heimatlichen Herd und die zuriickgelassenen
Seinigen zu erfiillen hat — entfremden zu wollen, wihrend doch der
Unterthan seinem Konig, der Sklave seinem Despoten Bitten,
Wiinsche, Hoffnungen vortrigt und deren Gewédhrung von Rechtens
wegen erwarten kann, wenn sie anders verniinftig sind.”

Das ist der Kampf des Neuen mit dem Alten, der auch auf
diesem Boden durchgefochten werden musste. Der Sieg konnte nicht
zweifelhaft sein; der endgultige Beschluss lautete: ,,Dass es nicht
nur in der Stellung der eidgenédssischen Militdr-Gesellschaft seye sich
vermittelst Adressen an die Obersten Militir-Behorden des Landes
zu wenden, sondern dass ihr das volle Recht zustehe, in vaterlindi-
schen rein militirischen Angelegenheiten dieses auf dem Wege
strenger Ordnung und Rechtes zu tun.”

Von den beiden Forderungen der Thurgauer Offiziere wurde
der ersten, die Ausbildung der Instruktoren betreffend, anstandslos
beigepflichtet'. Gegeniiber dem zweiten Punkte, Ausbildung und
Wabl der Stabsoffiziere, regten sich neuerdings die Bedenken: es
werde Unausfiithrbares gefordert, weil bis dahin fiir die Ausbildung
der Stabsoffiziere von seiten des Staates noch nichts geschehen sei,
und zudem liege ein leiser Tadel iiber die gepflogenen Wahlen darin.
Doch konnten diese Bedenken mit dem Hinweise bheschwichtigt
werden, Vergangenes werde nicht beriihrt, es handle sich um die
Zukunft.

Das Endergebnis der wichtigen Ziircher Verhandlungen fasste
man in den Beschliissen zusammen:

I. Vermittelst Adresse sich an die Tagsatzung zu wenden,

I1. Die Eidgenossische Militidr-Aufsichtshehdrde von dem Geschehe-
nen in Kenntnis setzen und sie um Unterstiitzung der Wiinsche
und Ansichten der Eidgendssischen Militidr-Gesellschaft bey der
Tagsatzung anzugehen.

ITII. Die Kantonalen Militdr-Vereine sollen eingeladen werden, sich
bey ihren Kantonal-Behorden zu verwenden, dass die gestellten
Antrige bey der Tagsatzung unterstiitzt werden.

Die Adresse sollte folgenden Inhaltes seyn:

a. Im Allgemeinen die Nothwendigkeit der Centralisation des
gesamten Eidgenossischen Wehrwesens beriihren.

1 1843 ermiichtigte die Tagsatzung den Kriegsrat, einen ersten Lehrkurs [iir
die Oberinstruktoren der Kantone zu veranstalten. Martin S. 62.
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b. Speziell dann umfassen:

1. die zwei Antrige des thurgauischen Militdr-Vereins

2. den Wunsch: dass eine gleiche Uniform bey den Truppen
der Eidgenossenschaft eingefithrt werden mdochte?.

Es muss hoch gewertet werden, dass durch jenen grundsitz-
lichen Beschluss gleich zu Anfang die werdende Gesellschaft ihre
Stellung begriindete und sich so die Berechtigung ihres Daseins
schuf. Die beiden schlichten Gedanken von der Ueberzeugung des
Rechtes mitzuraten und der Verpflichtung, dies auf dem Wege
strenger Ordnung und des Rechtes zu tun, haben sie auf dem Gange
durch das Jahrhundert begleitet und zu ihren Erfolgen gefiihrt.

Mit den ersten Beschliissen tat die Gesellschaft sofort einen ent-
scheidenden Schritt in den Kern der Sache, und es ist kein Zweifel,
dass ihr Auftreten auf die Behérden Eindruck machte.

Es folgten sich nun in steter Reihe die Wiinsche und Gesuche,
bald an die Militdr-Aufsichtskommission, bald an die Tagsatzung.
Seit es, nach 1848, ein Eidgenossisches Militirdepartement gab, ge-
staltete sich der Verkehr einfacher, dadurch aber auch immer er-
giebiger. 1860 erschien der Vorsteher des Militirdepartements,
Bundesrat Jakob Stimpfli, an der Generalversammlung in Genf,
und 1862 begriissten in Bern die Offiziere wiederum Stdmpfli, doch
diesmal als Bundesprisidenten, neben dem Chef des Militirdeparte-
ments, Bundesrat Constant Fornerod.

Seit den siebziger Jahren begann man das Departement fiir die
Preisfragen zu interessieren, indem man es um Mitwirkung an der
Aufstellung der Fragen ersuchte. Und wenn das Zentralkomitee die
Statuten der Gesellschaft von 1876 und 1901 (doch nicht mehr 1921)
dem Militéirdepartement vorlegte und um Genehmigung nachsuchte,
so liegt darin, dass das Departement dem Wunsche entsprach, doch
eine offizielle Anerkennung und der Ausdruck der Bereitschaft zur
Zusammenarbeit. Doch davon berichten die folgenden Blitter.

.‘Q‘.

3%

2 Dem Wunsche entsprach das von der Tagsatzung am 8. Aug. 1843 erlassene
Bekleidungsreglement — das aber iiber die Kopfbedeckung noch nichts bestimmte.
Das holte das Regl. vom 7. Sept. 1846 nach, indem es den ,leichten konischen Hut”
einfithrte — doch nicht fiir die Kavallerie, die am 17. Aug. 1847 den Helm er-
hielt, — dessen Ausschmiickung Sache der Kantone bleiben sollte.
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Nachdem schon in Zofingen (1836) der Schiitzenwaffe eine ein-
gehende Besprechung gewidmet worden war, aus welcher die Forde-
rung nach einer ihrer Bedeutung geniigenden sorgfiltigen Organi-
sation und Instruktion sowie der Aufstellung eines Schiitzenstabes
im eidgendssischen Bundesheere hervorgegangen war, stand in Bern
(1837) die Frage des Stutzers zur Diskussion. Besprochen wurde
das Robertsche Modell, von dem das Zeughaus in Aarau ein Exem-
plar zur Verfiigung gestellt hatte (das noch heute vorhanden ist),
ebenso das Console-Modell, welches im nimlichen Jahre in der 6ster-
reichischen Armee eingefithrt wurde. Der Militdr-Aufsichtshehorde
wurde nahegelegt, moglichst bald ein Stutzermodell aufzustellen,
jedenfalls zu befehlen, dass jeder Schiitze ein Perkussionsschloss
haben miisse; ferner die Frage zu priifen, ob diese Stutzer nicht fiir
die grossere Ziindkapsel eingerichtet werden sollten, die auch fiir
das zweifellos bei der Infanterie einzufithrende Perkussionsgewehr
notwendig sein wiirde, so dass dann fiir das ganze Heer nur einerlei
Kapseln mitzufithren wiren; endlich: die Versuche mit dem Per-
kussionsgewehr fiir die Infanterie fortzusetzen, auch den kantonalen
Militirbehorden die Maoglichkeit zu geben, sich eine Ansicht iiber
das zu wihlende Modell zu bilden.

(Die Tagsatzung beschloss am 26. Juli 1841 die Einfiihrung des
Perkussionsgewehres bei der Infanterie, doch dauerte die Durch-
fithrung des Beschlusses noch geraume Zeit; noch im Sonderbunds-
kriege gab es Steinschlossflinten.)

Durchgehender Verhandlungsgegenstand ist in den Versamm-
lungen dieser Zeit die Frage der Verbesserung der Ausbildung der
Rekruten, der Truppen iiberhaupt (eine Frage, die ja nie erschopft
wird). Verlangt wird Verbesserung der Reglemente, besonders der
taktischen, vorziiglich im Sinne der Vereinfachung. In Aarau (1841)
wurde eine Kommission zur Begutachtung dieser letzten Frage, zur
Priifung der von verschiedenen Seiten eingereichten Vorschlige und
zur Berichterstattung eingesetzt.

Uebrigens war der Vorsitzende dieser Versammlung in der an-
genehmen Lage, in seiner Er6ffnungsrede die Titigkeit der obersten
Militirbeh6rde mit anerkennenden Worten hervorzuheben, Brachte
doch das Jahr 1841 endlich den Abschluss der Revision des Militér-
reglementes von 1817 mit der Griindung einer Instruktionsschule,
der Erweiterung der Lageriibungen, der Verbesserung des Gesund-
heitsdienstes und nicht zuletzt der Einfithrung der eidgendssischen
Fahne bei den Bataillonen; der Uminderung des Steinschlosses in
das Perkussionsschloss ist schon gedacht worden.
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Wenn nun aber im Zusammenhange mit diesen Mitteilungen
beschlossen wurde, dem eidgendssischen Kriegsrate in der Person
des Oberstlt. Sulzberger, der inzwischen Oberinstruktor in Baselland
geworden war, einen Leiter der zu griindenden Instruktionsschule
zu empfehlen, so ist damit die Offiziersgesellschaft doch aus dem
Kreise sachlicher Besprechungen auf ein Gebiet hiniibergetreten,
das sie besser zu meiden hatte. Ein dhnlicher Fall war es 1838 in
Solothurn gewesen, als man die Anregung des Standes Neuenburg
zu einer Eingabe an die Tagsatzung zu unterstiitzen beschloss: es
moge dem eidgenossischen Oberstartillerie-Inspektor Salomo Hirzel
von Ziirich, falls er sein Entlassungsgesuch zuriickzoge, eine jihrliche
Entschidigung von 1600 Franken ausgerichtet werden. Dieser Be-
schluss war trotz der Einwendung erfolgt, es sei dies ein sehr deli-
kater Punkt, der von der Gesellschaft unberiihrt bleiben sollte.

Bemerkenswert ist, dass schon 1841 die Anregung gemacht
wurde, ,,es michte die Tagsatzung ersucht werden, in Erwigung zu
ziehen, ob nicht die Errichtung einer eidgendssischen Waffenfabrik
in gegenwirtiger Zeit sehr wiinschbar, sogar als Bediirfnis anzu-
sehen sei”. Es wurde nicht nur eine entsprechende Eingabe be-
schlossen, sondern man veranlasste auch die Sektionen, bei den kan-
tonalen Behorden in diesem Sinne zu wirken.

Die eidgendssische Waffenfabrik beschiftigte die Offiziersgesell-
schaft noch mchrmals. In Glarus (1843) lag der Bericht einiger
Thurgauer Offiziere vor, in welchem das Projekt aus verschiedenen,
besonders finanziellen Griinden abgelehnt war. Doch erstand diesen
Offizieren aus dem eigenen Lager ein Gegner, indem der eidg. Oberst
Konrad Egloff (1808—1886) die Angelegenheit lebhaft aufgriff und
namens der Thurgauischen Offiziersgesellschaft den Antrag stellte, sie
sei nochmals durch eine Kommission zu iiberpriifen. Der Sprecher
dieser Kommission, Oberst Friedrich Frey-Herosé (1801—1873) kam
im folgenden Jahre in Lausanne doch zu dem Ergebnisse, es sei der
Gedanke an eine eidgendssische Waffenfabrik fallen zu lassen. Man
wiirde das Ziel, das man im Auge habe, durch Errichtung eines
eidgendssischen Waffenmagazins besser erreichen. Ebenso sollten
die Kantone ersucht werden, dafiir zu sorgen, dass es nicht an Ge-
schiitzgiessereien fehle. (Diejenige von Aarau wurde von verschie-
denen Kantonen in Anspruch genommen.) Im iibrigen mége man
zuwarten, bis Tagsatzung und Kriegsrat an die Frage herangetreten
sein wiirden, und etwa in zwei Jahren, wenn inzwischen nichts
geschehen wire, darauf zuriickkommen. Das geschah 1848 in Solo-
thurn. Die aargauischen Offiziersvereine schlugen hier vor, die

62



Militirgesellschaft mochte bei den (nidchstens ins Amt tretenden)
Bundeshehorden dahin wirken. dass eine eidgendssische Waffen-
fabrik fiir den gesamten Waffenbedarf errichtet werde. Wiederum
erhob sich Oberst Frey-Herosé dagegen, indem er auf die der Eidge-
nossenschaft zugemuteten allzu grossen Opfer hinwies. Sein Votum
schlug auch diesmal durch. Dagegen konnte 1850 in Luzern mit
Genugtuung darauf hingewiesen werden, dass in Ziirich ein Privat-
mann eine Gewehrfabrik eriffnet habe, wie sie ,,ohne dessen Unter-
nehmungsgeist wahrscheinlich noch lange nicht entstanden wiire”.
1857 wurde die Waffenfabrik in Neuhausen gegriindet. Offenbar
war die Forderung nach einer eidgenossischen Waffenfabrik in jenen
Zeiten noch verfriitht. Sie zu erfiillen bedurfte es einer grissern
Kraft, eines stirkern Bundes. Es geschah durch die Verordnung des
Bundesrates vom 7. Februar 1876 ,,iber den Betrieb der eidgenis-
sischen Waffenfabrik in Bern”.

Sozusagen von Anbeginn an widmete die Militirgesellschaft dem
Sanitdtswesen in der Armee ihre Aufmerksamkeit. Es bestand ein
»Reglement iiber den Gesundheitsdienst bei der eidgendssischen
Armee” vom Jahre 1831, dem aber nicht Geniige geleistet wurde.
Auf einen Vortrag aus der thurgauischen Sektion hin (Ziirich 1835)
setzte man das Militdr-Sanititswesen auf die kiinftige Traktanden-
liste. In Bern (1837) ergriff der bernische Oberfeldarzt Dr. Karl
Wilhelm Fliigel (1788—1857) das Wort iiber die Zustinde des Sani-
titswesens in der Armee, worauf er ersucht wurde, der nichsten Ver-
sammlung seine Verbesserungsvorschlige vorzulegen. An seiner
Stelle sprach dann (in Schaffhausen) ein Bataillonsarzt aus Wein-
felden namens der Thurgauischen Offiziersgesellschaft iiber das
Thema, worauf beschlossen wurde, die Militir-Aufsichtsbehorde um
Erlass der notigen Verordnungen zur Durchfithrung des Reglementes
anzugehen. Die Folge war der Erlass des ,,Reglementes iiber die
Organisation des Gesundheitsdienstes bei dem eidgendssischen Bun-
desheere” (1841) und des ,,Reglementes fiir den Gesundheitsdienst in
den eidgenossischen Uebungslagern™ (9. April 1842). Doch geniigte
dies nicht. Das Thema wurde daher 1843 in Glarus wieder aufge-
eriffen. Der Berichterstatter wies auf den Mangel einer Bildungs-
anstalt fiir Militdrdrzte hin und betonte deren Notwendigkeit. Neuer-
dings deckte er die allgemeinen Mingel der Militirsanitit auf. Sein
Wunsch, die Militirdrzte mochten sich zahlreicher an den Ver-
sammlungen der Militargesellschaft beteiligen, ging nur langsam in
Erfiillung. Doch fanden sich 1856 in Schwyz deren 22 ein, die unter
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sich verhandelten, womit die spiter ausgebaute Einrichtung der ge-
sonderten Versammlungen der Waffen ihren Anfang nahm.

Inzwischen hatte der Sonderbundskrieg stattgefunden. Der Be-
richt des Generals® zeigte, dass die in der Militdrgesellschaft geiibte
Kritik am Militdr-Sanititswesen nicht iibertrieben war. ,,Es war nur
eine geringe Anzahl Aerzte und Wundirzte des Heeres, welche ihre
militdrischen Pflichten wohl kannten, und es bedurfte des ganzen
Eifers des Oberfeldarztes (Obersten Fliigel), um den Gesundheits-
dienst angemessen einzurichten.”

Eine sehr zeitgemisse Anregung war es, die 1846 in Winterthur
von Oberst Egloff gemacht wurde: es sei ein Gesuch an den Kriegsrat
zu richten, er moge bei den bevorstehenden Eisenbahnkonzessionen
die militdrischen Interessen wahren. (Wie es aber dieser Anregung
an der Tagsatzung ergangen wire, lisst sich aus folgendem ersehen:
an der Tagsatzung des nimlichen Sommers stellte Bern den Antrag,
es sollten alle zu bauenden Eisenbahnen die gleiche Spurweite
haben; ein Beschluss hieriiher kam nicht zustande, da niemand da-
fiir instruiert war!).

Gleichzeitig machte Oberst Egloff auf die schlimmen Folgen des
Mangels einer Armeeeinteilung fiir den Fall einer plétzlichen Mobil-
machung aufmerksam.

Wenn in Chur (1847) auf den mangelhaften Zustand der Be-
festigungen der Luziensteig hingewiesen wurde, worauf man eine
Eingabe an die Tagsatzung beschloss, es méchten die Befestigungen
an verschiedenen Punkten des Landes ausgebaut und vollendet wer-
den, so konnte der Vorsitzende der Solothurner Tagung (1848) mit-
teilen, dass die Tagsatzung auf den Antrag des Kriegsrates fiir Be.
festigungsarbeiten zu St. Moritz, Luziensteig und Bellinzona einen
Kredit von Fr. 50,000.— eroffnet habe, und dass die Arbeiten auch
schon in Angriff genommen worden seien.

Eine die Gemiiter an den Versammlungen von 1847 (Chur) und
1848 (Solothurn) bewegende Kontroverse sei hier noch erwihnt. Es
handelte sich um das viergliedrige Feuer im Carré gegen Kavallerie.
Es wurde der Vorschlag gemacht, das vierte Glied am Feuer nicht
teilnehmen zu lassen, sondern es anzuweisen, die schussbereite Waffe
nach vorn auszuwechseln, ein Vorschlag, der sich damit begriinden
liess, dass beim Laden der Vorderlader doch Zeit verloren gehe. Dem
gegeniiber wurde auf das erst kiirzlich (1847) vom Kriegsrat er-
lassene Reglement hingewiesen: Wenn dort das Kommando lautet:

8 Allgemeiner Bericht des Eidgendissischen Oberbefehlshabers iiber die Be-
waffnung und den Feldzug von 1847. S. 76.
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,.Drittes und viertes Glied — T’an — Feuer — ladt!”, haben auf den
ersten Teil des Kommandos die beiden vordern Glieder, welche das
Gewehr ,gefillt” tragen, die Kniee stark zu biegen und den Ober-
leib etwas nach vorn zu senken, worauf auf ,Feuer!” die beiden
hintern Glieder iiber sie hinwegschiessen. Beigefiigt wurde, dass der
Infanterist an sein Gewehr gewdhnt ist, dass er mit seiner gewohnten,
ihm vertraut gewordenen Waffe besser kimpft, als wenn ihm gerade
im entscheidenden Momente eine ungewohnte in den Hiinden liegt.

ot
s -
b3

Die Sturmzeit der Vierziger Jahre warf natiirlich ihre Wellen
auch bis in die Kreise der Schweizerischen Militdrgesellschaft. Das
zeigt sich im Riickgange des Besuches aus den katholischen Orten.
Immerhin fanden sich trotz der vorausgegangenen Klosteraufhebung
1841 in Aarau noch Luzerner, Schwyzer und Zuger Offiziere ein.
1842 fehlten in Langenthal die innern Orte und ihre Gesinnungs-
genossen ganz (Freiburg und Nidwalden mit Entschuldigung). In
Glarus (1843) waren einige Offiziere aus Schwyz anwesend. Fiir
1844 fehlen die Angaben und 1845 fand, der Freischarenziige wegen,
keine Versammlung statt. 1846 blieben die katholischen Orte von
Winterthur weg (Luzern, Schwyz, Innerrhoden und Unterwalden mit
Entschuldigung). Dagegen fehlten 1847 (Chur) auch die Entschul-
digungen. 1848 fanden sich wieder die Luzerner, Unterwaldner,
Zuger und Freiburger in Solothurn ein.

Getreu dem einst angenommenen Grundsatze, jede andere als die
militérische Tendenz der Vereinigung fern zu halten und gute Waf-
fenbriiderschaft unter den eidgendssischen Offizieren zu pflegen,
wurden die Versammlungen in versohnlichem Geiste geleitet und
durchgefiihrt. Den Tor hiefiir gaben die Prisidialreden an. So
zeigte 1841 in Aarau Oberst Frey-Herosé, indem er auf die damals
Europa bedrohende Kriegsgefahr hinwies, dass die gegenwiirtige Zeit
die Forderung unserer militdrischen Mittel besonders nétig mache,
»indem weder Kirche, noch Diplomatie, noch Philosophie sich auf
demjenigen Standpunkte befinde, dass ein Eidgenosse mit Be-
ruhigung darauf blicken konne.” Doch gereichte es ihm zur Genug-
tuung, feststellen zu konnen, dass ja gerade im gegenwirtigen Zeit-
punkte ein gewisses Ziel erreicht worden sei. 1846 hiess Oberstlt.
Brunner von Ziirich (1799—1854) die in Winterthur erschienenen
Offiziere mit der Erklirung willkommen: ,.Der ziircherische Vor-
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stand hat die simtlichen Waffenbriider der Eidgenossenschaft zu die-
sem Feste eingeladen, um sowohl an den Freuden des Tages teil zu
nehmen als auch ein Versohnungsfest zu feiern.” Freilich mag die
Zuversicht in die Erfiillung des Spruches, der iiber der Versammlung
angebracht war: ,,Gott erhalte uns den Frieden und segne unser
Vaterland!” schon in manchen Gemiitern erschiittert gewesen sein.

Doch ergab sich trotzdem ein guter, der Gesellschaft wiirdiger
Beschluss: ..Der Offiziersverein gelangt in einer Petition an die hohe
Tagsatzung und legt ihr auf angemessene Weise die Erklirung der
Gesellschaft vor, dass sie es fiir einen Riickschritt im Wehrwesen
halten wiirde, wenn das diesjahrige eidgenossische Uebungslager
nicht abgehalten werden sollte, wie es vom hohen Stande Glarus aus
okonomischen und von einigen andern Stinden aus politischen Griin-
den empfohlen ward.”

Die Versammlung bewies durch einstimmiges Eintreten fiir die-
sen Beschluss, dass sie die Vereinigung von Truppen aus den ver-
schiedenen Kantonen durchaus nicht fiir gefdhrlich halte und des-
wegen ohne Besorgnisse sei.

Wenn die Tagsatzung sich mit 1214 Stimmen gegen 914 Stimmen
fur die Abhaltung des Lagers aussprach, so ist hier die Haltung der
Militirgesellschaft sicher nicht ohne Einfluss gewesen.

Das Lager fand vom 16. August bis zum 1. September 1846 unter
dem Kommando des Obersten Philippe de Maillardoz von Freiburg
(1783—1853) bei Thun statt. Es vereinigte Truppen aus den Kan-
tonen Aargau, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Luzern, Nidwalden,
St. Gallen, Schwyz, Solothurn, Waadt, Wallis und Ziirich. Das Ver-
hiltnis der Offiziere der verschiedenen kantonalen Kontingente
untereinander war sehr gut. Die Waadtlinder und die Luzerner
Offiziere z. B., deren Truppen nebeneinander kampierten, standen
auf dem freundschaftlichsten Fusse. Gegen einmarschierende
Schwyzer und Luzerner Truppen hatte die Bevilkerung in Signau,
Schiippach und Interlaken demonstriert. Im Lager selbst ereignete
sich nur ein einziger Zwischenfall am letzten Abend. Berner Soldaten
befreiten (ohne Waffen) einen der Ihrigen, der auf der von Lu-
zernern gestellten Wache im Arrest war. Ein zweiter Versuch, den
Arrestanten zu befreien, nachdem er auf eine Schwyzer Wache ver-
bracht worden war, misslang, da die Wache durch Aargauer ver-
starkt worden war,

Das letzte Wort der 1848er Tagung in Solothurn, also kurz vor

der Einfithrung der Bundesverfassung, sprach Oberst Dominik
Gmiir (1800—1867), der Fiithrer der 5. Division im Sonderbunds-
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kriege. Ihm scheine, sagte er, die in Bern zur Beratung der neuen
Verfassung versammelte Tagsatzung wolle von dem im Entwurfe fest-
gelegten Grundsatze, es habe der Bund die Instruktion aller Waffen
zu iibernehmen, abgehen und nur diejenige der Artillerie und der
Kavallerie dem Bunde iiberlassen. Auf seinen Vorschlag erliess die
Gesellschaft eine Adresse an die Tagsatzung mit der dringenden Bitte,
sie mochte an jenem Grundsatze unbedingt festhalten.

Die Bitte hatte, wie man weiss, keinen Erfolg; die Ausbildung
der Infanterie verblieb noch fiir ein Vierteljahrhundert den
Kantonen.
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L 850—187H

Mit der zweiten Hilfte des Jahrhunderts begann auch die zweite
kriegerische Periode des Jahrhunderts. Mehrmals hatte unsere
Armee die Grenze des Landes zu bewachen. Dabei galt einmal die
kriegerische Riistung eines fremden Staates der Schweiz selbst, und
einmal warf der Krieg zwischen zwei Nachbarvilkern eine besiegte
grosse Armee in unser Land, die entwaffnet und gehiitet werden
musste. Das waren Mahnungen von stirkstem Gewicht. Wenn die
Schweiz ihre Grenzen unverletzt erhalten wollte, so musste sie der
Verbesserung und Verstirkung ihrer Wehrkraft die griosste Auf-
merksamkeit widmen.

Die Periode, die hier behandelt wird, ist auch eine Zeit
unaufhaltsamen Aufstiegs der Technik. Physik und Chemie ent-
wickeln sich in ungeahnter Weise und geben der Produktion neue
und bessere Methoden. Davon profitieren in hohem Masse die
Kriegswaffen. Jetzt ist die Zeit, da das glatte Rohr dem gezogenen
weicht; die Zeit, da die Einheitspatrone erst endgiiltig die Hinter-
ladung erméglicht; die Zeit endlich, da die Forderung raschester
Feuerbereitschaft an die Waffen mit Erfolg gestellt wird.

Die mit der Verbesserung der Waffen erzielte Steigerung ihrer
Wirkung machte die Aenderung und Anpassung der Kampfmethoden
notwendig; es mussten also die taktischen Reglemente neu hearbeitet
werden.

Aufgabe der Schweizerischen Militdrgesellschaft war es, in all
diesen Angelegenheiten vorbereitend, sachklidrend, mitberatend mit-
zutun. Ein Erstes, Grosses war ja geschehen: die Bundesverfassung
von 1848 hatte die Grundlage fiir eine neue Militirorganisation ge-
schaffen, und diese war nun da seit dem 8. Mai 1850.

Die erste Generalversammlung nach ihrer Einfithrung war die-
jenige in Basel (Mai 1851). Der Prisident des Zentralkomitees,
Oberst Johann Jakob Stehelin (1803—1879) sprach in einem Riick-
blicke auf die bisherige Titigkeit der Gesellschaft von dem was
erreicht worden war: ,Manche Anregung auf verschiedenen Gebie-
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ten hat Besprechungen veranlasst, die nicht ohne Nachhall geblie-
ben sind und ihre Beriicksichtigung im Schosse der eidgenissischen
Behorden gefunden haben. Mehrere durch die Bestrebungen der Ge-
sellschaft vorbereitete Bestimmungen haben in der Bundesverfassung
und in der Militirorganisation von 1850 grundsitzliche Geltung er-
halten. — Manche Anregung zu Verbesserungen im eidgenissischen
Wehrwesen ist von ihr ausgegangen und hat teils praktisch, teils
crundsitzlich  Geltung erhalten. So ermutigend nun aber die bis
jetzt fir das erdgenissische Wehrwesen erzielten Resultate erscheinen
magen, so wenig diirfen dieselben iiberschitzt werden. Hiiten wir
uns vor der Gefahr der Ueberschiitzung und des Selbstbetrugs, denn
sie liegt nahe und konnte nur den Ruin aller dltern und neuern
Errungenschaften herbeifithren.”

Daun aber wies der Redner auf die Aufeaben der Zukunft hin:
Durch die Bundesverfassung, durch die Militirorganisation hat das
cidgenossische Wehrwesen eine breitere Grundlage erhalten, dessen
Leitung ist eine zentralere geworden, frither bestandene Hindernisse
sind weggeriiumt und dadurch der Verbesserung im eidgenossischen
Wehrwesen der Weg gebahnt; mit allem diesem ist aber nur der
Boden bezeichnet. auf dem ein neuer Bau aufgefithrt werden soll;
dieser Bau darf nicht anders als mit sorgfiltiger Beriicksichtigung
aller Interessen des Schweizervolkes erstchen, wenn er anders den
Stiitrmen der Zeit trotzen, wenn er denjenigen Schutz gewithren soll,
der mit Recht von ihm gefordert wird. Es muss dieser Bau einfache
Nationalformen erhalten, welche geeignet sind, durch die im Schwei-
zervolk vorherrschende Vaterlandsliebe beseelt zu werden, weil ohne
diese geistige Belebung die weiteste Grundlage ein Gdes Feld, der
grossartigste Bau nur eine ertotende Form bleiben wiirde.”

»Die Aufgabe ist gross, erwarten wir deren Losung nicht allein
von den hohen Behorden; soll sie gliicklich geltst werden, so bedarf
es der Mitwirkung jedes einzelnen von warmer Liebe fiir das gemein-
same Vaterland durchdrungenen Eidgenossen.”

»Unsere Aufgabe ist nicht allein grosser geworden, sie hat auch
an Wichtigkeit zugenommen. Das eidgenossische Wehrwesen hat
durch die neuen staatlichen Einrichtungen in unserm Vaterlande
cine hohere Bedeutung erhalten. Denn wenn frither die Bundesakte
von den europiiischen Michten garantiert gewesen ist, so hat das
Schweizervolk die Garantie der Bundesverfassung selbst iibernom-
men, und die neuern Erscheinungen am politischen Horizonte
Europas lassen der Wahrscheinlichkeit Raum, es konnte diese Ga-
rantie vom Schweizervolke gefordert und zur Behauptung der



Rechte so wie des Gebietes unsere Wehrfihigkeit, unsere aufopfernde
Liebe fiir Freiheit und Vaterland erprobt werden.”

Man muss hier gestehen: die Erwartungen, die man diesen
Worten zufolge von der kommenden Titigkeit der Gesellschaft hegen
durfte, sind zuniichst nicht ganz erfillt worden,

Von den beiden Aufgaben, die sich die Gesellschaft von Anfang
an gestellt hatte, wollte sich die zweite, die Pflege der Kamerad-
schaft und Waffenbriiderschaft, von der ersten, der Sorge fiir das
Militiirische, nicht in den Hintergrund dringen lassen, und gewiss
mit Recht. Bekannt zu werden mit Offizieren anderer Kantone.
anderer Waffen, oder Dienstkameradschaften aufzufrischen ist doch
von grosstem Werte fiir den Einzelnen wie fir das Ganze. Das wusste
man zu jeder Zeit, das weiss man auch heute aufs hochste zu schitzen.
Freilich, die Abhaltung der Zentralschulen innerhalb der Divisions-
kreise, so wichtig sie in militdrischer Beziehung ist, hat der Moglich-
keit, Kameraden aus allen Teilen der Schweiz kennen zu lernen,
Abbruch getan.

Allein es ist doch immer geklagt worden, das Festliche der
Generalversammlungen trete zu stark hervor, so dass das Militirische
zu wenig zu seinem Rechte komme. Man hat diese Klage schon in
den Dreissiger Jahren vernommen, jetzt wird sie immer hiufiger.
Man hoffte, durch Verlegung der Versammlungen an kleinere Orte
Abhiilfe zu schaffen, und Orte wie Liestal, Sitten, Herisau, Zug be-
kundeten auch deutlich die Absicht auf einfache Durchfithrung der
Feste, schon deswegen, weil ihnen die Mittel und die Gelegenheiten
zur Entfaltung griossern Gepringes fehlten. Allein ganz wollten
schliesslich auch sie nicht zuriickstehen, sondern ihren Giisten eben-
falls etwas bieten. Man hat die Statuten revidiert, indem man hoffte,
den Versammlungen mehr Gehalt geben zu konnen, wenn sie seltener
stattfinden. So wurde schon 1864 der zweijihrige Turnus einge-
fithrt. Doch klagt 1868 die Kantonalsektion von St. Gallen, wo schon
1853 die Bemerkung gefallen war, der Einfluss der Militdargesellschaft
sollte grosser sein, dass die Bedeutung der schweizerischen Offiziers-
feste sinke, da man ihren eigentlichen militirischen Zweck vernach-
lassige und das Fest zu einem Lust- und Vergniigungsanlasse aus-
beute. Und 1872 wurde das Zentralkomitee Aarau von der Aarauer
Offiziersgesellschaft auf Anregung des Generals Hans Herzog ersucht,
doch ja auf Einfachheit zu halten.

Ein wichtiger Grund fiir die Vernachlassigung der militirischen
Aufgabe war zweifellos die Belastung der Generalversammlung mit
geschiftlichen Dingen, deren Abwicklung viel Zeit in Anspruch nahm
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und das Interesse der Anwesenden nur in geringem Masse zu fesseln
vermochte. So wurde die Versammlung in Freiburg (1861) zum
erissten Teile fiir die Beratung der neuen Statuten beansprucht, und
man begreift die unwillice Bemerkung des Referenten, Obersten
Samuel Schwarz, iiber die allgemeine Flucht aus der Tagung. (Ab-
stimmende wurden einmal 10 gezihlt!)

Eine grossere Versammlung ist bekanntlich fiir die Abwicklung
derartiger Geschiifte nicht geeignet, weil sich die Diskussion leicht
ins Uferlose verliert. Abhilfe brachte dann auch spiiter die Ueber-
tragung der Erledigung der Geschifte an die Delegierten.

Fs liegt aber nicht in der Art menschlichen Wesens, dass die
Mingel der Einrichtungen und ihre Ursachen rasch und durch-
greifend erkannt werden, und dass dann auch gleich die richtigen
Mittel zur Verbesserung zur Hand sind.

ar
S

In denselben Tagen da die neue Militirorganisation erschien,
beschiiftigte sich (Mai 1850) die Generalversammlung in Luzern mit
der Instruktion und den Reglementen, iiber deren Umstindlichkeit
immer wieder geklagt wurde. Scharf kritisierte Kommandant Samuel
Schwarz die Vorschriften iiber den Wachtdienst, die das erst vor zwei
Jahren (15. Juli 1848) herausgegebene Dienstreglement enthielt. Wie
schwer miisse es nicht nur dem Soldaten, sondern auch jedem Offi-
zier fallen, die Fille auseinander zu halten, wo die Wache ausriickt,
prisentiert, salutiert und dreimal Fahnenmarsch geschlagen wird;
wo ausgeriickt, geschultert, salutiert und zweimal Fahnenmarsch ge-
schlagen wird; wo ausgeriickt, geschultert, salutiert und einmal
Fahnenmarsch geschlagen wird; und endlich, wo ohne Spiel aus-
geriickt, geschultert und salutiert wird. Oder welchen Sinn es habe,
wenn die Schildwache im Platzdienst mit ,,Werda, halt!”, im Feld-
wachdienste mit ,.Halt, werda!” anrufen solle.

Trotzdem diesen Ausfithrungen entgegengehalten wurde, dass
sie gelegentlich tiber das Ziel hinausschossen, dass das Dienstregle-
ment noch zu neu sei, dass erst ein Teil der Truppen es erprobt habe,
dass also die Erfahrungen noch zu gering seien, fasste die Ver-
sammlung mit Riicksicht darauf, dass infolge der eben erlassenen
ncuen Militirorganisation doch eine Revision der Reglemente not-
wendig geworden sei, den Beschluss, ,.der Vorstand sei beauftragt,
dem Eidgenossischen Militirdepartement die Wiinschbarkeit einer
Vereinfachung des allgemeinen Dienstreglementes vorzustellen.”
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(Am 26. Heumonat 1856 wurde das ,,Reglement iiber den Wacht-
dienst bei den eidgendssischen Truppen™ herausgegeben.)

Nach Art. 75 der Militirorganisation sollte je das zweite Jahr
cin grosserer Zusammenzug von Truppen verschiedener Waffen-
gattungen stattfinden. Wie diese Uebungen zu gestalten seien, he-
schiftigte die Militdargesellschaft mehrmals (so 1852 in Neuenburg,
1853 in St. Gallen, 1854 in Baden). Aus den lingern Besprechungen
ging die Ansicht hervor, dass Truppenzusammenziige mit Manivern
den bisherigen Lagern vorzuziehen seien, doch sollten den Manévern
die gehorigen Vorkurse der Cadres vorausgehen; bis auf weiteres sei
von den iiblichen Lagern abzusehen. Die beziigliche Petition wurde
an die Bundesversammlung gerichtet, zugleich mit dem Gesuche um
Bewilligung der nétigen Mittel. Nachdem 1854 das in Aussicht ge-
nommene Lager bei Thun der Choleragefahr wegen abgestellt worden
war, gab es 1856 fiir die Ost- und fiir die Westschweiz je einen Zu-
sammenzug (bei Frauenfeld und bei Yverdon), 1858 eine grossere
Uebung auf Luziensteig, 1859 bei Aarberg, 1860 bei Brugg-Lenzburg.
Die ersten eher kriegsmissig eingerichteten Mandver fanden 1861
unter Oberst Louis Aubert (1813—1888) am Gotthard statt.

Auf Anregung einiger Offiziere der Westschweiz beschloss man
1856 in Schwyz eine Zuschrift an den Bundesrat, er moge geeignete
Verfiigungen treffen, dass den hekannten Uebelstinden, welche sich
bei Unterbringung von Truppen in Thun, d. h. in der dortigen
Kaserne bis anhin zeigten, zum Wohle des schweizerischen Militiirs
irgendwie zweckmissig abgeholfen werde.

Die Anregung fand ein richtiges Verstindnis. Die Antwort des
Bundesrates lautete, es werde den Wiinschen der Eidgendssischen
Militdrgesellschaft betreffend die Kaserne in Thun gebithrende Rech-
nung getragen. 1864 wurde die grosse Thuner Kaserne gebaut.

Einen ersten Hohepunkt in diesem Zeitraume bildete der Auf-
marsch der schweizerischen Armee an der Nordgrenze zur Abwehr
eines drohenden preussischen Angriffs im Winter 1856 auf 1857. Es
stand zu erwarten, dass die nichste Versammlung der Militirgesell-
schaft sich mit dieser Truppenaufstellung beschiftigen, die dabei
gemachten Erfahrungen austauschen und die als notwendig befun-
denen Aenderungen im Wehrwesen zu Antrigen an die Behorden
formulieren werde. Doch schon vorher, im Februar 1857, traten in
Aarau hihere Offiziere, welche im Feldzuge ein Kommando gefiihrt
hatten, zusammen (diejenigen aus der welschen Schweiz waren, ob-
wohl auch eingeladen, nicht erschienen) und stellten eine Reihe von
Forderungen auf, welche sich auf die Abidnderung der Militér-
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organisation von 1850 bezogen. Es war gegeben, dass die nichste
Generalversammlung (Juni, in Ziirich) diese Aarauer Vorschlige
zur Grundlage ihrer Besprechungen machte.

Die Eréffnungsrede des Zentralpriisidenten, des Obersten Hans
Ott (1813—1865) leitete auf die kommende wichtige Verhandlung
tiber, indem sie jedoch zugleich warnte, ,,das Petitionsrecht weise
auszuniitzen, nichts Unausfithrbares zu verlangen, — — nicht Ver-
besserungen als notwendig einzufithren vorzuschlagen, die nicht all-
seitig als wirklich etwas Besseres und nicht etwa nur als etwas Neues
oder Anderes angesehen werden, weshalb eine griindliche Priifung
dieses Traktandums sehr zu wiinschen ist.”

Im Vordergrunde der Verhandlungen standen die Forderungen
nach Vereinheitlichung des Unterrichts der Infanterie in der Hand
des Bundes und nach Verbesserung der Waffe der Infanterie (sie war
immer noch mit dem Perkussionsgewehr Mod. 1840/42 ausgeriistet;
die Schiitzen hatten den Schweizer Feldstutzen Mod. 1851, und je
eine der beiden Jidgerkompagnien fithrte dasJagergewehr Mod. 1856).

Die Verbesserung und namentlich die Vereinheitlichung der
Bewaffnung der Infanterie war ein unbestrittenes Verlangen. Da-
gegen stiess jetzt die Zentralisation des Unterrichts der Infanterie auf
bedeutende Gegnerschaft. So sprach sich Oberst Konrad Egloff aus
finanziellen und militdrischen Griinden entschieden dagegen aus,
und Oberst Eduard Ziegler (1800—1882) erklirte sich ebenfalls
durchaus dagegen: schon der Lokalititen wegen wiire sie nicht
durchzufiihren, der militirische Wetteifer der Kantone ginge dabei
verloren.

Es mag sein, dass die Scheu vor der tiefgreifenden Aenderung
in unserm Militirwesen, oder eine gewisse Einsicht, diese Sache
miisse noch mehr heranreifen, da die Ueberzeugung von der Not-
wendigkeit noch nicht allgemein genug sei, diesen Fiihrern die
Zuriickhaltung auferlegte (auch General Dufour gehérte zu ihnen),
oder dass man die Waffenfrage doch als das Dringendste empfand,
dem der Vorrang gelassen werden miisse. Es wurden auch andere
Fragen beriihrt: bessere Aushildung der Offiziere, Vervollstindigung
der Befestigungen, Vereinfachung der Bekleidung und der Distink-
tionszeichen u. a. Doch die Versammlung ging uiber das Einzelne
hinweg, und, indem sie sich offenbar etwas dngstlich an die Mahnung
des Vorsitzenden hielt, stimmte sie dem allgemein gehaltenen An-
trage der Sektion Neuenburg bei:

»Die Versammlung, nach einer ernsten Diskussion betreffend die
Vorschldge der im Februar d. J. zu Aarau versammelten héhern
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Stabsoffiziere, da sie sich mit der Mehrheit derselben im Einklang
befunden, beschliesst, es sei der Vorstand beauftragt, im Namen der
Schweizerischen Militirgesellschaft eine Eingabe an das Schwei-
zerische Militirdepartement zu richten und dasselbe zu bitten, cine
Kommission von kompetenten Offizieren niederzusetzen, um diese
Vorschlige sowie iiberhaupt alles, was im Interesse unserer Armee
in neuerer Zeit auch von anderer Seite vorgeschlagen worden, zu
priifen und Antriige zu hinterbringen, die im wohlverstandenen
Interesse unserer Armee liegen.”

Die Sorge um eine bessere Bewaffnung (fiir Infanterie und Ar-
tillerie) brachte es mit sich, dass das Thema sozusagen jede Ver-
sammlung beschiiftigte. In Lausanne (1858) berichtete Oberst
Charles Veillon (1809—1869) iiber die Versuche mit dem Modell
Prélaz-Burnand, welche auf Veranlassung der Sektion Waadt vor-
genommen worden waren. Diese Versuche hiitten ein vollstindig be-
friedigendes Ergebnis gezeigt: Genauigkeit des Schusses und Trag-
weite liessen nichts zu wiinschen iibrig; auch der Riickstoss sei
gering, Oberst Veillon empfahl die Einfithrung dieses Systems, wenn
gich die vorhandenen Waffen dafiir einrichten liessen; er betonte,
dass die Zeit dringe, wenn die schweizerische Armee nicht hinter
den Armeen der Nachbarstaaten zuriickbleiben wolle.

(Am 26, Januar 1859 beschloss die Bundesversammlung die Um-
inderung der tauglichen glatten Perkussionsgewehre,Kal.17—18 mm,
in gezogene Prélaz-Burnand-Gewehre mit neuem Visier.)

Die Artillerie wiinschte gleichzeitig Vermehrung der Zwolf-
pfiinder Feldbatterien, und wiederum, wiewohl immer noch vergeb-
lich, erhob sich die Forderung nach einer Waffenfabrik. Aber als
1862 in Bern die Aufstellung von Kontrolleuren fiir das Kriegs-
material und die Handfeuerwaffen sowie die Errichtung einer
Biichsenmacherschule verlangt wurden, so hatte die Gesellschaft
wenigstens die Genugtuung, dass der Bundesrat mitteilen liess,
Waffenkontrolleure sollen ernannt werden, und ins Budget fiir 1864
werde ein Posten ,,pour un concours aux armuriers” eingestellt
werden.

In diesen Zusammenhang gehort der Beschluss (1868 in Zug):
»Das Zentral-Comite sei beauftragt, dem Schweizerischen Militir-
departement die Summe von Fr. 3000.— zur Pridmiierung und Auf-
stellung eines allen Anforderungen entsprechenden Ziinders fiir die
Hohlgeschosse anzubieten mit der Bedingung, dass dasselbe diese
Preisaufgabe zur Losung ausschreibe und den Betrag hiezu ange-
messen erhéhe.”
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Der Auftrag wurde im April 1869 vom neuen Zentralkomitee
(Neuenburg) ausgefiithrt und hatte den Erfolg, dass das Militir-
departement (Bundesrat Victor Ruffy), zufolge seiner Antwort vom
28. Juni 1869, eine Ausschreibung fiir ein Modell eines Ziinders fiir

Explosivgeschosse erlassen, eine Summe von Fr. 10,000.— (die
Fr. 3000.— der Militirgesellschaft inbegriffen) dafiir bestimmt und
ebenso einen Kredit von Fr. 10,000.— fiir die Versuche ausge-

setzt habe.

Die Versuche fanden am 15. Februar 1870 im Beisein eines
Abgeordneten des Zentralkomitees statt (doch liegt ein Bericht nicht
vor) ; durch vorzeitige Explosion verlor ein Unterinstruktor beide
Arme und ein Auge; das Zentralkomitee gewiihrte eine Unter-
stiitzung fiir die Familie des Verungliickten, um die es gebeten wurde.

Von der Generalversammlung in Lausanne (1858) erbaten und
erhielten die Artillerieoffiziere die Erméchtigung, das Gesuch an
den Oberst-Artillerie-Inspektor zu richten, es sei die Zahl der
Instruktoren zu vermindern, und dafiir seien, soweit maoglich, die
Offiziere und Unteroffiziere fiir den Unterricht der Truppe heran-
zuziehen'. Auf dem gleichen Boden steht der 1860 (in Genf) an das
Militirdepartement gerichtete Wunsch, ,,dass die Obersten und die
Oberstlieutenants, welche zum Kommando iiber die Divisionen und
die Brigaden berufen scien, zugleich auch mit der Inspektion der
Truppen zu beauftragen seien, die sie zu kommandieren haben.”

Aufgegriffen wurde dieser Gedanke wieder in Herisau (1866).
Hier wurde festgestellt, ,,dass die h6hern Offiziere des Generalstabes
zu wenig mit ihren Truppen in Berithrung kommen. Daraus ent-
stehe ein Mangel an gegenseitigem Vertrauen, besonders aber ein
Mangel an Vertrauen der Truppen zu ihren Fiihrern, der in vielen
Fédllen das Mass der Billigkeit iiberschreitet... Das Institut der
Inspektionskreise sei abzuindern, die Truppen seien durch ihren
eigenen Brigadier zu inspizieren, und diesem sei auch bei Truppen-
zusammenziigen die Fithrung der ihm zugeteilten Truppen zu iiber-
geben.”

Der Bundesrat erteilte auf die ihm hieriiber zugegangene Zu-
schrift eine ablehnende Antwort: er halte den gegenwiirtigen Augen-
blick nicht fiir geeignet, auf das Begehren einzugehen, weil Aende-
rungen in der Militdrorganisation angebahnt seien und die neue
Armee-Einteilung (8. Mai1866) sich noch mehr eingelebt haben miisse.

1 1868 und 1869 begann man im Aargau die Unteroffiziere zur Aushilfe bei
der Rekruteninstruktion beizuziehen, was sich bewdhrt haben soll. (Aehnliches
geschah wohl auch in andern Kantonen.)
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Die Folgezeit hat das. was hier erstrebt wurde. in seinem zweiten
Teile frither erfuillt als im ersten. Noch auf Jahrzehnte hinaus blieb
es die Hoffnung, ja dic Schnsucht aller Offiziere, die es mit ihrer
Aufgabe ernst nahmen: die Ausbildung ihrer Truppe in den Wieder-
holungskursen selbst zu iibernchmen. Waren doch noch in den
neunziger Jahren die Regimenter und Bataillone wihrend der Divi-
sionsmanover von iiberwachenden Instruktionsoffizieren begleitet!
Doch sprach an der Kritik vom 7. September 1893 anlisslich eines
Mandovers seiner beiden Brigaden (damals der IX. und X.) der Ober-
instruktor der Infanterie, Oberst Karl August Rudolf (1834—1901),
der damals voriibergehend die (chemalige) 5. Division fiihrte, das
erlosende Wort: ,.Unsere, der Instruktoren hochste Aufgabe ist es,
uns selbst iiberfliissig zu machen.”

Dass dem Verfasser die Situation und jenes Wort selbst in leb-
hafter Erinnerung geblichen ist, beweist den tiefen Eindruck des
Erlebnisses, der durch das Nachfolgende noch verstirkt wurde:
wenige Augenblicke, nachdem der Divisionir diese Worte gesprochen
hatte, sank er, von einem Unwohlsein befallen, zur Erde nieder; die
Kritik wurde abgebrochen.

Es ist bekannt — auch hier war schon davon die Rede — welchen
Schwierigkeiten die Versuche zu einer befriedigenden Ordnung
im Bekleidungs- und Ausriistungswesen begegneten. Auch die Ver-
handlungen der Militdrgesellschaft legen hievon Zeugnis ab, die

Angelegenheit wird immer wieder aufgegriffen, so besonders ein-
gehend in Schaffhausen 1859. Aber gerade hier zeigte sich, wie
sehr die Ansichten auseinander gingen. Es war die Sektion Ziirich,
die schon im Jahre vorher eine Kommission mit dem Studium der
Bekleidungsfrage beauftragt hatte und nun mit einem konkreten
Vorschlage vor die Versammlung trat, indem sie einen ihren Vor-
schliigen entsprechend bekleideten Mann vorstellte. Die Vorfiithrung
des Mannes war von einer eingehenden Begriindung der Vorschlige
begleitet, deren Hauptsiitze lauteten:

Kleider sind der Kaput und der Waffenrock, dieser an Stelle
des Fracks; die Aermelweste bleibt weg. Der Kaput wird gerollt
und um den Tornister geschnallt. Dem schweren Tschakko wird
eine leichte Tuchmiitze vorgezogen. Das Lederzeug wird geschwiirzt.
Ein Gurt trigt das Bajonett und eine verschiebbare Patrontasche,
die kleiner, leichter und abgeteilt ist. Die Bekleidung der Offiziere
ist derjenigen der Mannschaft anzupassen. Die Abzeichen sind zu
vereinfachen: Sterne am Kragen. Epauletten und Haussecol (der
am Halse getragene Metallschild) fallen weg. Der Jigerruf (Hirn-
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chen) der Jigeroffiziere wird durch eine Signalpfeife ersetzt. Alle
Offiziere tragen weisse Handschuhe.

Diesen Vorschligen der Ziircher stimmten, wenn auch nicht so
weitgehend, diejenigen der Sektion der Infanterie und der Kavallerie
bei, besonders hinsichtlich der Beseitigung des Fracks und der
Aermelweste und der Verbesserung der Kopfbedeckung. Die In-
fanterie wiinschte zudem Ersetzung des Hosenlatzes durch den
Schlitz, die Kavallerie Verbesserungen am Sattel.

Von derart ins Einzelne gehenden Vorschldgen wollten mehrere
Diskussionsredner nichts wissen; eine grundsiitzliche Anregung miisse
geniigen, mit Einzelheiten und Modellen diirfe man nicht an das
Departement gelangen. Eine Stimme glaubte, es sei dem Departe-
ment nur die Vereinheitlichung der Gradabzeichen vorzuschlagen,
alles Uebrige miisse den Kantonen iiberlassen bleiben. Eine andere
beantragte Nichteintreten; man moge sich mit der bisher erreichten
Uniformitit begniigen, da ja bekanntlich alle Reformen eine viel
zu lange Zeit fiir die Durchfithrung erfordemn.

Nachdem sich die Versammlung fast einstimmig dafiir erklirt
hatte, dass Kaput und Aermelweste nicht geniigen, einigte man sich
auf die mehr grundsitzlichen Antrige der Sektion der Infanterie:
Waffenrock statt Frack und Aermelweste, leichtere Kopfhedeckung,
Schlitz statt Latz, schwarzes Lederzeug. Beigefiigt wurde die Ein-
ladung an das Departement, eine Konkurrenz zur Einsendung von
Modellen auszuschreiben.

Das Eidgendssische Militirdepartement (Bundesrat Friedrich
Frey-Herosé) bekundete in der Anzeige vom Empfange der Antrige
seine Uebereinstimmung mit den Wiinschen der Gesellschaft und
machte Hoffnung auf Erfolg.

Aber die Sache hatte noch gute Weile: ein neues Bekleidungs-
reglement erging am 21, Dezember 1867, doch folgten schon Ab-
dnderungen am 27. April 1868; das niedere konische Képpi wurde
am 20. Januar 1869 beschlossen.

Nachdem am 7. Februar 1854 durch Bundesbeschluss die Schal-
fung des eidgendssischen Polytechnikums (der ,,Eidgenossischen tech-
nischen Hochschule”) gesichert war, brachte die Aargauische Offi-
ziersgesellschaft an der Generalversammlung der Militidrgesellschaft
in Baden (Mai 1854) durch ihren Sprecher, den Kommandanten
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Samuel Schwarz, den Antrag ein, ..es sei dem schweizerischen Bun-
desrate der Wunsch fiir Errichtung eines besondern Lehrstuhles fiir
die Militirwissenschaften an der polytechnischen Schule auszu-
sprechen”. Der Antrag wurde ohne Diskussion zum Beschlusse er-
hoben.

Der Bundesrat® behandelte die Anregung am 7. Juli und nahm
das zehn Tage spiiter in der Bundesversammlung aufgestellte ihn-
lich lautende Postulat in giinstigem Sinne entgegen. Allein der eid-
genissische Schulrat sprach sich (erst 1862) entschieden gegen die
Einfithrung sowohl theoretischer als praktischer Kurse aus, be-
giinstigte aber den kurz vorher (1861) entstandenen Schiessverein
schweizerischer Studierender. 1866 nahm das Militirdepartement
(Bundesrat Constant Fornerod) den Gedanken wieder auf, der
Schulrat kam einen Schritt entgegen, lehnte aber jedes Obligatorium
irgend eines militdrischen Kurses entschieden ab. Der ncue Militir-
direktor Bundesrat Emil Welti verfolgte die Sache um so entschie-
dener weiter, als er ja auch schon die Mittelschule in weitgehendem
Masse auf militdrische Gesichtspunkte einzustellen suchte. Doch
um das Mégliche zu erreichen, liess er das Obligatorium fallen, und
es gelang ihm, in der Militirorganisation von 1874 die Artikel 94
und 95 unterzubringen: ,,An dem Eidgenéssischen Polytechnikum
sind eigene Kurse fiir allgemeine militarwissenschaftliche Fiicher
(Taktik, Strategie, Kriegsgeschichte) einzurichten, und es werden
iiberdies die notigen Anordnungen getroffen, um den Unterricht
in den Fichern, die sich ihrer Natur nach dafiir eignen, fiir die mili-
tirische Bildung nutzbar zu machen, insoweit dies ohne Beeintrichti-
gung des gesetzlichen Lehrganges und Endzweckes der Schule ge-
schehen kann.

Diejenigen Zoglinge, welche sich durch eine Priifung tiber den
guten Erfolg dieses Unterrichtes ausweisen und ihre Militdrinstruk-
tion mit Auszeichnung bestehen, konnen mit Oberlieutenantsgrad in
das Heer eingereiht werden.”

Im Winter 1875/76 eriffnete der bekannte Militdrschriftsteller
Friedrich Wilhelm Riistow (1821—1878) den ersten vorldufigen
Kurs. Doch gab erst der Bundesratsbeschluss vom 26. Oktober 1877
der Institution ihre richtige Grundlage®. Nach Art. 113 der Militir-

2 Das folgende nach der Festschrift auf das fiinfzigjihrige Bestehen des Eidg.
Polytechnikums von Wilhelm Oechsli.

3 Seit dem Mai 1878 leitete Oberst Emil Rothpletz (1824—1897) die Kurse.
Von den insgesamt fiinfzig Dozenten seien hier die folgenden hohern Offiziere
der Armee (in chronologischer Folge) genannt: Ferdinand Affolter (1847—1926),
Hans Konrad von Orelli {1853—1904), Fridolin Becker {1854—1922), Ernst Fiedler
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organisation von 1907 sollen die Kurse vornehmlich der Weiter-
bildung der Instruktionsoffiziere dienen.

Inzwischen hatte sich (19, Juli 1667) die Bundesversammlung
fiir eine Erneuerung der Militirorganisation entschieden, und schon
Ende 1568 lag der Entwurf des Bundesrates Emil Welti vor.  Dass
sich die Militirgesellschaft mit einer so hochwichtigen Sache auf
das eingehendste wiirde zu befassen haben, war selbstverstindlich.
Der vom Zentralvorstand bezeichnete Berichterstatter, Artillerie-
Oberstlieutenant Louis de Perrot (1825—1910) arbeitete fiir die Sek-
tionen ein Gutachten aus, woriiber sich diese schriftlich zu dussern
hatten. Die Zusammenfassung und Bearbeitung dieser Antworten
solite als Grundlage fiir die auf die Generalversammlung vom
16. und 17. Juli 1870 in Neuenburg vorgesehene Beratung dienen.
Dieser Beratung kam um so grissere Bedeutung zu, als der Entwurf
in der nidchsten Session der Rite behandelt werden sollte.

Allein da griff die Weltgeschichte ein.

Am 13. Juli erfuhr die Oeffentlichkeit durch die ..Emser
Depesche” die Vorginge in Bad Ems; am 14. entschied sich die fran-
zosische Regierung fiir den Krieg und traf Vorbereitungen, die am
15. von den Kammern gebilligt wurden. Damit war der Krieg da.

Am 16. Juli gab der Bundesrat die Erklirung der Neutralitit
der Schweiz nach Paris und Berlin ab und bot 5 Divisionen auf, an
deren Spitze General Hans Herzog gestellt wurde.

Unter diesen Umstinden war eine Durchfihrung der Generalver-
sammlung in iiblicher Weise nicht denkbar: viele Offiziere mussten
sogleich wieder heimreisen, und Bundesrat Welti war jetzt in Bern
zuriickgehalten. Die Versammlung erledigte die unumginglichen
Geschiifte und wurde nach anderthalbstiindiger Dauer geschlossen.

Der Krieg verschob die Erneuerung der Militirorganisation;
zudem trat nun in den Vordergrund die Revision der Bundesver-
fassung, die schon angebahnt war. Auf Grund verschiedener An-
regungen hatte der Bundesrat den Riten schon im Juni 1870 dic

(1861). Alexander Schweizer (1843—1902), Ulrich Wille (1848—1925), Friedrich
Hermann Steinbuch (1864—1925), Robert Weber (1849—1931), Fernand Feyler
(1862—1931), Otto Hilfiker (1873). Alfred Audéoud (1853—1917), Heinrich Bir-
cher (1850—1923), Gaston de Loriol (1871), Eugen Bircher (1832), Arthur Fon-
jallaz (1875), Karl Miilly (1877). Paul Curti (1882), Herbert Constam (1885),
Otto Bridler (1864), Ulrich Wille (1877), Eugen Borel (1862), Ettore Moccetti
(1884).
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Partialrevision beantragt, aber die von diesen ernannte Revisions-
kommission beschloss (28. Februar 1871) die Totalrevision, Der
Entwurf der neuen Verfassung, der nebhen andern wichtigen Neue-
rungen auch die vollige Zentralisation des Militirwesens vorsah, lag
am 5. Mirz 1872 vor, wurde aber am 12. Mai in der Volksabstim-
mung verworfen, freilich mit ganz geringem Mehr der Stimmen.

Der Abstimmungsfeldzug und sein Ausgang hatte offenbar die
Gemiiter tief erregt, was auch aus folgendem Vorfalle ersichtlich
ist. In Neuenburg war als Ort der nédchsten Versammlung Aarau
bestimmt, und diese dann auf diec Tage vom 1.—3. Juni 1872 an-
gesetzt worden. Allein es zeigte sich, dass in Aarau ,sich der Revi-
sions- und der Antirevisionspartei eine solche Stimmung bemichtigt
habe, welche dem Verlauf des Festes nachteilig werden konnte”,
weshalb man es fiir geboten erachtete, das Fest auf spiitere, ruhigere
Zeiten zu verschieben. Seine Abhaltung wurde dann Mitte August
1873 moglich.

Doch auch jetzt ging es nicht um die Militdrorganisation, denn
schon am 21. Dezember 1872 hatte die Bundesversammlung die Revi-
sion der Verfassung neuerdings in Angriff genommen. Immerhin
bezogen sich die damals gestellten Preisfragen auf eine kommende
Neuordnung: Untersuchungen iiber die zweckmaissigste Stirke und
Organisation der Einheiten der Infanterie und der Schiitzen; iiber
die Notwendigkeit und die Mittel, die Kavallerie zu vermehren; uber
die Neuorganisation der Parks.

Als dann am 19. April 1874 die neue Bundesverfassung mit
grossem Mehr angenommen war, welche die gesamte militdrische
Instruktion dem Bunde unterstellte, war auch der Weg fiir eine
neue Militdrorganisation geéffnet.

Die beiden Truppenaufgebote von 1870 und 1871 hatten die
grossen Mingel, die unserm Wehrwesen anhafteten, aufgedeckt, und
General Hans Herzog hatte in seinen Berichten klar und scharf
dargetan, dass die Kriegsbhereitschaft der Armee unzulinglich ge-
wesen sei. Nach der Annahme der neuen Bundesverfassung war es
daher eine der ersten Aufgaben, die Verbesserung des Militirwesens
griindlich an die Hand zu nehmen. Den Verhandlungen legte der
Bundesrat den neuen Entwurf seines Mitgliedes Emil Welti zu-
grunde; schon am 13. Juni 1874 gelangte er an die Rite und deren
Kommissionen.

Am 30. Juni wies das neue Zentralkomitee (Frauenfeld) die
Sektionen an, den Entwurf zu studieren und zu beraten. Unter den
beiden Maglichkeiten einer auf solche Vorbereitung gestiitzten all-
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gemeinen Besprechung: durch eine ausserordentliche Generalver-
sammlung oder durch eine von den Sektionen beschickte Versamme-
lung ihrer Delegierten wihlte das Zentralkomitee zweckmissiger-
weise die zweite.

Die Versammlung fand am 24. und 25. September in Olten statt.
Personlich waren die Generile Dufour und Herzog, dessen Stabs-
chef Oberst Johann Rudolf Paravicini (1815—1888), die Waffen-
chefs und die Divisionire eingeladen worden. Die hohern Offiziere
hatten iibrigens schon friiher Gelegenheit erhalten, sich zu dem
Entwurfe zu Hussern. Anwesend waren 89 Offiziere; General Du-
four hatte sich entschuldigt.

Von den Punkten des Entwurfes, welche besprochen wurden,
seien hier die wichtigsten herausgehoben.

Mit Entschiedenheit trat die Versammlung fiir die vom Bundes-
rate vorgeschlagene lingere Dauer der Rekrutenschulen ein, da hier
das Schwergewicht fiir die Zukunft der Armee liege. Die Bundes-
versammlung machte dann hier leider einen Abstrich.

Auseinander gingen die Meinungen in der Frage, ob die Wieder-
holungskurse jihrlich oder alle zwei Jahre abzuhalten seien. Schliess-
lich siegte der jihrliche Wiederholungskurs mit 35 gegen 26 Stim-
men. Die Rite entschieden, aus finanziellen Griinden, fur Einbe-
rufung bloss alle zwei Jahre.

Die jahrlichen Wiederholungskurse brachte die Militdrorgani-
sation vom 12. April 1907, freilich unter Einbusse von fiinf Tagen
gegen frither. Man kann es verstehen, wenn die Dauer von dreizehn
Tagen vielen Offizieren als zu kurz erscheint. Aber dem Ausspruche,
den man etwa laut werden hért: lieber Wiederholungskurse alle
zwel Jahre, dafiir dann lingere! wird trotzdem kaum ein Offizier
beipflichten wollen, der schon vor einem Vierteljahrhundert der
Armee angehorte, also beide Arten kennt.

Auch in bezug auf die Gliederung in Altersgrenzen herrschte
keineswegs Uebereinstimmung; gewichtige Stimmen redeten der
Beibehaltung der Dreiteilung in Auszug, Reserve und Landwehr das
Wort, doch sprach sich schliesslich die Mehrheit fiir die Zweiteilung
aus. Aber das Gesetz vom 12. Juni 1897 hat dann doch die Landwehr
in zwei Gruppen: I. und II. Aufgebot geteilt.

Einhellige Zustimmung fand dann wieder der Vorschlag der
Cadresvorkurse; dagegen wurde die urspriinglich vorgesehene, dann
fallen gelassene Cadresschule von 28 Tagen nicht wieder aufgegriffen.
Doch bildete sie einige Jahre spiter eine mit Erfolg gekronte For-
derung der Militirgesellschaft.



Finer lebhaften Erorterung rief die Organisation der Kom-
pagnie. Mit der Vierzahl der Kompagnien im Bataillon (gegeniiber
den frithern zwei Jdger- und vier Zentrumskompagnien zu 115 Mann)
war jedermann einverstanden, ebenso mit ihrer Fithrung durch fiinf
Offiziere. Hinsichtlich der Stirke gingen die Ansiitze auf 180—200,
210, auch 240 Mann, doch gab zuletzt die Mehrheit der allgemeinen
Formel den Vorzug: vier starke Kompagnien. In der Bundesver-
sammlung hatte es dann bei 185 Mann fiir die Fusiliere und 184
fiir die Schiitzen sein Bewenden.

Energisch trat die Versammlung fiir die bessere Organisation
und Ausbildung der Organe der Verwaltung ein; ebenso fiir die Aus-
gestaltung des Vorunterrichts.

Fiir die Stellung des Generals wollte die Versammlung iiber den
Entwurf hinausgehen. Offenbar in Erinnerung an Vorkommnisse
hei der jiingsten Grenzbesetzung verlangte man, seine Ernennung
solle dem Truppenaufgebot vorangehen, so dass er die Moglichkeit
hitte, bei der Anordnung des Aufgebotes mitzuwirken. Ferner sollte
ihm das Recht zu weitern nétigen Aufgeboten gegeben werden, wel-
chem Verlangen auch entsprochen wurde (Art. 242 und 243).

Schliesslich wurde entschieden, Beschliisse und Antrige dieser
Versammlung drucken zu lassen und den Mitgliedern der Bundes-
versammlung zuzustellen. Die Berichte der Sektionen wurden im
Original an den Bundesrat weiter geleitet.

Im Eingange ihrer Eingabe sprach die Versammlung dem Bun-
desrate Anerkennung und Dank fiir seine in dem Entwurfe zutage
getretenen Bestrebungen zur Hebung unseres Heerwesens aus und
ersuchte die Rite, deren Verwirklichung mit tunlichster Befirde-
rung anzubahnen. Die Kommissionen der Rite und diese selbst
arbeiteten rasch: am 13. November wurde die neue Militirorgani-
sation von ihnen angenommen. Sie bedeutete einen gewaltigen Fort-
schritt iiber die frithern Zustinde hinaus: jetzt erst war die Grund-
lage geschaffen, auf der sich der Bau eines wirklichen Bundes-
heeres erheben konnte.

Freilich waren nicht alle Wiinsche der Militidrgesellschaft oder
ihrer Delegierten erfillt worden; dass sie aber doch meist in der
Richtung des durchaus Notwendigen lagen, zeigt sich deutlich darin,
dass manche von ihnen in der Folge doch noch erfiillt werden
mussten.

Auch in weiten Volkskreisen bildete sich die Ueberzeugung.
dass etwas Gutes geschaffen worden war; es unterblieb jede Referen-
dumsbewegung, und so trat das Gesetz am 19. Februar 1875 in Kraft.
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Bundesrat Emil Welti, der fiir dieses Jahr auf das ihm sonst zu-
fallende Bundesprisidium verzichtet hatte, um das Militidrdeparte-
ment in diesem wichtigen Augenblicke behalten zu kénnen (in jener
Periode iibernahm bekanntlich der Bundesprisident fiir das Prisidial-
jahr das politische Departement), hatte mit den nitigen Vorarbeiten
schon begonnen, so dass die Umgestaltung des Heerwesens in der
Hauptsache noch im Laufe des Jahres durchgefiihrt werden konnte.

Ueber den Gang dieser Arbeiten orientierte Oberst Joachim Feiss
(1831—1895), seit dem 11. Januar des Jahres Waffenchef der Infan-
terie, einer der titigsten Mitarbeiter Weltis, die Generalversammlung
der Militiirgesellschaft am 19. Juli in Frauenfeld.

ols
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Zweier Beschliisse der Militdrgesellschaft aus dieser Periode soll
noch gedacht werden.

Die Versammlung vom 30. Mai 1853 in St. Gallen beauftragte
das Zentralkomitee, dem Bundesrate zuhanden der Bundesversamm-
lung die Erkldrung abzugeben, ,,dass die hier versammelten Offiziere
freudig bereit sind, in dem (damals) drohenden Konflikte mit
Oesterreich mit Gut und Blut fiir die Aufrechterhaltung der Ehre
und Unabhingigkeit des Vaterlandes einzustehen”.

Dieser Beschluss wurde ohne Diskussion, unter jubelndem Zu-
ruf und unter Erheben von den Sitzen einhellig angenommen.

Und ebenso erliess die Versammlung vom 17. Juli 1870 in Neuen-
burg, als schon das Aufgebot von funf Divisionen zur Grenzhesetzung
im Gange war, folgende Adresse an die Bundesbehérden.

»Die in Neuenburg zu ihrer periodischen Generalversammlung
vereinigte Schweizerische Militirgesellschaft bekundet angesichts
der sich vollziehenden Ereignisse einmiitig und mit Akklamation der
Bundesversammlung und dem Bundesrate den Ausdruck vélligen
Vertrauens, die Versicherung, alle Massnahmen, welche den ener-
gischen und wirksamen Schutz des Gebietes und der Neutralitit der
Schweiz und die Unabhingigkeit unseres teuern Vaterlandes zum
Ziele haben, riickhaltlos zu unterstiitzen.”

Man kann vielleicht eine solche Geste fiir iiberfliissig halten,
weil die zum Ausdruck gebrachte Gesinnung sich fiir Offiziere von
selbst versteht; aber man wiirde sie wohl auch vermissen, wenn sie
unterblieben wire. Jedenfalls entsprach sie der bewegten Stimmung

des Augenblicks. Man darf ruhig sagen, dass es nur an der Gelegen-
heit fehlte, wenn 1856 und 1914 die Offiziere nicht ebenso handelten.
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1875 — 1914

Die neue Militirorganisation war ein fertiges Ganzes, doch des
Aushaus fihig und dessen auch mit den wachsenden Erfahrungen be-
diirftig; denn einen Stillstand darf es hier nicht geben. Mit dieser
Entwicklung hatte die Tatigkeit der Offiziersgesellschaft Schritt zu
halten oder ihr auch den Weg zu weisen; die Menge und das Gewicht
der Aufgaben wuchsen an. Rein technische Fragen kamen fiir sie
weniger in Betracht, oder sie iiberliess sie den Spezialversammlungen.
Wir denken etwa an die Neubewaffnung der Feld- und der Gebirgs-
artillerie in den siebziger Jahren, der Positionsartillerie 1885, an die
Einfithrung des Gewehrs mit kleinem Kaliber und Gradzugver-
schluss Mod. 1889, an die Organisation der Armeekorps 1891, an den
zu Anfang unseres Jahrhunderts ausgefochtenen Streit zwischen
Federsporn- und Rohrriicklaufgeschiitz. Doch liess sie sich gerne
iiber Neuerungen Bericht erstatten, wie dies 1892 in Genf von Oberst
Edmund de la Rive (1847—1902), damals Stabschef des I. Armee-
korps, iiber die Institution der Armeekorps geschah.

Durch die Neuerungen der Militdrorganisation wurden die
Bundesfinanzen in erhéhtem Masse beansprucht. Dem gegeniiber
erhoben sich bald Stimmen aus dem Volke, welche verlangten, dass
den Mehrausgaben fiir das Militirwesen Schranken gezogen wiirden.
Die Behérden gaben solchen Stimmen nach, setzten die Ansitze fiir
die Ausriistung in verschiedenen Punkten herab und verkiirzten
sogar, entgegen der Feststellung des Gesetzes, die Rekrutenschule der
Infanterie, die schon kurz genug war, um zwei Tage: 43 statt 45.
Da setzte die Offiziersgesellschaft mit kréftigem Einspruche ein. Die
Delegiertenversammlung vom 2. Februar 1878, die in Bern stattfand,
beschloss unter lebhafter Zustimmung von allen Seiten, den Behor-
den auseinander zu setzen, wie notwendig es sei, dass am gesetzlichen
Militarbudget nicht geriittelt werde, und dass namentlich an der
Instruktionszeit festgehalten werden miisse. Am 18. Juni 1881 wur-
den dann auch der Infanterie die zwei Tage fiir die Rekrutenschule
wieder zuriickgegeben.
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Als dringendes Bediirfnis wurde in den siebziger Jahren die Re-
vision des Militdrstrafgesetzes vom 27. August 1851 empfunden.
Dafiir lag auch ein Entwurf des Bundesrates vor. Ueber ihn berich-
tete der Justizmajor Karl Hilty (1833—1909) vor der Generalver-
sammlung von 1877 (in Lausanne), indem er den Entwurf empfahl.
Doch fanden seine Ausfithrungen auch Widerspruch: man wollte das
alte Gesetz, abgesehen von einigen Anpassungen an die neue Militir-
organisation, gelten lassen. Doch konnten sich auch die Gegner
Hiltys mit dem Antrage einverstanden erkliren, es sei das Militir-
departement zu ersuchen, eine Kommission von Justiz- und andern
Offizieren mit dem Studium der ganzen Angelegenheit zu beauf-
tragen. Die Delegiertenversammlung vom Dezember 1880 (in Olten)
kam nochmals auf den Entwurf zuriick und wiinschte namentlich
eine klare Bezeichnung der Personen, die unter das Militirstraf-
gesetz fallen wiirden, sowie die Moglichkeit, dass auch Zivilisten von
ihm erfasst werden konnten, welche Angehorige der Armee zur Ver-
letzung ihrer Pflichten verleiten wollten.

1881 lag ein neuer Entwurf vor, den das Militirdepartement
(Bundesrat Friedr. Wilh. Hertenstein) der Offiziersgesellschaft zur
Besprechung unterbreitete. In der Versammlung der Justizoffiziere
1889 (Bern) berichtete Oberst Karl Hilty iiber den gegenwiirtigen
Stand der Dinge und konnte mitteilen, dass wenigstens die neue
Strafgerichtsordnung demnichst ins Leben treten werde (sie wurde
am 28. Juni 1889 von den Riten angenommen). Der Strafgesetz-
entwurf, der endlich soweit gediehen war (die Disziplinarstraf-
ordnung) wurde indessen am 4. Oktober 1896 vom Volke mit grossem
Mehr verworfen. (1928 trat ein neues Militirstrafgesetz in Kraft.)

Als gegen Ende der Siebziger Jahre die politische Lage Europas
sich in bedrohlicher Weise zu verwirren begann, erhob sich bei uns
von verschiedenen Seiten her der Ruf nach einer Befestigung unseres
Landes. Der Zentralvorstand griff sofort zu. Die Offiziersgesellschaft
hatte sich ja schon in frithern Dezennien mit der Sache befasst; doch
damals hatte es sich nur um einzelne feste Plitze wie Luziensteig,
Bellinzona, St. Maurice gehandelt. Die jetzige Lage der Dinge schien
ein umfassendes System zu fordern, das weniger der Verteidigung
gegen einen der Schweiz selbst geltenden feindlichen Einbruch zu
dienen, als vielmehr den Durchmarsch feindlicher Truppen durch
unser Land zum Zwecke der Umfassung der gegnerischen Armee zu
verhindern hitte. Eine solche Aufgabe hitte der alte Bund noch
nicht zu lésen vermocht; jetzt durfte sich die Schweiz ihr finanziell
und militdrisch eher gewachsen fiithlen.
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Die Offiziersgesellschaft liess sich in ihrer Versammlung von
Solothurn (1880) durch Ulrich Meister, Oberst im Generalstab
(1838-—1917) in ausfithrlichem Vortrage mit den leitenden Ideen
bekannt machen. Nach langer Diskussion heschloss die Versammlung
— entgegen einer Abmahnung der Sektion Genf, welche im Ver-
trauen auf die Behirden auf jede Resolution verzichten wollte —, die
Notwendigkeit und Dringlichkeit der Landeshefestigung festzustellen,
ihr die volle Unterstiitzung zu leihen und das Vertrauen zu den Be-
horden und Fachkommissionen auszusprechen, dass es gelingen
werde, ,,ohne Beeintrichtigung unserer iibrigen militarischen Insti-
tutionen, die richtige Losung dieser fiir unser Vaterland so hoch-
wichtigen Frage zu finden.”

Und es war eine Besorgnis da, es michte die Verwendung grosser
Mittel auf die Befestigung andern wichtigen militdrischen Zweigen
zum Nachteil werden. Major Secretan® (1848—1917) verlieh ihr be-
redten Ausdruck und erwirkte das Gesuch an den Bundesrat, die
Mittel fir die Landesverteidigung hitten auch der Landwehr, der
Verbesserung threr Instruktion und der Erginzung ihres Kriegs-
materials zu gute zu kommen.

Am 7. Juni 1881 wurde von den Riten das Gesetz iiber die Land-
wehr angenommen.

Ueber den Stand der eben begonnenen Befestigungsarbeiten
wurde die Versammlung in Luzern (1886) durch einen Vortrag des
Stabsmajors Robert Weber (1849—1931) eingehend aufgeklirt.
Weber war die berufene Personlichkeit hiefiir, war er doch (1880)
unter den ersten gewesen, die sich fiir eine Landesbefestigung ein-
setzten.

Von Solothurn waren noch zwei Eingaben aus der Versammlung
der Infanterieoffiziere an das Militirdepartement gelangt; die eine
verlangte die Einfithrung von Schiitzenabzeichen, die andere
wiinschte, es solle der Fussbekleidung, besonders bei der Infanterie,
die sorgfiltigste Aufmerksamkeit geschenkt werden, zu welchem
Zwecke Vorrite von Schuhen anzulegen wiren, ,,um nétigenfalls die
Fussbekleidung an die Rekruten gegen Bezahlung der Herstellungs-
kosten verabfolgen zu konnen”. Ueber die Fussbekleidung verhan-
delte weiterhin die Delegiertenversammlung in Ziirich (1882).

Beide Gesuche nahm das Departement entgegen. Aber wihrend
das Schiitzenabzeichen schon im Februar 1881 vom Bundesrate
grundsitzlich genehmigt wurde, fand die zweite, wichtigere Frage,

1 Nach Mitteilung aus Lausanne sind die Namen Secretan und Ceresole ohne
accent zu schreiben.
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wie nicht anders zu erwarten war, ihre Losung erst nach ldngerer,
durch Sachkundige vorgenommenen Priifung.

Eine nie befriedigte Sorge war den Offizieren die ungeniigende
Ausbildung der Unterfiithrer, der Subalternoffiziere und der Unter-
offiziere. Die zu Unteroffizieren geeigneten Rekruten verliessen
die Rekrutenschule mit den Korporalsschniiren; die zum Offizier
vorgeschlagenen Rekruten traten aus der Rekrutenschule in die Aspi-
rantenschule iiber!

Cadresvorkurs oder Unteroffiziersschule — diese Alternative
stand an der Delegiertenversammlung in Ziirich (1882) zur Diskus-
sion. Der Berichterstatter, Oberst Johann Isler (1840—1930) trat
fir die Unteroffiziersschule ein, welche, wie er meinte, nach Art. 105
der Militirorganisation ohne weiteres eingefiithrt werden konnte,
indessen die Cadresvorkurse eine Gesetzesinderung nétig machten,
die dann wieder die viel notigere Unteroffiziersschule beeintrich-
tigen konnte.

Die Versammlung der Infanterieoffiziere in Ziirich (1883)
machte sich eine die Frage griindlich motivierende Eingabe der
Sektion Ziirich zu eigen, und die anschliessende Generalversamm-
lung beschloss darauf ein Gesuch an das Militdrdepartement um -
»Einfithrung von Spezialkursen fiir die Infanterie-Unteroffiziere”.
Und fiir 1884 hewilligten die Rite die ndtigen Kredite fiir die Unter-
offiziersschule der Infanterie, womit ein ausserordentlich wichtiger
Fortschritt erzielt war. Durch die Militdrorganisation vom 12. April
1907 wurden freilich die vier fiir diese Schule bestimmten Wochen
auf zwanzig Tage herabgesetzt, immerhin unter Beifiigung eines
Wiederholungskurses von dreizehn Tagen.

Als dann in Luzern (1885) die Sektion Luzern neuerdings die
Frage der Vorkurse aufwarf, trat man mit Riicksicht auf die eben
eingefithrte Unteroffiziersschule nicht darauf ein, auf welchem
Standpunkte auch die Versammlung der Infanterieoffiziere in Bern
(Juli 1889) verblieb.

In diesen Jahren kam es auch zum Abschluss der ,,Winkelried-
stiftung”, an deren Zustandekommen die Offiziersgesellschaft ihren
Anteil hat.

In seinem Testament vom 22. August 1850 hatte der Berner
Oberst Baron Francois Louis Théodore de Grenus (1785—1851) den
Bund zum Erben seines betrdchtlichen Vermégens mit der Bestim-
mung eingesetzt, dass die Zinsen der Unterstiitzung von diirftigen,
im Dienste der Eidgenossenschaft verwundeten Invaliden verwendet
werden sollten. Hier kniipfte der Gedanke an, es méchte eine all-

92



gemeine, allenfalls auch grossen Anforderungen gewachsene Stiftung
geschaffen werden. Der Bundesrat nahm Anregungen in diesem
Sinne entgegen und betraute 1860 mit der weitern Entwicklung eine
Kommission. Inzwischen war die Bewegung, fiir welche der gliick-
liche Name ,,Winkelriedstiftung” gefunden wurde, auf kantonalen
Boden iibertragen worden; einzelne Kantone schufen, meist durch
ihre Offiziersgesellschaften veranlasst, ihre eigenen Stiftungen.

Zum erstenmale kam die Eidgendssische Militirgesellschaft in
Herisau (1866) darauf zu sprechen, und zwar flossen hier zwei Ge-
danken zusammen: frither schon hatte man sich mit der Frage der
Pensionierung der Instruktionsoffiziere hefasst, ohne die Méglich-
keit einer Lisung zu sehen; diese schien sich hier zu bieten. Und
die Berner Sektion schlug eine Sammlung aus den Beitrigen des
Bundes, der Kantone und besonders auch aller Wehrméanner vor; so
wiirde der Fonds Eigentum der Armee werden, An Stelle der von
den Bernern vorgeschlagenen Massenpetition begniigte man sich mit
einem Gesuch der Gesellschaft an die Bundeshehérden. Der nichsten
Versammlung (Zug 1868) lag eine Einladung des Militirdeparte-
mentes vor: die Gesellschaft moge eine Kommission ernennen,
welche sich mit der vom Bundesrate neuerdings bhestellten zur
Forderung der Sache vereinigen solle.

Zunichst geschah jedoch nichts, was im Hinblick auf den Krieg
und die Verfassungshewegungen verstindlich ist. Erst 1877 kam
es (in Lausanne) zu dem Beschlusse, es seien die Vertreter der ver-
schiedenen Winkelriedstiftungen im Lande zusammenzurufen, um
weitere Mittel und Wege zum Ziele zu beraten. Die zur Vorberei-
tung einer solchen Konferenz 1881 eingesetzte Kommission ging aber
einen Schritt weiter und legte der Generalversammlung von 1883 in
Ziirich den vollstindigen ,.Entwurf eines Bundesgesetzes iiber Griin-
dung einer eidgenissischen Winkelriedstiftung” vor, welcher Ent-
wurf ohne weiteres genehmigt und an den Bundesrat weiter geleitet
wurde. Gleichzeitig empfahl man den kantonalen Sektionen, ihre
Sammlungen mit Nachdruck weiter zu betreiben und, wo noch keine
Winkelriedstiftung bestiinde, eine solche zu griinden.

Da war es der in die Nihe riickende 9. Juli 1886, der den gliick-
lichen Abschluss brachte.

Am 28. Februar dieses Jahres trat auf dem Rathause zu Luzern
eine Konferenz von Vertretern der schweizerischen Schulbehorden,
der Lehrerschaft, der Presse, der Schweizerischen Offiziersgesell-
schaft, der Schweizerischen Unteroffiziersgesellschaft, der Eidgenos-
sischen Schiitzen-, Turn- und Sdngervereine, der Schweizerischen ge-
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meinniitzigen Gesellschaft, der Griitlivereine und des Alpenklubs
zusammen und beschloss endgiiltig die Errichtung der Stiftung und
die Sammlung dafir. Ein Zentralkomitee, an dessen Spitze Oberst
Ulrich Meister von Ziirich trat, erhielt die Vollmacht, ,iiber das
zukiinftige Verhiltnis der Winkelriedstiftung endgiiltigc Beschluss
zu fassen™.

Die sofort begonnene Sammlung brachte Fr. 510,298.08. Das
Zentralkomitee errichtete im Dezember 1886 ecine Stiftungsurkunde,
die Oberst Meister zusammen mit jener Summe dem Bundesrate
itbergab. Dieser iibernahm die Stiftung am 18. Februar 1887 in
seine Verwaltung und vollzog deren Bestimmungen'.

Von den Gegenstinden, die in jenen Jahren die Offiziere in
den verschiedenen Versammlungen beschiftigten und woriiber Be-
schliisse und Wiinsche an die Behorden geleitet wurden, seien hier
genannt:

Ausgestaltung des ausserdienstlichen Schiesswesens, Umgestal-
tung der Schiitzenfeste im Sinne der Bevorzugung der Ordonnanz-
waffe; Durchfithrung des Vorunterrichts und die Kadettenfrage;
bessere Unterstiitzung der ausserdienstlichen Reitausbildung der
Offiziere durch den Bund, Errichtung eines Zentral-Remontendepots
(es wurde im Herbst 1889 ins Leben gerufen); Reorganisation der
Militdrmusiken.

Von der Offiziersgesellschaft ging auch der Anstoss zur Errich-
tung nationaler Denkmiiler aus, oder es wurden dort Beitrige dafiir
beschlossen: Denkmal fiir General Dufour (1884), Sempach-Denk-
mal (1886), Grauholz-Denkmal (1886), Tell-Denkmal (1895), Mor-
garten-Denkmal (1908), General Herzog-Denkmal (1915) u. a.

Doch waren es nun zwei Fragen von ausserordentlicher Wichtig-
keit, die gegen Ende der achtziger Jahre von der Offiziersgesellschaft
in Angriff genommen wurden: die jihrlichen Wiederholungskurse
und die Uebernahme des gesamten Wehrwesens durch den Bund.

Fiir jene kam eine Aenderung des Militirgesetzes, fiir diese eine
Verfassungsrevision in Betracht.

Jéhrliche Wiederholungskurse — es war ja nicht eine neue
Forderung. In den Bereich der Verhandlungen traten sie wieder
an der Delegiertenversammlung in Bern (29. Januar 1888). Aus-
gangspunkt dafiir war die Anregung der Sektion Aargau: es seien
an Stelle der Wiederholungskurse der Bataillone solche im Regi-

1a Der Fonds vermehrte sich durch Legate und Zinsen. Vermindert wurde er
durch Zuwendungen an die Nationalspende und an das Schweizerische Rote Kreuz.
Das Vermogen betrug am 31. Dezember 1932 Fr. 5,066,371.30.
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mente zu setzen, welche Neuerung jedoch das Zentralkomitee abzu-
lehnen beantragte, unter anderm aus dem Grunde, weil sie ohne
Aenderung der Militdrorganisation nicht eingefiihrt werden konnte:
Lhandelt es sich aber einmal um die Revision des Gesetzesartikels,
so diirfte die Einfithrung jahrlicher Wiederholungskurse der Infan-
terie mit verkiirzter Dauer das Zweckmaissigste sein.” Beides wurde
den Sektionen zur Priifung uiberwiesen.

Die Versammlung der Infanterieoffiziere an der Generalver-
sammlung in Bern (Juli 1889) lehnte jenes erste Postulat ab und
nahm mit Zweidrittelsmehrheit den von Oberstlieutenant Secretan
formulierten Antrag auf Einfithrung jidhrlicher Wiederholungs-
kurse an.

Neuerdings stand die Angelegenheit zur Diskussion, als die
Delegierten in Genf (29. November 1891) die Verbesserung der
Schiessausbildung der Infanterie hesprachen. 1884 war diese Frage
durch die Offiziere des (damaligen) 22. Regimentes vor die Offi-
ziersgesellschaft gebracht worden, hatte sowohl die Sektionen als
auch mehrere Delegiertenversammlungen beschiiftigt, worauf der
Zentralvorstand (1886) eine Kommission mit ithrem Studium beauf-
tragt hatte, die jetzt ihren Bericht vorlegte.

Zwei grundsitzliche Ansichten standen sich in Genf gegeniiber:
die eine (sie war diejenige der Kommission) wollte auch fernerhin
die Schiessausbhildung zu einem wesentlichen Teile in die Schiess-
vereine verlegen, freilich unter Verbesserung des geltenden Systems:
bessere Kontrolle, militarischer Betrieb. Die andere wollte zwar
die Tatigkeit der Schiessvereine auch weiterhin unterstiitzt und ge-
fordert wissen, aber doch die eigentliche Schiessausbildung der mili-
tirischen Instruktion vorbehalten. Es waren aber verschiedene
Wege, die hiefiir gewiesen wurden. Dafiir lagen schriftliche Antrige
einiger Sektionen vor. Luzern schlug mehrtigige Schiesskurse fiir
Auszug und Landwehr in den dienstfreien Jahren vor; die Wieder-
holungskurse sollten vom Schiessunterricht entlastet werden. Basel
wollte jdhrliche Schiessiibungen in militdrisch organisierten Kursen.
Die gleiche Forderung erhob Wallis, nur wiinschte man hier mit
Riicksicht auf die Ausdehnung des Kantons eine Organisation der
Kurse nicht nach Einheiten, sondern nach den Wohnorten. Auch
Aarau wiinschte entschieden rein militirische Fortbildung im
Schiessen, und zwar in jihrlichen Wiederholungskursen®. Oberst
Alfred Scherz (1847—1904) schlug Verldngerung der Wiederholungs-

2 Der Verfasser hatte damals den ehrenvollen Auftrag, den Standpunkt der
Subsektion Aarau zu vertrelen.
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Kkurse und zugleich Einfithrung von Cadresvorkursen vor, indessen
Oberstbrigadier Edouard Secretan (1848—1917) bloss einen grund-
sitzlichen Entscheid dafiir provozieren wollte, dass die Schiess-
iibungen im Rahmen des Instruktionsdienstes vorgenommen werden
sollten. Ihm schloss sich Oberstkorpskommandant Paul Ceresole!
(1832-—1905) aus Griinden der Disziplin an.

Die Ansicht der Kommission vertrat Oberstlieutenant Rudolf
Geilinger (1848—1911) und fand kriftige Unterstiitzung bei meh-
reren ostschweizerischen Offizieren, welche allerdings mit berech-
tigtem Nachdrucke auf den blithenden Stand des freiwilligen Schiess-
wesens in der Ostschweiz hinweisen konnten.

Die Abstimmung ergab 48 Stimmen fiir den Antrag Secretan;
auf die Thesen der Kommission fielen 17 Stimmen.

Die Folgezeit hat, wie bekannt, beiden Ansichten ihr Recht
widerfahren lassen: die Schiesspflicht in den Schiessvereinen blieb,
doch wurden die Vorschriften verschirft. Das kommt zum Aus-
druck in der Militirorganisation vom 12. April 1907 (Art. 124 und
125}, welche aber auch die jihrlichen Wiederholungskurse mit
Schiessausbildung brachte.

Hatte diese Frage einen lebhaften Streit der Meinungen in den
Kreisen der Offiziersgesellschaften hervorgerufen, so griff die andere
Frage noch viel tiefer.

Die Revision der Bundesverfassung von 1872 hatte auf den Ruf
nach einer Armee geantwortet; sie unterlag in der Volksabstimmung,
Diejenige von 1874 brachte ein Kompromiss zwischen Bund und
Kantonen und erhielt eine ansehnliche Mehrheit. Auf diesem Kom-
promiss war die Militirorganisation vom 13. November 1874 auf-
gebaut. Das folgende Jahrzehnt hatte eine fruchtbare Entwicklung
des Militirwesens gebracht, anderseits aber auch Fesseln des Kom-
promisses verspiiren lassen, so dass die Ueberzeugung, es sei dieser
Kompromiss durch eine Lésung im Sinne der Vereinfachung zu er-
setzen, in militdrischen und auch in politischen Kreisen immer mehr
Boden fasste.

Schon 1886 stellte der Waffenchef der Infanterie, Oberstdivi-
siondr Joachim Feiss (1831—1895) ,,Vorschlige fir die Uebernahme
der (bisher) kantonalen Militirverwaltung durch den Bund” auf,
denen er die Form eines Bundesgesetzes unter Voraussetzung einer
vorausgegangenen Verfassungsrevision (Art. 17—22) gab. Mit einem
Schreiben vom 22. Juli 1887 regte der Offiziersverein der 7. Division
die Behandlung der Frage durch die Offiziersgesellschaft an. Dem
Zentralkomitee schien der Zeitpunkt nicht giinstig zu sein; es
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setzte das schon einmal vorgesehene Traktandum von der Liste zu-
nichst wieder ab. Jedoch durch einen Beschluss der in Bern (Januar
1888) versammelten Delegierten beauftragt, in der Sache vorzugehen,
iibermittelte es den Sektionen die Schrift des Obersten Feiss (die
dieser natiirlich als rein private Arbeit bezeichnet hatte) zum Stu-
dium und zur Besprechung und lud zu einer ausserordentlichen
Delegiertenversammlung auf den 4. November 1888 nach Bern ein.
Als Referenten wurden Oberst Ulrich Meister (1838—1917) und
Oberstdivisionir Ferdinand Lecomte (1826—1899) bezeichnet.

Im Laufe des Sommers gingen die Antworten von 23 Sektionen
ein; eine (Uri) lautete ablehnend; die tibrigen stimmten zu, einige
mit Einschrinkungen oder Vorbehalten, einige einstimmig oder mit
ganz grossem Mehr.

Am 4. November traten in Bern 91 Delegierte unter dem Vor-
sitze des Prisidenten des Berner Zentralkomitees, des Obersten Feiss,
zusammen; nicht vertreten waren Uri, Obwalden und Wallis. Die
Versammlung stand unter dem Eindrucke, einer wichtigen Tagung
entgegenzugehen, wohl der bedeutendsten seit der Griindung der
Offiziersgesellschaft.

Der Prisident erdffnete die Verhandlung iiber den Uebergang
der kantonalen Militdrverwaltung an den Bund, ,.filschlich vielfach
Centralisation genannt”, wie er sagte, mit einem kurzen Worte:

»ochon die Beratungen in den Sektionen haben das 6ffentliche
Interesse in hohem Grade beschiftigt. Ein noch erhéhtes Interesse
diirfen die heutigen Verhandlungen beanspruchen. Wenn wir uns
auch bewusst sind, dass wir nur ein Gutachten abhzugeben haben,
und dass der letzte Entscheid den Bundesbehorden, unter Umstén-
den dem Schweizervolke vorbehalten ist, so diirfen die schweizeri.
schen Offiziere wohl verlangen, dass ihre Stimme gehort und be-
achtet werde. Das Votum, das sie heute abgeben, wird um so mehr
Beachtung finden, als es nicht ein einseitiges fachménnisches Urteil,
sondern zugleich eine Stimme aus dem Volke sein wird, da der Offi-
zier unseres Landes sehr wohl weiss, dass unsere militirischen Ein-
richtungen mit den biirgerlichen Institutionen Hand in Hand gehen
miissen.”

»30 seien denn unsere Beratungen der hohen Erwartungen
wiirdig, die man an die heutige Versammlung stellt. Mégen hiiben
und driiben die Meinungen des Gegners geachtet werden, und moge
die Diskussion nur von dem einen Gedanken beherrscht werden,
dass unser Meinungsaustausch keinen Nebenzwecken, sondern nur
dem Wohle des Vaterlandes dienstbar gemacht werde.”
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Die Reden der beiden Referenten, wie auch die Voten in der
nachfolgenden Diskussion entsprachen in vollem Masse diesem
Wunsche.

Beide Redner fassten das Problem von Grund aus, freilich von
entgegengesetzten Standpunkten. Beide Reden waren vortreffliche
Leistungen.

Oberstdivisiondr Meister wies die Hauptschwierigkeiten nach - -
ohne in Einzelheiten einzutreten; diese seien in den Sektionen ge-
niigend erortert worden —, welche aus dem Dualismus zwischen Bund
und Kantonen fiir die gedeihliche Entwicklung unseres Militirwesens,
ja fiir unsere Kriegsbereitschaft erwiichsen. Er geht den Griinden der
Gegner einer Vereinheitlichung nach und widerlegt sie. Weder lassen
sich auf Grund der bestehenden Vorschriften in Verfassung und Ge-
setz die Mingel beseitigen, noch wird die Vereinheitlichung die Ge-
fahren bringen, die man befiirchtet. ,,Die ganze junge schweizerische
militdrpflichtige Bevolkerung betrachtet sich als Bestandteil einer
eidgendssischen und nicht als Bestandteil kantonaler Armeen. Dass
der junge schweizerische Offizier seine Aufgabe nur national erfassen
und nur national durchfithren will, das ist der Durchbruch des
grossen Bundesgedankens.”

Oberstdivisiondr Lecomte hatte einen schweren Stand, wusste er
doch nach den Verhandlungen in den Sektionen, dass fast das ganze
Offizierskorps zur gegnerischen Seite hielt; um so sorgfiilltiger be-
griindete er seine Forderung, am bestehenden Systeme festzuhalten.
Zwei Griinde, die nach seiner Ansicht alle iibrigen umnfassen, waren
fiir ihn massgebend: ein grundsitzlicher und ein opportunistischer.
Die Einfithrung der Militdr-Zentralisation wire mit unsern iibrigen
Einrichtungen unvereinbar und miisste unser foderatives System zer-
storen. An zahlreichen historischen Beispielen wies er nach, welche
Bedeutung die Kantone fiir das Ganze schon hatten und noch haben.
Sodann zeigte er die grosse Gefahr der Umiénderung unseres Militir-
wesens in einem Augenblicke, da nicht nur die Michte um uns unter
starker politischer Spannung stinden, sondern die Schweiz selbst
sich wegen des Wohlgemuth-Handels einem Konflikte mit Deutsch-
land gegeniiber sé@he®.

Am Schlusse seiner Ausfithrungen, von denen er keinen Einfluss
mehr auf die Gestaltung der Meinungen erhoffte, gab Oberst-

3 Der Ansicht, dass der Augenblick fiir ein solches Experiment schlecht ge-
wahlt war, ist auch Paul E. Martin (Schweizer Kriegsgeschichte Heft 12 S. 127);
dasselbe miisste aber doch auch von der im gleichen Zeitpunkte beschlossenen Neu-

bewaffnung der ganzen Armee gelten, von der Martin unmittelbar anschliessend
berichtet.
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divisiondr Lecomte dem Wunsche Ausdruck, ,,unsere Meinungsver-
schiedenheit michte in keiner Weise die Bande der Waffenbriider-
schaft, die patriotische Einigung der Herzen lockern, ochne welche
die beste Organisation unfihig wire, dem Vaterlande das zu ver-
schaffen, was es von schweizerischen Offizieren mit Recht verlangen
darf”.

Die von Oberst Meister aufgestellten Thesen wurden mit 86
gegen 7 Stimmen angenommen. Sie lauteten:

»1. Die Interessen der Schlagfertigkeit und der Kriegstiichtig-
keit unserer Armee, sowie die Interessen der Landesverteidigung
iiberhaupt, machen den Uebergang des gesamten Heerwesens an den
Bund zur gebieterischen Notwendigkeit.

2. Die Gesetzgebung iiber das Heerwesen und die gesamte
Heeresverwaltung ist demnach als Bundessache zu erkldren.

3. Das Zentralkomitee ist eingeladen, den Mitgliedern unserer
obersten Landesbehirden die von der Delegiertenversammlung der
Schweizerischen Offiziersgesellschaft gefassten Beschliisse nebst dem
Protokoll der Verhandlungen und den Resolutionen der einzelnen
Sektionen zur Kenntnis zu bringen.”

Auch die Versammlung der Infanterieoffiziere in Genf (1892)
driickte anldsslich ihrer Diskussion iiber die Organisation des Ba-
taillons auf Antrag von Oberstkorpskommandant Ceresole den
Wunsch aus, ,,die Reorganisation der Infanterie solle Hand in Hand
mit der allgemeinen Revision unserer Militdrorganisation durchge-
fihrt werden.”

Der Bundesrat, der sich schon mit einer durchgreifenden Umge-
staltung der Truppenordnung befasst hatte, tat nun den entschei-
denden Schritt, der Bundesversammlung die Aenderung der Art.
17—22 der Bundesverfassung im Sinne der Uebertragung der Militir-
verwaltung an den Bund vorzuschlagen. Die Rédte nahmen die Vor-
lage am 21. Juni 1895 an. Doch das Schweizervolk versagte ihnen am
3. November die Nachfolge. Das Mehr der ablehnenden Stimmen
iber die annehmenden betrug 75,000; auffallend war die grosse
Zahl der verwerfenden Stinde: 1514 gegen 414.

Am 15. Oktober hatte sich das Zentralkomitee an simtliche
Offiziere mit dem Ersuchen gewendet, nach Kriften fiir die An-
nahme der neuen Verfassungsartikel zu wirken. Doch ibr Schicksal
war nicht mehr zu dndern.
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Im Jahre 1891 erschienen in Paris in drei Binden die Memoiren
des Generals Antoine Marbot (1782—1854), der in seiner Erzihlung
der Napoleonischen Feldziige die schweizerischen Soldtruppen sehr
geringschiitzig behandelte und im 10. Kapitel des III1. Bandes die Be-
hauptung aufstellte, die Schweizer seien in der ersten Schlacht bei
Polotzk (17. August 1812) geflohen. Oberst Ceresole veranlasste die
Waadtlinder Offiziersgesellschaft am 27. Februar 1892, dem Zentral-
komitee die Frage vorzulegen, ob es nicht gegen diese verleumderi-
sche Darstellung irgendwie vorgehen wolle. Dieses setzte eine Kom-
mission zur Abklirung des Falles ein, bestehend aus den Obersten
Lecomte, P. Ferd. Grand und Secretan, fiir welche Oberst Secretan
erst vor den Delegierten, dann auch in der Generalversammlung
1892 in Genf referierte. Seine Ausfithrungen lassen sich in folgen-
dem zusammenfassen:

Die Schweizerregimenter standen am 17. August 1812 bei Po-
lotzk in Reserve und kamen iiberhaupt nicht ins Gefecht; darin sind
franzésische und schweizerische Berichterstatter einig. Die fran-
zisischen Vorgesetzten der Schweizer haben sich nach dem Feldzuge
uber diese Truppe nur mit grossem Lobe ausgesprochen. General
Marbot behandelt alle nicht franzosischen Mitstreiter schlecht; in
giinstiges Licht stellt er besonders seine eigenen Taten. Seine Glaub-
wiirdigkeit gilt iiberhaupt als nicht iiber alle Zweifel erhaben.

Diese Feststellungen geniigten, und es erschien als das Richtige,
die Memoiren des Generals Marbot sich selbst zu iiberlassen, umso
mehr, als Oberst Lecomte schon vorher in Paris eine Gegenschrift
unter dem Titel: ,,Quelques mots de réponse aux mémoires du général
baron de Marbot” hatte erscheinen lassen, welche iibrigens auch der
Referent mit Dank beniitzt hatte®.

Nachdem schon im Zentralkomitee von Genf (Juni 1890) der
Wunsch ausgesprochen worden war, die Eidgenossenschaft méchte ¢in
schweizerisches Jahrbuch (Annuaire) der Offiziere herausgeben,
nahmen die Delegierten (29. November) den Gedanken auf und
unterbreiteten ihn dem Militirdepartement. Der Erfolg dieses
Schrittes ist bekannt: seit dem Friithling 1893 besitzen wir den jihr-
lich erscheinenden ,,Etat der Offiziere des schweizerischen Bundes-
heeres” und maochten ihn sicherlich nicht mehr missen.

Wie man weiss, hatten sich die Organe der Offiziersgesellschaft
schon wiederholt mit dem Gedanken der Griindung einer Pensions-
kasse fiir das Instruktionskorps befasst. Das Zentralkomitee (Basel)

4 Die Werke von A. Maag (1900) und C. Th. Hellmiiller (1912) geben treff-
liche Grundlagen fiir die Beurteilung der Schweizer im russischen Feldzuge.
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nahm 1thn im Marz 1895 wieder auf; war doch das Pensionsgesetz von
1890 am 15. Mirz 1891 vom Volke verworfen worden. Man glaubte,
mit der Ueberweisung eines grissern Teils des auf eine nicht unbe-
trichtliche Hohe angestiegenen Vereinsvermogens den Grundstock zu
einer solchen Kasse bilden zu kénnen. Die Delegiertenversammlung
vom 29. Juni (Basel) ermunterte das Zentralkomitee, die Sache wei-
ter zu verfolgen und zu seiner Zeit Antriige zu stellen. Verhandlun-
gen mit dem Militirdepartement zeigten, dass dieses durchaus ge-
neigt sei, auf die Anregung einzugehen. Auch die von ihm angefragten
Waffen- und Abteilungschefs erkldrten sich grundsitzlich einver-
standen, waren jedoch iiber die Organisation der Kasse verschiedener
Ansicht. Ein Gutachten des Eidgenossischen Versicherungsamtes hob
die technischen und finanziellen Schwierigkeiten hervor; in den
Vordergrund stellte es die Frage, ob eine Beschrinkung der Pen-
sionskasse auf das Instruktionskorps méglich und tunlich sei, oder ob
nicht weitere Kreise der eidgendssischen Beamten erfasst werden
miissten, in welchem Falle auf eine Verwirklichung in absehbarer
Zeit nicht zu rechnen wire.

Die nidchste Delegiertenversammlung (Juli 1898 in St. Gallen)
beschloss bei dieser Sachlage, einstweilen zuzuwarten, den Gegen-
stand aber doch auf der Traktandenliste zu belassen.

2 *
3%

Der ablehnende Volksentscheid vom 3. November 1895 konnte
natiirlich die Entwicklung unseres Heerwesens nicht hindern, nur
musste sie auf einem andern Wege als der Verfassungsinderung ge-
sucht werden. Diesen Weg wies die Bundesversammlung, indem sie
schon 1897 den Bundesrat einlud, die Militirorganisation von 1874
zeitgemiss umzugestalten. Nachdem schon 1895 in Basel der Waffen-
chef der Infanterie, Oberst Peter Isler (1847—1921), unterstiitzt von
Oberstbrigadier Eduard Secretan, iiber die Notwendigkeit der Neu-
gestaltung und der Verlingerung des Infanterieunterrichts gespro-
chen hatte, blieb nunmehr die Revision das stindige Thema der
Offiziersversammlungen.

In der Versammlung der Infanterieoffiziere 1898 (St. Gallen)
ging Oberst Johann Isler (1840—1930) in ausfiihrlicher Erorterung
auf die Frage ein: ,,Welche Wiinsche beziiglich der Umgestaltung
des Infanterieunterrichts sollen von der Offiziersgesellschaft aufge-
stellt werden?” Seine Darlegungen miindeten in die Thesen: Voll-
standige Entlastung der Dienstpflichtigen vom 40. Jahre an, dafiir
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Obligatorium der III. Stufe des Vorunterrichts; Verlingerung der
Rekrutenschule, wenn sonst Einsparung an der Zeit méglich ist; all-
jihrliche Wiederholungskurse fiir die Cadres des Auszugs, fiir die ge-
wehrtragende Mannschaft nur in den ersten Jahren, nachher bloss
alle zwei Jahre; Schiesspflicht ausser Dienst in den dienstfreien
Jahren; Inspektionen in den Wiederholungskursen; die Aushildung
der Unteroffiziere bleibt (abgesehen von der Vermehrung der Wie-
derholungskurse); die Offiziersschule wird um die Schiessschule,
welche dahinfillt, verlingert; dazu kommt eine neue Schiessschule
von zwel Wochen fiir neu ernannte Oberlieutenants,

Es war eigentlich nicht sehr viel, was diese Thesen verlangten;
sie wurden bis auf die letzten angenommen., Ueber die Aushildung
der Offiziere teilten sich die Meinungen, weshalb dieser Teil den
Sektionen zum Studium zugewiesen wurde.

Vor den 1901 in Lausanne versammelten Infanterieoffizieren ent-
wickelte Oberstdivisionir Ulrich Wille (1848-—1925) neue Gedanken
iiber die Ausbhildung der Milizen: in der kurzen Zeit, die uns fiir
diese Ausbildung zur Verfiigung steht, soll nicht ein Maximum an-
gestrebt werden, sondern das Minimum dessen, was fiir den Krieg
notig ist. Der Soldat ist zu erziehen, nicht zu belehren. Fiir die
Fiihrer ist das Wesentlichste, dass sie Selbstvertrauen gewinnen.

An der anschliessenden Hauptversammlung sprach Oberst Arnold
Nicolet (1845—1914) iiber die Rolle des Milizoffiziers und wies ein-
dringlich den Offiziersgesellschaften die Aufgabe zu, dem Miliz-
offizier zu der neben der kurzen Dienstzeit so nitigen Weiterbildung
zu verhelfen.

Die im Hinblick auf die kommende neue Militirorganisation
wichtigste Offiziersversammlung war diejenige von Zug.

Am 20. Dezember 1901 hatte das Militirdepartement (Bundes-
rat Eduard Miiller) einen vorldufigen Entwurf ausgegeben. Die Kon-
ferenz der obersten Heerfiihrer stellte ebenfalls einen Entwurf auf,
dem sie im Februar 1904 einen neuen folgen liess. Inzwischen hatte
sich der Departementsvorsteher entschlossen, von einer blossen Ver-
besserung des Militirgesetzes abzusehen und eine ganz neue Arbeit
aufzubauen. Gleichzeitig suchte er gegeniiber den Ansichten der
Heerfiihrer zu vermitteln.

In diesem Zeitpunkte unternahm es Oberstkorpskommandant
Fritz Biithlmann (geb. 1848), einer der titigsten Mitarbeiter am
Werke, die Offiziersgesellschaft iiber den Stand der Dinge aufzu-
klaren.

Dies geschah am 15. August 1904 in Zug.
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Oberst Biithlmann stellte zuniichst fest., dass der Vorsteher des
Militirdepartement seinen Entwurfl nicht als etwas Endgiiltiges,
Unabinderliches angesehen wissen wolle; seine Aufgabe sei vielmehr
anzuregen und abzukliren, weshalb ihm die weiteste Verbreitung zu
aeb.n sei, damit jeder, der sich fiir unser vaterlindisches Heerwesen
interessiere, seine Ansicht geltend machen konne. Erst auf Grund
ciner allgemeinen Diskussion werde die Arbeit abgeschlossen werden.

Zu den fiir eine solche Diskussion berufensten Biirgern, fuhr der
Redner fort, gehiren doch wohl die Offiziere, und es ist wohl nicht
nur ihr Recht, sondern ihre Pflicht, mitzureden und ihrer Ueber-
zeugung, wo sie dem Entwurfe nicht beistimmen kénnen, Ausdruck
zu geben.

Es waren fiinf Punkte grundsitzlicher Art, beziiglich derer die
hohern Truppenfithrer anders dachten als der Entwurf.

Zunichst handelte es sich um die Abgrenzung der Altersklassen.

Der Entwurf ging von dem Gedanken aus, es sei vorerst die not-
wendig gebotene Zahl von Einheiten festzustellen, fiir welche dann
die erforderliche Mannschaftszahl bereit zu halten sei, Zu diesem
Zwecke sei der 33. Jahrgang noch zum Auszuge zu nehmen. Der
Landsturm sollte bis zum 50. Jahre dienen und auch die Dienst-
untauglichen aber doch Wehrfihigen vom 20.—50. Jahre umfassen.

Die Heerfiihrer hielten dafir, die Zahl der Einheiten miisse sich
nach den vorhandenen wirklich Feldtiichtigen richten, was wohl zu
einer quantitativen Verminderung, aber zur Verjingung und also
Verbesserung der Feldarmee fiihre. Sie wollten die Dienstpflicht mit
dem 44. Jahre abschliessen. Landwehr und Landsturm wiirden die
Territorialarmee bilden; die Mannschaftsdepot wiirden mit den
Ueberzihligen, den noch auszubildenden Rekruten, den Diensttaug-
lichen des 18. und 19. Jahres aufgefiillt, wozu dann noch die frei-
willigen Diensttauglichen kdmen; denn von nicht freiwilligen ,.Land-
sturmleuten” konne man sich nicht viel versprechen.

Die Militirorganisation vom 12. April 1907 hielt sich an eine
mittlere Linie, indem sie den 33. Jahrgang zur Landwehr nahm, aber
die Dienstpflicht bis zum 48. Jahre ausdehnte.

In Bezug auf die Gliederung des Heeres gingen die obersten
Fiihrer von der festen durchgehenden Dreiteilung der Truppen-
korper ab, indem sie auf die Notwendigkeit hinwiesen, veriinderten
Verhiltnissen ohne Abéinderung des Gesetzes entsprechen zu kénnen;
die Einheiten sollten also aus 2—6 Kompagnien, aus 2—4 Batail-
lonen, aus 2—3 Regimentern gebildet werden konnen, Dieser Vor-
schlag hat, wie man weiss, gesiegt.
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Gewichtige Unterschiede zeigten sich in den Anschauungen iiber
die Ausbhildung, wie sehr man auch auf beiden Seiten uiberzeugt war,
dass sie unbedingt verbessert werden miisse.

Die hohern Fiihrer glaubten, dass sich eine ungleiche Belastung
der verschiedenen Waffen im bisherigen Ausmasse nicht rechtfertigen
lasse; wenn sie sich ferner iiberzeugten, dass eine wesentliche Ver-
mehrung der gesamten Dienstzeit nicht mehr traghar wire, so gab
es zur Verbesserung der Ausbildung nur noch den einen Weg: neue
Anordnung der Dienstleistungen. Entsprechend ihrem Grundsatze
und gleichzeitig aus piadagogischen Griinden dachten sie die ersten
Dienstjahre stirker zu belasten, dafiir die spétern zu entlasten,

So kamen sie auf durchgehend 80 Tage Rekrutenschule (nur fiir
die Kavallerie 90 Tage) und sechs Wiederholungskurse (fiir die
Unteroffiziere je nach dem Grade acht und zehn), von denen die
ersten jihrlich, die letzten alle zwei Jahre geleistet werden sollten.

Der Entwurf fiigte der Rekrutenschule bloss vierzehn Tage hinzu
und verlangte acht Wiederholungskurse im Auszuge und einen in der
Landwehr.

Die Ausbildung der Unteroffiziere verlegten die héhern Fiihrer
ganz auf die zweite Rekrutenschule, im Gegensatze zum Entwurfe des
Militirdepartement, welcher die Unteroffiziersschulen unter Ab-
stufung der Dauer nach den Waffengattungen beibehalten wollte.
Fiir die Offiziere sahen die Fiihrer eine Offiziersschule von 80 Tagen
fur alle Waffen vor; dafiir sollte die zweite Hilfte der zweiten Re-
krutenschule und die Schiesschule wegfallen.

Den Vorunterricht in der Zeit vom 16.—20. Altersjahr erklirte
der Entwurf fiir obligatorisch.

Doch Oberst Bithlmann hielt dieses Obligatorium fiir véllig un-
durchfiihrbar. Wie sollte dieser Vorunterricht in den Berggegenden
organisiert werden? Woher sollte man in vielen l.andesteilen die
geeigneten Leiter nehmen? Vorunterricht wollten auch die Heer-
fithrer, doch nur freiwilligen, und sie vertrauten auch nach den bis-
herigen Erfahrungen auf eine stindige Zunahme der Beteiligung.

Meinungsverschiedenheit herrschte auch in Bezug auf die Stel-
lung und den Einfluss der Fiithrer der Heereseinheiten. Die hohern
Offiziere wollten diesen Fiihrern die volle Verantwortlichkeit fiir
den Stand ihrer Einheiten zuweisen, ihnen aber auch die ent-
sprechenden Pflichten, Rechte und Vollmachten iibertragen, indem
sie namentlich verlangten, dass die hochsten Leiter der Instruktion
und der Verwaltung im Divisionskreise den Divisionidren unterstellt
wiirden, wobei dann diese von blossen Verwaltungsaufgaben zu be-
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freien wiiren; der Entwurf sah eine Koordinierung dieser hohen
Stellen unter dem Militirdepartement vor. So miisste allerdings der
Einfluss des Divisionirs auf die Vorbereitung seiner Truppe fiir den
Ernstfall wesentlich verringert werden.

Die Versammlung zollte den Ausfithrungen von Oberstkorps-
kommandant Biihlmann Beifall und Anerkennung. Um eine Diskus-
sion der vielen Fragen, welche aufgerollt worden waren, konnte es
sich nicht handelu; dagegen wurde eine Resolution angenommen, in
welcher die Zustimmung der Offiziersgesellschaft zu den Vorschlagen
und Forderungen der hohern Fiithrer ausgesprochen, und das Zentral-
komitee beauftragt wurde, diesen Beschluss dem KEidgenossischen
Militirdepartement zur Kenntnis zu bringen.

Noch fanden Besprechungen der hohern Fiihrer mit dem Vor-
steher des Departements statt, so vom 15.—24. Mai 1905 in Langen-
thal. Thr Ergebnis war ein Nachgeben auf dieser und jener Seite,
wofiir das Gesetz Zeugnis ablegen kann. Am 10. Mérz 1906 erschien
die endgiiltige Vorlage des Bundesrates; die Bundesversammlung be-
gann die Beratung und beendete sie am 12. April 1907. Die sofort
anhebende Referendumshewegung brachte 88,245 Unterschriften
zusammen.

Das Zentralkomitee (Aarau) griff, unterstiitzt von den kan-
tonalen und &rtlichen Sektionen, kriiftig in den Kampf um die Ab-
stimmung ein, und am 3. November 1907 nahm das Schweizervolk
mit 329,953 gegen 267,605 Stimmen das neue Militirgesetz an.

Die Offiziersgesellschaft durfte mit Genugtuung auf dieses
schone Ergebnis blicken. Hatte sie doch in zwanzigjihriger Arbeit
die Ansichten kldren helfen, die Forderungen nach dem dringend
Notwendigen entweder selbst aufgestellt oder doch unterstiitzt und
durch Werbetitigkeit das IThrige zum Erfolge beigetragen.

War die Militdrorganisation von 1874 stillschweigend als Gesetz
angenommen worden, da sie offensichtlich nur die Folgerung aus
der neuen Bundesverfassung war, so hatte sich jetzt das Schweizer-
volk selbst eine zeitgemisse Wehrverfassung gegeben.

Die nichste grosse Aktion der Offiziersgesellschaft galt der
Militidraviatik. Der Anstoss zu einer Sammlung durch die ganze
Schweiz zur Griindung einer schweizerischen Militiraviatik ging
von der Sektion Freiburg aus, welche (25. Mirz 1912) das Zentral-
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komitee (Freiburg) ersuchte, die Sektionen anzufragen, wie sie sich
zu dem Gedanken einer solchen Sammlung stellen wiirden.

Im Zentralkomiteec war man iiberzeugt, dass angesichts der An-
strengungen der uns umgebenden Miichte auf dem Gebiete der
Aviatik auch unserer Armee ein Fliegerkorps nitig sei. An eine For-
derung in betrichtlichem Umfange an das eidgenéssische Budget war
nicht zu denken. Ob aber ein Aufruf zu freiwilligen Gaben im Volke
einen Widerhall finden wiirde? Solchem Zweifel gegeniiber konnte
auf den Erfolg hingewiesen werden, den eine entsprechende Samm-
lung in Italien und Frankreich gehabt hatte, und konnte an die sechs
Millionen Mark erinnert werden, welche das deutsche Volk in kurzer
Zeit zusammenlegte, als ein Sturm den ersten ,.Zeppelin” bhei Echter-
dingen vernichtet hatte (5. August 1908). Wiirde es gelingen — so
hiess es auch — das Interesse fiir die sportliche Seite der Aviatik
zu erwecken, so miisste der Erfolg nicht ausbleiben.

Auf die Umfrage bei den Sektionen kamen recht verschiedene
Antworten: begeisterte Zustimmungen und kiihle Vorbehalte. Das
Militirdepartement (Bundesrat Arthur Hoffmann) nahm den Ge-
danken durchaus giinstig auf. Das Zentralkomitee beschloss, auf dem
betretenen Wege weiter zu schreiten. Aber mehrere Versuche, auch
weitere Kreise an der Aktion zu beteiligen, misslangen; es kam
nicht einmal zur Bildung eines leitenden Komitees. So wurde auch
der 1. August verpasst, auf den man fiir die Sammlung hesondere
Hoffnungen gesetzt hatte. Es erschien daher als das Richtige, wenn
die Offiziersgesellschaft selbst die Initiative ergriffe, zu welchem
Zwecke diese zu einer ausserordentlichen Generalversammlung auf
den 1.Dezember 1912 nach Freiburg einberufen wurde. Es erschienen
Offiziere aus neunzehn Kantonen; auch das Militirdepartement
hatte sich vertreten lassen.

Die Besprechung ergab, dass grundsitzlich keine Gegnerschaft
da war. Doch hielten sich die Vertreter der 6stlichen Schweiz mehr
zuriick; das Publikum wolle wissen, erklirten sie, wie das zu sam-
melnde Geld verwendet wiirde. Die Stimmen aus der westlichen
Schweiz klangen entschieden und zuversichtlich. Der Vertreter des
Departements, Major i. Gst. Otto Hilfiker konnte iiber die Meinung
des Vorstehers noch nicht genaue Mitteilungen geben; der Fonds
miisste der Nationalbank iibergeben werden und seine Verwendung
im Ankauf von Flugzeugen und Reparaturen finden, keinesfalls, wie
auch besorgt werde, zur Anschaffung von Zeppelinen.

Einstimmig wurde die Eréffnung der Sammlung fiir die Militér-
aviatik beschlossen; das Ergebnis sei bei der Nationalbank nieder-
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zulegen und dem Departement zur Verfiigung zu stellen; die Or-
ganisation seil von den kantonalen Sektionen an die Hand zu nehmen.

Dem Zentralkomitee wurde ein Ausschuss von zehn Offizieren
an die Seite gegeben, an seiner Spitze Oberstdivisiondar Alfred
Audéoud (1853—1917), der sich schon um die Vorarbeiten be-
miiht hatte.

Ueber einen Beitrag der Offiziersgesellschaft bestimmte erst die
Delegiertenversammlung im folgenden Sommer (in Freiburg). Der
Antrag der Sektion Bern, es sei dem Zwecke ein Drittel bis die Hilfte
des Gesellschaftsvermigens zu opfern, oder einen Aéroplan zu stiften,
wurde doch als zu hoch gegriffen befunden. Man entschied sich mit
Riicksicht auf die vielen Verpflichtungen der Kasse fiir den Vor-
schlag des Zentralkomitees, fiir eine Gabe von Fr. 10,000.—.

Die Sammlung hatte einen ausserordentlichen Erfolg. Fliuge wie
der Blériots iiber den Kanal (25. Juli 1909), des leider verungliickten
Spaniers Chavez iiber den Simplon (23. September 1910) und ganz
besonders derjenige unseres Oskar Bider iiber die Pyrenien (Januar
1913) packten die Phantasie, und die Flugtage, die an verschiedenen
Orten der Schweiz abgehalten wurden, erregten die Begeisterung. So
konnte Oberstkorpskommandant Audéoud, als er am 9. Mai 1914 die
Sammlung abschloss, den Eingang von Fr. 1,734,563.75 melden. Es
war ein Ergebnis, an das auch die feurigsten Optimisten nie gedacht
hatten.

Der Bundesrat nahm die Gabe entgegen und erliess, gestiitzt auf
seine ausserordentlichen Vollmachten, am 13. August 1915 einen Be-
schluss iiber die provisorische Organisation des Militirflugwesens, in
welcher unter anderm eine Kommission vorgesehen war ,.fiir die
Priifung aller das Militdrflugwesen betreffenden Fragen und insbe-
sondere fiir die Vorschldge betreffend des Ergebnisses der National-
sammlung”.

Das Militirdepartement, dem die Wahl dieser Kommission
zukam, vollzog sie am 28. Oktober; an ihre Spitze aber stellte sie den
Oberstkorpskommandanten Alfred Audéoud.

Das neue Zentralkomitee, Solothurn, ubernahm als erstes Ge-
schidft im Mirz 1914 den Antrag der Offiziersgesellschaft Luzern: die
Schweizerische Offiziersgesellschaft mége beschliessen: ,,Die endliche
Losung der Bekleidungsfrage im Sinne der Beschaffung einer im
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Gelinde moglichst unauffilligen Felduniform wird als dringende
Notwendigkeit betrachtet; sollte die Frage noch nicht endgiiltig
studiert sein, so sind Mittel und Wege zu suchen, wie bei der gegen-
wirtigen Bekleidung und Ausriistung die Nachteile allzustarker
Sichtbarkeit praktisch beseitigt werden konnen.”

Aus dem Antrage tont es wie eine Ahnung der kommenden
Dinge. Seine Ausfithrung wurde nicht mehr moglich. Bald erfolgten
die auf die Einfiihrung der feldgrauen Uniform beziiglichen Be-
schliisse des Bundesrates vom 28. Oktober, 7. Dezember 1914 und
16. Mirz 1915 und es erschien das auf ihnen beruhende Bekleidungs-
reglement des Militirdepartements vom 31. Mirz 1915.

Am 1. August 1914 trat die gesamte schweizerische Armee unter
die Waffen und leistete den Fahneneid.
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1919 — 1933

Als im Jahre 1815 die grosse Periode der Revolutions- und der
napoleonischen Kriege zu Ende gegangen war, bot die Welt, wie
natiirlich, ein Bild der Erschopfung. Man hat wohl mit Recht in dem
niedlich-zierlichen, oft kleinbiirgerlich-niichternen, der Kraft und
der Tiefe entbehrenden Biedermeier den kiinstlerischen Ausdruck
dieses unvermdigenden Zustandes erblicken wollen. Vierzig Jahre,
mehr als ein Menschenalter, gingen dahin, bis die Vilker es wagen
Kkonnten, ihre Streitigkeiten wiederum mit den Machtmitteln ihrer
Heere auszukdmpfen.

Auch der Weltkrieg, der an Entfaltung gewaltigster Kampfes-
kraft, an Zerstorung und Vernichtung seinesgleichen in der uns be-
kannten Weltgeschichte nicht hat, liess nicht nur die Besiegten,
sondern auch die Sieger im Zustande schwerer Erschopfung zuriick.
Allein die so nétige Ruhe wurde den Voélkern nicht zuteil. Tief
gewurzeltes Misstrauen und die Sorge um die eigene Sicherheit,
ungeliste politische Fragen von grosster Wichtigkeit verhinderten
oder verzigerten die Abmachungen, welche dauernde Friedens-
garantien bieten sollten, und die Gefahr neuer Kriege schien nicht
gebannt oder nur dadurch niedergehalten, dass die Volker sich dazu
unfihig fiithlten. Doch die Riistungen horten nicht auf, und die Ver-
suche, ihnen auf Grund gegenseitiger Abmachungen Halt zu gebieten
oder doch ihren Gang zu verlangsamen, fiihrten nicht zum Ziele.
Und die Schweiz?

Vergegenwiirtigen wir uns das Bild, das sie in den beiden eben
beriihrten Zeitpunkten bot.

Die Schweiz, von der zuerst einige Glieder nach tapferer Gegen-
wehr vor einem iibermichtigen Gegner die Fahnen hatten senken
miissen, welche dann ein langes Jahr hindurch zum Hauptkampfplatz
eines verheerenden Krieges geworden war, nachher ihre S6hne einem
fremden Feldherrn zur Verfiigung zu stellen hatte, fiir den sie im
heissen Spanien und im eisigen Norden fechten mussten, dann sich
genotigt sah, neuerdings fremden Heeren den Durchzug zu gestatten
und endlich sogar in den Kampfverband einer Coalition eintrat —
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die Schweiz erkannte, welch kligliche Rolle ihre seit drei Jahr-
hunderten gewahrte Neutralitit gespielt hatte; und es war auch nicht
schwierig, die Ursachen des ohnmichtigen Versagens zu erkennen.
Jetzt, in dem Augenblicke, da fast simtliche Staaten Europas das
Zeugnis der Anerkennung der von ihr beanspruchten Neutralitdt und
der Unverletzlichkeit ihres Gebietes ,,als in den wahren Interessen
der gesamten Politik begriindet” ausstellten; jetzt, da der neue
Bundesvertrag ihre schon nicht sehr fest gefiigte politische Einheit
noch mehr auflockerte, jetzt ging sie mit bestem Willen und frischer
Kraft daran, das Versiumte nachzuholen und fiir die Zukunft vor-
zusorgen. Und wenn auch trotz einem zwar langsamen, doch stetigen
Aufstiege ihr Militirwesen immer zu wiinschen iibrig liess, so geniigte
es doch durch die folgenden hundert Jahre hindurch, jeden feind-
lichen Einbruch von unsern Grenzen fernzuhalten.

Und nun nach dem Weltkriege?

Das schweizerische Heer kehrte von der Grenze nach Hause
zuriick, miide und vergrimt durch das tatenlose Warten wihrend
mehr als vier Jahren. Es schien vergessen zu haben, dass es die Auf-
gabe jeder Wache ist, zu warten ohne zu handeln, dass solches wach-
same Warten die Hauptaufgabe ist, um deretwillen es iiberhaupt
besteht, deren Erfiillung das Schweizervolk auch jetzt von ihm mit
Bangen erhoffte, und es schien vergessen zu haben, dass es ihm
gelungen war, diese seine Aufgabe so vollstindig wie nur moglich zu
16sen. Es schien auch nicht zu wissen, dass die Heerfithrer der uns
umgebenden Staaten ihm zutrauten, es werde, unterstiitzt von unsern
Bergen, seiner Aufgabe durchaus gewachsen sein. Dieser Missmut,
wenn man ihn auch menschlich begreifen und verzeihen kann, war
doch eine Schwiche und daher auch eine Gefahr.

Unter den Zuhausegebliebenen gab es Viele, deren Gefiihl sich
itber dem ungeheuer Schrecklichen, das sie erlebt hatten, aufs
stirkste empérte, und die deshalb nach allen Mitteln griffen, um den
Krieg fiir alle Zeiten unmdoglich zu machen. Das ist ein echtes Gefiihl
und ein edler Gedanke, und wer wollte nicht freudig zustimmen!
Allein, es gab auch Andere, die sich solcher Ideen bemichtigten,
jedoch bloss um ihre eigenen, nach anderer Richtung liegenden Ziele
zu erreichen. Beiden Gruppen erschien als das einfachste und
sicherste Mittel, um zu ihrem Ziele zu gelangen, die ginzliche Ab-
schaffung der Heere, auch des Unsrigen, und woméglich des Unsrigen
vor allen andern.

Hier lag die Gefahr: eben jener Missmut machte die Heim-
kehrenden fiir die Gefiihlswelle der einen oder fiir die Interessen-
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politik der andern zuginglich. Es konnte letzten Endes um das Be-
stehen des Staates gehen.

Wer diese Dinge, so wie sie sind, ruhig, ohne politische Leiden-
schaft und ohne ideologische Schwirmerei betrachtete, musste sich
sagen, dass wir einstweilen noch nicht so weit sind, dass wir unsere
Armee entbehren kénnten; ja, wenn die Schweiz von der Mitwirkung
bei den Sanktionen, wie sie der Vilkerbund gegen Bundesbriichige
vorsah, befreit sein, thre Neutralitit also ferner bewahren wollte, so
Konnte sie diese Ausnahmsstellung unter den Vélkern nur gewinnen,
wenn sie sich selbst fiir den Schutz ihrer Grenzen durch ihr Heer
verbiirgte (Londoner Protokoll vom 13. Januar 1920).

Es war also klar, dass man sich, im Interesse der Schweiz, allen
auflésenden Bestrebungen widersetzen musste, und wen ging das
niher an als diejenigen, denen die Fiihrung des Heeres und seiner
Glieder anvertraut ist! Damit erwuchs der Offiziersgesellschaft neben
den Aufgaben, die sie sich von jeher gestellt hatte, eine neue: die
Sorge fiir die Erhaltung des Sinnes fiir unser Heerwesen im Volke
und in der Armee. Das hat mit Militarismus nichts zu tun; denn
jene Sorge hat den Zweck, unsere Bereitschaft fiir den Fall der Not
wach zu erhalten, dieser aber ist sich Selbstzweck, und den kennen
wir nicht.

So verlangte der Stand der Dinge rasches und entschlossenes
Zugreifen; die zweckmissige Grundlage dafiir bot der Arbeitsaus-
schuss als eine bewegliche Institution.

Es zeigte sich iibrigens, dass auch in manchen Sektionen der
Offiziersgesellschaft die Titigkeit erlahmt war, dass sie zu neuem
Leben geweckt werden mussten. Aber auch dort, wo dies nicht notig
war, wo sich kantonale Arbeitsausschiisse bildeten, wie etwa in Bern,
Ziirich, Solothurn, wartete man doch auf Wegleitung und Weisung
von der Zentralstelle her.

Solche ,,Richtlinien” (die Bezeichnung stammt vom Begriinder
und ersten Leiter des Arbeitsausschusses, Oberst Hans Frey) zu
zeichnen und zur Behandlung vorzubereiten, trat der Arbeits-
ausschuss am 21. Mirz 1919 (Griindungstag) in Solothurn und am
23. August in Bern zusammen,

*

L

Nach Beendigung des Aktivdienstes stellte der Schweizerische
Griitliverein eine Reihe von Forderungen, die Armee betreffend, auf,
die als Petition den Behorden eingereicht wurden. Zusammenfassend
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bezeichnete man die darin enthaltenen Vorschlige als auf die
»Demokratisierung der Armee” gerichtet. Selbstverstindlich befasste
sich die Schweizerische Offiziersgesellschaft mit der als Broschiire
gedruckten Eingabe. Die Ergebnisse der Besprechungen im Arbeits.
ausschuss, in einer Reihe von kantonalen und ortlichen Sektionen
fasste das Zentralkomitee (Basel) in einlisslicher Darlegung fiir das
Eidgenossische Militirdepartement zusammen (30, Oktober 1919).

Der Ausdruck ,,Demokratisierung der Armee” wurde als blosses
Schlagwort beiseite gelassen. Schlagworter sind billig und blendend
und bezeichnen das, was gemeint ist, meist sehr ungenau.

Die Sache selbst jedoch war ernst zu nehmen, umso mehr, als
die Eingabe des Griitlivereins keineswegs gegen die Armee gerichtet
war, sondern die Ansicht vertrat, dass die gewiinschten Aenderungen
der Armee niitzen sollen, ihre militirische Tichtigkeit nicht gefihr-
den diirfen. Damit ist zugleich gesagt, dass die Postulate des Griitli-
vereins durchaus nicht von vornherein abgelehnt, sondern einer ein-
gehenden Priiffung unterzogen wurden. Das fiihrte natiirlich ge-
gebenenfalls zur Aufstellung von Gegenvorschligen.

Wenn der Griitliverein eine Hebung des Offiziersstandes und die
Entfernung ungeeigneter Vorgesetzter verlangte, so konnten die
Offiziere damit nur einverstanden sein; wenn aber dort das Vor-.
schlags- und Abberufungsrecht fiir die Untergebenen gefordert
wurde, so hielten die Offiziere diesen Weg fiir vollig ungangbar.
Sollten die Vorschlige unverbindlich sein, so miisste jede Ueber-
gehung eines Vorschlages naturgemiss Unzufriedenheit wecken; man
wiirde glauben, in seinem Rechte verkiirzt zu sein. Ein verbind-
liches Vorschlagsrecht wiirde aber geradezu zu einem Wahlrechte
werden, und dieses lehnte der Griitliverein selbst ab.

Der Griitliverein wiinschte, dass alle Berufsklassen zum Offiziers-
korps herangezogen wiirden.

Dem gegeniiber wurde darauf hingewiesen, dass der Beruf mit
der Stellung als Offizier nur so weit zu tun hat, als sich dort
Charakter und Tiichtigkeit, Fihigkeit zur Fihrung kund tun. Auf
Grund dieser Eigenschaften soll der Offizier gewihlt werden, und
gewiss nie ist der Beruf ein Ausschliessungsgrund gewesen.

Der Gegenvorschlag fiir die Hebung des Offiziersstandes for-
derte zuerst eine viel sorgfiltigere Auswahl der Offiziersaspiranten.
Da ist allerdings der Uebelstand, dass die Ernennung zum Offizier in
einem Alter statt hat, wo der junge Mann noch nicht jene Reife
erlangt hat, die fiir die Fiithrerschaft winschbar wire; dass er eine
zu kurze Zeit hat dienen miissen, als dass ein sicheres Urteil iiber ihn
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moglich wiire, oder dass es schon zur Ausbildung der nitigen Fihig-
keiten gekommen wiire.

Grundbedingung bei der Wahl soll volles Pflichtgefiihl, sichere
Zuverliissigkeit sein. Nichts zwingt die Untergebenen so sehr wie das
cute Beispiel.

Eine sorgfiltigere Auswahl kann gewihrleistet werden, wenn der
zukiinftige Offizier auch wieder eine Rekrutenschule als Unter-
offizier durchmacht (welche Verpflichtung die Militirorganisation
von 1907 abgeschafft hat). Und dann ist in der Aspirantenschule
volles Gewicht auf die Aushildung zu Erziehern, Erweckung des Be-
wusstseins dafiir zu legen. Ferner sollte womaéglich auch ein Wieder-
holungskurs als Unteroffizier geleistet werden miissen.

Sollte bei solchem Vorgehen die etatmissige Zahl von Offizieren
nicht erreicht werden, so ist es immer noch besser, wenn man mit
weniger Offizieren auskommen muss als wenn die Stellen mit unge-
eigneten besetzt sind.

Andern Wiinschen des Griitlivereins war ohne weiteres beizu-
stimmen, so der Unantasthbarkeit des Beschwerderechtes, der Ge-
withrleistung der Glaubensfreiheit (natiirlich unter dem Vorbehalte,
dass die biirgerlichen Pflichten erfiillt wiirden). Ueber die Errich-
tung von Disziplinargerichten waren die Meinungen geteilt; doch
wurde das Militirdepartement ersucht, sie bei der Ausarbeitung des
im Wurfe liegenden neuen Militirstrafgesetzes zu beriicksichtigen
oder in Erwiigung zu ziehen.

Unbedingt aber verlangte die Eingabe der Offiziere, dass an dex
vollen Kommandogewalt festgehalten werde.

Galt die Abwehr des Vorstosses des Griitlivereins mehr den
darin vorgesehenen Mitteln zur Erreichung eines Zweckes als diesem
Zwecke selbst, so war die Sachlage gegeniiber der antimilitaristischen
Bewegung eine ganz andere. Die Aufgabe, hier entgegenzuwirken,
war besonders deswegen schwierig, weil die Schweizerische Offiziers-
gesellschaft nicht offiziell auf den Kampfplatz treten konnte. Zudem
zeigte es sich, dass die Dinge nicht in allen Landesteilen gleich lagen.
Es wurde daher einstweilen den Sektionen, die mit den Verhiltnissen
im einzelnen besser vertraut waren, iiberlassen, nach Umstidnden zu
handeln, antimilitaristischen Angriffen durch Vertrauensminner in
der Presse entgegenzutreten, unrichtige Behauptungen zuriickzu-
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weisen, iiberhaupt aufklirend zu wirken. Mittel und Wege mussten
noch gesucht werden, und zwar nicht nur zur Verteidigung, sondern
es musste auch darnach getrachtet werden, wichtige Quellen abzu-
graben, die dem Antimilitarismus zuflossen. Das ist denn auch in
der Folge an mehreren Stellen gelungen.

Jetzt stand der Kampf gegen die ,,Militirjustiz-Initiative” im
Vordergrund. Sie war schon 1915 beschlossen und im Sommer 1916
durchgefiihrt worden. lhr Ziel war die Aufhebung der Militiirjustiz
und die Uebertragung der Beurteilung militdrischer Vergehen an
die biirgerlichen Gerichte derjenigen Kantone, auf deren Gebiet sie
begangen waren. Ausserdem sollte das Hochstmass fiir Disziplinar-
strafen in der Armee auf zehn Tage (unter Weglassung der friiher
iiblichen Verscharfungen) festgesetzt sein.

Am 11. Februar 1920 hatten die Rite die Vorlage verabschiedet,
indem sie dem Volke die Verwerfung beantragten. Die Abstimmung
setzte der Bundesrat auf den 30. Januar 1921 an,

Als der Arbeitsausschuss die Initiative am 29. Mai 1920 be-
handelte, verlor er keine Zeit an eine Aussprache iiber ihren Wert
oder Unwert; die Ablehnung war selbstverstindlich. Gegenstand
der Besprechung war nur die Frage nach dem Verhalten der Offi-
ziersgesellschaft im Kampfe um die Abstimmung. Nach dem Vor-
schlage des Zentralvorstandes beschloss man auch hiefiir Zuriick-
haltung fiir die Gesellschaft, dagegen lebhafte Tétigkeit der Mit-
glieder als Biirger, indem jeder, wo sich Gelegenheit bite, aufkli-
rend einwirken sollte.

Als Grundlage fiir solche Aufklirung stand ein Gutachten zur
Verfiigung, das die Sektion Bern durch den Hauptmann der Justiz
Hans Matti (* 1887) hatte ausarbeiten lassen. Es ist griindlich,
klar und vollkommen sachlich. Die politische Seite der Initiative
wird kurz und ohne Polemik hesprochen. Zur Organisation unseres
Militdrgerichtswesens wird gesagt, dass die Gerichte aus Laien be-
stehen, welche den Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren der
Truppe entnommen sind (nur der Vorsitzende und der Ankliger
sind Justizoffiziere); es handelt sich also um eine demokratische
Einrichtung, deren militdrische Gestaltung dem angeklagten Militir
zu gute kommt. Der Prozessgang entspricht modernen Anforde-
rungen, wie lange nicht alle kantonalen Strafprozessordnungen.
Organisation und Verfahren erlauben eine rasche Abwicklung der
Prozesse und eine nach jeder Richtung zuverlissige Rechtspflege.

Nach Annahme der Initiative trite an die Stelle einer einheit-
lichen Gerichtsverfassung fiir die ganze Armee je nachdem eine der
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fiinfundzwanzig kantonalen in Funktion; der Soldat wiirde vor ein
biirgerliches Gericht gestellt, von dem nicht ohne weiteres das nétige
Verstindnis fir alle Umstinde zu erwarten wiire, und der Gang des
Prozesses wiirde sicher langsamer.

Die Einschrinkung der Disziplinar-Strafvollmacht miisste eine
Lockerung der Disziplin zur Folge haben.

Das Gutachten schliesst daher: der Entzug einer eigenen Ge-
richtsharkeit wiirde der Armee Schaden zufiigen und die Zuversicht
in die Rechtsprechung gefihrden. Das Initiativhegehren muss ver-
worfen werden.

Diese Arbeit des Hauptmanns Matti wurde an die Presse zur
Beniitzung weitergegeben.

Die Aufklirung des Volkes, die natiirlich nicht nur von Offi-
zieren besorgt wurde, hatte Erfolg. Die Initianten vermochten zu
den 118,000 Unterschriften nur noch 80,000 beipflichtende Stimmen
zu gewinnen; verwerfende waren es fast 400,000. Nur drei Stidnde
hatten angenommen,

%@

Die Erfahrungen aus dem Aktivdienste hatten das Bediirfnis
nach einer Umgestaltung der Truppenordnung gezeitigt. Die Landes-
verteidigungskommission stellte ihre Vorschlige auf, deren Mitglied,
der Chef des Generalstabs, Oberstdivisionir Emil Sonderegger, iiber-
nahm es, der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom
14. Dezember 1920 iiber diese Vorschlige Bericht zu erstatten.

Dieser Vortrag, an sich hichst wichtig und wertvoll, hatte aber
noch die besondere Bedeutung, dass er dem schon wiederholt ge-
dusserten Wunsche, es mochte sich ein engeres Verhiltnis zwischen
der obersten Leitung der Armee und der Offiziersgesellschaft her-
ausbilden, offensichtlich entgegenkam; verstirkt wurde dieser Ein-
druck durch die Anwesenheit des Vorstehers des Eidgendssischen
Militirdepartements, Bundesrat Karl Scheurer.

Dieser forderte am darauffolgenden Mittagsmahl die Offiziere
auf, in getreuer Pflichterfiillung, jeder an seiner Stelle, einzutreten
fir das Wohl von Vaterland und Armee und bei der grossen be-
vorstehenden Arbeit mit dem Militirdepartement zusammenzugehen.
Der Prisident der Offiziersgesellschaft, Oberst Heinrich Heusser,
sprach den Behorden den Dank der Offiziere dafiir aus, dass sie
ihnen Gelegenheit geben, an der kommenden Neugestaltung des
Wehrwesens mitzuwirken.
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Der Vortrag des Chefs des Generalstabs wurde im Druck den
Sektionen zum Studium und zur Berichterstattung mitgeteilt. Die
Berichte fasste der Generalsekretir, Hauptmann Henry Iselin, zu-
sammen und veroffentlichte das Ergebnis in der Allgemeinen Schwei-
zerischen Militdrzeitung. Diese Zeitschrift beniitzte auch Oberst-
divisionir Sonderegger, um die Diskussion weiterzufithren. Am
Schlusse seiner Auseinandersetzungen sprach auch er den Wunsch
aus, ..es mige in der ganzen Organisationsfrage auf Schritt und Tritt
die Fiihlung zwischen der Landesverteidigungskommission und der
Schweizerischen Offiziersgesellschaft und deren Sektionen eng und
wirksam bleiben. Auch da, wo die Landesverteidigungskommission
nicht in der Lage ist, gemachte Vorschlige, so wie sie sind, aufzu-
nehmen und in Wirklichkeit umzusetzen, bleibt dennoch das Er-
gebnis der Besprechungen und Verhandlungen ein positives: die
gegenseitige Aufklirung iiber bestehende Verhiltnisse und anzu-
strehende Moglichkeiten und die Vermeidung oder Zerstreuung von
Missverstdndnissen.”

Einst, in den ersten Versammlungen der Militdrgesellschaft, war
es eine Frage und ein Bedenken gewesen, ob es sich fiir Offiziere
gezieme, ob es mit der Disziplin sich vertrage, mit Anliegen und
Antrdgen an die obersten militirischen und politischen Behorden
der Eidgenossenschaft zu gelangen. Doch durch frischen und ener-
gischen Anlauf werden die Bedenken uiberwunden, der Weg zu den
Behirden war geoffnet, die Mitarbeit wurde angenommen und erwies
sich immer mehr als niitzlich, als notwendig, als unentbhehrlich.

Durch unablissige, wachsame, man darf wohl sagen, hingebend
besorgte Tétigkeit hat sich die Schweizerische Offiziersgesellschaft
eine Stellung geschaffen, die sie berechtigt nicht nur angehort, son-
dern angefragt zu werden, wenn es um wichtige Entscheidungen fiir
unser Heerwesen geht.

%

Bald nach Beendigung des Aktivdienstes (1919) hatten sich die
Rite aus Griinden der Sparsamkeit zu einem schwereren Eingriff
in die Bestinde der Infanterie entschlossen: die Rekruten sollten
ein Jahr spiter und zwar unter wesentlich verschirften Bedingungen
ausgehoben werden. Darnach ging eine grossere Zahl schweizerischer
Jiinglinge der Erziehung durch die Rekrutenschule verlustig. Noch
bedenklicher war die andere Folge, dass die Bestinde der Infanterie-
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einheiten Liicken bekamen, und um dies zu verhindern, hob man
fiir jedes Bataillon eine Kompagnie auf, wodurch die Wehrkraft
der Einheit geschwicht wurde.

Dieser Zustand, der gegen das Gesetz, ja geradezu gegen die Ver-
fassung war, beunruhigte die Offiziere in hohem Masse, Sie be-
griissten es daher mit Genugtuung, als der Nationalrat am 26. Sep-
tember 1923 dem Postulat Walther zustimmte: ,.Der Bundesrat wird
eingeladen, die Frage zu priifen, ob die erlassenen Weisungen be-
treffend Rekrutierung zu revidieren seien.” Der Zentralvorstand
(Genf) hielt es fiir seine Pflicht, die Offiziersgesellschaft zu Krif-
tiger Unterstiitzung dieser Aktion aufzubieten. Unter allgemeiner
Zustimmung der Scktionen und des Arbeitsausschusses (18. Novem-
ber 1923) erliess er einen Aufruf an die Rite, in welchem er auf die
schlimmen Folgen jener Massregel aufmerksam machte und dringend
um ihre Aufhebung ersuchte. Jedem Mitgliede der Bundesver-
sammlung wurde dieser Aufruf auf die Eriéffnung der Dezember-
sitzung zugestellt, ebenso der Presse; das Militirdepartement war
vorher verstindigt worden.

Der Erfolg blieb nicht aus. Die Unterlassung wurde in der Weise
ocut gemacht, dass man von 1926—1931 die Rekruten von vierzehn
Monaten aushob, bis das versiumte Jahr nachgeholt war. Die Trup-
penordnung vom 18. Dezember 1924 sah dann drei bis fiinf Kom-
pagnien fur das Bataillon vor.

In jener Sitzung vom 18. November 1923 beriet der Arbeitsaus-
schuss auch iiber den militarischen Vorunterricht. Es ergab sich
aus den Mitteilungen, dass dieser Unterricht ganz ungleich, an man-
chen Orten ganz ungeniigend oder auch gar nicht durchgefiihrt
werde, ein Zustand, der als unhaltbar erklirt wurde. Der Zentral-
vorstand hatte eine Vorlage ausgearbeitet, die, mit einigen Aende-
rungen oder Zusitzen gutgeheissen, nun an die Sektionen ging, deren
Berichte, vom Zentralvorstande unter Beriicksichtigung der Be-
sonderheiten der verschiedenen Landesteile verarbeitet, dem Militar-
departement mit der Bitte unterbreitet wurden, es sei die Vorschrift
vom 2. November 1909 darnach umzuarbeiten.

Zur Besprechung des Vorunterrichts fand am 3. und 4. Novem-
ber 1926 unter dem Vorsitze des Waffenchefs der Infanterie, Oberst-
divisioniar Gaston de Loriol, eine Konferenz in Bern statt; vertreten
waren der Eidgenissische Turnverein, der Schweizerische Schiitzen-
verein, die Schweizerische Offiziersgesellschaft, der Schweizerische
Unteroffiziersverband und die kantonalen Komitees fiir den Vor-
unterricht, Es lagen der Konferenz einige ausfithrliche Gutachten
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vor, welche sich u. a. lobend iiber die Titigkeit des Eidg. Turnvereins
und des Unteroffiziersverbandes in der schwierigen Nachkriegszeit
aussprachen, eben in einer Zeit, da die Offiziersgesellschaften sich
eher vom Vorunterrichte zuriickgezogen hatten. Die anfianglich sich
zeigenden Gegensitze in den Ansichten iiber das Vorgehen wichen
allmahlich, da auf allen Seiten guter Wille herrschte, und so einigte
man sich auf folgende an das Militirdepartement zu richtende Vor-
schlige:

Die Verordnung von 1909 wird grundsitzlich beibehalten, ebenso
als Ziel des Unterrichts die kirperliche, geistige und moralische Er-
ziehung der sich zur Verfiigung stellenden Jugend, und die drei
Arten des turnerischen, des bewaffneten Vorunterrichts und der
Jungschiitzenkurse. Die Einfithrung des Obligatoriums wird schon
mit Riicksicht auf die Ungunst der Zeit abgelehnt. Es sollen ein-
heitliche kantonale Komitees gebildet werden, deren Prisidenten
das Militirdepartement zu genehmigen hat. Es ist eine engere Fiih-
lung zwischen Vorunterricht und Armee zu suchen, indem in dieser
die Vorunterrichtsschiiler gewisse Vorziige geniessen sollen.

Angeschlossen wurde der Antrag, die voriitbergehend aufge-
hobenen Turnpriifungen bei der Rekrutenaushebung seien wieder
einzufiihren.

Die neue Truppenordnung war am 18. Dezember 1924 ange-
nommen worden. Ueber sie und ihre Folgen sprach in glinzendem
Vortrage vor der Genfer Generalversammlung (14. Juni 1925)
Oberstlieutenant i. Gst. Gustave Combe (* 1882). Er betonte
namentlich den grossen Wert des Maschinengewehrs fiir die Infan-
terie als der besonders fiir die Verteidigung geeigneten Waffe, die
in gewissem Sinne die geringere Zahl der Geschiitze auszugleichen
vermobge. Notwendig ist vor allem die engste Verbindung zwischen
den Waffen, deren Aufgabe es ist, nach einer einzigen Idee zu
handeln. Den wihrend des Aktivdienstes und seither gemachten
Erfahrungen miisgen nun auch Dienstreglement, Felddienstreglement
und Anleitung fiir die Stibe angepasst werden.

* %
¥

Der neue Zentralvorstand (Lugano) erhielt im November 1926
einen Protest der franzosischen Sektion des Verwaltungsoffiziers-
vereins gegen eine allfdllige Wahl des Nationalrats Robert Grimm
zum Prisidenten dieses Rates. Das war zwar keine militirische,
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sondern eine politische Angelegenheit, und von der Einmischung
auf diesem Gebiete hielt sich die Offiziersgesellschaft grundsitzlich
fern. Aber wer wird es den Offizieren verdenken, wenn sie diesem
Vorkimpfer des Internationalismus und heftigen Gegner der Armee
diese hiochste Ehrung des Schweizervolkes, eben um der Wiirde der
Armee willen, versagen wollten! Andere Sektionen schlossen sich
alsbald dem Proteste an. Der Zentralvorstand erliess darauf eine
Erklirung in der Presse, andere Vereinigungen wie der Unteroffi-
ziersverband taten dasselbe, und unter dem Drucke der 6ffentlichen
Meinung unterblicb dann die Wahl.

Wenig spiiter stellte sich die Offiziersgesellschaft wieder in
Gegensatz zum Nationalrate, wieder um der Ehre der Armee willen.

Am 6. Dezember 1927 starb der in der Armee hochangesehene
Oberstkorpskommandant Theophil Sprecher von Bernegg, wihrend
des Aktivdienstes Chef des Generalstabs. In den Kreisen der schwei-
zerischen Offiziere empfand man es, dass in den Riten, in deren
Session der Tod fiel, kein Wort der Anerkennung fiir diesen ver-
dienstvollen Mann gesprochen worden war. Der Zentralvorstand
(Lugano) gab diesen Gefiihlen in seinen Schreiben an die Prisi-
denten der Rite Ausdruck und sprach sein Bedauern iiber die Unter-
lassung aus. Davon wurde auch der Presse Kenntnis gegeben.

Die Aufkldrungen jedoch, welche der Prisident des National-
rates daraufhin gab, indem er nachwies, dass iibungsgemiss solche
Ehrungen nur Persionlichkeiten erwiesen wiirden, die von der Bun-
desversammlung gewihlt und in Ausiibung ihres Auftrages gestorben
waren, mussten um so mehr als befriedigend angenommen werden,
als der Prisident des Nationalrates selbst diesen Zwang der Um-
stinde, dem er sich hatte fiigen miissen, bedauerte.

Der Offiziersverein der Stadt Bern stellte zur selben Zeit dem
Zentralvorstande 1000 Fr. zur Verfiigung, indem er ihn ersuchte,
eine Aktion zur besondern Ehrung des am 31. Januar 1925 gestorbe-
nen Generals Ulrich Wille und des Generalstabschefs einzuleiten.
Es wurde eine Kommission unter dem Vorsitze von Oberstkorpskom-
mandant Otto Bridler bestellt, welche die Sektionen zur Sammlung
von Spenden einlud, aus denen Gedenktafeln fiir die beiden hohen
Offiziere errichtet werden sollten. Sie wurden eingeweiht in Meilen
am 3. August 1929 in Anwesenheit der Familie des Generals, sowie
des Chefs des Militdrdepartements, der hohern Offiziere der Armee.
der Vertreter der schweizerischen und der kantonalen Offiziers-
gesellschaften, des Unteroffiziersverbandes; in Mayenfeld am 7. No-
vember 1929 unter dhnlicher Beteiligung von eingeladenen Giisten.
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»Die hiemit verbundene bescheidene Feier trug an beiden Orten
den Charakter einer warmen Sympathiekundgebung von Armee und
Zivilbevilkerung fiir unsere verdienten obersten militirischen
Fithrer wiihrend des grossen Krieges.”

Die Sammlung hatte Fr. 20,676.65 ergeben, die Kosten betrugen
Fr. 15.320.40; der Rest von Fr. 5356.25 wurde der Schweizerischen
Nationalspende iiberwiesen.

In diesem Zusammenhange moge erwihnt werden, dass die
Offiziersgesellschaft Beitriige spendete fiir das Denkmal, das den
bei der Erstirmung von Rom (6. Mai 1527, sacco di Roma) und
bei der Verteidigung der Papststadt gefallenen Schweizern errichtet
werden sollte, und fiir das zur Erinnerung an den Sieg bei Giornico
(28. Dezember 1478) projektierte Denkmal; ebenso fiir ein geplantes
Henri-Dunant-Denkmal (eingeweiht 9. Mai 1931 in Ziirich).

Hatte sich die Offiziersgesellschaft friither fiir die Rekruten-
aushebung nach dem Gesetze gewehrt, so tat sie es jetzt in gleicher
Weise zugunsten der Landwehr.

Nach der Militirorganisation von 1907 sollte die Landwehr alle
vier Jahre zu Wiederholungskursen einberufen werden; Korporale,
Gefreite und Soldaten waren nur zu einem Wiederholungskurse ver-
pflichtet. Aus Sparsamkeitsriicksichten hatte man aber diese Kurse
fallen lassen. Es war ein Zustand, der nicht linger zu dulden war,
wenn anders es ein Verantwortungsgefiihl gab.

Der Zentralvorstand (Lugano) richtete im November 1927 die
dringende Einladung an den Vorsteher des Militirdepartements, er
moge bei der Budgetberatung in den Riten erkldren, dass die Schwei-
zerische Offiziersgesellschaft die Wiederaufnahme der Landwehr-
wiederholungskurse verlange, sowohl aus Achtung vor dem Gesetze
als wegen der Notwendigkeit, die ganze Armee fiir den Krieg vor-
zubereiten.

Fiir das Jahr 1928 war es wohl zu spdt. Nachdem im Friihling
dieses Jahres auch die Landesverteidigungskommission die Land-
wehrkurse gefordert hatte, nahm die Generalversammlung in Lugano
(Mitte Juni) eine Tagesordnung an, zufolge der die Rite nachdriick-
lich ersucht wurden, diese Wiederholungskurse durch Bewilligung
der Mittel zu erméglichen und damit einem ungesetzlichen, nicht zu
verantwortenden Zustande ein Ende zu machen. Ein entschiedener
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Appell erging an die den Riten angehorenden Kameraden, mit
Energie fiir die Wiederherstellung der Gesetzmiissigkeit einzatreten.

Die ernste Bemiihung hatte Erfolg: vom Jahre 1929 an wird die
Landwehr wieder zu ihren Uebungen nach Vorschrift des Gesetzes
cinberufen.

Inzwischen hatten sich die Versuche von antimilitaristischer
Seite, die Armee in den Augen des Volkes herabzusetzen, ihren Wert
«u leugnen, ihr inneres Gefiige zu lockern, vermehrt und verstiarkt:
in der Presse, in Versammlungen, in den Ratsiilen wurde gegen sie
ceeifert, auch in ihre Reihen suchte man den Geist der Zersetzung
zu tragen. Diesen schidlichen, fiir unser ganzes Staatswesen 1n
hochstem Masse gefihrlichen Angriffen durfte nicht tatenlos zuge-
sehen werden, die Verantwortung vor dem Volke war gross, aber
man war sich ihrer auch villig hewusst.

An der Generalversammlung in Lugano war es die Sektion
Ncuenburg, die sich ..ither das immer heftiger und kiithner werdende
Auftreten der Armeegegner” beklagte und auf Gegenwehr drang.
Der neue Zentralvorstand (St. Gallen) wurde mit der Einleitung
ciner entschiedenen Aktion beauftragt.

Der Feldzug wurde auf verschiedenen Gebieten, mit verschie-
denen Mitteln gefithrt.  Vor allem galt es, den Pressedienst auszu-
bauen. Zur Besprechung eines einheitlichen Vorgehens und der
zweckmiissicen Methoden lud der Zentralvorstand die Leiter des
Pressedienstes in den kantonalen Sektionen auf den 24. November
1923 nach Olten ein. Dringend wurde empfohlen, die Presse genau
zu iitberwachen; Meldungen zum Nachteile der Armee, die sich als
falsch oder iibertricben herausstellen, sofort zu berichtigen; aber
auch die Presse mit Nachrichten und Mitteilungen iiber die Armee
zu versehen: Hinweise auf ihre Notwendigkeit, auf die Ziele, die
sie anstrebt, auf ihre Leistungen; Anzeigen von Mandiveranlagen,
Berichte tiber den Verlauf der Manover. Also ., Aufklarungsdienst™.

Da die Gegner sich auf die Gefahren des Gaskrieges zu berufen
pflegten, sich dabei aber Ungenauigkeiten und Uebertreibungen zu-
schulden kommen liessen, schien es geboten, dass unsere Vertreter
des Pressedienstes durch fachminnische Belehrung iiber den chemi-
schen Krieg und die Mdiglichkeiten des Schutzes gegen solche An-
eriffe instand gesetzt wiirden, ihrerseits das Publikum dariiber zu
unterrichten, wie die Dinge wirklich sind, und es vor iibertriehenen
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Vorstellungen und Befiirchtungen zu hewahren. Zu diesem Zwecke
fand am 5. und 6. Mirz 1929, mit Bewilligung und Unterstiitzung
des Mistirdepartementes, im Gaslaboratorium in Wimmis unter der
Leitung von Hauptmann Alfred Steck ein Einfiihrungskurs fiir die
Vertreter der Pressekommissionen statt.

Den Pressekommissionen stellte der Zentralvorstand ferner die
Schrift des Obersten Fernand Feyler in Lausanne ,.L’antimilitarisme
en Suisse” zur Verfiigung, und lebhaft griff er auch den Vorschlag
der Sektion Ziirich auf, in einer Broschiire alle die Landesverteidi-
gung betreffenden Fragen behandeln zu lassen und durch deren
weiteste Verbreitung die Ansichten dariiber zu kliren. Oberst-
lieutenant Otto Hegetschweiler unterzog sich unter der Hilfe von
Mitarbeitern der Aufgabe. Die Broschiire erschien 1931 unter dem
Titel ,,Unsere Landesverteidigung. Herausgegeben von der Schwei-
zerischen Offiziersgesellschaft” und ging in vielen tausenden von
Exemplaren (auch in franzésischer und, auszugsweise, in italienischer
Sprache) ins Land hinaus. Diese in ruhiger Darstellung abgefasste,
jeden polemischen Ausfall vermeidende, auf die besten Quellen,
namlich auf Tatsachen abstellende, den Stoff nach allen Seiten be-
leuchtende Arbeit hat zweifellos in weitesten Kreisen aufs giinstigste
gewirkt. :

Da auch unter der Lehrerschaft pazifistische oder antimilitari-
stische Elemente nicht fehlten, wendete sich der Zentralvorstand an
die Kantonsregierungen mit der Bitte, dariiber zu wachen, dass dem
vaterlindischen Geiste in den Schulen kein Abbruch geschehe; er
erhielt daraufhin von allen Seiten beruhigende Zusicherungen.

Einen besonders wichtigen Schritt tat der Zentralvorstand auf
Veranlassung des Obersten Otto Schmid, dessen Antrag von den
Delegierten in Lugano (1928) gutgeheissen worden war: ,.es seien
die finanziellen, industriellen und kommerziellen Verwaltungen ein-
zuladen, vorzugsweise militdrpflichtiges Personal einzustellen, aber
die Leistung der Militdrpflicht durch Lohnauszahlung wihrend des
Militirdienstes zu erleichtern.”

Da der kantonal-bernische Handels- und Industrie-Verbhand sich
bereits mit der Frage befasst hatte, kam sie den Kreisen, die sie
besonders betraf, nicht iiberraschend, und der Weg zu Verhand-
lungen stand offen. Am 18. April 1929 vereinigten sich in Ziirich
die Spitzen des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, des
Zentralverbandes Schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen, des
Schweizerischen Gewerbeverbandes, des Schweizerischen Baumeister-
Verbandes mit dem Zentralvorstande zu einer Besprechung, welche
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das volle Verstindnis fiir die Wichtigkeit und Notwendigkeit solchen
Vorgehens ergab, und wobei sich erfreulicherweise zeigte, dass schon
mancherorts in der gewiinschten Weise gehandelt werde. Immerhin
miisse der Frage um so mehr alle Aufmerksamkeit zugewendet wer-
den, als die Leiter der Arbeiterorganisationen ihr ,,aus durchsichtigen
Griinden Kkein Interesse entgegenbringen, obwohl es sich bei ihr in
hohem Grade um das Wohl und Wehe des einzelnen Arbeitnehmers
handelt.”

Aus der Beratung ergaben sich Richtlinien, in welchen den Or-
ganisationen Bevorzugung von Wehrpflichtigen vor Dienstfreien (bei
gleicher Eignung!), unbedingte Vermeidung der Entlassung von
Angestellten und Arbeitern wegen eines militdrischen Aufgebotes
und besondere Beriicksichtigung der Unteroffiziers-Anwirter emp-
fohlen wurde. Ferner war hier eine allgemeine Skala fiir Vergiitung
von Gehalts- und Lohnausfall aufgestellt.

Diese Richtlinien gingen an die Sektionen der genannten Ver-
binde, mit einer warmen Empfehlung ihrer Vorstinde zur Nach-
achtung. Aber sie gingen auch an simtliche Kommandanten von
Truppenkdrpern und Einheiten zu ihrer Orientierung, damit Fille
von Nichtheachtung untersucht und womoglich abgestellt werden
kénnten.

In dhnlicher Weise wurden der Schweizerische Stidteverband,
der Schweizerische Bauernverband, der Schweizerische Ingenieur- und
Architektenverband, die Schweizerische Bankvereinigung auf die
Dringlichkeit dieser Angelegenheit aufmerksam gemacht; die kanto-
nalen Regierungen wurden eingeladen, sich mit den Offiziersgesell-
schaften ihrer Kantone dariiber zu besprechen.

Da der hier gesite Same fast iiberall auf giinstigen Boden fiel,
werden die auf den Erfolg gesetzten Hoffnungen nicht unerfiillt blei-
ben; doch bedarf ihr Heranreifen der Zeit.

Die energischen Bestrebungen des Zentralvorstandes St. Gallen
fiir die Erhaltung und Kriiftigung des Wehrgedankens und gegen
die Angriffe auf diesen setzte ebenso entschieden sein Nachfolger
(Aarau) fort. Neu war die Idee, die fiir die gleichen Ziele von ver-
schiedenen Seiten her eingesetzten Krifte zu vereinigen und so zu
stirken. Mit der seit iiber einem Jahrzehnt bestehenden Schwei-
zerischen Vaterlindischen Vereinigung waren schon frither Be-
ziechungen angekniipft worden, aber jetzt konnte ein Zusammen-
wirken um so sicherer gesucht werden, als ihr der neue Zentral-
prisident (Oberst Eugen Bircher) sehr nahe stand. Es kam in Olten
am 22, August 1931 zu einer nidhern Verbindung, der ,.Schweizeri-
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schen Wehrvereinigung”, an deren Spitze der letzte Zentralprisident,
Oberst Philipp Heitz, trat. lhr sollte die Gesamtleitung aller
Aktionen zufallen; die Aufgaben wurden so verteilt, dass die Zivil-
propaganda der Vaterlindischen Vereinigung, die militirische (also
auch der Pressedienst der Sektionen in bisheriger Weise) der Offi-
ziersgesellschaft unterstellt wurde. Die neue Griindung iibernahm
auch (Antrag der Sektion Waadt) den Kampf gegen die Aufreizung
zur Dienstverweigerung und gegen die kommunistischen Zellen in
den Betrieben.

Neben diesen wichtigen Geschiften blieb die Behandlung eigent-
lich militirischer Fragen keineswegs im Hintergrunde.

Anlass zu grosser Sorge gab das militdrische Flugzeugwesen.
iiher dessen Riickstindigkeit allerlei Gerede ging. Wenn man sich
erinnert, welchen Anteil die Offiziersgesellschaft am Zustande-
kommen dieses Zweiges unserer Armee hatte, wird man auch das
Interesse verstehen, das sie ihm jetzt zuwandte.

Vor den Delegierten in Lugano (Juni 1928) hatte Hauptmann
Hans Meyer, Vizeprisident der Avia, die misslichen Verhiltnisse im
Militirflugwesen erortert: der Hauptiibelstand sei, dass den Militér-
fliegern das Vertrauen in die in der Schweiz hergestellten Flug-
zeuge fehle.

Auf die Bitte des Zentralvorstandes (St. Gallen) gewiihrte der
Vorsteher des Militirdepartements eine Besprechung (21. August
1928).

Mit dem grossten Freimute sprach sich Bundesrat Karl Scheurer
bei dieser Zusammenkunft iiber die Verhiltnisse hei’ unserm Flug-
zeugwesen aus, indem er an den Einrichtungen wie an den in Be-
tracht kommenden Personlichkeiten eine zwar wohlwollende aber
genaue Kritik iibte. Wichtige Konstruktionsfragen seien noch im
Stadium der Priifung, aber die Ansichten unserer Fachleute gingen
in manchen Dingen auseinander, und dies erschwere ihm die Bildung
einer eigenen Meinung. Ein Ankauf von Flugzeugen sei beabsichtigt,
zum Teil im Inlande, sobald die Versuche abgeschlossen seien. Aber
die Hohe der zu verlangenden Summe hange eben von der noch zu
gewinnenden Abklirung ab. Jedenfalls konnten die Flieger sicher
sein, dass ihre Interessen gewahrt, und dass sie stets angehért wiirden.

Am Ende des Jahres waren die hauptsidchlichsten Versuche abge-
schlossen; ihr Ergebnis teilte das Militirdepartement dem Zentral-
vorstande mit. Am 13. Dezember 1929 gelangte die Vorlage des
Bundesrates mit einer Forderung von zwanzig Millionen Franken
fiir die Ausriistung der Fliegertruppe an die Bundesversammlung.
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Zu Anfang des folgenden Jahres besprach Oberst Robert Fierz,
der Chef der kriegstechnischen Abteilung, vor der Berner Offiziers-
cesellschaft ,.die Flugzeugfragen™ (mit Lichtbildern), bei welcher
Veranstaltung ausser einer Abordnung des Zentralvorstandes die
Prisidenten der kantonalen Pressekommissionen zugegen waren;
denn man hielt darauf, die Bevilkerung aufzuklidren und namentlich
zu bheruhigen.

Die Bundesversammlung nahm die Vorlage am 4. Juni 1930 an,
und da der Beschluss nicht allgemein verbindlich war, trat er sofort
in Kraft.

Wieder waren im Nationalrat Einsparungen im Militdrbudget
gefordert worden, und das Postulat auf Beschrinkung der Ausgaben,
womdoglich auf 85 Millionen, war von den Riten im Juni 1929 ange-
nommen worden. Dem Gesuche des Zentralvorstandes, der Bundesrat
mochte auch den Zentralprisidenten in die mit den Vorstudien be-
auftragte Kommission einberufen, wurde zwar nicht entsprochen.
doch lud dann die Kommission selbst die Schweizerische Offiziers-
gesellschaft zur Mitarbeit ein. Diese Aufgabe fiel zunidchst den Sek-
tionen zu, deren Antrdge, zusammengestellt und bereinigt, vom
Zentralvorstande der Kommission auf den festgesetzten Termin
(31. Dezember 1930) eingereicht wurden.

Grundsitzlich wurde verlangt: an der Ausriistung unserer
Armee soll nicht gespart werden, wo die Kriegstiichtigkeit den
Schaden triige; hier ist gerade das Beste gut genug. Alle Ausgaben,
welche auch gemacht werden miissten, wenn wir keine Armee hiitten,
sollen aus dem Militirbudget entfernt werden. Die Bindung an eine
bestimmte Summe ist abzulehnen, da sie doch nicht inne-
zuhalten wiire.

Einsparungen wurden vorgeschlagen: in der allgemeinen Ver-
waltung; bei der Rekrutierung durch sorgfiltigere Auswahl; bei der
Aushildung; beim Schiessen ausser Dienst, beim Materiellen, beim
Pferdewesen, bei den Truppentransporten; bei der Militirversiche-
rung (Verhinderung von Missbrauch).

Im September 1932 lag die Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung iiber Aenderungen der Militirorganisation von
1907 vor. Sie brachte auch die Abschaffung der Rationspferde fiir
Truppenkommandanten und Generalstabsoffiziere vom Oberst-
lieutenant aufwirts, und die Nichteinberufung der Korporale, Ge-
freiten und Soldaten des Jahrgangs 1905, der Kavallerie von 1904.
zum Wiederholungskurse von 1933. Hiergegen erhob der Zentral-
vorstand (Aarau) an einer ihm vom Chef des Militirdepartements
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am 12. Oktober gewihrten Besprechung entschiedenen Einspruch
und erwirkte auch einen schriftlichen Vortrag im Sinne der Ab-
lehnung an die Kommissionen der beiden Riite. Die Bundesver-
sammlung wiirdigte die Bedenken der Offiziersgesellschaft in der
Diskussion, nahm aber doch die Vorlage an (23. Dezember 1932).

»d0ll nicht die Rekrutenschule verlingert werden?” Diese auch
schon erdrterte Frage stellte die Sektion St. Gallen im Frithling 1929
wieder zur Diskussion. Sie wurde vom Arbeitsausschusse im April
1930 besprochen und zwar im Zusammenhange mit dem von der
Landesverteidigungskommission gedusserten Ansicht, die Infanterie-
Rekrutenschule sei auf Kosten eines Wiederholungskurses zu ver-
lingern. Der Arbeitsausschuss, dem als Vertreter des Eidgenossischen
Militirdepartements der Chef der Abteilung fiir Infanterie, Oberst-
divisiondr Gaston de Loriol heiwohnte, lehnte den Vorschlag ab und
zwar wesentlich aus folgenden Griinden: die Massnahme ist ohne
Gesetzesiinderung nicht durchfiihrbar; fiir den Unteroffizier wiirde
sie doppelt in Betracht fallen, was die Erginzung der Cadres
erschweren miisste; die Bestinde der Einheiten in den Wieder-
holungskursen wiirden noch mehr geschwicht; fiir die militédrische
Aushildung ist der Wiederholungskurs wichtiger und wertvoller, als
es die entsprechende Verlingerung der Rekrutenschule wiire.

Die Berichte der Sektionen (die ebenfalls meist ablehnend lau-
teten), wurden mit demjenigen iiber die Verhandlungen des Arbeits-
ausschusses dem Militardepartement iibermittelt, dessen Empfangs-
anzeige mit den Worten schloss: Wir sind Ihnen fiir die auch hier
wieder geleistete nutzbringende Arbeit fiir die Armee dankbar.

bR
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Die Militirorganisation vom 12. April 1907 hat unserer Armee
fiir das Aufgebot wihrend des Weltkrieges treffliche Dienste geleistet,
Durch die ungeheuer rasche und vielseitige Entwicklung des Kriegs-
wesens wihrend des Krieges und seither ist sie iiberholt worden und
kann in mancher Beziehung nicht mehr geniigen. Was an Ver-
besserungen oder doch Verinderungen ohne Volksbefragung
durchgefithrt werden konnte, ist geschehen: wir erhielten die neue
Truppenordnung vom 18. Dezember 1924, und der Aenderung am
Militirgesetz vom 23. Dezember 1932 drohte natiirlich keine Refe-
rendumsbewegung. Ebenso ist die Ersetzung des Infanteriegewehrs
durch den Karabiner Modell 1931 auf keine Schwierigkeit gestossen
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(Zustimmung durch den Stdnderat am 13., durch den Nationalrat
am 15. Juni 1933).

Allein damit sind andere héchst wichtige Punkte nicht beriihrt
worden, und es bedarf zu ihrer befriedigenden Erledigung einer ein-
greifenden Umgestaltung der Militirorganisation.

An der Delegiertenversammlung vom 19. Juni 1931 (St. Gallen)
sprach der Vorsteher des Militirdepartements, Bundesrat Rudolf
Minger, den Wunsch aus, die Offiziere mochten diese Reorganisation
durch titige Mitarbeit, durch Anbringen von Vorschriften und Wiin-
schen fordern. Durch diese Einladung fiihlte sich in erster Linie der
neue Zentralvorstand (Aarau) verpflichtet, aber sie entsprach auch
seinem eigenen Drange, fiir die Sache mit allen Kriften einzustehen
und den Behérden durch griindliche Vorarbeit an die Hand zu
gehen. Und wenn Bundesrat Minger sich gerne bereit erklirte, den
Arbeitsausschuss jdhrlich durch einen Offizier der Generalstabs-
abteilung ither den Fortgang der Arbeiten zu orientieren, so war
damit eine Briicke geschlagen, die das Zusammengehen verbiirgte.

Die erste derartige Veranstaltung fand am 28. Mai 1932 in Thun
statt. Ausser den Mitgliedern des Arbeitsausschusses waren auch
die Prisidenten der kantonalen Sektionen eingeladen. Anwesend
waren 52 Offiziere, darunter sieben Offiziere als Abordnung des
Militdrdepartements, an ihrer Spitze Oberstkorpskommandant Hein-
rich Roost, der Chef der Generalstahsabteilung, und Oberstdivisionir
Ulrich Wille, der Waffenchef der Infanterie.

Zuerst wurden durch Oberst Robert Fierz, den Chef der kriegs-
technischen Abteilung, und Oberst Karl Séquin, den Kommandanten
des Schiessplatzes Thun, der Stokes-Minenwerfer und die Infanterie-
Kanone vorgefiihrt und ihre Leistungen in Transportlage und im
Feuer gezeigt. Auf einen Vortrag von Oberstdivisiondr Wille iiber
Fiihrerausbildung und Fiihrerautoritit folgte eine Besprechung iiber
die Verbesserung der Infanteriebewaffnung und iiber die Um- und
Neubewaffnung der Artillerie.

Ueber jene Vorfithrung ergab sich allgemeine Befriedigung, und
man beschloss, ,,es sei dem Militdrdepartement, neben dem Danke
fiir die heutige Veranstaltung, die Forderung baldiger Einfithrung
der einen oder der andern Waffe auszusprechen”.

In der Diskussion iiber die Artillerie zeigte es sich, dass die bis-
her bekannt gewordenen Vorschlige fiir die Neubewaffnung der
ausserordentlich hohen Kosten wegen undurchfiihrbar sind. Studien
sind im Gange fiir Verbesserung des vorhandenen und fiir Ersetzung
des ungeniigend gewordenen Materials. Jedenfalls kann es sich nur
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um eine schrittweise vorzunehmende Erneuerung handeln. Eine
Kommission von Artillerie- und Infanterieoffizieren soll zur Prii-
fung und Abklirung der Frage eingesetzt werden.

Sodann wurden die Anwesenden mit den zahlenmissigen Grund-
lagen fiir die kiinftige Militdrorganisation bekannt gemacht; denn
es erscheint als selbstverstindlich, dass der Neubau der Armee mit
den tatsichlich vorhandenen Elementen zu rechnen hat.

Ueber den wichtigsten Faktor, das voraussichtliche Ergebnis der
Rekrutierung in der kommenden Reihe der Jahre referierte Oberst-
lieutenant 1. Gst. Rudolf von Erlach; Oberstlieutenant Eduard Jordi
iiber den Bestand und den Bedarf an Pferden und Maultieren;
Oberst 1. Gst. Jakob Labhard iiber die vorhandenen Motorfahrzeuge.
Wer die hier gebotenen Zahlen mit den Bediirfnissen fiir die Gegen-
wart und die nidchste Zukunft zusammenhielt, musste erkennen, dass
ihnen auf Grund des bestehenden Militdrgesetzes nicht geniigt wer-
den kann, dass also eine Anpassung an die Verhiltnisse uner-
lasslich ist.

Der Zentralvorstand nahm das Studium der Reorganisation
sofort an die Hand. Er lud die Sektionen zur Vorberatung ein und
wiinschte von ihnen, nach einem Fragenschema, Meinungsidussc-
rungen iiber die Dauer der Rekrutenschulen und Wiederholungs-
kurse; iiber die Ausriistung der Infanterie mit Geschiitzen, Minen-
werfern, Tankabwehrwaffen; der Artillerie mit Feldgeschiitzen,
schweren Geschiitzen, Flugzeugabwehrwaffen; iiber die Organisation
und die Gliederung der Einheiten.

Die Vorschlige wurden auf den Zeitpunkt der Versammlung des
Arbeitsausschusses erbeten, der dann auf den 7. Mai 1933 nach
Aarau einberufen wurde.

Der Vorsitzende, Zentralprisident Oberst Eugen Bircher, er-
offnete die Verhandlungen, indem er die Vorfrage iiber die
Berechtigung der Revision der Militarorganisation stellte. Der Bundes-
rat hat sie der Sparmassnahmen wegen beschlossen, aber auch die
moderne Entwicklung der Kriegstechnik verlangt sie. Die Mitarbeit
der Truppenoffiziere ist sowohl deren Pflicht, als auch der Wunsch
des Militdrdepartements.

Ein Blick auf die allgemeine Lage zeigt, dass kein Grund zu
grossem Vertrauen gegeben ist, wir mogen die Verhiltnisse jenseits
des Rheins oder jenseits des Juras ins Auge fassen. Daher miissen wir
bereit sein. Wenn unsere Armee ein Kriegsgeniigen erreichen soll, so
muss dies schon im Frieden angestrebt werden. Dazu muss ein
Mindestmass an Ausbildung und an Ausriistung gefordert werden.
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Schon die mannigfachen technischen Neuerungen machen eine Ver-

lingerung der Ausbildungszeit notwendig, die nicht durch Opferung

eines Wiederholungskurses (sie ist auch schon vom Arbeitsausschusse
abgelehnt worden), sondern nur durch Verlingerung der Gesamt-
dienstzeit erreicht werden kann.

In bezug auf die Bewaffnung bereitet der Bundesrat jetzt schon
eine Vorlage fiir Ausriistung der Infanterie mit artilleristischen
Waffen vor; aber ebenso wichtig ist es, dass die Waffe der Artillerie
auf die Hohe der Zeit gebracht wird. Die Kosten sind wohl be-
deutend, aber eine unzulidngliche Bewaffnung der Artillerie kann
vor dem Volke nicht verantwortet werden.

Erst ist die Neubewaffnung durchzufiihren; ihr schliesst sich
dann in zweiter Linie als weniger wichtig die Aenderung der Heeres-
organisation an, und hier lassen sich, ohne dass der Grundsatz der
allgemeinen Wehrpflicht, der nicht verletzt werden darf, beriihrt
wird, durch Verminderung der Einheiten auch Ersparnisse erzielen.

Dem Antrage des Présidenten, zuerst die Dauer der Ausbildungs-
zeit und der Wiederholungskurse sowie deren Zahl, dann die Ar-
tilleriefrage zu behandeln, folgte die Diskussion. Allgemein trat der
Wunsch zutage nach Verlingerung der Ausbildungszeit und ebenso
der andere, dass die Zahl der Wiederholungskurse nicht zu ver-
ringern sei. Gegensitzlich aber waren die Meinungen: einerseits, es
sei nur vorzuschlagen, was moéglich und erreichbar erscheine, ander-
seits, es sel ohne solche Riicksicht das zu verlangen, von dessen unbe-
dingter Notwendigkeit man iiberzeugt sei. Beide Arten des Vor-
gehens haben ihre innere Berechtigung: die erste ist die unbe-
stimmtere aber sicherere, die zweite ist die gefdhrdetere, aber ziel-
bewusstere. Wenn der zweite Weg mit grosser Mehrheit vorgezogen
wurde, so mag der von mehrern Sprechern wiedergegebene Eindruck,
die Stimmung im Volke sei der Armee wieder viel giinstiger als bis
vor wenigen Jahren, dazu beigetragen haben.

Die folgenden Beschliisse vereinigten alle Stimmen auf sich:

1. Am Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht ist festzuhalten.

2. Als grundlegende Ausbildungszeit fiir den Soldaten kombattanter
Waffen ist ein Minimum von 90 Tagen festzusetzen.

3. An der Wiederholungspflicht von sieben (fiir die Kavallerie acht)
jahrlichen Wiederholungskursen ist unter allen Umstinden fest-
zuhalten.

4. Die Dauer der Wiederholungskurse ist allgemein der Dauer der
Wiederholungskurse der Artillerie und Festungstruppen anzu-
passen, also um drei Tage zu verlidngern.
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5. Den Wiederholungskursen vorgingig sind Cadres-Vorkurse anzu-
setzen, zu denen auch die Unteroffiziere einzuberufen sind.

6. Die Stellung des Unteroffizierskorps, namentlich auch ausser-
dienstlich in seiner wirtschaftlichen Existenz, ist zu heben.

Fiir die von der Offiziersgesellschaft bestellte Artilleriekommis-
sion referierte Oberst Adolf Schifer (* 1875), Mitglied des Zentral-
vorstandes. Auch hier bestand in der Hauptsache Einstimmigkeit:
unsere Artillerie bedarf unbedingt der Erneuerung und Vermehrung
ihres Geschiitzmaterials und zwar so bald als moglich, vor jeder Re-
organisation ; notig ist besonders die Anschaffung einer weittragenden
Kanone (Kal. 10,5 oder 12 cm) und fiir die Feldartillerie ein neues
Geschiitz. Ebenso stimmten die Meinungen iiberein in bezug auf den
Verzicht auf die Ballonkompagnie und die Schallmessung bei den
Artillerie-Beobachtungskompagnien.

Doch fehlten auch Gegensitze nicht: wihrend eine Minderheit
der Kommission auch die Gebirgsartillerie erneuern und ein beson-
deres Fliegerabwehrgeschiitz einfithren wollte, hielt die Mehrheit
dafiir, die weittragende Kanone vermége die der Gebirgsartillerie
zugewiesene Aufgabe vom Tale her oder abseits der Passstrasse besser
zu losen; und ferner war sie der Ansicht, das moderne Feldgeschiitz
sei in der Lage, die Flieger zu bekiampfen.

Dass bei diesem Auseinandergehen auch iiber die Reihenfolge
der vorzunehmenden Aufgaben keine Uebereinstimmung herrschte,
ist natiirlich. Von der Diskussion konnte wohl kaum erwartet wer-
den, dass sie zur Preisgabe des einen oder des andern Standpunktes
fithren werde; also musste der Schlussantrag, dem die Anwesenden
einhellig beipflichteten, aus zwei Teilen bestehen:

»Der Arbeitsausschuss beschliesst einstimmig eine Eingabe an
das Eidgenossische Militirdepartement betreffend Neu- und Um-
bewaffnung der Artillerie, wobei in erster Linie auf deren Dringlich-
keit hingewiesen werden soll, und in zweiter Linie die beiden An-
trige der Artillerickommission zu begriinden sind.”

Mit dieser Besprechung hat die Schweizerische Offiziersgesell-
schaft den ersten der ihr zukommenden Schritte auf dem Wege zu
einer Erneuerung unseres Heerwesens getan; aber der Weg isi weit,
der zu iiberwindenden Hindernisse sind viele, die Aufgabe ist ausser-
ordentlich gross, vielleicht grosser als je eine war. Man versteht es,
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wenn im Arbeitsausschusse von verschiedenen Seiten (Solothurn,
Frauenfeld, Basel, Luzern) der Wunsch ausgesprochen wurde, es
mochte die Fiithrung durch die ganze Arbeit hindurch bis ans Ende
in der gleichen Hand bleiben, weil ,eine beharrliche und gleich-
missige Verfolgung des Zieles nur dann moglich ist, wenn die Lei-
tung nicht vor Erreichung des Zieles wechselt.”

Aber ist die Aufgabe gross, so ist sic auch lohnend, weil sie in
allen ihren Teilen interessant ist, und weil sie in ihrer Gesamtheit ein
hichstes Ziel hat: die Erhaltung des militirischen Schutzes fiir unser
Vaterland.

Es ist ein schoner Gedanke, dass die Offiziersgesellschaft beim
Eintritt in ihr zweites Jahrhundert gerade vor die Mitwirkung an
der Losung einer so wichtigen Aufgabe gestellt ist. Moige ihrem
Streben, dem viel Miihe und Arbeit beschieden sein wird, auch ein
schoner Erfolg zuteil werden, den einmal ein befriedigender gliick-
licher Abschluss, sodann auch die gute Aufnahme des Werkes bheim
Schweizervolke bringen soll.
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DIE PREISFRAGEN

Zu einer immer wichtigern und wertvollern Angelegenheit der
Offiziersgesellschaft und ihrer Verhandlungen hat sich die Einrich-
tung der Preisfragen entwickelt. Aus schiichternen Anfingen nur
zogernd sich vorwirts bewegend, hat sie ihre nutzbringende Form ge-
funden. In den letzten Jahrzehnten hat sie eine Breite und eine Tiefe
gewonnen, wie gie freilich ihre Begriinder noch nicht ahnen konnten.

Auf eine 1835 in Ziirich von Major Stamm von Schaffhausen
ausgegangene Anregung stellte das kiinftige Zentralkomitee im
nichsten Jahre in Zofingen Antrige, welche zu den folgenden Be-
schliissen fithrten:

»l. Die Eidgenossische Militair-Gesellschaft griindet eine Anstalt,
welche durch Ausschreibung von Preisfragen und Erteilung von den
Kriften der Gesellschaft angemessenen Preisen an die Bearbeiter,
das Militairwesen zu fordern sucht.

»Diese Preise hestehen in Ehrenmedaillen von Bronze, Silber
oder Gold. Das neue Comité soll bhis zur nichsten Versammlung
die Zeichnung entwerfen und der Versammlung vorlegen, welche
dann auch in Beziehung auf den materiellen Werth dieser Medaillen
einen definitiven Beschluss fassen wird.

»2. In Beziehung auf die erste Preisfrage wird ferner be-
schlossen: Die Eidgendssische Militair-Gesellschaft — in der Absicht
nach Kriften auf eine regelmissige dem Vaterlande um so erspriess-
lichere Vollziehung der Militdrischen Obliegenheiten der schwei-
zerischen Truppen zu fordern, deren Wichtigkeit leider noch viel-
seitig misskennt wird — verspricht eine Ehrenmedaille dem Ver-
fasser desjenigen maoglichst kurzen, aber allgemein verstindlichen
Werkchens, welches am geeignetsten erscheint, dem Schweizer seine
Pflichten als geborener Vertheidiger seines Vaterlandes, die Noth-
wendigkeit einer genauen Beobachtung des innern Dienstes, so wie
eines piinktlichen und schnellen Gehorsams gegen die Befehle der
Vorgesetzten anschaulich zu machen.

»Dieses Biichlein muss sich in seiner Entwicklung an die be-
stehenden eidgendssischen Reglemente anschliessen, einen kurzen
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Leitfaden fiir den innern Dienst enthalten, und dann am Schlusse

durch Beispiele aus der Kriegsgeschichte die nachtheiligen Folgen

deutlich darstellen, welche aus einer Nichtbeachtung oder Vernach-
lassigung jener ersten militidrischen Pflichten fiir das Gesamt-

Vaterland sowie fiir jeden einzelnen Mann entstehen kinnen.

»Die Bewerber haben ihre Arbeiten bis Ende Dezember 1837 an
den Vorstand der Eidgenossischen Militair-Gesellschaft einzusenden,
welcher dieselben der von der Gesellschaft in ihrer Sitzung vom Jahre
1837 zu erwihlenden Experten-Commission zustellen wird, auf deren
Bericht und Antrag die Gesellschaft in ihrer Sitzung vom Jahr 1838
den Preis ertheilt, oder die Frage aufs neue ausschreiben wird.

»Die gekronte Arbeit bleibt Eigenthum der Militairischen Ge-
sellschaft, welche dieselbe auf eigene Kosten drucken lassen und fiir
deren maoglichste Verbreitung sorgen wird.”

Die Ausschreibung erliess das Berner Zentralkomitee am
14. Januar 1837.

Die Versammlung dieses Jahres fasste noch folgende erginzende
Beschliisse:

1. Die Ehrenmedaillen bestehen aus zwei Arten:

a) Aus einer goldenen im Werth von Fr. 70—80 und
b) aus einer silbernen im Werth von Fr. 3—S5.

2. Eine Commission von Sachverstindigen, welche von dem Vor-
stande zu ernennen ist, soll Zeichnung und Inschriften der Me-
daille bestimmen.

3. Der gegenwiirtige Vorstand ist beauftragt, den Stempel zu einer
solchen Medaille verfertigen zu lassen.

4. Es wird ihm iiberlassen zu bestimmen, wo der Stempel aufbewahrt
bleiben soll.

Diese letzte Anordnung verursachte die geringste Sorge, denn
nichts von allem geschah:

Die vorgesehenen Kommissionen wurden nicht gewihlt. Die
Medaillen wurden nicht erstellt, weil der Kasse das nétige Geld
fehlte; immerhin lag ein Entwurf von Prof. Lohbauer in Bern vor.

Eine Losung der Preisaufgabe ging nicht ein. Sie wurde daher
vom Zentralkomitee Schaffhausen nochmals ausgeschrieben, doch
wieder ohne Erfolg'.

1 Im gleichen Jahre erschien in Luzern das ,,Provisorische Dienstreglement fiir
die eidgendssischen Truppen”, welches fiir die 1834 in Thun abgehaltene ,,ausser-
ordentliche Militirschule” verfasst worden war und nun auf Beschluss der eidge-
néssischen Militiraufsichtsbehorde vom 30. Mirz 1837 fiir alle eidgendssischen
Truppenbesammlungen vorliufig gelten sollte.
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Damit war die Angelegenheit der Preisfragen fiir einmal er-
ledigt; denn als in Rapperswil (1839) die Sektion Thurgau die Auf-
hebung des Instituts der Preisfragen beantragte, blieb sie nur des-
wegen in Minderheit, ,,weil das Institut nach den Gesellschafts-
statuten nicht besteht und diese die Ausschreibung von Preisfragen
nicht vorschreiben”.

Das hinderte freilich die nichste Versammlung (Luzern 1840)
nicht, wieder einen Schritt in der Sache zu tun. Auf Grund eines
Vortrages iiber die Notwendigkeit der Umiénderung unserer takti-
schen Reglemente, der mit dem Antrage schloss, es sei die Tag-
satzung, der Vorort und die Militir-Aufsichtsbehérde darum anzu-
gehen, sie miéchten drei Preise fiir die Ausarbeitung eines solchen
Reglementes ansetzen, wurde zwar nicht dieser Antrag angenommen,
sondern der andere, ,,es sei diese Arbeit fiir das nidchste Jahr als
Preisfrage aufzustellen und das Komitee zu beauftragen, die Preise
zu bestimmen”.

Ein anderes Thema, das im folgenden Jahre als Preisaufgabe
vorgeschlagen wurde, verwies man an den eidgendssischen Kriegsrat
mit der Empfehlung es zu bearbeiten.

1843 wurden zwei Arbeiten, die im Jahre vorher eingeliefert
worden waren, als preiswiirdig bezeichnet, doch scheinen wirkliche
Preise nicht erteilt worden zu sein.

Von nun an ist von Preisfragen ein Jahrzehnt lang nicht mehr
die Rede; die unruhigen Zeitliufe, dann die wichtigen Aenderungen
im Militdirwesen mogen die Ursache sein.

An der St. Galler Tagung (1853) lag der Antrag der Sektion
Aargau vor: die Versammlung wolle gegeniiber dem Eidgenissischen
Militirdepartement die Wiinschbarkeit der Einfithrung von Preis.
fragen fiir geeignete militirische Gegenstinde aussprechen. Die
nichste Versammlung (Baden) horte einen Bericht ither den Vor-
schlag an, der aber die Beteiligung des Militdrdepartements ablehnte,
und schloss sich den Folgerungen des Berichterstatters an, nach denen
wieder ein Jahr spiter der Entwurf eines Reglementes vorzulegen
war. Dieses Reglement, wie es 1855 in Liestal durchberaten und
angenommen wurde, enthidlt im wesentlichen folgende Bestim-
mungen:

Jedes Jahr stellt die Hauptversammlung eine bis hichstens drei
Preisfragen auf; die Zahl hdngt vom Stande der Kasse ab. Das
Zentralkomitee lidt das Schweizerische Militirdepartement oder
auch besondere Offiziere zur Eingabe von Fragen ein und macht,
ohne doch an diese Vorlage gebunden zu sein, seine Vorschlige.
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Die Gesamtsumme der Preise darf 200 Fr. nicht iibersteigen, der
erste Preis nicht iiber 100 Fr. hinausgehen.

Die eingegangenen Arbeiten beurteilt ein von der Generalver-
sammlung bestelltes Preisgericht von drei bis fiinf Offizieren und
spricht auch die Preise zu. Es kann auch fiir jede Frage ein beson-
deres Gericht bestellt werden. Die Beschliisse des Preisgerichtes voll-
zicht das Komitee und erstattet der allgemeinen Versammlung Be-
richt. Es entscheidet auch iiber die Drucklegung der Arbeiten,

Wie man sieht, fehlen hier noch jene Anordnungen, welche die
Geheimhaltung des Autornamens gewiihrleisten. Die Arbeiten sind
denn auch in der Folge nur zum Teil anonym eingereicht worden.

In Aarau (1873) wurde die Revision dieses Reglementes ge-
wiinscht. Allein das Zentralkomitee von Lausanne, das sie zugleich
mit der Revision der Statuten (1876) vornehmen sollte, verneinte die
Notwendigkeit, das alte Reglement blieb bestehen, bis die Praxis und
auch spitere Statuteninderungen einwirkten.

Seit der Regelung von 1855 ist die Institution der Preisfragen
stindig geblieben, unterbrochen nur durch die Grenzbesetzungen
von 1870—1871 und 1914—1920. Es gab alle Jahre neue Fragen, bis
der Turnus der Generalversammlungen und damit die Amtsdauer des
Zentralkomitees auf zwei Jahre (1864), dann auf drei Jahre (1876)
erweitert wurde, welchen Aenderungen der Turnus der Preisaufgaben
folgte. Ein Beschluss, trotzdem an der jdhrlichen Aufstellung fest-
zuhalten, wurde nicht durchgefiihrt.

An der urspriinglichen Zahl der Aufgaben (1—3) hielt man im
allgemeinen bis zum Ende des Jahrhunderts fest; dann erfolgte die
Aenderung. In der Erwartung, durch Vermehrung der Fragen die
Offiziere in grosserer Zahl zur Mitarbeit heranzuziehen, ging man
1900 auf 14, 1903 auf 30, 1906 auf 25 Aufgaben; 1920 waren es 14,
1923 20, 1929 55, 1932 68. So konnten alle Waffengattungen und
Dienstzweige bedacht werden; es gab also auch Preisfragen fiir die
Flieger, fiir den Motorwagen-, den Territorial-, den Etappendienst.
Die Zahl der Bearbeiter nahm allerdings zu, aber doch nicht im
wiinschbaren Masse?.

Die Aufstellung der Aufgaben ging von der Generalversammlung
an die Delegierten iiber, blieb dann in der Hand des Zentralvor-
standes, von dem wohl auch immer die ersten Vorschlige aus-
gegangen waren. Doch hatte man schon frith die Mitwirkung des
Eidgendssischen Militirdepartements, spiter auch der Waffenchefs

2 An der Preisaufgabenkonkurrenz von 1930 beteiligten sich 0,5 % aller Mit-
glieder.
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und anderer hoherer Offiziere erbeten. Auch aus den Versamm-
lungen der einzelnen Waffen, von kantonalen Sektionen, vom Ar-
beitsausschusse gingen Vorschlige ein. In jiingster Zeit beriet der
Zentralvorstand mit den Jurymitgliedern die endgiiltige Liste.

Die Jury fiir die Beurteilung der eingegangenen Arbeiten wurde
vom Zentralvorstande aus den angesehensten hohern Offizieren der
Armee bestellt, und es fanden sich immer Minner bereit, sich der
miihe- und verantwortungsvollen Aufgabe zu unterziehen. Ihr Urteil
war unanfechtbar; die Zuteilung der Preise unterlag der Genehmi-
gung erst der Generalversammlung, spiter der Delegierten; von ihnen
wurde auch iiber die Drucklegung entschieden. Es ist nur einmal
vorgekommen, dass der vorgeschlagene Preis dem gefidllten Urteil
nicht zu entsprechen schien und aus der Versammlung der Wunsch
auf Erhshung geédussert wurde, welchem Wunsche die Jury entsprach.

Dic Urteile der Jury werden in den Protokollen oft nur sum-
marisch oder auch gar nicht wiedergegeben. Das ist zu bedauern;
denn wenn sie, was doch auch nicht selten geschieht, vollstindig
aufgenommen worden sind, so bieten sie doch des Interessanten und
Belehrenden viel und zeugen namentlich von der gewissenhaften und
griindlichen Arbeit und der iiberlegenen Sachkenntnis,

Es moge gestattet sein, hier eine Zwischenhemerkung einzu-
schalten. Man hat gesehen, dass es selbst der bedeutend vermehrten
Zahl von Preisaufgaben, die doch nach vielen Seiten hin ein Interesse
hitten wecken konnen, nicht gelungen ist, wesentlich mehr Federn
zur Bearbeitung in Bewegung zu setzen. Hat vielleicht nicht manchen
Offizier das bei allem Wohlwollen doch strenge Urteil der Preis-
gerichte zuriickgehalten? Nicht das Urteil iiber den Gehalt, von dem
natiirlich in jedem Falle ein hestimmter Grad von Zuldnglichkeit ge-
fordert werden muss, sondern das Urteil iiber die Form, das doch
immer fiir das Gesamturteil mitentschied.

Wir haben in unserer Armee viele Offiziere, die in ihrer Schul-
bildung hinter andern zuriickstehen. Das ist bekanntlich kein Un-
gliick. Denn so manche von ihnen diirfen sich ruhig neben die bevor-
zugteren Kameraden stellen, wenn es auf Charakter, auf ruhiges,
sicheres Urteil ankommt. Sie hétten wohl ihre gesunden, praktischen
Gedanken, verfiigen aber nicht iiber ein literarisch geschultes Ge-
staltungs- und Ausdrucksvermogen; sie fithlen diesen Mangel, und
wenn sie sehen, wie viel Gewicht auch auf Formung und Darstellung
gelegt wird, wagen sie sich nicht heraus.

Es handelt sich hier nicht darum, die Bedeutung der Form zu
leugnen oder nur irgendwie herabzusetzen; ist sie doch dem Kiinstler
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ein Heiliges. Aber in unserm Falle diirfte es sich doch empfehlen,
wo aus dem Inhalt Brauchbares und Gutes aufleuchtet, die Mingel
in der Form nicht allzu schwer ins Gewicht fallen zu lassen.

+*

Die Zahl der Preisfragen ist im Laufe der Zeit auf iiber 360
angestiegen; sie alle hier wiederzugeben, ist durchaus unmaoglich.

Ein Blick auf die Listen lisst ohne weiteres erkennen — was
auch von vornherein zu vermuten ist — dass auch sie die Entwick-
lung unseres Heerwesens Schritt fiir Schritt begleiten. Welch ein
Gang ist es nicht von jener ersten Preisfrage von 1836, die der
Klirung elementarer militirischer Begriffe und Pflichten dienen
gollte, bis zu einer Frage von 1933 wie etwa der: kann unser Luft-
raum strategisch verteidigt werden oder nicht?

Eg ist immer vorgekommen, dass man Themen aus friithern Listen
wieder aufgriff und neuerdings zur Bearbeitung stellte, wenn sie
entweder ungeniigend oder, trotz ihrer Wichtigkeit, gar nicht behan-
delt worden waren, oder wenn sich inzwischen neue Gesichtspunkte
aufgetan hatten. So sind z. B. die Kimpfe in der Schweiz von 1799
schon 1885 und (Lecourbe) 1894 in preisgekronten Arbeiten dar-
gestellt worden. Wenn nun (1933) das Thema (,,mit besonderer Be-
riicksichtigung des Hochgebirges”) neuerdings aufgelegt wird, wie
anders sieht es fiir den Bearbeiter aus, der die Hochgebirgskimpfe
des Weltkrieges kennt! Andere Aufgaben drédngten sich naturgemaiss
der Wiederholung auf, oder man verfiel unbewusst wieder auf sie.

An Aufgaben aus der Kriegsgeschichte lagen eigentlich nicht
viele Fragen vor: die Biographie des Generals Werdmiiller (wel-
ches?) (1857); die Feldziige des Herzogs Rohan im Veltlin und in
Graubiinden (1902) ; Nachforschungen nach den Quellen der Kdmpfe
in der Schweiz (1858) und, wie schon mitgeteilt, die Darstellung
dieser Kdmpfe und der des Jahres 1800 (1891); die Schweizer
Truppen im Feldzuge von 1815 (1902); die Grenzbesetzungen von
1870 und 1871 (1902, 1910) ; die Geschichte der Truppenzusammen-
ziige seit 1815 (1933); endlich war auch die Wahl eines kriegs-
geschichtlichen Themas freigestellt (1879, 1881, 1899).

Auffallen wird es, dass im letzten Jahrhundert nach den Lehren
aus den zeitgendssischen Feldziigen nie gefragt wurde: 1864, 1866,
1870/71, die Balkankriege der siebziger und achtziger Jahre werden
iibergangen. Dann allerdings erscheinen die Fragen nach den Lehren
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des Burenkrieges (1902) ; nach den Lehren des ostasiatischen Krieges
(1906) ; strategische Erwiigungen iiber diesen Krieg (1910) ; uber die
Befestigungen im russisch-japanischen Kriege (1913); iiber die Ver-
wendung der Artillerie nach diesem Kriege (1913). Selbstverstind-
lich hat der Weltkrieg vielfachen Anlass zu Fragen gegeben: Lehren
des Weltkrieges fiir die Artillerie, fiir die Kavallerie, fiir den Muni-
tionsnachschub (1920); ,.Ist die Infanterie noch die Hauptwaffe?”
(1929); oder allgemein: Verarbeitung der Erfahrungen aus dem
Weltkriege (1924). Nachdriicklich werden jetzt die Studien auf den
Gebirgskrieg hingelenkt. Zwar haben auch frither die Fragen auf
diesem Gebiete nicht gefehlt: Bewaffnung der Artillerie fiir den
Gebirgskrieg (1884), die Verteidigung der Siidfront; fliichtige Be-
festigungen im Gebirge; Sanititsdienst im Gebirge (1899, die letzte
1913 wiederholt) ; Truppenfithrung im Hochgebirge (1902) ; Organi-
sation der Gebirgstruppen (1906); Ausbildung der Gebirgsbhrigaden
(1913) ; Erstellung des widerstandsfiahigen Gebirgshlockhauses
(1906). Seit dem Kriege vermehren sie sich noch: Trains der Ge-
birgsbrigade; Sanititsdienst bei der Gebirgsbrigade; Fiihrung des
Regimentes im Gebirge; die Artillerie im Gebirge gegen iiberlegene
feindliche Batterien; die Sappeure im Gebirgskriege (1923) ; Erfah-
rungen im Gebirgsflug; Aenderung des Trains von Feldtruppen in
Train fiir Gebirgstruppen (1926); Ausbildung der Gebirgssappeure;
der Gebirgstelegraphenkompagnie; der Gebirgssanitdt (1929); Vor-
bereitung der Infanterie auf den Winterkrieg im Gebirge (1933).

Dann wird nach der Bedeutung und der Verwendung neuer
Waffen gefragt: die gezogenen Geschiitze (1860, 1861, 1862); Zeit-
oder Perkussionsziindung? (1867); die Schrapnelifrage erscheint
wieder 1893 ; das neue Gewehr (1891) ; die Schnellfeuerkanone (1896,
1902) ; die berittenen Maschinengewehrkompagnien (1899) und die
Frage nach der Vermehrung der Maschinengewehrabteilungen
(1902) ; die gepanzerten Schnellfeuerkanonen (1902); die Kom-
pagnien mit leichtem Maschinengewehr (1923, 1926) ; ,,Ist die kiinf-
tige Waffe der Infanterie die Kanone oder der Minenwerfer”? (1926).

Fragen aus dem Gebiete der Organisation: Zweckmaissige Heeres-
organisation (1863); Organisation der Schiitzen (1865); der Kaval-
lerie (1867); Studie uber Militdrorganisation und Reform (1899);
Wiinsche fiir eine neue Militdrorganisation; Verbesserung der Or-
ganisation der Genietruppen (1902); Organisation der Feld-
batterien (1933).

Vorfragen fir die permanenten Befestigungen werden schon
frith in Betracht gezogen: Wert der Stellungen von St. Maurice nach
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dem Uebergang Savoyens an Frankreich (1861); ,,Dartun, dass die
Schweiz ein Reduit oder Verteidigungszentrum braucht, welches sein
Kriegsmaterial enthilt und bei feindlicher Invasion als Stiitzpunkt
dient. Eignet sich eine Stelle im Gebirge hiefiir, oder bedarf es der
Befestigung?” (1862); strategische Studie iiber Martigny (1891);
»kntsprechen unsere Befesticungen der Landesverteidigung und der
Kostensumme, die sie verlangen?” (1910) ; Gotthard und St. Maurice;
Erweiterung der Landeshefestigung (1930); Grundsiitze moderner
permanenter Befestigungen (1933).

Die Sorge um die ausserdienstliche Titigkeit kommt immer wie-
der zum Ausdruck: Hebung des Unteroffiziersstandes (1869); Er-
stellung eines Handbuchs fiir die Unteroffiziere (1875, 1879); Mit-
wirkung der Offiziere bei der ausserdienstlichen Weiterbildung der
Unteroffiziere (1926); Schiessen ausser Dienst (1879, 1881); For-
derung des Reitsports und des Reitens (1899, 1906, 1910, 1929);
ausserdienstliche Titigkeit des jungen Offiziers (1910); der Sanitit
(1920) ; der Artillerie (1923); der Verwaltungstruppe (1933).

Andere Fragen wollten zur Erorterung der Vorbereitung auf den
Militirdienst fithren: ,,Wie kann der militidrische Unterricht mit der
Volkserziehung verbunden werden?” (1862, 1869) ; Organisation des
Vorunterrichts (1896) ; Hebung der physischen Leistungsfihigkeit
(1902); ,,Wie ldsst sich erreichen, dass unsere Jugend und Jung-
mannschaft mehr Freude an den Leibesiibungen bekommt und
namentlich dass die Begeisterung bis ins spiite Alter anhilt?” (1906).

Der Weltkrieg hat mehr als je die wirtschaftlichen Angelegen-
heiten in den Bereich militidrischer Betrachtung geriickt; schon 1910
(und 1913) war gefragt worden: ,,Entspricht das schweizerische
Eisenbahnnetz den Anforderungen der Landesverteidigung?” und
ebenso war die Brotversorgung von Armee und Bevélkerung zum
Studium gegeben worden (1913). Jetzt kam die Frage hinzu nach
der Sicherstellung der Mobilmachung der Industrie (1926, 1929),
nach der Priifung von Ersatzstoffen fiir Benzin (1926), nach der
Vorbereitung der wirtschaftlichen Kriegsfithrung (1930, 1933) nach
der Vorbereitung des ganzen Volkes (1930), ,,der totalen Mobil-
machung des ganzen Volkes” (1933).

Von bemerkenswerten Fragen ausserhalb eines Rahmens seien
genannt: ,Hat die schweizerische Armee zwei Arten von Carrés
notig? Wenn nicht, welche Art von Carré gibt die einfachste und
widerstandsfihigste Stellungsform?” (1856). — ,,Wiirden unsere
grossen Seen im Kriegsfalle eine Rolle spielen? Durch welche Mittel
konnten dieselben fiir unsere Verteidigung niitzlich gemacht werden?
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In welchem Umfange und in welcher Weise sind Unterwasserminen
(Seetorpedos) zur Verteidigung unserer Grenzseen anzuwenden?”
(19061. — ,,Welche Forderungen sind an eine neue Militirkarte zu
stellen?” (1906).

Mit dem, was hier angefiihrt wurde, sind die Fragen natiirlich
lingst nicht erschopft; der Wunsch war nur, die grosse Mannigfaltig-
keit des zu bearbeitenden Materials in kurzem Ueberblicke darzu-
tun. Fiir die Ausrichtung von Preisen stellte jedesmal die Zentral-
kasse eine bestimmte Summe zur Verfiigung; hiezu kamen in
neuerer Zeit Zuschiisse aus der General Herzog-Stiftung, von der
Gesellschaft der Artillerieoffiziere der 5. und 6. Division, von der
Schweizerischen Verwaltungsoffiziersgesellschaft. Da der Beitrag der
Zentralkasse von den eben vorhandenen Mitteln abhéngig war, also
nicht immer gleich gross sein konnte, da auch die Zahl der pramiier-
ten Arbeiten sehr verschieden war, und da schliesslich der Geldwert
in den acht Dezennien sich stark verschob, muss von einer Auf-
stellung oder gar Vergleichung der zuerkannten Preise hier abge-
sehen werden.

Von den rund 300 Aufgaben (ohne die 68 von 1933) wurden
113% behandelt und zwar in 230* Arbeiten, von denen 131 mit Prei-
sen ausgezeichnet wurden und 31 eine Ehrenmeldung oder eine Auf-
munterung erhielten.

5 Es fehlen die Angaben von 1923 und 1926.
i Ohne das Jahr 1926.
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DIE ZEITSCHRIFTEN

In der alten Zeit (vor 1798) kannte man bei uns keine militiri-
sche Zeitschrift; auch aus der Helvetisch-Militirischen Gesellschaft
ist keine Fachzeitschrift hervorgegangen, und man begniigte sich mit
der Drucklegung der Protokolle.

Nachdem die Mediationsverfassung dem Lande Ruhe gebracht
hatte, entstand in Ziirich das Neue Militir-Archiv, bearbeitet von
einer Gesellschaft erfahrener Deutscher und Schweizer Offiziere. Es
begann mit dem Jahre 1804, erschien jahrlich in 5—6 Heften, endete
aber sein kurzes Leben schon mit dem Jahrgange 1806/07. Redaktion
und Mitarbeiter werden nicht genannt, doch hat der damalige Haupt-
mann und Chef der aargauischen Standeskompagnie Joh. Nep. v.
Schmiel (1774—1850) mitgewirkt.

In den folgenden Jahrzehnten wire eine derartige Publikation
nicht denkbar gewesen, weder auf eidgendssischem Boden, noch viel
weniger auf dem engen Gebiete der Kantone.

Mit dem Umschwunge, der mit dem Jahre 1830 einsetzte, waren
auch die beiden entscheidenden Faktoren da, aus deren Zusammen-
wirken sich die Folge fast von selbst ergab: der neue, frische Zug,
der unser Militirwesen ergriff und zum Zusammenschluss der Offi-
ziere zu Vereinen fiihrte, und das Verschwinden aller die Presse
hemmenden Einschrinkungen. Und das zu Erwartende blieb
nicht aus.

Am 1. Dezember 1833 erschien in Burgdorf die erste Nummer
der auf 24 jihrliche Lieferungen berechneten Helvetischen-Militar-
zeitschrift.

Das ,,Wort zur Einfithrung in den Kreis der Leser” setzt sich
zunichst mit der Niitzlichkeit und der Notwendigkeit eines solchen
neuen Unternehmens auseinander. ,,Erkennen wir ihren Grund, ihre
Rechtfertigung in den Bediirfnissen des schweizerischen Wehrwesens,
so stellt sich der Zweck als ein Beitrag zur Hebung, Befriedigung
dieses Bediirfnisses dar.” ... ,,Bedarf das schweizerische Wehrwesen
iiberhaupt jetzt eines frischen Aufschwungs? Laut erschallt das ,,Ja”
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der offentlichen Meinung durch alle Gauen.”. .. ,Indem die Absicht
seyn muss, fiir den waffentragenden Schweizer iiberhaupt die Wege
zum denkenden Soldaten zu bezeichnen, der selber ein Glied unterm
Gewehr immer der beste seyn wird: so geht hervor, dass die Elemente
kriegerischer Bildung. jedoch in wissenschaftlicher Auffassung in das
Bereich der militarischen Zeitschrift hereinzuziehen sind.”

Fur die Redaktion zeichnete F. Manuel, Oberforster, Offizier
der Artillerie. Stindige Mitarbeiter waren Major Bruno Uebel (von
Hoya, 1804—1840), ziircherischer Kavallerieinstruktor, dann solo-
thurnischer Milizinspektor, F. Lohbauer, spiter Lehrer der Kriegs-
wissenschaften an der Thuner Zentralschule, Major Christoph Albert
Kurz von Bern (1806—1864).

Die Eidgenossische Militirgesellschaft und die Helvetische
Militdr-Zeitschrift sind also genau gleichen Alters, doch unabhingig
von einander entstanden. Aber sie brauchten und suchten einander
und fanden sich auch sofort, wenn auch noch lange Jahrzehnte ver-
gingen, bis sich jene enge Verbindung einstellte, welche schliesslich
das natiirliche und beiden sicher auch zutriglichste Verhiltnis ist.

Die Zeitschrift wurde in kurzem das Organ fiir die Publikationen
der Gesellschaft. Schon die Friihlingsnummemn 1834 brachten ihre
Statuten, es erschienen Berichte iiber die ersten Versammlungen.
Fortan finden sich in ihren Blittern die Programme zu diesen
Festen, die Nachrichten iiber ihren Verlauf oder der Wortlaut der
Protokolle; es werden Vortrédge, deren Abdruck beschlossen worden
war, eingeriickt. Spiter werden auch die Preisfragen veroffentlicht,
preisgekronte Arbeiten werden hier allgemein zuginglich gemacht.

Auch iiber das, was in kantonalen Gesellschaften vorgeht, lisst
sich die Zeitschrift Bericht erstatten.

Der zweite Jahrgang (mit zwolf Lieferungen) erschien in Bern.
Es ging aber nicht alles nach Wunsch: weder stellten sich die Zu-
sendungen in geniigender Zahl ein noch auch die Abonnenten. An
der Zofinger Tagung der Gesellschaft (1836) sahen sich die Berner
Offiziere veranlasst, in beweglichen Worten auf die missliche Lage
der Zeitschrift hinzuweisen: sie finde zu wenig Unterstiitzung, am
wenigsten bei den Behorden, erhalte zu wenig Einsendungen, die
Last der Herausgabe liege auf zwei oder drei Personen, sie zihle
kaum 300 Abonnenten. Die Gesellschaft wurde gebeten, fiir Kor-
respondenten und Vermehrung der Abnehmer zu sorgen, sonst miisste
die Zeitschrift mit Jahresende eingehen.

Die Hilferufe wurden erhort, da man die Zeitschrift doch wohl
nicht mehr entbehren konnte. Die Kantonalkomitees wurden aufge-
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fordert, die Werbung von Abonnenten zu iibernehmen, und an die
Mitglieder erging dic Mahnung ,.die Zeitschrift durch Beitrige aller
Art zu unterstititzen, damit sie gewissermassen ein allgemeines
militdrisches Amtsblatt der Eidgenossenschaft werde”. Gegeniiber der
Bitte um einen Beitrag von Fr. 200.— beschloss die Gesellschaft sogar
eine Zuwendung von Fr. 400.—, welcher Beschluss in den folgenden
Jahren wiederholt wurde, bis 1840 dieser Beitrag ein fiir allemal
festgesetzt wurde (ausrichten konnte man ihn in den beiden ersten
Jahren allerdings nicht, weil der Bestand der Kasse nicht hinreichte).

Von 1840 an idnderte die Zeitschrift ihr Erscheinen: es wurden
jahrlich vier, funf oder sechs Quarthefte herausgegeben. Ein Re-
daktor zeichnete nicht mehr, bis 1845 der auch sonst als Militiy-
schriftsteller bekannte H. Leemann die Redaktion iibernahm. Von
1847 an beliebte wieder die Ausgabe in 24 Heften, zwei im Monat.
Und jetzt wurde der Name abgeindert in ,Schiceizerische Militar-
Zeitschrift”.

1849 stellte die Zeitschrift ihr Erscheinen ein, und nun belud
sich in uneigenniitzigem Entschlusse Oberst Christ. Albert Kurz mit
ihrer Herausgabe, ,,da ich mich bereits seit ihrem Entstehen fiir sie
titig interessiert habe”. Wieder wurde die Form der vierteljihrlichen
Hefte gewidhlt. Der Inhalt sollte sich befassen mit Taktik, dem
kleinen und dem grossen Kriege, der Kriegsgeschichte, mit Erorte-
rung aller auftretenden militdrischen Fragen. Pline und andere
erliuternde zeichnerische Beigaben sollten nicht mehr fehlen. Sogar
die Ausgabe in beiden Sprachen wurde in Aussicht genommen. In
den Verlag teilten sich eine Berner und eine Ziircher Firma. Der
Titel lautete: Schweizerische Militar-Zeitschrift. Neue Folge. Erster
Jahrgang 1850. Zwei Jahre fiihrte Oberst Kurz die Aufgabe
energisch durch, dann legte er sie auf andere Schultern. Der Verlag
ging nach Basel iiber, die Redaktion iibernahm 1852 Oberlieutenant
Hans Wieland (1825—1864), spiter eidgendssischer Oberinstruktor
der Infanterie. Wie Oberst Kurz, so erhielt auch der neue Redaktor
den Beitrag der Offiziersgesellschaft mit Fr. 400.— (jetzt in neue
Wihrung umgerechnet Fr. 550.—). Ausgegeben wurde die Zeitschrift
wieder in 24 Heften. Der neuen Leitung sprach die Generalver-
sammlung von St. Gallen (1853) fiir ihre Leistung den Dank der
Gesellschaft zu Protokoll aus.

Major Wieland hatte schon fiir 1853 eine Aenderung seiner Zeit-
schrift geplant, die er von 1855 an durchfithrte. Nicht mehr eine
»Zeitschrift” sollten seine Blitter sein, sondern eine ,,Zeitung”, die
wochentlich zweimal erscheinen miisste, um so befidhigt zu sein,
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gleich wie andere Zeitungen in den Tagesstreit (doch bloss um
militdrische Dinge) einzugreifen; ,ein Kind des Kampfes solle sie
werden!” Sie erschien denn auch zeitweise in wochentlichen Doppel-
nummern, jetzt unter dem Titel, den sie bis heute bewahrt hat:
»Allgemeine Schweizerische Militdrzeitung”. Nach Wielands frithem
Tode (Mairz 1864) iibernahm gein idlterer Bruder Oberst Heinrich
Wieland (1822—1894) die Redaktion; ihm trat 1868 von der dritten
Nummer an Stabshauptmann Carl von Elgger von Gislikon (1832 bis
1901) zur Seite. Von 1873 an war dieser der alleinige Redaktor bis
zu seinem Tode. Und nun ging die Leitung an Oberst Ulrich Wille
(1848—1925) iiber, der vom 1. August 1901 an zeichnete. Von jetzt
an (bis 1910) wurden der Zeitung jihrlich drei bis vier Hefte mit
umfangreichen Studien beigegeben, und seit 1903 erhielt die Zeitung
(bis 1915) ein Literaturblatt beigegeben, als dessen verantwortlicher
Redaktor Oberstlt. Jakob Becker von Chur (1855—7?) zeichnete.
Vom 1. Juli 1909 bis September 1911 gehorte auch Oberst Fritz
Gertsch (* 1862) der Redaktion an.

Die erste Augustnummer des Kriegsjahres 1914 erschien noch
unter dem Namen des jetzt zum General gewihlten Ulrich Wille.
Dann stellte die Zeitung ihr Erscheinen ein. Von anfangs Dezember
1915 an wurde sie wieder regelmissig unter der vertretenden Leitung
des Verlagsinhabers Karl Schwabe (ohne das Literaturblatt) heraus-
gegeben. Im Juni 1917 iibernahm Oberst Eduard Wildholz (1858 bis
1932) die Redaktion, legte sie aber im Juni 1919 wieder nieder, um
Raum zu geben fiir die im Werden begriffene Neuordnung im Zeit-
schriftenwesen. Bis diese durchgefiihrt werden konnte, zeichnete
wieder Karl Schwabe.

Schon in der Versammlung zu Lausanne (1844) war der Wunsch
laut geworden, es mochte ein der Helvetischen Militir-Zeitschrift ent-
sprechendes Journal in franzosischer Sprache herausgegeben werden,
wobei gedacht war, dass die beiden ihre Artikel gegenseitig auszu-
tauschen hitten. Allein das (Lausanner) Zentralkomitee, dem der
Antrag zur Entscheidung iiberwiesen worden war, hatte gefunden,
die Sache sei fiir die Kasse nicht traghar, und zudem nehme ,,die
Kenntnis der deutschen Sprache in den franzosisch sprechenden
Kantonen von Tag zu Tag zu, so dass fiir den Augenblick eine Aen-
derung im Erscheinen der Zeitschrift nicht am Platze sei”.
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Auch die entsprechende Absicht des Majors Kurz, der die Zeit-
schrift 1850 und 1851 redigierte, blieb unausgefiihrt.

Da fiihrte in Liestal (1855) der von Offizieren von Neuenburg
und aus dem Berner Jura neuerdings gestellte Antrag zum Ziele. Die
Versammlung beschloss: ,.es soll pro 1856 fiir die Herausgabe der
Schweizerischen Militdrzeitung in franzisischer Sprache, insofern
deren Redaktion in Verbindung mit Offizieren der franzisischen
Schweiz eine solche zu stande bringe, aus der Gesellschaftskasse die
gleiche Unterstiitzung wie fiir diejenige in deutscher Sprache, nim-
lich Fr. 550.— ausbezahlt werden.”

Gestiitzt auf diese Zusicherung wurde der Versuch sofort unter-
nommen. Allein es konnte sich nicht um eine einfache Wiedergabe
der deutschen Zeitung in franzisischer Sprache handeln, sondern
man fasste sogleich die Herausgabe einer selbstindigen Zeitschrift
fiir die franzosische Schweiz ins Auge. So erschien denn am 10. Mai
1856 in Lausanne die erste Nummer der ,,Revue Militaire Suisse”.

Die Revue war auf Aktien gegriindet und unterstand einem Auf-
sichtsrat, in welchem zwei Delegierte des Zentralkomitees der
Schweizerischen Offiziersgesellschaft, zwei Delegierte jeder der
interessierten kantonalen Offiziersgesellschaften (Bern, franzosischer
Kantonsteil, Freiburg, Neuenburg, Genf, Waadt, Wallis und Tessin)
und drei Delegierte der Versammlung der Aktiondre sassen. Die
Mitglieder der Redaktionskommission hatten-beratende Stimme. Der
Aufsichtsrat war fiir drei Jahre gewihlt und konstituierte sich mit
Prisidenten und Sekretir. Aufsichtsrat wie Redaktion waren wieder
wihlbar.

Die Revue erschien zweimal im Monat. Griinder und Redaktor
war der Hauptmann im eidg. Generalstab Ferdinand Lecomte (1826
bis 1899, von 1875—1891 Kommandant der 2. Division). Von 1865
an traten ihm zur Seite der eidg. Artilleriehauptmann E. Ruchonnet
und der eidg. Genichauptmann E. Cuénod. In dieser Zeit hatte sich
die Revue iiber eine gewisse Vernachlidssigung durch die Offiziere
der deutschen Schweiz, ja selbst der Offiziersgesellschaft zu be-
klagen; doch erhielt sie stets die jihrlichen Beitrige, die mit der
Zeit in dem Masse wie die fiir die andern Zeitschriften anstiegen.

Oberst Lecomte behielt die Redaktion bis 1896. Am 20. Juni
dieses Jahres folgte ihm Hauptmann Fernand Feyler (1862—1931,
seit 1910 Oberst), der 1900 Eigentiimer der Revue wurde.

Die Art des Erscheinens zweimal im Monat blieb bis 1881 bei-
behalten. Gelegentlich wurden den Nummern Beihefte beigegeben,
welche hauptsichlich Mitteilungen des Eidg. Militirdepartements
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und der Offiziersgesellschaft brachten. Mit dem Jahre 1882 wurde
die Revue nur noch einmal im Monat ausgegeben, welcher Modus
bis heute festgehalten wurde.

Oberst Feyler blieb Redaktor bis zu seinem Tode, nur in den
Jahren 1920/21, wihrend einer Auslandreise, ersetzt durch Oberst
Arthur Fonjallaz (* 1875). Seit dem Juli 1931 wird die Revue
von Major Roger Masson (* 1894) redigiert.

Die Revue Militaire Suisse hat ziemlich oft ihren Drucker ge-
wechselt. Bis und mit der Nummer 2 von 1861 war es die Firma
Corbaz et Rouiller; vom Februar 1861 bis zum 15. Juli 1877 wurde
sie bei Pasche-Simmen gedruckt; von Nummer 12, 30. Juli 1877 bis
Ende 1893 durch die Buchdruckerei Corbaz, welche sich 1907 mit
den Imprimeries Réunies vereinigte, die auch heute noch den Druck

besorgen.

* *
x

Im Jahre 1865 wurde von den Offizieren des eidgendssischen
Generalstabes Charles d’Apples (1837—1920), Karl Bluntschli (1834
bis 1907) und Hermann Bleuler (1837—1912) die Zeitschrift fiir die
schweizerische Artillerie gegriindet. Sie kam monatlich einmal in
Frauenfeld heraus. lhr Erscheinen wurde heftig bekdmpft, weil
man sie als ein Konkurrenzunternehmen zu den beiden bestehenden
militdrischen Zeitschriften ansah. Allein ibre Griinder wiesen, offen-
bar mit Recht, darauf hin, dass es so viele Fragen fiir die Artillerie
zu erortern gebe, welche kaum ein allgemeines Interesse bean-
spruchen konnten, so dass eine besondere Zeitschrift sich wohl recht-
fertige. Sie hat sich denn auch bald eingebiirgert und gut entwickelt.

1870 trat Bleuler von Nr. 4 an zuriick; dafiir gewann die Re-
daktion 1871 den jungen Artillerieoffizier Otto Hebbel (1847—1912),
dem dann 1872 Fornerod zur Seite trat. In den Jahren 1873—77
zeichneten als Herausgeber ,,Schweizer Artillerieoffiziere”, doch
stand in den beiden folgenden Jahrgingen wieder Oberst Bluntschli
an der Spitze (,unter Mitwirkung schweizerischer Artillerie-
Offiziere”), iibergab aber mit Nr. 9 des Jahres 1880 die Redaktion
an Major Ulrich Wille (1848—1925). Dieser verband sich fiir 1881
mit dem Hauptmann Ferd. G. Affolter (1847—1926), und nun erhielt
die Zeitschrift den erweiterten Titel: Schweizerische Zeitschrift fiir
Artillerie und Genie. Zwei Jahre leitete sie Major Wille allein, dann
kehrte 1884 Oberst Bluntschli wieder zu ihr zuriick und blieb ihr
bis zu seinem Tode treu. Thn ersetzte seit 1907 Oberstlt. Heinrich
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Habicht (* 1860), zunidchst unter Mitwirkung von Oberstlt. i. G.
Moritz von Wattenwyl (* 1867) und Geniemajor Henri Le Comte
(* 1869), der von 1913 allein noch mit Oberstlt. Habicht zeichnete.
So blieb es bis 1919, in welchem Jahre auch fiir die Zeitschrift fiir
Artillerie und Genie eine Wendung eintrat.

Die anfinglichen Anfeindungen waren ldngst verstummt und
hatten der Anerkennung Platz gemacht, die darin ihren Ausdruck
fand, dass die Generalversammlung von 1877 (Lausanne) ihr einen
Beitrag von Fr. 500.— zusprach, der aber erst seit der Erweiterung
1881 angenommen wurde. Damit war auch diese Zeitschrift in den
Geschiiftskreis der Offiziersgesellschaft getreten.

Das gleiche Verhiltnis bildete sich zu den Bldttern fiir Kriegs-
verwaltung. Eine Zeit- und Streitschrift, die im Jahre 1873 von dem
Hauptmann im eidgendssischen Stabe (seit 1875 Major) Emanuel
Hegg in Bern herausgegeben wurde. Die Zeitschrift kniipfte ihr
Erscheinen ausdriicklich an die ,,vorldufig” gescheiterte Revision der
Bundesverfassung an und wollte ein Sprechsaal fiir den notwendigen
Austausch der Ideen auf einem noch nicht geniigend gepflegten Ge-
biete sein. Die Bezeichnung ,,Streitschrift” entsprach dem Wunsche,
in diesen Bldttern ,,ein Archiv zu errichten, wo die gewonnenen Er-
fahrungen widerlegt werden konnen”.

Major Hegg besorgte die Herausgabe bis Ende 1883, nachdem
auch ihm der Beitrag der Offiziersgesellschaft zu teil geworden war.

In seiner Versammlung vom 26. Dezember 1883 beschloss der
Zentralvorstand des Schweizerischen Verwaltungsoffiziersvereins, die
Blitter fiir Kriegsverwaltung zum Vereinsorgan zu erheben. Redak-
tor wurde Major Ernst Tritten (1847—1902), der aber schon 1885
durch Hauptm. (1895 Oberstlt.) Friedrich Liechti (1853—1913) ab-
gelost wurde. Dieser leitete die Zeitschrift zweiundzwanzig Jahre
lang, sah sich dann aus Griinden der Gesundheit genotigt, auf Ende
1906 den Abschied zu nehmen. Ihm folgte 1907 Hauptm, (1909
Major) Emil Oesch in Thalwil (* 1871). Anfangs 1914 erwog der
Verwaltungsoffiziersverein die vollige Uebernahme der ,,Blitter”
und ihre Fiihrung in Regie, lehnte sie aber ab. Dagegen iibernahm
der Redaktor auch den Verlag, also auch die geschiftliche Leitung.
Im Sommer kam der Krieg, der 42. Jahrgang (1914) war der letzte.

Auch die urspriinglich durchaus selbstindige Monatsschrift fiir
Offiziere aller Waffen trat im Laufe der Zeit in engere Beziehungen
zur Offiziersgesellschaft. Sie wurde 1889 von den Obersten Friedr.
Carl Bluntschli (1834—1907) und Hugo Hungerbiihler (1846—1916)

gegriindet und in Frauenfeld herausgegeben. Die Griinder waren
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in der Lage, gleich einen stattlichen Stab von Mitarbeitern vorzu-
stellen: die Obersten Albert Stadler (1817--1890), Emil Rothpletz
(1824—1897), Joachim Feiss (1831 —1895), Eduard Miiller (1848 bis
1919), Ulrich Meister (1838—1917), Ulrich Wille (1848-—-1925),
Arnold Keller (* 1841), Alfred Scherz (1847—1904), Karl Hilty
(1833—1909), Rudolf Schmidt (1832—1898), die Oberstlt. Othmar
Blumer (1848—1900), Dr. Heinrich Bircher (1850—1923), den Sani-
tiitsmajor Victor Bovet (1853).

Die Monatsschrift wollte eine unter den bestehenden schweize-
rischen militirischen Zeitschriften vorhandene Liicke ausfiillen:
neben diesen in kiirzern Abstinden erscheinenden Veroffentlichun-
gen sollte sie eben nur einmal im Monat ausgegeben werden, dafiir
aber in umfangreichern Heften, wodurch die Aufnahme grosserer
Arbeiten ermiglicht werden sollte. Zudem waren die Herausgeber
der Ansicht, die bevorstehenden grossen Reformen (es handelte sich
um die Neugestaltung unseres Heerwesens auf Grund volliger Ver-
einheitlichung, die dann 1895 verworfen wurde) erheischten ver-
mehrte Moglichkeit 6ffentlicher Besprechung.

Die im gleichen Verlage erscheinende Zeitschrift fiir Artillerie
und Genie wurde mit der Monatsschrift zu einer gemeinsamen Aus-
gabe vereinigt; sie erhielt (1891) den Titel ,,Schweizerische Mili-
tarische Bldtter”; die Redaktoren teilten sich so in die Aufgabe, dass
jeder von ihnen sich nur dem Teile widmete, der seinen Namen trug.
Neben dieser gemeinsamen Ausgabe erschienen beide Zeitschriften
in Sonderausgabe,

Von 1891 an war Oberst Hungerbiihler alleiniger Herausgeber;
von 1900 an zeichnete neben ihm Oberst Karl Fisch (1850—1930),
der dann die Jahrginge 1901—1903 allein redigierte, worauf 1904
Oberst Hungerbiihler, unter Mitwirkung von Oberst Fisch, bis zu
seinem Tode wieder eintrat. Mit Beginn des Jahres 1917 und
fiir die Jahre 1918 und 1919 lag die Redaktion in der Hand des
Obersten Markus Feldmann (* 1869).

1919 trat die Wendung ein, iiber die nachher zu berichten sein
wird. Auch der Monatsschrift wendete die Offiziersgesellschaft einen
Beitrag™2a.{von 1905 an).

Und endlich unterstiitzte die Offiziersgesellschaft auch die seit
1894 in Burgdorf erscheinenden ,,Schweizer Soldatenblitter”, welche
von 1903 an in der in Berneck herausgegebenen ,,Schweizer Heeres-
Zeitung”’ ihre Fortsetzung fanden.

* %*
»®
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Seitdem neben die ,,Allgemeine Schweizerische Militirzeitung”
andere LFachzeitschriften getreten waren, wurde auch der Wunsch
gedussert, sie mochten miteinander vereinigt werden. Der Wunsch
erschien als verniinftig, das Ziel als verlockend, und so konnen wir
es verstehen, dass immer wieder Anregungen und Antrige auftauch-
ten, cinen Versuch zu unternehmen.

Zum erstenmal kam die Frage in Zug (1868) zur Besprechung.
Der Antragsteller hatte zunichst nur die Verschmelzung der Militir-
zeitung und der Revue Militaire Suisse im Auge. Er legte dar, dass
es den beiden getrennt doch nicht moglich sei, ihre Aufgabe ganz
zu erfiillen. Es sollte nur ein einziges Zentralorgan der Schweize-
rischen Militirgesellschaft bestehen, das von ihr auch entsprechend
unterstiitzt werden konnte. Die Versammlung pflichtete bei und
beauftragte das Zentralkomitee, binnen sechs Monaten zu unter-
suchen, ob es moéglich sei, die simtlichen Militidrzeitschriften (also
auch die Zeitschrift fir Artillerie) zu einem militirischen Zentral-
organ zu vereinigen, in welcher Weise und mit welchen Mitteln dies
geschehen konnte.

Das neue Zentralkomitee (Neuenburg) lud die Redaktionen
der drei Zeitschriften auf den 2. Februar 1870 nach Bern ein. Es
trafen sich hier der Zentralprisident, eidg. Oberst Jules Philippin
(1818—1882), der Vizeprisident Oberstlt. J. Grandjean, von der All-
gemeinen Schweizerischen Militdrzeitung der eidg. Oberst Heinrich
Wieland, von der Revue der eidg. Major E. Ruchonnet. Die Zeit-
schrift fiir Artillerie hatte sich entschuldigen lassen.

Die Verhandlungen ergaben sofort eine finanzielle Schwierig-
keit: beide Zeitschriften waren Privateigentum, die deutsche eines
Verlegers, die franzosische dasjenige einer anonymen Gesellschaft;
ihr Ankauf hitte je 30,000 Fr. beansprucht, welche Summen die
Krifte der Gesellschaft bei weitem iiberstiegen. Gegen eine Ver-
schmelzung wurde auch der Einwurfl erhoben, es kénnte ja nicht
verhiitet werden, dass nicht nachher eine neue Zeitschrift erschiene,
so dass die Einheit doch wieder gestort wire.

Doch einigte man sich auf folgende, der kiinftigen Generalver-
sammlung zu unterbreitende Vorschlige:

Das Zentralkomitee soll ermichtigt werden, diejenigen Arbeiten
von Wert, die in der einen Zeitschrift erschienen, auch der andern
zu iibergeben. Der Verleger in Basel soll eingeladen werden, von
sich aus mit der Zeitschrift fiir Artillerie um deren Uebernahme zu
unterhandeln, so dass, unter Wahrung der Selbstindigkeit ihrer Re-
daktion, ihre Artikel sowohl in der deutschen wie in der franzosi-
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schen Zeitschrift erscheinen wiirden, wobei deren Ahonnementspreis
um ein bescheidenes erhoht wiirde. So hiitte man wenigstens nur zwel
an Stelle von drei Zeitschriften.

Allein die nichste Generalversammlung (Neuenburg 16.—17.
Juli 1870) wurde durch den Kriegsausbruch iiberrascht, die Offi-
ziersgesellschaft dringte ihre Verhandlungen auf das Notigste zu-
sammen und entliess die Teilnehmer so bald wie méglich in die
Heimat.

Zehn Jahre ruhte die Angelegenheit. In Solothurn (1880)
wurde sie wieder aufgegriffen, aber nicht behandelt, sondern dem
nichsten Zentralkomitee (Ziirich) iiberwiesen. Dieses setzte sich
mit den Redaktionen in Verbindung, erhielt aber (3. April 1883)
von der Revue Militaire Suisse den Bescheid, ,,man konne sich fiir
den Augenblick nicht zu einer Fusion verstehen”.

Auch das Zentralkomitee von Bern, das sich neuerdings mit der
Verschmelzung befasste, musste seine Bestrebungen als vorldufig ge-
scheitert aufgeben (18. Dezember 1889).

Im Schosse des St. Galler Zentralkomitees erwog man den Ge-
danken, ein in beiden Sprachen abgefasstes Zentralorgan der Offi-
ziersgesellschaft zu schaffen, unter Wegfall natiirlich der Zuwen-
dungen an die bestehenden Zeitschriften. Die Sektionen wurden
iiber ihre Ansicht befragt, und an der Versammlung der Delegierten
(1898 St, Gallen) vertrat der Zentralprisident, Oberstlt. Horaz Hart-
mann (1851—1914) in ausfithrlichem Votum folgende Antrige seines
Komitees:

1. Es sei dem Zentralkomitee ein jahrlicher Kredit bis auf
1500 Fr. zur Unterstiitzung der Drucklegung hervorragender mili-
tirischer Arbeiten eingerdumt; die Bewilligung erfolgt durch Be-
schluss des Zentralkomitees auf Grund eigener Priifung oder auf
Grund eingeholter Gutachten.

2. Die Frage der Griindung eines eigenen zweisprachigen Organs
unter Aufhebung der bisherigen Subventionen sei durch eine vom
neuen Zentralkomitee niederzusetzende Spezialkommission zu priifen,
die ihm auch zuhanden der nichsten Delegiertenversammlung beziig-
liche Antrige vorlegen solle.

Beide Antrige wurden angenommen, der erste chne Opposition,
der zweite gegen die Stimmen der Sektion Waadt.

Also bhestellte das neue Zentralkomitee (Lausanne) die be-
schlossene Kommission aus den Oberstdivisiondren Wille und Peter
Isler (1847—1921), Oberst im Gst. Alfred Audéoud (1853—1917),
dem Oberstbrig. Karl Kéchlin (1856—1914) und dem Oberstlt. Louis
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Bornand (1862-—-1927), welche durch Oberst Audéoud an der Dele-
giertenversammlung 1901 in Lausanne referieren liess.

Der Referent wies darauf hin, dass die Frage eines einzigen
Organs schon wiederholt verhandelt, aber als kaum lésbar immer
wieder fallen gelassen worden sei. Auch jetzt seien die Bedenken
stirker, weshalb die Kommission zu folgenden Antrdgen gelange:

1. Es soll keine Militirzeitung als Organ der Offiziersgesellschaft
gegriindet werden,

2. Es soll auch keine zweisprachige Zeitschrift geschaffen wer-
den, welche zu subventionieren wire.

3. Dagegen soll ein Vertrag zwischen der Offiziersgesellschaft
und je einer deutschen und einer franzdsischen Militirzeitschrift er-
richtet werden, denen man eine Subvention zuwenden wiirde. Dieser
Vertrag hitte die Verpflichtungen der beiden Zeitschriften festzu.
stellen, insbesonders diejenige der Publikation der Zirkulare etc. des
Zentralkomitees.

4. Vorldufig sollen die bisherigen Beitrige weiter ausgerichtet
werden, und es sei auch ein entsprechender Beitrag an die Soldaten-
blitter zu entrichten,

5. Es seien Mittel und Wege zu studieren, wie der Druck und
die Publikation des Eidg. Militdr-Verordnungsblattes' an die Offi-
ziersgesellschaft iibergehen kénnte.

Diese Antrige wurden ohne Diskussion angenommen

Ueber den fiinften Punkt verhandelte das Zuger Zentralkomitee
mit dem Eidg. Militirdepartement, musste dann aber den Plan, unter
Mitwirkung der eidg. Militirbehorden eine einheitliche Militérzei-
tung zu schaffen, als endgiiltig gescheitert bezeichnen (1904).

Damit war das Projekt, an das man wihrend fast vier Dezen-
nien so viele Bemithungen aufgewendet hatte, vorliufig wenigstens.
begraben. Wenn sich die Delegiertenversammlungen fernerhin mit
den Zeitschriften befassten, so geschah es nur, um die Beitrige fest-
zustellen.

Da belebte sich die Frage nach dem Kriege aufs neue. Zu den
oft vorgebrachten Griinden, welche eine Vereinheitlichung der Zeit-
schriften als wiinschenswert erscheinen liessen, gesellte sich nun ein
neues, sehr wichtiges Motiv. Wihrend des Krieges hatte sich der
bekannte ,,Graben” zwischen den beiden Sprachgebieten aufgetan,

1 Die Herausgabe des Militir-Verordnungsblattes beruhte auf einem Be-
schlusse des Bundesrates vom 17. Mai 1876. — Am 15. November 1907 beschloss
der Bundesrat die Umwandlung zum ,Militir”-Amisblatt im Formate des Bundes-
blattes.
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und wenn auch die Armee, zum mindesten das Offizierskorps, von
den Gegensitzen weniger berithrt worden war, so galt es doch unter
allen Umstinden mitzuwirken, wenn ein Ausgleich gesucht werden
sollte. Diesem Zwecke konnte eine einheitliche Militdrzeitschrift
an ihrem Orte dienen.

Gleich die erste Versammlung nach dem Kriege, diejenige der
Delegierten vom 23. Miérz 1919 in Solothurn, bezeichnete dem neu
gebildeten Ausschusse als eine der ersten Massnahmen die Unter-
suchung, ob nicht ein Publikationsorgan der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft geschaffen werden konnte, das an alle Mitglieder
gelangen wiirde. Eine Umfrage bei den kantonalen Sektionen ergab,
dass man weniger eine neue Zeitschrift als vielmehr die Fusion der
bestehenden wiinsche.

Nach lingern Verhandlungen konnte der Zentralvorstand dem
Arbeitsausschuss ein Programm vorlegen, das dieser am 23. August
1919 in ausfithrliche Beratung zog und, auch mit den Stimmen aus
der franzosischen Schweiz, genehmigte.

»Die Allgemeine Schweizerische Militdrzeitung wird als Publi-
kationsorgan der Offiziersgesellschaft ausgebaut. Sie wird gemischt-
sprachig, nimmt die Publikationen des Zentralvorstandes und die
Sektionsberichte auf und behandelt die Tagesfragen. Die Monats-
schrift fiir Offiziere aller Waffen wird mit der Zeitschrift fiir Artil-
lerie und Genie fusioniert; sie erscheint kiinftig alle drei Monate als
wissenschaftliche Beilage der Allgemeinen Schweizerischen Militir-
zeitung. Sie bringt in deutscher Sprache Aufsitze mehr wissen-
schaftlichen Charakters und Berichte aus dem Auslande. Die Revue
Militaire Suisse sollte in gleicher Weise als franzésisch geschriebene
Beilage erscheinen und auch italienische Aufsdtze aufnehmen.”

Die Ausfithrung dieses Programms gelang insofern nicht voll-
stindig, als man sich in der franzésischen Schweiz schliesslich doch
nicht dazu verstehen konnte, auf die Revue zu verzichten. Sie
erschien weiterhin unter der Redaktion des Obersten Fernand
Feyler,

Dagegen konnte der Zentralvorstand das Recht der Herausgabe
der Allgemeinen Schweizerischen Militirzeitung, der Monatsschrift
fir Offiziere aller Waffen, der Zeitschrift fiir Artillerie und Genie
auf 1. Januar 1920 erwerben.

Der Schweizerische Verwaltungsoffiziersverein, dessen Blitter
fiir Kriegsverwaltung 1914 eingegangen waren, trat dem Projekt bei,
erkldrte das neue Organ auch als das seinige und sicherte einen jéhr-
lichen Beitrag von 500 Fr. zu.
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Der Titel der neugebildeten Zeitschrift lautete nun:

Allgemeine Schweizerische Militarzeitung, — Journal Militaire
Suisse. — Gazetta Militare Svizzera.

Im Untertitel: Organ der Schweizerischen Offiziersgesellschaft
und des Schiceizerischen Verwaltungsoffiziersvereins. Herausgegeben
vom Zentralvorstand der Schweizerischen Offiziersgesellschaft.

Organe de la Société Suisse des Officiers et de la Société des
Officiers d’administration. Publié par le comité central de la Société
Suisse des Officters.

Organo della Socicta Svizzera degli ufficiali e della Societa Sviz-
zera degli ufficiali d’amministrazione. Pubblicata per cura del Comi-
tato centrale della Societa Svizzera degli ufficiali.

Redaktion: Major i. Gst. K. VonderMiihll, Basel, Freiestrasse 40.

Als Beilage erscheint alle 3 Monate: Schiweizerische Viertel-
jahrsschrift fiir Kriegswissenschaft.

Redaktion: Oberst i. Gst. M. Feldmann, Bern

Der neue Redaktor, Major i. Gst. (1927 Oberst) Karl Vonder-
Miihll (* 1879) war einstweilen fiir die Zeit der Amtsdauer des
Zentralvorstandes bestellt. Der neue Herausgeber iibte seine Auf-
sicht aus, indem er in grundsdtzlichen, auch geschiftlichen Fragen
die Entscheidung gab. Es soll hier nur eines vom Zentralvorstande
ausgehenden Beschlusses gedacht werden (14. April 1920): ,,In der
Allgemeinen Schweizerischen Militérzeitung ist eine Rubrik zu
schaffen, in welcher lediglich Name, Grad, Geburts. und Todesdatum
und Wohnort verstorhener Offiziere angegeben werden soll.”

%
x

Die 1920 gegliickte Zusammenlegung der verschiedenen Zeit-
schriften blieb nicht von langer Dauer. Die Bediirfnisse, denen ent-
sprochen werden sollte, erwiesen sich als zu mannigfaltig, es fehlte
oft der notige Raum; dazu stellten sich finanzielle Schwierigkeiten
infolge der Krise ein, und so kam es wieder zur Trennung.

Die Delegiertenversammlung vom 13. Juni 1925 befasste sich
in eingehender Beratung mit den von einem Berichte begleiteten
Vorschligen des Zentralvorstandes (Genf), die dann (mit einem
Zusatze) einmiitig angenommen wurden.

Darnach iibernahm auf Grund eines neuen Vertrages mit der
Offiziersgesellschaft Oberstlt. VonderMiihll weiterhin die Redak-

tion; Mitarbeit aus dem franzosischen und dem italienischen Sprach-
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gebiet wurde ihm zugesichert. Es war ein Verlag zu suchen, der die
Herausgabe von zwolf monatlichen Heften unter méglichst giinstigen
Bedingungen iibernahm. Der Vertrag sollte auf hochstens drei
Jahre abgeschlossen werden. Die Aufgabe der Zeitung blieb die
alte: Forderung und Anregung der ausserdienstlichen Weiterbildung
des Offizierskorps und des Gedankenaustausches iiber Fragen unseres
Wehrwesens.

Mit dem Ende des Jahres 1925 horte also das Erscheinen der
Schweizerischen Vierteljahresschrift fiir Kriegswissenschaft auf; ihr
Redaktor Oberst i. Gst. Markus Feldmann trat aus dem Vertragsver-
hiltnisse mit dem Zentralvorstande und gab seiner Zeitschrift
den frithern (etwas erweiterten) Namen und die friihere Form des
Erscheinens: Schweizerische Monatsschrift fiir Offiziere aller Waffen
und Organ fiir Kriegswissenschaft.

So erschien die Allgemeine Schweizerische Militarzeitung vom
1. Januar 1926 an als das einzige offizielle Organ der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft im alten Verlage und unter der bisherigen Re-
daktion, aber nur einmal im Monat, das Heft zu 48 Druckseiten
(statt wie bisher in 26 Heften zu 16 Seiten).

Sie war auch fernerhin als das Organ des Schweizerischen Ver-
waltungsoffiziersvereins in Aussicht genommen.

Jener von der Delegiertenversammlung aufgenommene Zusatz
bezog sich auf die Hohe des jihrlichen Beitrages an die Revue
Militaire Suisse und an die Monatsschrift; ihre Festsetzung wurde
dem Ermessen des Zentralvorstandes anheimgegeben. Als Gegen-
leistung verlangte man, dass die beiden Redaktionen sich mit der-
jenigen der Allgemeinen Schweizerischen Militirzeitung wegen der
Publikationen zu verstindigen hitten, und dass der Zentralvorstand
fiir den Fall der Verdusserung der andern Zeitschriften das Vor-
kaufsrecht haben sollte.

Oberst Karl VonderMiihll behielt die Redaktion noch wiih-
rend einer dreijihrigen Periode, bis Ende 1928. Ihn l6ste vom
1. Januar 1929 Oberst Ulrich Wille (* 1877) ab, doch veranlasste
ihn 1931 die Ernennung zum Waffenchef der Infanterie zum Riick-
tritt. Die Wahl des neuen Redaktors, welcher eine Befragung
der kantonalen Sektionen vorausgegangen war, fiel auf den der-
zeitigen Zentralpriisidenten Oberst Eugen Bircher (* 1882), der bis
dahin schon den bibliographischen Teil der Militirzeitung ge-
leitet hatte. Thm stellte sich ein Mitarbeiterstab zur Seite, in wel-
chem die verschiedenen Waffen und die drei Landessprachen ver-
treten sind.
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Der zu gleicher Zeit abgelaufene Vertrag mit der Firma Benno
Schwabe & Co. in Basel wurde nicht erneuert. Sie hatte die Her-
ausgabe der Zeitschrift seit mehr als siecben Dezennien in verdan-
kenswerter Weise besorgt; allein die Maoglichkeit, ,,eine giinstigere
Haushaltung und eine weitere Ausgestaltung der Militdrzeitung” zu
erlangen, veranlasste den Zentralvorstand zur Uebertragung der Her-
ausgabe an die Graphische Anstalt Zofinger Tagblatt A.-G. in
Zofingen.

% *
*

Von der Delegiertenversammlung des 23. Mirz 1919 (Solothurn)
war auf Anregung von Oberstdivisiondr Emil Sonderegger beschlos-
sen worden, es sel der Zentralvorstand einzuladen, zu versuchen, ob
sich nicht eine Zeitung fiir Unteroffiziere und Soldaten ins Leben
rufen lasse (da die Schweizer Heeres-Zeitung erloschen war). Der
Grundgedanke war, auf diese Weise eine ausserdienstliche Verbin-
dung zwischen Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten zu schaffen.

Die Griindung gliickte. Mit dem 1. September 1921 erschien
»Der Schweizerische Unteroffizier. Offizielles Organ des Schweize-
rischen Unteroffiziersverbandes und allgemeine Wehrmannszeitung’.
Redaktoren waren der Adjutant-Unteroffizier E. Moeckli in Ziirich
und der Oberlieutenant Dunant in Genf.

Nun gab seit 1926 Oberstlt. Arnold Bopp in Ziirich (* 1880)
eine in Basel erscheinende, fiir die Wehrminner bestimmte, monat-
liche illustrierte Zeitschrift unter dem Titel ,,Schweizer Soldat”
heraus. Die Redaktion besorgte Dr. K. F. Schaer. In richtiger Er-
kenntnis der Wichtigkeit eines solchen Organs und um ihm eine gute
Grundlage zu geben, trat ein Komitee von Baslern, Aarauern und
Ziirchern zusammen und griindete eine Gesellschaft mit einem Ka-
pital von Fr. 40,000.—. Der Zentralvorstand (Lugano) beteiligte
sich mit Fr. 500.—.

Inzwischen hatte der ,,Schweizerische Unteroffizier” mit finan-
ziellen Schwierigkeiten zu kdmpfen, so dass die Unteroffiziere zu
dem Schlusse kamen, ihre Zeitschrift mit dem ,,Schweizer Soldat”
Zu vereinigen.

Vom 1, September 1927 an erschien der ,,Schweizer Soldat”
mit dem Untertitel ,,Der Schweizerische Unteroffizier”. Fiir die Re-
daktion hatten sich die drei Redaktoren vereinigt. Die Zeitung er-
scheint alle zwei Wochen, ist illustriert und enthilt Artikel in allen
Landessprachen.
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Der Zentralvorstand ermangelte nicht, die Sektionen von neuem
auf diese wertvolle und gut redigierte Publikation aufmerksam zu
machen und zur Suscription einzuladen. Der neue Zentralvorstand
(St. Gallen) gewihrte neuerdings einen Beitrag und ersuchte die
Dienstabteilungen des Militirdepartements und die Divisions- und
Kreiskommandanten, die Bekanntmachung der Zeitschrift in den
militirischen Schulen und Kursen zu fordern.

Durch die Krise und andere Griinde wurde auch das Schiffchen
des ,,.Schweizer Soldat” etwas ins Schwanken gebracht; doch stellte
der St. Galler Zentralvorstand das Gleichgewicht wieder her. An den
Versammlungen der Aktionire nimmt stets ein Mitglied des Zentral-
vorstandes teil.

Nach einigen Versuchen gelang es, auch den italienisch sprechen-
den Offizieren eine Zeitschrift zu schaffen. Seit 1928 erscheint in
Lugano unter der Redaktion von Oberstlieutenant Antonio Bolzani
(geb. 1884) alle zwei Monate eine Nummer der ,.Rivista militare
ticinese. Organo della Societa cantonale ticinese degli Ufficiali.”
Auch sie erhilt einen Beitrag aus der Zentralkasse.

Im Hinblick auf den geringen Umfang unseres Landes ist die
Zahl der militdrischen Zeitschriften, die es hervorgebracht hat und
hervorbringt, nicht klein®, ja, man wire versucht zu sagen, sie sei
eher zu gross, um so mehr, als es einzelnen von ihnen nicht leicht
wird, sich zu erhalten. Allein es ist zu bedenken, dass der schwei-
zerische Offizier seinen biirgerlichen Beruf hat, fiir den er in vielen
Fillen eine oder mehrere Fachzeitschriften halten muss; er bedarf
auch der politischen Zeitungen, und so bleibt oft leider fiir eine mili-
tirische Zeitschrift nichts mehr iibrig. Wo der Wunsch nach einer
solchen Zeitschrift besteht, da spalten sich auch gleich die Interessen
nach den verschiedenen Stoffgebieten und den verschiedenen Spra-
chen. So entsteht der Eindruck, dass die Vielzahl doch verschie-
denen Bediirfnissen entspricht, und man wiirde sich nicht verwun-
dern, wenn die nach der Trennung von 1925 nicht wieder erstandene
wleitschrift fiir schweizerische Artillerie und Genie” gelegentlich
einen Ersatz bekdme.

2 Es gibt noch einige Andere, die hier nicht genannt werden, da sie in keiner
Beziehung zur Offiziersgesellschaft stehen.



Es scheint nach allem, dass eine Verschmelzung auch kunftig
Kkaum je gelingen wird, so gewichtige Griinde auch dafiir sprechen
maogen; inshesonders ist es verstindlich, dass die welsche Schweiz auf
ihre franzisische Zeitschrift nicht verzichten will.

Wenn die Schweizerische Offiziersgesellschaft, neben der Aus-
gabe ihres eigenen offiziellen Organs, die Reihe der andern Zeit-
schriften unterstiitzt, so entspricht sie damit einer Forderung der
Statuten. Diese aber ist der klaren Einsicht entsprungen, dass es fiir
die Gesellschaft gilt, iberall einzuspringen und zu helfen, wo die
Forderung unseres militirischen Wesens in Frage kommt. Fern von
jedem kurzsichtigen und ungerechtfertigten Neide erfiillt sie so auch
eine schone Pflicht.
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SCHLUSSWORT

Wer diese Schrift liest, findet darin nichts als das schlichte
Zeugnis fiir die Bereit.chaft der schweizerischen Offiziere, in der
Sache, zu der sie durch das Gesetz aufgerufen worden sind, ihre
Pflicht zu tun; doch nicht bloss die Pflicht, der auch der einfache
Soldat nachkommt, wenn er getreu erfiillt, was ihm vorgeschrieben,
geboten oder befohlen wird; sondern jene héhere Pflicht, die sich
uns aus dem eigenen Innersten aufdringt und uns nicht zur Ruhe
kommen lédsst, bis getan ist, was wir selbst von uns fordern. Von
einem Bediirfnie nach Dank oder gar Ruhm ist hier nichts zu spiiren,
wohl aber erhebt sich aus diesen Bléttern die Aufforderung an die
kommenden Generationen zu derselben Bereitschaft der Pflicht-
erfilllung und darin niemals zu ermiiden.

Es ist wahr: die schweizerischen Offiziere in ihren Vereini-
gungen denken unablissig an den Krieg — wo bliebe die Berech-
tigung zu diesen Vereinigungen, wenn sie es je einmal unterliessen!
Sie tun es nicht, weil sie den Krieg wollen oder wiinschen — es wire
frevelhaft, wenn es einmal so wire — sondern sie tun es, um fiir den
Krieg bereit zu sein, wenn er doch einmal kommen sollte.

Oberstkorpskommandant Otto Bridler hat einmal unsern Stand-
punkt mit dem hochst einfachen, doch treffenden Worte gekenn-
zeichnet: wir wollen niemandem etwas Boses tun, dulden aber auch
nichts Boses.

Und noch ein Wort eines unserer Fithrer moge hier stehen: An
der Badener Generalversammlung von 1854 sagte der Priisident
Oberst Friedrich Siegfried: ,,Sollte einmal die himmlische Aera
eines allgemeinen bleibenden Friedens unter den sich zu dulden, zu
achten und zu lieben bestimmten Vélkern Europas anbrechen, so
werden auch wir freudig das Schwert in die Scheide stecken, um
ungestort den Werken des Friedens zu leben.”

Das Wort ist heute so gut wie damals. Aber so lange die grosse
Welt der Gewalt noch nicht entsagt hat, so lange hat unser kleines
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Vaterland seine Armee noch nétig. Und wenn wir in unsern Ver-
einigungen zusammentreten, um auch hier nach unsern Kriften dem
Vaterlande und seiner Armee zu dienen, so geschehe es im Gelhnis,
festzuhalten an jener Bestimmung, welche die Griinder der Schwei-
zerischen Offiziersgesellschaft vor hundert Jahren ihrem Bunde
gaben:

~Gute Waffenbriiderschaft und Gemeinsinn fiir das cidgendassische

Wehrwesen zu fordern.”
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ANHANG

Ubersicht

der Generalversammlungen

169



uiniylo[og
anyn
iy
suuesne’y
snle|9)
[eyqiuaduey

neaey
uIazn’|
[imsaaddey

, :vm—aﬁ._:.ﬁw—ﬁbm

ulagq
uddurjoy
YLz
P[2jusnel g

dNyIur A\

‘A "6T 8781

TIA 91/°ST
TA 62

TA LT

‘A 9¢
TIIA 1

‘TIA 2%
TIA L3
TIIA 13

TA LI

TA "9¢
TA 9
TIA ¥
‘A°S

X 2

Funjuiwunsis 4-jni13uas)

L¥8I
9¥81
V181
€18l
c¥8l

181
0¥81
681
8¢8I

LE€81
9€81
ce8l
¥e8l

£€81

wniio[og *(1181—L081) $1a1,4 umDpy 140D IS139Q winyiofog | 8¥/L¥81
SIS *(6¥81—38L1) Sivuo(y uoa Fmnpny 4273 [BIIUIS uapunqneis) LY/9181
yornyz (Pegl—66L1) Jouunsg yoruldy vy sqQ younz | 9%/Fi8I
suuesne] ‘(gS8I-—96L1) P4SSOL 10T WY P 181240 peRy | PP/EV8I
snae[9 (9L81—CI81) +2)yag-rowmyg 101212 “INSI29Q SMIBo) €h/2r8L
uleg ‘(¥981—9081) z4my 1429 Jofely
(:opanm
emad uuBUIUBPURT] WNZ 19 BP ‘I[[21G JIUIIs uy)
‘1o1g “(9981—L081) yIsaojg uagnyg 'py 1olepy ulagy Th/1¥81
neiey ‘(¢181—I081) 2so4a[-A34q iparif 1s12qQ ‘3p1y nediey ¥/ 0%81
ulazn ‘(£181—C6L1) uupwinny fropny “MsiaqQ wiazn| 0%/ 6£81
sluugpg “(L981—0081) 4nw runuoq NsIGQ ud[en 15 | 6£/8¢81
uasneyjjeydg ‘(€881 s1q
F6LT) u210] 4 una snudjadf ‘yn 4 "av) ‘p MsdqQ Spryg uasneyjjeyarg 8¢/1£81
neuntig ‘(S181—g6L1) 4wz pran(g 1819qQ 3pry utleg L€/9¢€81
neaey ‘(¢L81—I081) 250K -Laly “Ipary] S13qQ nediey | 9€/SE8I
euof *(LE8T—08L1) 7PuR4g {10P™Y 151990 #pid younz | SE/vEsl
anyiurp pun
Jroreaya, (88I—68L1) SS12 41 yoruiep 1819qQ “3pry nedinyy, | pg/eE8l
g ‘(0S8I—68L1) 422Ing flopny “yof IPsIRqQ
juapisp1g 140410 4 apoua g

170



=g TITA "81/°9T 2981 nPsay (6881—8181) =42Yyd§ qoyv[ 1812qQ Ipiy uteg 2981

ouegnT XTI '6°L 1981 . OUBdN ‘(0681—8181) tp4mpfoy osniny 1sdaqQ "3piy urssa J, 1981

JB29 TIHA 9% 0981 | Juaty *(SL8I—LBLL) 4nofn “Jund [ “yp 4 [BI3UIY Juad) 0981
UuISNBYJ YOS X ¢/¢ 6981 uasney

bo-JJReyag “(6181—9181) Yovquaydsnpy 51004 UuBpUBUIOY]

surpy amy

uosneyf
CRYIg “(LI81—8I81) 42yap "duoy “yof juURpUBLILIOY uasneyJJeipPs | 6S/8581
suursner] TIA 92 8¢<8I _ auuesne] ‘(6981—6081) U019 4 Saj4vY7) 18194 peEA\ 85/L81
yanz TA ST L<81 | yarnz (S981—¢181) 17 SUnfy 1539qQ Ipry Haliny LS/9581
ZAMY2G IA 91 9¢81 | zAMYag “($061—3T8T) 4nvuriapiny toany juepusitioyf ZAMIIQ 96/5c8l
ILAERIS| ‘[IIA "9 GS8I | [P1S9IT “(6881—V¥18[) u1j42pnLg SouuDyo[ JUBpUBIWOY puejjoseg cG/ P8l
uapeg| ‘A 62 $8T | uaguijoz ‘(z881-—6081) par4fiars yoriparid 181940 negiey | $S/€S81
‘udes 1§ ‘A "0E £¢81 , uaqed 18 ‘(6681—6081) J/PN f1opy "1V P IsqQ usjey g £6.8581
Sanquanayg ‘IA "L 281 apo “(7881—8I181) widdipyg sanf aofey Sanquanop 2S/1581
[o%ed ‘A 92 1981 [eseq *(6L81—€081) M1Y21S Qo[ "yof 18134Q [95eY 16/0¢81
ulazn A CE1 0981 , w1azny “(L981—SI181) 4291 4 uunyof 183340 IHRZRA] 0S/6¥81

(:yoanp 1219819 Ipinm ‘YonJnz jBay)

ulazng (981 A,
s1q goL1) F4oquayip)-soyavwnyag ydasof 1s13qQ "SpIy uiazny | 6F/8¥81

Sunjuwunsia 4 .|p1ouar) _ wapsnig 14010 4 apoidag

171




ulagg
uIazn |
yarny

winyiojog

G:C-wm:z‘.—

—‘v—@.—:@:_uhn— .

neae \Y

anquanayg

u:N

nestaf|

danqroa g

SRR

Funjwwunsia 4-101213%)

TITIA "LT/°ST €981 |

TIA "63°1% 6881
TIA 'S/’ 9881
X1 $3.°2¢ €881,
XTI "L2°¢T 0881,

‘TIIA “SI/TT £281)

TIA "6L°L1 SL8T

TIIA 8191 £L81 .

TIA “LT/9T 0L8I|

‘TITIA "1€/°62 8981

"X 1/'X1 62 9981 |

TITA "22/°02 ¥981

uuetjof ISV ‘(S681—1IEBL) SS194 wiyovof Al(f1sIaqQ
wizn (0681—VE8T) 42ff4fd suoydpy "Alq-1s12qQ
PNz “(S061—9281) 1280 4 plouty ‘Al(]-1s12qQ
winiio]og “(z881—6281) 421814 wppyn 4 PSGQ

auuesner] ‘(6681—9281) 21102 puvuIpId J *AI-IS19GQ

(9881—8081) ffo18q poiuoy "yo[ "AI(Q-1813qQ
wyqry ‘(1061—VE8L) f1opny "pny [4v) IPsIdqQ
(:1ysmad 1zuny| p[ouldy JInj ‘uUdqoydsidA g;81
Sunwwnsqy 3pra Jop uadom FUN[UWIBSIIA[RIIUIL))
uayAy ‘(8061—2EBT) 1=umy prousy IsreqQ -3pry
P[0T ‘(2881—8I81) urddiryd samf 1s12qQ Fprg

“(0881—0081) 427127 "Sof zuvdj Jovydrpy 181qQ "3pry
nesUa ‘(S681—€I81) 4oAapy nuvwyy psIqQ 3pry

‘(1881—VIBI) P12 4 2P U0 4 Paif]y ALRIIUY P 1812qQ

*(0681—S081) uvwapg pindsosy smoT 1813qQ “IpIY

uRg | 68/L881
uzny | 98/$881
yormyz | £8/1881
winylojog | 08/8.81
peeyy | 11/9181
uanImaIade],
nedunyy, | SL/¥L8L
€181
nedaey | ZL/1.81
mquanaN | (L/6981
inyz
3ngz | 89/L981
Y-V [RPzuaddy | 99/5981
ganqroa g
Bunqraay $981
oo_usaz .um
sI[EA £981
11040 4 aporiag

juapispd g

172



ornZ

usfr) 1§
ourdnTy
J420)

T?Lﬁm

danqraa g
uiag
neagy
inz
auuesne|
uae 18
[Psed

IX 92 €61 |

TA 127708

13310 J-ajefaepuny

LE€61

TA “LT/9T 8261
TA YU/ ET €26l 7

‘A C1E

TIA "¢U/°zl
TA SI'F
HIA 81/°L1
TIIA "SUEL
‘TIA °32/°02
ITA 7/°¢

TIA'U'TA 68

Juad IIIA "I 'TIA "0€

Junjuwunsia q-jpiouasy

Gao1

tlol
0161
LO61
Y061
1061
8681
C681

Go81

neiey ¢(g98r) 4oydu1g uadnig 151aqQ
ua|RY 11§ “(9L81) oy ddipiyd Iy p 1s19qQ |
ouedng ‘(9181) ssnfjroq +odoy 183940
Jud) “(OL81) uISLIDG Sa14DYT) "AIPISIDGQ)
1Psed “(PL8T) SMALY 1409y Ips1qQ

~HAE A0
1oseq “([261—S981) £osSMa[] yI11u1d [ 1819qQ
wnylofog ‘(0881) 431137 juwury toley

*6161 III °S M9s
uanyio[og ‘(0L81) 42yo2f sungy RSB
Hanqrary “(9161—1581) Yorgsalq ap XvJy 1813qQ
urag “(Ze61—8S8L) 2709PNIAM P4PNpPH 1§ O 1 1819qQ
NBIRY ‘(6Z61—GSBI) 4PWsSD 4 o109 IS "D T 181G
utazny ‘(L061—0¢81) +o7PH uUUDWIIH “AL(-1S139()
auuesne] ‘(LI61—8V81) UG pionopd “Al(JISIqQ
ua[[eD) 1§ “(Y161—1$81) uuPUIDY 037 DI0H A[SIdGQ
1oseq “(1361—L¥81) ffoydosig pruy ps12qQ
suyrJang ;
12seq “(¥681—2281) punper g yorauiay pysdioyisiaqq
JUI9 “(FI61—SF81) 24an 2piun]) “SLi1s3qQ)

u3apPISDI g

nediey
uaden 1§
utssa g,

U2

1oseg[
uinyiofog

uinyiojog
danqraa g
ugg
nedsey
gnz

1pee p
uaqEd 1S

[9seq
.—_._Uo

14010 4

¥e/1e61
1€'8261
8¢/Cg61L
€2/2T61

a/6161
61/L161

9T/¥161
ET/T161
0T/8061
L0/<S061
¥0.2061
10/6681
86/9681

$6/€681
z6/0681

QM»OWLNAM

[



	Die Schweizerische Offiziersgesellschaft 1833-1933
	Zum Geleit!
	
	...
	Die Schweizerische Offiziersgesellschaft 1833-1933 : Vorläufer
	Gründung und Entwicklung : die eidgenössische Militärgesellschaft 1833-1876
	Die Schweizerische Offiziersgesellschaft 1876-1933
	Aus den Verhandlungen : 1833-1850
	Aus den Verhandlungen : 1850-1875
	Aus den Verhandlungen : 1875-1914
	Aus den Verhandlungen : 1919-1933
	Die Preisfragen
	Die Zeitschriften
	Schlusswort
	Übersicht der Generalversammlungen


